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Vorwort 
Infolge kriminalpolitischer Diskussionen zur Einführung eines polizeilichen 
,,Strafgeldes" bei Ladendiebstählen stellte 1999 eine aus Vertretern der baye-
rischen Staatsministerien des Innern und der Justiz zusammengesetzte Ar-
beitsgruppe Überlegungen an, ob die Polizei vor Ort durch eine Erweiterung 
von § 132 StPO ermächtigt werden sollte, auch von Inländern mit festem 
Wohnsitz eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Aufgrund gewichtiger verfas-
sungsrechtlicher Bedenken gegen eine solche Regelung schlug die Arbeits-
gruppe im Ergebnis vor, ohne Änderung des geltenden Rechts in einem Mo-
dellversuch ein Verfahren auf freiwilliger Zahlungsbasis des Beschuldigten zu 
erproben. Als wichtig für den Erfolg des Modells wurde erachtet, dass dem 
Beschuldigten eine sofortige freiwillige Zahlung als vorteilhaft erscheine. Es 
bestand die Annahme, dass dafür bereits die Aussicht ausreichen könne, die 
Sache schnell und unbürokrati sch hinter sich zu bringen. Als Begriff für den 
zu leistenden Geldbetrag wurde „Soforteinbehalt" gegenüber Sicherheit der 
Vorzug gegeben, da Sicherheit in Anbetracht von § 132 StPO, der auch von 
Sicherheit spricht, zu Verwirrung in der Praxis führen könnte. Insbesondere 
wurden als Ziele mit dem Modellversuch verbunden die Beschleunigung des 
staatsanwaltschaftlichen Verfahrens bei einem Massendelikt sowie die Stär-
kung des polizeilichen Auftretens vor Ort und damit der Präventivwirkung im 
Bereich des Ladendiebstahls. 

Der vorliegende Band stellt den Abschlussbericht der mit der empirischen 
Evaluation beauftragten Kriminologischen Zentralstelle dar. Nach dem einlei-
tenden Kapitel „Projektbeschreibung", das den Modellversuch vorstellt, die 
Beauftragung der Kriminologischen Zentralstelle im Rahmen ihres For-
schungsprojekts zu der Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften und dem 
Ermittlungsverhalten der Polizei darlegt sowie das Forschungsdesign erläutert, 
werden im ersten Hauptteil „Tat und Täter" empirische Daten aus der wissen-
schaftlichen Begleitforschung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 präsen-
tiert. Im zweiten Hauptteil „Akzeptanz und Effizienz" wird erörtert, ob der 
geänderte Verfahrensablauf von den Beteiligten angenommen wird und in-
wieweit er sich als „wirksam" erwiesen hat. Die sich anschließende multivari-
ate Analyse liefert ein statistisches Erklärungsmodell für den Modellversuch, 
bevor der Bericht eine Beurteilung zu den durch das Projekt erzeugten Prä-
ventivwirkungen abgibt. Im Anhang finden sich neben Erhebungsinstru-
menten und dem Wortlaut der zitierten Gesetze u.a. umfassende Tabellen. 

Mein Dank gilt zunächst den folgenden Institutionen, ohne deren tatkräftige 
Kooperation der Forschungsbericht in seiner vorliegenden Form nicht möglich 
gewesen wäre: Der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth u.a. für die freundliche 
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Überlassung der Statistischen Erfassungsbögen, der Ermittlungsakten, der Da-
ten aus der EDV und der Bereitschaft, an der Fragebogenaktion mitzuwirken; 
dem Polizeipräsidium Mittelfranken u.a. für die unkomplizierte Übermittlung 
der Vorgangsdaten und Vorgangskurztexte; der Polizeidirektion Nürnberg u.a. 
für die bereitwillige Beantwortung der Fragebögen und schließlich den Mit-
gliedern und Beiräten der Kriminologischen Zentralstelle für ihre zahlreichen 
Anregungen und Hinweise. 

Zu danken habe ich ferner namentlich folgenden Mitarbeitern, die mich bei der 
Erstellung des Berichts unterstützt haben : Den Rechtsreferendaren Andreas An-
se! und Anke Hartmann für die Analyse der polizeilichen Vorgangskurztexte, 
Herrn Dipl.-Soz. Holger Stroezel vor allem für das Einlesen der polizeilichen 
Kataloge in das Statistik-Programm SPSS, Frau stud. phil. Julia Bischler für die 
statistischen, insbesondere multivariaten Berechnungen, Frau stud. phil. Judith 
Sütterlin für die Erstellung der Schaubilder sowie Frau Gabriele Adler für die 
Fertigung der Druckvorlage. Für seine Hilfestellungen geht mein Dank nicht 
zuletzt an das gesamte Team der Kriminologischen Zentralstelle. 

Wiesbaden, im Februar 2003 Eric Minthe 
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Projektbeschreibung 

I. Projektbeschreibung 
1. Der Modellversuch 

a) Voraussetzungen und Ziele 

11 

,, Ziele des Modellversuchs sind zum einen die Beschleunigung des staatsan-
waltschaftlichen Verfahrens bei einem Massendelikt, zum andern die Stärkung 
des polizeilichen Auftretens vor Ort und damit der Präventivwirkung im Be-
reich des Ladendiebstahls. " 
Mit diesen Worten gaben die Bayerischen Staatsministerien des Innern und 
der Justiz im Oktober 2000 den Startschuss für den Modellversuch „Sofort-
einbehalt" bei Ladendiebstählen in Nürnberg. Der Modellversuch dient der 
Erprobung eines Verfahrens ohne Änderung des geltenden Rechts, bei dem 
die Polizei von einem auf frischer Tat ertappten Erstauffälligen auf freiwilli-
ger Basis einen Geldbetrag, den Soforteinbehalt, erhebt, mit dem die Staats-
anwaltschaft in die Lage versetzt wird, sofort das Ermittlungsverfahren nach 
§ 153a Abs. 1 StPO' abzuschließen. Die Zahlung erfolgt dabei vor Ort, binnen 
sechs Tagen auf der Polizeiinspektion oder innerhalb von drei Tagen per aus-
gehändigtem Überweisungsträger direkt an die Landesjustizkasse. Bei dem 
Geldbetrag handelt es sich nicht um eine bußgeldähnliche Sanktion der Poli-
zei. Die Polizei macht vielmehr nur ein Angebot an den Beschuldigten, wäh-
rend die Entscheidung über die Einstellung bei der Staatsanwaltschaft liegt. 

Voraussetzungen für den Soforteinbehalt sind, dass 

• es sich um einen einfachen Ladendiebstahl handelt (keine unklaren 
Sachverhalte, keine Qualifizierungen durch Gewalt, Umetikettierung 
o.Ä., keine Mittäterschaft) 

• der Wert des Diebesguts I 00 DM nicht übersteigt 
• der Beschuldigte Ersttäter ist (im Sinne von Erstauffälliger oder Erstre-

gistrierter), zu ermitteln anhand polizeilicher Erkenntnis (z.B. Inpol) 
und der Angaben des Beschuldigten 

• der Beschuldigte von 21 bis unter 70 Jahre alt ist 
• di!r erforderliche Strafantrag gestellt ist 
• keine Anhaltspunkte für Schuldunfähigkeit des Beschuldigten bestehen 
• keine Anhaltspunkte bestehen, dass der Beschuldigte offenbar nicht in der wirt-

schaftlichen Lage ist, den vorgesehenen Soforteinbehalt zu bezahlen (zu ennit-
teln anhand polizeilicher Erkenntnis und der Angaben des Beschuldigten). 

1 Gesetzestext siehe hier und auch bei anderen zitierten Vorschriften im Anhang S. 161 ff. 
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Die Höhe des Soforteinbehalts beträgt das Neunfache des Warenwerts, abge-
rundet auf volle Beträge von 50 DM und 100 DM, mindestens aber 50 DM. 
Im herkömmlichen Verfahren der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach 
§ 153a Abs. 1 StPO wird das Zehnfache des Warenwerts für die o.a. Einstel-
lung verlangt. Dem Beschuldigten wird im Modellversuch also der Anreiz ge-
geben, gut ein Zehntel weniger bezahlen zu müssen als im herkömmlichen 
Verfahren. 

b) Verfahren 

Zuständig für den Modellversuch sind alle Polizeivollzugsbeamten und nicht, 
wie etwa nach § 132 StPO, nur Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Für den 
Modellversuch wird ein polizeilicher Vordruck' verwendet, auf dem sich der 
Beschuldigte vor Ort mit der Durchführung des Soforteinbehalts einverstan-
den erklären kann. F emer fragt der Vordruck die Ersttätereigenschaft verbun-
den mit dem Hinweis ab, dass eine strafrechtliche Vorbelastung eine verein-
fachte Verfahrensbeendigung ausschließe. Weiter werden die Zahlungsmoda-
litäten und der erhobene Betrag erfasst. Schließlich kann der Beschuldigte an-
geben, ob der Geldbetrag mit einer Geldauflage der Staatsanwaltschaft nach 
§ 153a Abs. 1 StPO verrechnet werden kann, ob er auf eine Einstellungsnach-
richt verzichtet, und ob für den Fall, dass die Einstellung des Verfahrens ge-
gen eine Geldauflage nicht möglich ist, der Soforteinbehalt auf eine etwaige 
Geldstrafe und/oder die Verfahrenskosten angerechnet werden soll oder an 
den Beschuldigten zurück zu überweisen ist. 

Wählt der Beschuldigte die Variante der Überweisung, wird ihm ein von der 
Landesjustizkasse Bamberg vorbereiteter, teilweise ausgefüllter Überwei-
sungsträger' ausgehändigt . Um Probleme bei der Zuordnung der Zahlung zu 
vermeiden, wird di eser Überweisungsträger vor Ort von dem aufnehmenden 
Polizeibeamten (insbesondere mit der polizeilichen Tagebuchnummer) ausge-
füllt. In den Fällen der Barzahlung zahlt der Polizeibeamte das Geld auf ein 
polizeiliches Konto ein, von dem es an die Landesjustizkasse überwiesen 
wird . Im Einzelnen sieht das Verfahren so aus, dass wie bei dem Einzahlungs-
verfahren für Haftbefehle der Bargeldbetrag von der Dienststelle bei der Zahl-
stelle der Polizeidirektion Nürnberg angeliefert und von dort per Einzelüber-
weisung an die Landesjustizkasse überwiesen wird. Eine Bezahlung per EC-
oder Kreditkarte durch den Beschuldigten ist nicht möglich. Wählt der Tat-
verdächtige die Möglichkeit der Barzahlung, wird von der Polizei der ange-

Siehe Anhang S. 149. 

Siehe Anhang S. 153. 
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passte Vordruck für Niederschriften über eine Sicherheitsleistung nach § 132 
StPO' verwendet. 

Bei Anzeigenerstattung an die Staatsanwaltschaft werden die Vorgänge, bei 
denen der Soforteinbehalt Anwendung findet, dadurch gekennzeichnet, dass 
auf der polizeilichen Abverfügung ein roter Stempelaufdruck „Soforteinbe-
halt" angebracht wird. Nach Eingang der mit „Soforteinbehalt" gekennzeich-
neten Anzeige in der Staatsanwaltschaft erfolgt die Behandlung durch die 
Zentrale Einlaufstelle in üblicher Weise, jedoch wird bei der Erfassung der 
Aktenzeichenzusatz „SOF" angebracht. Bei Heftung der Akte wird dem Vor-
gang der von der Staatsanwaltschaft für das Modellprojekt konzipierte statisti-
sche Erfassungsbogen beigefügt.5 

Die staatsanwaltschaftliche Verfahrensbearbeitung unterliegt im Grundsatz 
keinen Besonderheiten. Hat der Beschuldigte die Zahlungsmodalität Überwei-
sung gewählt, gibt die Landesjustizkasse der Staatsanwaltschaft vom Zah-
lungseingang durch Übermittlung einer klarstellenden Zahlungsanzeige, die 
das Kennwort Soforteinbehalt sowie die polizeiliche Tagebuchnummer aus-
weist, Kenntnis . Liegt zum Zeitpunkt der Vorlage der Anzeige an den Staats-
anwalt noch keine Zahlungsanzeige vor, ist der Zahlungseingang durch geeig-
nete Maßnahmen zu überwachen. Hierzu soll eine Wiedervorlage mit einer 
Frist von vier Wochen, gerechnet ab Tatzeit, verfügt werden. Liegen bei erst-
maliger Vorlage der Anzeige an den Sachbearbeiter die materiellen Voraus-
setzungen - insbesondere die Ersttätereigenschaft und Zustimmung des Be-
schuldigten zur Einstellung - für eine Sachbehandlung nach § 153a Abs. 1 
StPO vor, ist die Zählkarte stets sogleich abzuschließen.6 Bei endgültigem Ab-
schluss des Verfahrens fertigt der Staatsanwalt die im Statistischen Erfas-
sungsbogen vorgesehenen Eintragungen und verfügt die gesonderte Zuleitung 
dieses Bogens zur Auswertung an den Projektkoordinator in der Staatsanwalt-
schaft. ' 

4 Siehe Anhang S. 150. 
5 Behördenleiterverfügun g der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorn 10. Oktober 2000. 
6 Anordnungen über die Erhebung von statist ischen Daten bei den Staats- und Amtsanwaltschaf-

ten, Abschnitt II zu Od bis Of, zitiert nach der Behördenleiterverfügung der Staatsanwaltschaft 
Nürnberg-Fürth vorn 10. Oktober 2000. 

7 Behördenleiterverfügung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorn 10. Oktober 2000. 
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c) Vorgeschichte 
Eine aus Vertretern der bayerischen Staatsministerien des Innern und der Jus-
tiz zusammengesetzte Arbeitsgruppe hatte 1999 Überlegungen angestellt, ob 
die Polizei vor Ort durch eine Erweiterung von § 132 StPO ermächtigt werden 
sollte, auch von Inländern mit festem Wohnsitz eine Sicherheitsleistung zu 
verlangen. Aufgrund gewichtiger verfassungsrechtlicher Bedenken gegen eine 
solche Regelung schlug die Arbeitsgruppe im Ergebnis vor, ohne Änderung 
des geltenden Rechts in einem Modellversuch ein Verfahren auf freiwilliger 
Zahlungsbasis des Beschuldigten zu erproben. Als wichtig für den Erfolg des 
Modells wurde erachtet, dass dafür dem Beschuldigten eine sofortige freiwil -
lige Zahlung als vorteilhaft erscheine. Es bestand die Annahme, dass dafür be-
reits die Aussicht ausreichen könne, die Sache schnell und unbürokratisch hin-
ter sich zu bringen. Mancher Beschuldigter werde auch dankbar sein, wenn er 
die Angelegenheit sofort abschließend rege ln könne, ohne dass z.B. seinem 
Ehepartner Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft in die Hände fal-
le. Als Begriff für den zu leistenden Geldbetrag wurde „Soforteinbehalt" ge-
genüber Sicherheit der Vorzug gegeben, da Sicherheit in Anbetracht von 
§ 132 StPO, der auch von Sicherheit spreche, zu Verwirrung in der Praxis füh-
ren könnte. 
Am 13. Januar 2000 fand in den Räumen des Polizeipräsidiums Mittelfranken 
eine Besprechung zur näheren Ausarbeitung des Modellversuchs statt. Betei-
ligt waren die bayerischen Staatsministerien des Innern und der Justiz, die 
Staatsanwaltschaften Nürnberg-Fürth, Augsburg und Würzburg, die Landes-
justizkasse Bamberg, das Polizeipräsidium Mittelfranken, die Polizeidirektion 
Nürnberg und die Polizeiinspektion Nürnberg Süd. In die Diskussion wurden 
auch die in Sachsen zwischenzeit li ch aufgrund ähnlicher Überlegungen entwi-
ckelten Vordrucke und Verfahrenswei sen einbezogen.8 Eine Schadensunter-
grenze wurde im Gegensatz zum sächsischen Modell nicht vorgesehen, da die 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth - anders als in Sachsen - nicht so verfah-
ren würde, dass bei einem Schaden von nur wenigen DM das Verfahren nach 
§ 153 Abs. 1 StPO auflagenlos eingestellt wird. Ebenfalls im Unterschied zu 
Sachsen wurde der Begriff des Ersttäters definiert, nämlich nicht beschränkt 
auf Eigentums- und Vermögensdelikte, sondern bezogen auf alle Straftaten. 
Schließlich wurde anders als in Sachsen ein rein schriftliches polizeiliches 
Verfahren nicht vorgesehen, die Polizei sollte vielmehr vor Ort sein. 

8 Zu dem im Oktober 1999 gestaneten sächsischen Modellversuch siehe Heilmann , ZRP 1999, 
S. 232 ; Sprenger/Fischer, DRiZ 2000, S. 111 -1 17 und ZRP 200 1, S. 241 -245. 
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Für Personen ab 70 Jahren wurde der Modellversuch ausgeschlossen, da die 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bei solch alten Ersttätern vielfach nach 
§ 153 Abs. 1 StPO vorgeht. Auch - wiederum im Unterschied zu Sachsen -
wurden Heranwachsende vom Modellversuch ausgenommen, um die in die-
sem Bereich veranlasste Auflage nicht unnötig zu präjudizieren. Ebenfalls an-
ders als in Sachsen sollte in den seltenen Fällen des fehlenden Strafantrags 
kein Soforteinbehalt angeboten werden. Mittellose wurden vom Modellver-
such ausgeschlossen, um es der Staatsanwaltschaft in solchen Fällen zu über-
lassen, inwieweit die Geldauflage herabgesetzt werden kann. 

Die Höhe des Soforteinbehalts sollte sich an dem orientieren, was von der 
Staatsanwaltschaft bei einer Sachbehandlung nach § 153a Abs. 1 StPO als 
Geldauflage regelmäßig vorgesehen wird. Im Bereich der Staatsanwaltschaft 
Nürnberg-Fürth ist dies bei dem hier interessierenden Täterkreis (Ersttäter ei-
nes Ladendiebstahls) grundsätzlich das Zehnfache des Schadens, mindestens 
aber 50 DM. Diese Formel sollte daher auch für die Höhe des Soforteinbehalts 
gelten. 

Eingehend diskutiert wurde die Frage, ob es erforderlich sei, von der her-
kömmlichen Höhe der Geldauflage (dem Zehnfachen) einen Abschlag vorzu-
nehmen. Teils nimmt die Staatsanwaltschaft kleinere Abschläge deshalb vor, 
um zu runden Summen zu ge langen . So wird beispielsweise bei einem Scha-
den von 61,80 DM eine Geldauflage in Höhe von 600 DM und nicht von 
618 DM festgesetzt. Zu unterscheiden hiervon war zunächst, dass die Staats-
anwaltschaft in sozialen Härtefällen einen zum Tei l ganz erheblichen Ab-
schlag vornimmt. Dies sollte beim Soforteinbehalt nicht geschehen; vie lmehr 
sollte in diesen Fällen der Modellversuch überhaupt nicht durchgeführt wer-
den . 

Eine derartige Übung auf die Polizei zu übertragen, erschien nicht praktikabel , 
weil dies allenfalls in einer recht komplizierten Regelung hätte umgesetzt 
werden können . Die Vornahme eines grundsätzlichen Abschlags gegenüber 
dem sonstigen Procedere der Staatsanwaltschaft bei Festsetzung der Geldauf-
lage wurde unter Gleichheitsgesichtspunkten als nicht unproblematisch ange-
sehen. Es wurde in der weiteren Vorbereitung des Modellversuchs anderer-
seits als vertretbar erachtet, einen geringen „Rabatt" von 10 % dafür zu geben, 
dass sich der Beschuldigte auf den Soforteinbehalt einlasse, womit zugleich 
dem Umstand Rechnung getragen wurde, dass der Beschuldigte an einer ver-
fahrensökonomischen Erledigung mitwirkt. Ein Ermessen bezüglich der Höhe 
des Abschlags wurde der Polizei nicht zugestanden. Der Abschlag sollte ein-
heitlich vorgenommen werden. 
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Anders als in Sachsen sollte der Beschuldigte nicht die Möglichkeit haben, ei-
ne bestimmte gemeinnützige Einrichtung anzugeben, an welche die Geldauf-
lage fließen soll. Vielmehr wurde in dem polizeilichen Vordruck vorgesehen, 
dass die Staatsanwaltschaft die gemeinnützige Einrichtung auswählt. Das 
Geld fließt dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von der Landesjustiz-
kasse an die entsprechende gemeinnützige Einrichtung. Unterbleibt eine sol-
che Anordnung der Staatsanwaltschaft, verbleibt das Geld bei der Staatskasse. 
Die Ergebnisse dieser Besprechung wurden den bayerischen Staatsministern 
des Innern und der Justiz vorgelegt, die auf dieser Basis die Durchführung des 
Modellversuchs beschlossen. Im Anschluss wurden nähere Einzelheiten - ins-
besondere die Gestaltung des polizeilichen Vordrucks - in Begleitung der 
bayerischen Staatsministerien und unter Einschaltung des bayerischen Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz vor Ort erarbeitet. In die Besprechungen 
wurde auch die Kriminologische Zentralstelle einbezogen. 
Der Modellversuch war zunächst bis Ende 2001 angelegt. Dann wollte man 
über eine Verlängerung und eine Ausweitung auf andere Gebiete Bayerns 
oder das ganze Land entscheiden. Im Oktober 2001 legten die Polizeidirektion 
Nürnberg und die Kriminologische Zentralstelle und im Februar 2002 das Po-
lizeipräsidium Mittelfranken Berichte zum Projekt vor. Ende 2001 wurde be-
schlossen, das Projekt bis Ende 2002 vorläufig weiter laufen zu lassen, da man 
noch keine endgültige Einschätzung treffen konnte. Mit Redaktionsschluss im 
Oktober 2002 erstellte die Kriminologische Zentralstelle ein Exzerpt des vor-
liegenden Abschlussberichts, das in gedrängter Form die wesentlichen, im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des „Soforteinbehalts" hervorge-
gangenen Erkenntnisse enthielt und dazu diente, die Erfahrungen der 
Kriminologischen Zentralstelle bei der weiteren Entscheidung über den 
Modellversuch einbeziehen zu können. 

d) Rechtliche Zulässigkeit 
Auslöser für den Modellversuch wie auch im in weiten Teilen vergleichbaren 
Verfahren zur verbesserten Verfolgung des Ladendiebstahls in Sachsen• war 
der Ansatz des Bundesministeriums der Justiz zum Strafgeld. Dieser Ansatz 
sollte zu einer faktischen Kriminali sierung bei dogmatischer Entkriminalisie-
rung führen , indem die Polizei eine Kompetenz zur Festsetzung eines Straf-
gelds bekommen und das Verfahren einstellen können sollte. 10 Die zahlreiche 
Kritik, die am Strafgeld-Ansatz der Bundesregierung geübt wurde, soll hier 

9 Zu den wenigen Unterschieden vgl. soeben 1 1 c. 
10 Siehe nur Däubler-Gme/in, ZRP 1999, S. 82 . 
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nicht wiederholt werden," zumal die Bundesregierung den Ansatz nicht weiter 
verfolgt hat. An einer Erwähnung dieses Ansatzes kommt man aber nicht vor-
bei, wenn man den vorliegenden Modellversuch (wie auch den sächsischen) 
vor dem richtigen kriminalpolitischen und rechtlichen Hintergrund platzieren 
möchte. Beide Modellversuche beabsichtigen schließlich, eine bessere Be-
kämpfung des Ladendiebstahls gerade ohne Änderung der Strafprozessord-
nung zu verwirklichen. 
Aber auch zum sächsischen Verfahrensmodell wurde nach ersten Erfahrungs-
berichten Kritik laut,12 eine Kritik, die im Prinzip auch für den Nürnberger 
Modellversuch angeführt werden könnte. So wurde dem sächsischen Verfah-
rensmodell vorgeworfen, dass nichts anderes hinter ihm stecke als eben die zu 
kritisierende Idee der Strafgeld-Lösung, ertappte Ladendiebe gleich von der 
Polizei zur Kasse bitten zu lassen, ohne dass die Staatsanwaltschaft zuvor ein-
geschaltet werde. Es sei schließlich nicht nur der Weg, sondern das Ziel selbst 
gewesen, das Bedenken und Kritik am Strafgeld hervorgerufen habe: die Ver-
lagerung von Sanktionierungs-Kompetenzen auf die Polizei. Wie bei jeder an-
deren informellen Lösung auch, lasse sich natürlich bestreiten, dass hier eine 
substanzielle Verlagerung von Kompetenzen stattfinde. Angeblich solle nur 
das Zustimmungsverfahren auf die Polizei verlagert werden. ,,Doch jeder 
weiß, dass hinter den Kulissen die Fäden in Wirklichkeit ganz anders gezogen 
werden." " Man brauche nur an die Praxis des so genannten strafprozessualen 
Vergleichs zu denken, bei der ebenfalls die regulären Abläufe einer Hauptver-
handlung und Urteilsfindung formell eingehalten würden und so der Schein 
des normalen Prozesses gewahrt werde. Gleichwohl bestreite niemand mehr, 
dass hier andere Regeln gelten würden. Und so könne auch bei der Beurtei-
lung des sächsischen Verfahrensmodells nicht das vordergründige Procedere 
maßgeblich sein; zu fragen sei vielmehr danach, wie sich die vorgesehenen 
Veränderungen auf die realen Entscheidungsabläufe auswirkten und wie die-
ses so gestaltete Verfahren bei dem Tatverdächtigen ankomme. 
Es sei nicht unproblematisch, so die Kritik weiter, dass zwei Verfahrensab-
schnitte, die bislang nacheinander zu durchlaufen waren (polizeiliche Ver-
nehmung zum Tatvorwurf und Einholung der Zustimmung zur Einstellung 
gegen eine Geldauflage) nunmehr zusammengefasst würden. Denn diese Zu-
stimmung würde gegenüber einer Instanz abgeben, die gar nicht die zustim-

11 Siehe Ostendorf, NK 1999, S. 7 und DVJJ-Journal 1999, S. 356 f. ; Schäfer, NJW 1999, 
S. 543 L Weßlau. DRiZ 1999. S. 225; Landau/Fünfsinn, ZRP 2000, S. 5; Sprenger/Fischer, 
DRiZ 2000, S. 112 . Eingehend zu r Problematik Henrichs, S. 178 ff 

" Siehe zum fo lgenden Weßlau, DRiZ 2000, S. 118- 120. 

u Weßlau, DRiZ 2000, S. 118. 
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mungsbedürftige Entscheidung zu treffen habe. Und was solle ge lten, wenn 
der Tatverdächtige sich die Sache inzwischen - zum Beispiel nach anwaltli-
cher Beratung - anders überlegt habe? Es sei ferner nicht klar, wie der Fall 
weitergehe, wenn der Beschuldigte entweder nicht zur voll ständigen Zahlung 
bereit oder mit der Höhe der Auflage nicht einverstanden se i. Tatsächlich solle 
das neue Modell die Weichen für di e Einstellung nach § 153a StPO ste llen. 
„Wer dann immer noch ... glaubt, mit dem Modell sei keine Verlagerung von 
Erl edigungskompetenzen auf di e Polizei verbunden, dem ist nicht zu helfen." 14 

All e Besonderheiten des Strafve rfahrensrechts, nämlich di e Beteiligung der 
Justiz, der Anspruch auf Einze lfa llgerechtigkeit, die Chance der Entschei-
dungsbee influssung durch Einschaltung einer professionellen Verteidigung 
komme in dem Modell , so schließt die Kritik, nicht mehr vor. Dies dürfte auch 
dazu beitragen, die Identifizierbarkeit des Verfahrens als Kriminaljustizver-
fahren in den Augen der Beschuldigten erheblich zu erschweren. Statt einer 
Einze lfa llentscheidung würde durch Erlass des Generalstaatsanwalts festge-
legt, in we lchen Fällen di eses Erledigungsverfahren überhaupt, mit welcher 
Auflage und mit welcher Auflagenhöhe anzuwenden sei. Damit verstoße das 
in Sachsen reali s ierte Verfahrensmodell zumindest gegen den Geist des ge-
setzlichen Regelungskonzepts. Denn die Entscheidung des dama li gen Gesetz-
gebers zu Gunsten der prozessualen Lösung des Bagatellproblems werde stets 
gerade mit dem Argument verteidigt, di ese Lösung könne die Ei nze lfallge-
rechtigkeit besser gewährleisten als di e auf starre Grenzziehungen angewiese-
nen materi e llrechtlichen Lösungen. 

Auf diese Kri tik wurde schon aus Sachsen zutreffend erwidert Die überzeu-
genden Argumente - auch auf weitere, nicht geäußerte, aber mögli che, vor-
ste llbare Kritik - lauten wie fo lgt: " Zwar wird di e Stellung der Polizei durch 
di e Verlagerung des Zustimmungsverfahrens faktisch verstärkt. Da sie jedoch 
eine rechtliche Bindung der Staatsanwaltschaft nicht bewi rkt, lassen sich Ein-
wände hiergegen unter dem Blickwinkel der Sachleitungsbefugnis der Staats-
anwaltschaft kaum begründen. Es wird eben kei ne Sanktionskompetenz auf die 
Po lize i verlagert. Dem Beschuldigten wird dies durch die Fonnulierungen des 
Vordrucks auch deutlich gemacht. Deshalb greift übrigens auch Hoffmanns Kri-
tik, die Befugnis der Poli zei, einen Tatverdächtigen als überführt anzusehen, 
widerspreche dem Gewaltentei lungsprinzip,"' nicht. 

1
•
1 Weß/au . DRiZ 2000. S. 1 19. 

15 Vg l. zu diesem Komplex Sprenger/Fischer, Z RP 2001 , S. 242-244. 
16 Hoffmann, BewHi 2000, S. 19, der fe rner skept isch die Qualität e iner in Stresss ituation d urch den 

Beschuld igten abgegebenen Zustimm ung zu § 153a StPO beurtei lt, aber gleichwohl den „großen 
Dienstweg-' der Verfahren bei Po lizei, Staatsanwa ltschaft und Gericht bemänge lt (a.a.O.). 
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Gewichtiger ist in diesem Zusammenhang im Übrigen Folgendes: Die Verla-
gerung des Zustimmungsverfahrens auf die Polizei führt nämlich zum Ver-
zicht auf eine förmliche vorläufige (staatsanwaltschaftliche) Einstellung des 
Verfahrens gemäß § 153a Abs. 1 StPO. Und dieser Verzicht führt dazu, dass 
mangels förmlicher Entscheidung über die vorläufige Einstellung kein beding-
tes Verfahrenshindernis entsteht, welches dem Staatsanwalt verwehren würde, 
aus anderen Gründen als denen der Nichterfüllung der Auflage das Verfahren 
weiter zu betreiben. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft auch bei neuen 
Tatsachen von der beabsichtigten Sachbehandlung abzuweichen vermag. " 
Dies ist indes rechtlich unbedenklich. Denn auch ohne Modellversuch ist es 
denkbar, dass bedingtes und endgültiges Verfahrenshindernis zusammenfal-
len.18 Ferner ermöglicht die erstmalige staatsanwaltschaftliche Sachprüfung 
nach Zahlungseingang sogleich di e dem Beschuldigten günstigere endgültige 
Verfahrenseinste llung. Ein Anspruch des Beschuldigten auf eine vorläufige 
Verfahrenseinstellung zum frü hestmöglichen Zeitpunkt lässt sich weder aus 
dem Opportunitätsprinzip noch aus dem Beschleunigungsgebot ableiten . Die 
Vorlagefristen in der Staatsanwaltschaft sind ohnehin kurz. 

Nach dem sächsischen wie dem Nürnberger Modell lei stet der Beschuldigte 
den Geldbetrag, obgleich es an einer vorläufigen Einstellung der Staatsanwalt-
schaft fe hlt. Damit tritt er im Ergebnis in Vorlage. Angesichts se ines Einver-
ständnisses mit di eser Verfahrensweise bestehen hiergegen aber keine rechtli-
chen Bedenken. Über das Risiko, dass die Staatsanwaltschaft die von der Po-
li ze i vorgeschlagene Sachbehandlung nicht zu Ende führt , wird der Beschul-
digte beleh1t. Da er sich sein Geld im Fall e des Scheiterns der Verfahrensein-
stellung gegen Geldauflage zurücküberweisen lassen kann, bestehen unter 
dem Gesichtspunkt der vorl eistenden Zahlung des Beschuldigten insgesamt 
keine Bedenken. 

Rechtsstaatl iche Probleme könnten sich auftun, was die Zustimmung des Be-
schuldigten zur Auswahl der gemeinnützigen Einrichtung angeht. Insoweit 
wird auf dem polizeilichen Vordruck, der in dem Nürnberger Modellversuch 
verwendet wird, dem Beschuldigten eine Einfl ussnahme nicht ermöglicht. So 
könnte man mit der Ansicht, die verlangt, dass die nach § 153a Abs. 1 StPO 
erforderliche Zustimmung des Beschuldigten sich auf alle Einzelheiten der 
vorgesehenen Auflage beziehen müsse,' 9 behaupten, dass diesen Voraussetzun-
gen im Modellversuch ni cht Genüge getan sei . Denn wenn der Beschuldigte 
überhaupt nicht wisse, für welche gemeinnützige Einrichtung die Staatsanwalt-

17 Sprenger/Fischer. DRiZ 2000, S. 115. 
18 Rieß, in : Löwe/Rosenberg. § 153a Rn. 62. 
19 Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 153a Rn . 1 0; Rieß, in : Löwe/Rosenberg, § 153a Rn . 33. 
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schaft sich entscheidet, könne er insoweit auch keine wirksame Zustimmung 
erteilen. Dass sich die Zustimmung des Beschuldigten auch auf den Zahlungs-
empfänger erstrecken muss, ist indes abzulehnen. Denn zwischen dem Zah-
lungsempfänger und dem Beschuldigten entsteht durch die Entscheidung nach 
§ 153a StPO kein Rechtsverhältnis. 20 Jedenfalls konstituiert das Modellprojekt 
insoweit keine neuen, dem traditionellen Verfahren fremde Probleme. 

Im Modellprojekt wird eine pauschale Geldauflage bestimmt, die ferner durch 
einen Abschlag auf den nächst niederen 50 DM-Betrag gekennzeichnet ist. 
Der Vorwurf, sich einseitig auf die Geldauflage zu fixieren , ist damit nicht 
ganz unberechtigt, zumal in Zeiten, in denen andere Auflagen wie unentgeltli-
che Arbeitsleistungen en vogue sind. Insoweit ist aber einer pragmatischen 
Lösung der Vorzug einzuräumen, die eben eine Einzelfallgerechtigkeit vor Ort 
nicht herstellen kann, sondern es dem Staatsanwalt überlässt, in concreto kor-
rigierend einzugreifen. Dass die Geldauflage im Modellversuch pauschaliert 
wird, dient der Durchführbarkeit vor Ort und ist im Übrigen ein Moment, das 
bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ohnehin, also auch im herkömmli-
chen Verfahren, bekannt ist. Der sonst pauschalierte Betrag liegt eben höher, 
nämlich bei dem zehnfachen Wert des Beuteguts. In dem hier erfassten Be-
reich massenhafter Kleinkriminalität ist es aber unter dem Gesichtspunkt der 
Verhältnismäßigkeit nicht nur zulässig, sondern regelmäßig sachgerecht, der 
Voraussehbarkeit der Rechtsfolgen und der Gleichbehandlung den Vorrang 
vor einer aufwändigen und belastenden Ermittlung der persönlichen Verhält-
nisse im Einzelfall einzuräumen. Der Anreiz schließlich, weniger als im her-
kömmlichen Verfahren bezahlen zu müssen, beschwert den Beschuldigten 
nicht und ist daher rechtsstaatlich ebenfalls unbedenklich. 

Willigt der Beschuldigte in das Verfahren aus welchen Gründen auch immer 
nicht ein, so erfolgt die weitere Bearbeitung in herkömmlicher Weise. Er er-
leidet dadurch also keinen Rechtsverlust. Wenn der Beschuldigte dies 
wünscht, kann er vor seiner Entscheidung selbstverständlich einen Verteidiger 
befragen. Daher fehlt dem oben angeführten Einwand, das vereinfachte Ver-
fahren schalte Schutzprinzipien des Strafverfahrensrechts aus, die Grundlage. 
Die Forderung nach einem aufwändigen öffentlichen Verfahren in Fällen des 
Ladendiebstahls auch dann zu erheben, wenn der Beschuldigte dem verein-
fachten Verfahren zustimmt, dient weder seinen Belangen noch den Interessen 
der Strafrechtspflege. 

2° Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 153a Rn. 18; Rieß, in : Löwe/Rosenberg, § 153a Rn. 45 . 
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Abschließend ist festzustellen, dass die oben angeführte Kritik sich in Andeu-
tungen über vermeintliche rechtsstaatswidrige Absichten des Modells er-
schöpft, die eigene Position in der Sache aber weitgehend im Dunkeln lässt. 21 

Der Vergleich, der zur Rechtslage bei der Absprache im Strafprozess gezogen 
wird, erscheint alles andere als glücklich. Dass die Polizei Erklärungen des 
Beschuldigten für die Staatsanwaltschaft entgegennimmt, ist auch aus anderen 
Rechtsbereichen bekannt (z.B. beim Verzicht auf die Einstellungsnachricht 
der Staatsanwaltschaft, auch im Rahmen des§ 132 StPO). Dies entspricht ih-
rer Rolle im Strafprozess als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft und stellt kein 
Problem des Modellversuchs dar. Der Modellversuch ist vielmehr - auch über 
die geäußerte Kritik hinaus - in seiner Grundkonzeption rechtsstaatlich nicht 
zu beanstanden. Die Begleitforschung und ihre Erkenntnisse müssen zeigen, 
ob der Modellversuch auch in seiner konkreten Ausgestaltung rechtsstaatlich 
in Ordnung ist. 

2. Die Beauftragung der Kriminologischen Zentralstelle 

Die Kriminologische Zentralstelle wurde von ihren Mitgliedern (Bund und 
Ländern) mit der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts zum So-
forteinbehalt bei Ladendiebstählen in Nürnberg beauftragt. Dieser Auftrag er-
ging im Rahmen des auf einen Beschluss der Konferenz der Justizministerin-
nen und -minister vom 6. November 1997 zurückgehenden Forschungspro-
jekts zu der Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften und dem Ermitt-
lungsverhalten der Polizei.'' Grundlage der Beauftragung war, dass in dem 
Anstieg der Massenkriminalität und in dessen justizieller Bewältigung ein 
zentrales Problem der gegenwärtigen Kriminalpolitik gesehen wurde. Die in-
zwischen teilweise sehr hohe Rate an Einstellungen aus Opportunitätsgründen 
warf und wirft dabei in der rechtspolitischen Diskussion die Frage auf, ob die 

21 Treffend Sprenger/Fischer, ZRP 2001 , S. 244 Fn. 16. 
22 Die längere Geschichte der Vergabe des Forschungsprojekts „Die Einstellungspraxis der Staats-

anwaltschaften und das Ennittlungsverhalten der Polizei" an die Kriminologische Zentralstelle 
kann bei Geister (2000), S. 2-5, 55-58 oder in Stichpunkten im Internet unter http://www.krimz.de 
nachgelesen werden; siehe im Internet auch zu den weiteren Modellprojekten neben dem Sofort-
einbehalt. Bei Drucklegung handelt es sich dabei um die Untersuchung der neuen Richtlinien in 
Schleswig-Holstein zur Förderung der Diversion bei jugendlichen und heranwachsenden Be-
schuldigten in Kooperation mit der Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalpräventi-
on an der Universität Kie l (Prof Dr. Heriberl Oslendorj) und das Arbeitsprojekt lntensivtäter in 
Frankfurt am Main in Kooperation mit der Professur für Strafrecht und Kriminologie der Uni-
versität Frankfurt am Main (Prof Dr. Cornelius Prit/Witz) . Zu der ersten Phase des Forschungs-
projekts siehe im Einzelnen Geister (2000); zu dem am 15 ./ 16. März 1999 durchgeführten Ex-
pertengespräch siehe Geister ( 1999). 
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Polizei nicht zu viel umsonst ermittelt und - so ein geläufiger Vorwurf - des-
halb in vielen Fällen „für den Papierkorb" arbeitet. Daneben wurden auch die 
großen und unter dem Aspekt der Gleichheit problematischen Unterschiede in 
der Erledigungspraxis der Staatsanwaltschaften hervorgehoben . Vor dem Hin-
tergrund dieser Situationsbeschreibung konnte Einvernehmen darüber herge-
stellt werden, dass sich die aktuelle rechtspoliti sche Problematik im Kern um 
die Frage dreht, wie mit begrenzten Ressourcen unter den Bedingungen des 
Rechtsstaates eine große Menge an Verfahren möglichst gerecht und mög-
lichst effizient bewältigt werden kann. Das Zusammenwirken von Polizei und 
Staatsanwaltschaft (darunter auch Fragen der Veränderung bzw. Verbesserung 
dieses Verhältnisses, die Akzeptanz von staatsanwaltschaftlichen Entschei-
dungen durch die Polizei , der informatorischen Rückkopplung wie auch der 
Effektivität und Effizienz von Kooperation und Koordination) wurde für die 
Beantwortung dieser Frage als zentral angesehen. 

3. Forschungsdesign - Art und Herkunft der Daten 

Dem Auftraggeber besonders wichtig und damit als vorrangiges Untersu-
chungsziel gleichsam vorgegeben war die Klärung der Akzeptanz und Effi-
zienz des Modellversuchs. Weiter interessierte aus kriminologischer Sicht be-
sonders, welchen Einfluss die soziodemographischen Merkmale der Beschul-
digten und die Tatumstände auf den Erfolg im Modellversuch hatten . Hierzu 
erhob und untersuchte die Kriminologische Zentralstelle für den Zeitraum 
vom O 1.01. bis 31.12.2001 Daten vom Polizeipräsidium Mittelfranken, von 
der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und den Geschädigten (Einzelhandel). 
Dadurch, das Modellprojekt nicht von seinen ersten Tagen im Oktober 2000 
an zu begleiten, wollte man erreichen, Startschwierigkeiten des Modellver-
suchs aus der Betrachtung heraus zu lassen. Die Daten vom Polizeipräsidium 
Mittelfranken und auch tei lweise diejenigen von der Staatsanwaltschaft Nürn-
berg-Fürth wurden nach erfo lgreichen Pretests ressourcenschonend elektro-
nisch übermittelt, erfasst und nach entsprechender Aufbereitung mit Hilfe des 
Statistik-Programms SPSS verarbeitet und schließlich ausgewertet. Die Erhe-
bung der übrigen Daten erfolgte per Hand. 

Als Vergleichsgruppe, die der Feststellung dienen sollte, ob etwaige Be-
schleunigungseffekte gerade auf den Soforteinbehalt zurückzuführen sind, 
dienten Ladendiebstähle in Nürnberg vom 01.01. bis 31.12 .1999. Eine Ver-
gleichsgruppe aus dem Jahr 2000 war nicht möglich, da der Modellversuch 
bereits im Oktober 2000 begonnen hatte und das Jahr 2000 damit nicht zum 
Vergleich geeignet war. Dieser zeitlichen Vergleichsgruppe wurde gegenüber 
einer ebenfalls denkbaren räumlichen aus Fürth mit Ladendiebstählen in 2001 
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der Vorzug gegeben. Zwar sprach für den räumlichen Vergleich die zeitliche 
Parallelität. Es hätten dabei auch trotz des anderen Tatorts keine Unterschiede 
in der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensbearbeitung bestanden, da die 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auch insoweit zuständige Behörde gewe-
sen wäre. Die Nachteile einer solchen Vergleichsgruppe hätten aber dennoch 
überwogen. Neben möglichen regionalen Besonderheiten, die es auch und ge-
rade bei benachbarten Städten wie Nürnberg und Fürth gibt, wären vor allem 
andere, womöglich anders arbeitende Polizeidienststellen zuständig gewesen. 
Dies hätte beim Vergleich zu erheblichen Verzerrungen führen können. 

Die vorliegende Untersuchung blendet angesichts der Aufgaben und Ziele ei-
ner Evaluation eines kriminalpolitischen Modellprojekts im Heilfeld das Dun-
kelfeld fast vollständig (abgesehen von z.B . einigen Fragen in den Fragebo-
genaktionen) aus. Mit dem Begriff „Dunkelziffer" oder „Dunkelfeld" be-
zeichnet man die nicht ermittelte Delinquenz bzw. genauer: die Differenz zwi-
schen den tatsächlich begangenen und den amtlich bekannt gewordenen Straf-
taten. 23 Spezifisch für das Dunkelfeld beim Ladendiebstahl ist, dass all die Fäl-
le zum Dunkelfeld gerechnet werden müssen, in denen ein Ladendiebstahl 
entdeckt oder zumindest vermutet wird , der Täter aber unerkannt bleibt, und 
all die Fälle, in denen Tat und Täter zwar bekannt sind, der Geschädigte aus 
bestimmten Gründen die Strafanzeige aber nicht vornimmt. 24 Die Dunkelfeld-
rate beim Ladendiebstahl ist naturgemäß nicht bekannt; ihre vermutete Höhe 
ist umstritten, wenngleich man sich darüber einig ist, dass die Rate hoch lie-
gen muss. Ein Experiment hierzu stellte beispielsweise Schoreit15 an, der 
werktags von 15 bis 18 Uhr in den Selbstbedienungsläden eines großen Ein-
zelhandelsunternehmens eine Serie von 40 Ladendiebstählen mit zwei Dieben 
und je einem Beobachter durchführte. Ziel des Experiments war es, das Ent-
deckungsrisiko zu ermitteln. 39 Diebstähle wurden erfolgreich durchgeführt, 
nur ein Dieb gab sein Vorhaben auf, weil er sich entdeckt fühlte. Danach 
könnte die Dunkelzifferrelation mehr als 1 :9 betragen, d.h. auf einen entdeck-
ten Ladendieb würden mindestens neun nicht entdeckte entfallen. Andere 

23 Kerner. S. 40; Kreuzer, S. 128. 
24 Wagner, S. 13 ; Michaelis, S. 15 und eingehend zur empiri schen Forschung zum Anzeigeverhal-

ten der Einzelhandelsgeschäfte S. 184 ff. ach einer bundesweiten Umfrage des Hauptverban-
des des Deutschen Einzelhandels 1997 zeigen 28 % der Einzelhande lsunternehmen - über-
wiegend (70 % hiervon) wegen der als inadäquat empfundenen Reaktion der Justiz- nicht jeden 
Ladendiebstahl an , vgl. Harnischmacher, BewHi 2000, S. 23. Bemerkenswert in diesem Zu-
sammenhang ist es. wenn minlerweil e gar Muster für die Beschwerde gegen einen Einstellungs-
bescheid der Staatsanwaltschaft nach § 153 StPO in einem Verfahren wegen Ladendiebstahls 
publiziert werden wie in DIHK, S. 63 f. 

25 Schoreil, S. 99 ff. 
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Schätzungen gehen zum Teil von einem noch weit größeren Dunkelfeld aus. ' 6 

Nach dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung führt 
eine konservative Schätzung, die alle Altersgruppen der Bevölkerung einbe-
zieht und von mehr als einer Tat je Täter ausgeht, zu einer Täterrelation von 
1:10. Für 1999 käme man so bei 497.963 Tatverdächtigen auf etwa 5.000.000 
Täter. Setzt man diese Zahl in Relation zur Wohnbevölkerung von ca. 82 Mil-
lionen, wären jährlich etwa 6 % der Bürger als Ladendieb aktiv ." 

a) Vorgangsdaten und -kurztexte des Polizeipräsidiums Mittelfranken 

Das Polizeipräsidium Mittelfranken stellte der Kriminologischen Zentralstelle 
auf ihren Wunsch einige seiner Vorgangsdaten zu allen Ladendiebstählen im 
Stadtgebiet Nürnberg von den Jahren 2001 (Untersuchungszeitraum) und 
1999 (Vergleichsgruppe) zur Verfügung. Diese Daten beinhalten als Verfah-
rensdaten neben der polizeilichen Vorgangsnummer und dem staatsanwalt-
schaftlichen Aktenzeichen (das von der Staatsanwaltschaft zur Polizei rück-
gemeldet wird und im polizeilichen Datensatz nicht immer fehlerfrei ist) das 
Datum des Eingangs des Verfahrens bei der Polizei und des Auslaufs zur 
Staatsanwaltschaft. Zur Tat selbst wurden das Datum der Tat, die Tatörtlich-
keit, die Art des erlangten Gutes und sein Wert übermittelt. ferner sind bio-
grafische Daten des Täters enthalten wie Geschlecht, Geburtsdatum, Fami li-
enstand, Wohnort, Schulbildung und Beruf sowie Geburtsland und Staatsan-
gehörigkeit. Bei ausländischen Beschuldigten ist sowohl der Aufenthaltsgrund 
als auch die Aufenthaltsdauer vermerkt. Eine Datensatzbeschreibung ist im 
Anhang beigefügt." 

Extra für das Modellprojekt setzte die polizeiliche Datenverarbeitung das 
Schlagwort „Soforteinbehalt": Jedes Verfahren, bei dem die Polizei das Mo-
dellprojekt anwendete, erhielt dieses Schlagwort, und zwar entweder mit dem 
Zusatz positiv oder negativ . Als positiv wurde der Fall vermerkt, wenn er 
- vereinfacht ausgedrückt - nach Ansicht der Polizei für das Modellprojekt 
geeignet war, sie dem Beschuldigten das Angebot machte und dieser den ge-
forderten Geldbetrag zahlte. Im Einzelnen: Die Geeignetheit des Falls bemaß 
sich nach den oben bereits genannten Voraussetzungen wie etwa Ersttäter-
Eigenschaft des Beschuldigten und Höhe des Warenwerts von nicht mehr als 

26 Eingehend hierzu Michaelis , S. 13 ff. m.w.N. 
27 PSB, S. 117. Vgl. den knappen , aber sehr informativen Aufriss im PSB zum Ladendiebstahl 

(S . 117-120) auch zu Fragen der Schadensbestimmung und zur Problemanalyse (Ladendiebstahl 
a ls Kontrolldelikt und Se lektionskrite rien der Ladendetektive usw.). 

28 Siehe Anhang S. 151. 
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100 DM.29 Ferner musste der Beschuldigte der Verfahrensweise zustimmen. 
Schließlich hatte er den geforderten Betrag zu zahlen bzw. sich mit einer 
Überweisung einverstanden zu erklären. Entschied sich der Beschuldigte für 
den Überweisungsträger, berücksichtigte der polizeiliche Datensatz die Fälle 
nicht, in denen später doch nicht gezahlt wurde; d.h. das Schlagwort blieb po-
sitiv. Den Zusatz „negativ" erhielt das Schlagwort „Soforteinbehalt" in den 
übrigen Fäll en . Mit negativem Schlagwort versehen wurden also die nicht ge-
eigneten Fälle, die zwar geeigneten, aber an der Ablehnung des Beschuldigten 
gescheiterten und schließ lich diejenigen Fälle, bei denen der Beschuldigte 
entgegen seiner Ankündigung nicht binnen sechs Tagen auf der Polizeiinspek-
tion den geforderten Geldbetrag zahlte . 

Polizeiliche Vorgangskurztexte ergänzen die Vorgangsdaten im Modellversuch. 
Diese Vorgangskurztexte umfassen bis zu 716 Zeichen und umschreiben kurz 
den Sachverhalt, die ergriffenen polizeilichen Maßnahmen und beinhalten auch 
Informationen zum Soforteinbehalt. Bei der Abfassung war der Polizeibeamte 
recht frei. Daraus resultiert, dass diese Texte von unterschiedlichem Informati-
onswert für das Forschungsvorhaben sind. So kann (auch) ein (knapper) Vor-
gangskurztext alle für die wissenschaftliche Evaluation wichtigen Informatio-
nen sowie die Motivation für die polizeiliche Entscheidung enthalten, z.B.: ,,X 
ist geständig und überführt, am ... gegen .. . Uhr im Selbstbedienungsladen .. . 
ein Bügeleisen im Wert von 54,74 DM entwendet zu haben. Ein Soforteinbe-
halt war nicht möglich, da X bereits wegen Ladendiebstahls in Erscheinung ge-
treten ist." Für den Forscher weniger gut, da aus dem Text auf die Motivation 
für die polizeiliche Entscheidung erst geschlossen werden muss, demonstriert 
folgendes Beispiel: ,,X ist überführt und geständig, im Laden ... ein Parfum und 
ein Haarfärbemittel im Gesamtwert von 29,94 DM entwendet zu haben. X ist 
bereits wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten." Hier liegt es zwar sehr 
nahe, dass der Soforteinbehalt wegen der Vorbelastung von X scheiterte, 
gleichwohl kommt man erst durch Interpretation zu diesem Ergebnis. Schlecht, 
da aus dem Vorgangskurztext nicht einmal klar wird, ob ein Soforteinbehalt 
überhaupt durchgeführt wurde, ist folgendes, in seiner Art nicht seltenes Bei-
spiel: ,,X nahm aus einem Ständer von dem Drogerie Markt ... zwei Rollen 
Strickwolle im Wert von 2,90 DM, ohne diese zu bezahlen. Strafantrag wurde 
von Seiten der Firma .. . gestellt." Hier kann man nur noch mittels des Schlag-
worts „Soforteinbehalt positiv/negativ" erkennen, ob es überhaupt zu einem So-
forteinbehalt kam. War das Schlagwort wie im vorliegenden Fall negativ, weiß 
man nichts über die Gründe für das Scheitern. In solchen Fällen konnte nur 
noch eine Aktensichtung weiterhelfen. 

29 Siehe i.E. 1 1 a, S. 11. 
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Anhand dieser polizeilichen Vorgangskurztexte wurde jeder einzelne Fall ma-
nuell auf seine grundsätzliche Geeignetheit und die Gründe für das Scheitern 
des Soforteinbehalts analysiert. Hierbei gab es Abgrenzungs- und Klassifizie-
rungsschwierigkeiten. So wurde gelegentlich nicht klar, ob es sich wegen des 
wirtschaftlichen Unvermögens des Beschuldigten um einen grundsätzlich un-
geeigneten Fall handelte, oder vielmehr um einen grundsätzlich geeigneten 
Fall, der an der Ablehnung des Beschuldigten „nicht genug Geld" scheiterte. 
Vor besondere Schwierigkeiten stellten dabei die Formulierungen „nicht zah-
lungsfähig" oder „Beschuldigter verfügt nicht über den geforderten Betrag". 
Im Zweifel wurde in solchen Fällen von einer grundsätzlichen Geeignetheit 
des Falles ausgegangen, da es sich bei dem wirtschaftlichen Unvermögen des 
Beschuldigten um einen engen Ausschlussgrund handelt. 
Klassifizierungsschwierigkeiten traten auf, sofern mehrere Gründe für das 
Scheitern eines grundsätzlich geeigneten Falles vorlagen. So möge man sich 
zur Verdeutlichung einen völlig verwahrlosten vorbestraften 20-jährigen Be-
schuldigten denken, der im akuten Rauschzustand mit einem Komplizen Wa-
ren im Wert von 120 DM stiehlt. Vorrangig war hierbei prinzipiell der Grund, 
der von der Polizei nach den Vorgangskurztexten als vorrangig angesehen 
wurde. In Zweifelsfällen hatte der logisch vorrangige Grund Priorität. So gin-
gen die Fälle mit einer schriftlichen Anzeige, bei denen die Polizei also gar 
nicht vor Ort war und sie deshalb den Soforteinbehalt überhaupt nicht durch-
führen konnte, anderen Gründen des Scheiterns vor. Dann folgten „kein einfa-
cher Ladendiebstahl", ,,Schaden größer als 100 DM", das Alter des Beschul-
digten und seine Eigenschaft als Erstauffälliger. Nachrangig waren die Gründe 
,,kein Strafantrag", ,,Anhaltspunkte für Schuldunfähigkeit" und „wirtschaftli-
ches Unvermögen". 
Zu Einordnungsschwierigkeiten kam es auch ge legentlich bei den Fällen, in 
denen die Beschuldigten sehr stark alkoholisiert waren. So wurde in den Vor-
gangskurztexten immer wieder von Blutalkoholkonzentrationen von zwei und 
gar über drei Promille berichtet, ohne dass sich dies erkennbar auf die An-
wendbarkeit des Soforteinbehalts auswirkte. Obwohl ab einer Blutalkohol-
konzentrationen von drei Promille die Anwendung von § 20 StGB im Raum 
steht'0, wurde der Scheiterungsgrund „Anhaltspunkte für Schuldunfähigkeit" 
bei diesen Fällen entsprechend der polizei lichen Einschätzung nicht gewählt. 

30 Tröndle/Fischer, § 20 Rn. 9a. 
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b) Statistische Erfassungsbögen und EDV der Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth 

Über Einzelheiten des staatsanwaltschaftlichen Verfahrensgangs und -abschlus-
ses gaben in Teilen die für das Modellprojekt von der Staatsanwaltschaft 
Nürnberg-Fürth konzipierten Statistischen Erfassungsbögen-11 Aufschluss, 
nämlich zur Zahlungsart, zur Erledigung gern. § 153a Abs. 1 StPO nach oder 
ohne Soforteinbehalt, zu den Gründen, warum kein Fall des § 153a StPO vor-
liegt sowie zum Verbleib des Soforteinbehalts. Diese Erfassungsbögen wur-
den den Staatsanwälten in den Verfahren mit polizeilich positivem Sofortein-
behalt von der Zentralen Erfassungsstelle über die jeweilige Geschäftsstelle 
mit Akte vorgelegt. Sie waren von diesen auszufü llen und dem Koordinator 
des Modellversuchs in der Staatsanwaltschaft zurückzugeben, der damit eine 
eigene Statistik führte. Ablichtungen der Bögen ließ er der Kriminologischen 
Zentralstelle zukommen, die diese Bögen manuell auswertete. 

Zahlungsart und Höhe des Soforteinbehalts wurden außer in den Statistischen 
Erfassungsbögen der Staatsanwaltschaft auch oft, obgleich nicht durchgehend, 
in den Vorgangskurztexten der Polizei erhoben. Dies ließ die Möglichkeit zu, 
in Zweifelsfällen beide Quellen heranzuziehen und gegeneinander abzuwägen. 
In der Regel gebührte dann den Daten der Staatsanwaltschaft, der Herrin des 
Verfahrens, der Vorrang. 

Versuche der Kriminologischen Zentralstelle, den staatsanwaltlichen Erfas-
sungsbogen an ihre Bedürfnisse anzupassen, wurden u.a. zur Vermeidung ei-
ner Mehrbelastung der Staatsanwälte nicht weiterverfolgt. So war vor allem 
angestrebt worden, die Daten zum Eingang, zur Erledigung und zur Erledi-
gungsart zu erfassen. Diese Daten konnten aber schließlich über die staatsan-
waltschaftliche Datenverarbeitung bzw. über die Akteneinsicht erlangt wer-
den, wodurch die entstandene Datenlücke geschlossen werden konnte. 

Wie bei den polizeilichen Daten erfolgte auch der Datentransfer von der 
staatsanwaltschaftlichen EDV elektronisch. Hierzu lieferte die Kriminologi-
sche Zentralstelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die polizeilichen 
Vorgangsnummern nebst bekannten (von der Polizei mitgeteilten, aber teil-
weise fehlerhaften) staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen elektronisch vorab; 
dadurch wurde sichergestellt, dass die Daten der Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth in der richtigen Reihenfolge sein und zu dem vorhandenen Datensatz 
der Kriminologischen Zentralstelle passen würden. Schwierig gestaltete sich 
nach der Lieferung das Einlesen der Daten in das SPSS-Statistik-Programm 
(SPSS). Denn das von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth verwendete Da-

31 Siehe Anhang S. 152. 



28 Soforteinbehalt in Nürnberg 

tenverarbeitungsprogramm kann die Daten nur spaltenweise darstellen, wäh-
rend SPSS nur zeilenweise einlesen kann . Mittels der Bearbeitungsfunktionen 
von Word 2000 musste der Datensatz also in mühevoller Kleinarbeit so aufbe-
reitet werden, dass er schließlich einlesbar war. 

Die Staatsanwaltschafts-Daten mussten nun in Relation zu den polizeilichen 
Daten gebracht werden. Um von einer einheitlichen Datenmenge ausgehen zu 
können, hatte jeder staatsanwaltschaftliche Fall einem polizeilichen zu ent-
sprechen. Indes wurde festgestellt , dass die Daten in einigen Fällen nicht kor-
respondierten, obgleich denknotwendig eine Vorgangsnummer der Polizei , die 
sich immer nur auf einen Beschuldigten bezieht, in irgendein Verfahren der 
Staatsanwaltschaft münden muss. Für die 1.751 polizeilichen Vorgangsnum-
mern wurden aber 1.808 staatsanwaltschaftliche Datensätze geliefert ( + 57). 
Bei der Fehlersuche stellte sich heraus, dass teilweise zu den Vorgangsnum-
mern der Polizei dasselbe Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft mehrfach, 
teilweise aber auch gar kein Aktenzeichen genannt wurde: 

Insgesamt wurden 106 Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft mehrfach (meist 
doppelt, selten dreifach) genannt. Die Gründe für diese Mehrfachnennungen 
sind dreierlei: Die größte Gruppe hiervon waren 59 Verfahren, die in der 
Staatsanwaltschaft verbunden wurden und dann ein anderes Aktenzeichen er-
hielten (die polizeiliche Vorgangsnummer blieb in diesen Verfahren gleich) . 
Da nur das tatsächlich, nämlich in der Sache erledigte Verfahren interessiert 
(die beiden Aktenzeichen gehören materiell zu demselben Verfahren), wurden 
die verbundenen Verfahren mit der Erledigung „Abgabe" im Datensatz der 
Kriminologischen Zentralstelle gelöscht. Sachlich hierzu gehören auch die 
drei Verfahren mit der Erledigung „Abtrennung aus diesem Verfahren", für 
die das soeben Gesagte analog gilt, und von denen ebenfalls jeweils eines ge-
löscht wurde. ferner gab es 44 Verfahren, die ohne (n=30) oder mit leichten 
inhaltlichen Unterschieden (n= l I) doppelt, selten (n=3) dreifach, genannt 
wurden, also völlig oder teilweise identisch waren. Insoweit handelte es sich 
um Verfahren mit zwei oder drei Beschuldigten, für die das Verfahren entwe-
der gleich oder verschieden endete. Jeweils eines bzw. in den drei o.a. Fällen 
zwei dieser Verfahren wurden gelöscht, da die Zuordnung des verbundenen 
Verfahrens bzw. der verbundenen Verfahren zu der Ursprungs-Vorgangsnum-
mer nicht möglich war. 

Die Fehlersuche und Bereinigung des Datensatzes schloss mit der Ermittlung 
der im staatsanwaltschaftlichen Datensatz fehlenden polizeilichen Vorgangs-
nummern. Diese insgesamt fehlenden 52 Vorgangsnummern wurden in den 
staatsanwaltschaftlichen Datensatz per Hand nachgetragen, wobei die Daten 
zur Erledigung naturgemäß offen bleiben mussten. 
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Ungereimtheiten der staatsanwaltschaftlichen Daten im Vergleich zu den poli-
zeilichen bestehen zusammengefasst also - sofern man die verbundenen und 
abgetrennten 62 Fälle berechtigterweise ausklammert - in 44 (Mehrfachnen-
nungen) und 52 (fehlende Angaben), also 96 Fällen. Dies entspricht bei 1.751 
Fällen einer Fehlerquote von akzeptablen 5,5 %. Die stimmige Gegenprobe 
lautet: 1.808 gelieferte Fälle - (59 + 3) verbundene und abgetrennte Verfah-
ren - (44 + 3) doppelt und dreifach genannte Aktenzeichen+ 52 fehlende Ak-
tenzeichen = 1. 75 1 bereinigte Fälle im Datensatz der Kriminologischen 
Zentralstelle. 

Die Gründe für diese Fehler im Datensatz teilte die Staatsanwaltschaft Nürn-
berg-Fürth wie folgt mit: Grundsätzlich sollte es so sein, dass alle polizeili-
chen Vorgangsnummern auf irgendeine Art bei der Staatsanwaltschaft erfasst 
sind und ein korrespondierendes staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen haben. 
In der Praxis stelle sich aber immer wieder heraus, dass die angelieferten Da-
ten (die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bekommt die Daten der Beteilig-
ten und der Anzeige jeweils über Leitung) nicht mit denen in der (Papier-) 
Anzeige übereinstimmen. Der Grund hierfür sei der Staatsanwaltschaft Nürn-
berg-Fürth nicht bekannt und bei der absendenden Polizeidienststelle zu su-
chen. Man sei dann gezwungen, die Daten von der Anzeige abzuschreiben; 
der gelieferte Datensatz werde somit programmtechnisch ignoriert. Auch 
könnten bei dieser Gelegenheit Abschreibfehler entstehen, welche die Tref-
fermenge beeinflussen. Es könne auch sein, dass sich in die Liste der Polizei 
Fehler eingeschlichen hätten . Es sei aber schlecht vorstellbar, dass diese Un-
stimmigkeiten die Statistik der Kriminologischen Zentralstelle wesentlich be-
einflussten. 

c) Aktenanalyse 

Bei insgesamt 109 von 448 Fällen mit poli zeilich erfolgreichem Soforteinbe-
halt fehlte der Statistische Erfassungsbogen der Staatsanwaltschaft. In diesen 
Fällen wurde eine Aktenanalyse durchgeführt, um die entstandenen Datenlü-
cken zu stopfen. Nur eine Akte konnte dabei der Kriminologischen Zentral-
stelle nicht übersandt werden, weil die polizeiliche Vorgangsnummer keinem 
staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen zugeordnet werden konnte. Aktenein-
sicht erfolgte also in 108 Fällen, was knapp einem Viertel aller Verfahren mit 
erfolgreichem Soforteinbehalt entspricht. Dabei wurden diese nicht repräsen-
tativ ausgewählten Akten neben den sonst erhobenen Daten auch auf weiteres 
interessierendes Material durchgesehen, nämlich auf den Verzicht des Be-
schuldigten auf die Einstellungsnachricht, sein Einverständnis mit der Ver-
rechnung des Soforteinbehalts mit einer Geldstrafe, den zeitlichen Ablauf des 
Zahlungseingangs und auf Ungewöhnliches beim Verfahrensablauf. 
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d) Fragebögen 
Die Untersuchung wurde abgerundet durch anonyme Befragungen der sachbear-
beitenden Staatsanwälte, Polizeibeamten sowie einzelner Geschädigter zu ihren 
Einschätzungen zu dem Modellversuch. Die von der Kriminologischen Zentral-
stelle konzipierten und zur Ressourcenschonung extra knapp gehaltenen Fragebö-
gen'2 wurden vor ihrem Einsatz von der Bayerischen Staatsregierung genehmigt. 
Die Einzelheiten zu den verschiedenen Fragebögen werden in dem Abschnitt Ak-
zeptanz und Effizienz erläutert. Ergänzend zu diesen Fragebögen kamen vielfälti-
ge Kontakte mit verschiedenen Personen bei Polizei und Staatsanwaltschaft. 

Die Art und Herkunft der Daten, die zu den verschiedensten Bereichen, teilweise 
aber auch überschneidend, lnfom,ationen lieferten, lässt sich zusammenfassend 
wie fo lgt veranschaul ichen (Abbildung 1 ): 

Abbildung 1: Forschungsdesign - Art und Herkunft der Daten 
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II. Tat und Täter 
Der Abschnitt „Tat und Täter" untersucht, bei welchen Taten und bei welchen 
Tätern der Modellversuch erfolgreich oder eben nicht erfolgreich verlief. 
Grundlage hierfür sind die polizeilichen, von der Kriminologischen Zentralstel-
le erhobenen und verarbeiteten Daten, die einzeln nach Erfolg oder Misserfolg 
des Soforteinbehalts dargestellt werden. Über die deskriptive Ebene hinaus 
werden statistische Berechnungen besonders relevant erscheinender Konstella-
tionen, auch auf multivariater Ebene, angeführt; für die gefundenen Ergebnisse 
werden Erklärungsversuche unternommen. 

1. Der Untersuchungsgegenstand: Die ungeeigneten, geeig-
neten und erfolgreichen Fälle im Modellversuch 

Im Jahr 2001 wurden im Stadtgebiet Nürnberg 5.541 33 Ladendiebstähle regist-
riert. Ladendiebstähle sind dabei „alle Diebstahlsfälle von ausgelegten Waren 
durch Kunden während der Geschäftszeit"" . Nicht hierzu zählen demnach 
Diebstähle an Sachen von Ladenbesuchern, der Ladendekoration, aus Büro-
und Lagerräumen, von Personal und nachts durch einen tagsüber verborgenen 
Dieb.' ' Von diesen 5.54 1 Fällen wurde der Modellversuch bei 1.751 Fällen 
angewendet (32 %) bzw. in diesen Fällen setzte die polizeiliche Datenverar-
beitung das Schlagwort „Soforteinbehalt". 921 Fälle hiervon waren grundsätz-
lich für den Modellversuch geeignet, d.h. diese Fälle entsprachen den bereits 
aufgezählten Voraussetzungen für den Modellversuch36

• In 448 Fällen schließ-
lich war der Soforteinbehalt auf polizeilicher Ebene erfolgreich" (49 % der 
geeigneten Fälle bzw. 26 % der mit dem Schlagwort versehenen Fälle bzw. 
8 % aller Ladendiebstähle). 

JJ Der polizeiliche Datensatz ist dynamisch, so dass es zu geringen Schwankungen von einigen 
Fällen abhängig vom Erhebungsze itpunkt kommen kann. 

·'-' PKS2001.S. 13. 
35 Vgl. Michaelis, S. 25 . 
36 Siehe 1 1 a, S. 1 1. 
17 Zum Begriff des erfolgre ichen Soforteinbehalts auf polizei licher Ebene vgl. unter 13 a, S. 24 f. 
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Die für den Modellversuch geeigneten Fälle waren von den ungeeigneten La-
dendiebstählen zu trennen. Ungee ignet sind die Fälle, die nicht den Voraus-
setzungen des Modellversuchs entsprechen, wie beispielsweise der Fall des 
mehrfach vorbestraften Ladendiebs oder desjenigen, der Waren im Wert von 
über 100 DM stiehlt, oder des Täters, der jünger als 21 Jahre ist usw. Um die 
Erfolgsrate des Soforteinbehalts zu analysieren und das Modellprojekt zu be-
schreiben, sind in erster Linie die für den Modellversuch überhaupt geeigne-
ten Fälle interessant, weil sich unter Einbeziehung der ungeeigneten Fälle 
Verzerrungen ergäben. Bei 92 1 der 1.75 1 Fälle mit dem Schlagwort Sofort-
einbehalt lagen grundsätzlich die Voraussetzungen zur Durchführung des Mo-
dellversuchs vor (53 %). 743 Fälle waren ungeeignet (42 %) und bei 87 Fällen 
ist die Geeignetheit unbekannt (5 %). Auf die geeigneten Fälle bezogen ergibt 
sich eine Erfolgsquote des Soforteinbehalts auf polizeilicher Ebene von 49 % 
(448von921 Fällen). 

Bei den restlichen 830 Fällen sind neben den Fällen, bei denen die Geeignet-
heit unbekannt ist (I 1 %), die Fälle enthalten, die deshalb ungeeignet waren, 
weil der Beschuldigte kein Erstauffälliger war (68 %), die Polizei nicht vor 
Ort war bzw. schriftliche Anzeige erstattet wurde38 (8 %), Anhaltspunkte für 
wirtschaftliches Unvermögen des Beschuldigten vorl agen (3,7 %), es um kei-
nen ein fac hen Ladendiebstahl g ing (3,4 %), der Schaden mehr als 100 DM be-
trug (2,4 % ), der Beschuldigte jünger als 21 Jahre war ( 1,6 % ), Verdachtsmo-
mente für Schuldunfähigkeit des Beschuldigten bestanden (1,4 %), der Tat-
verdächtige älter als 70 Jahre war ( 1, 1 % ) oder kein Strafantrag gestellt wurde 
(0,4 %).w Vgl. hierzu die folgende Abbildung 2: 

-'8 Es fragt sich, wieso die Po li zei in den Fällen der schriftlichen Anzeige überhaupt das Sch lagwort 
,.Soforteinbehalt" setzte. Denn wenn der Polizeibeamte erst geraume Zeit nach der Tat eine 
schriftliche Anze ige auf seinem Schreibti sch vorfindet, kan n der Modellversuch wegen zeitli-
cher Erledigung schon gar nicht mehr initiiert werden. Richtiger wäre es gewesen, diese Fälle 
bei der Zählung außen vor zu lassen . 

-'
9 Einze lheiten zu den Gründen fü r das Scheitern der geeigneten Fälle siehe III 3 a, S. 107 ff. 
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Abbildung 2'0
: Gründe für die Ungeeignetheit der Fälle (n==830) 
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67,6% keine Ersttäter 

Die 92 1 geeigneten Fälle wurden für die durchgeführten Analysen in aller Regel nicht um 
die Fälle reduziert, die von der Polize i versehentlich fa lsch als geeignet angenommen wur-
den. Wie bereits früher dargelegt", ist Ausgangspunkt für die Beurteilung der Fallgeeig-
netheit vor allem der Vorgangskurztext aus dem polize ilichen Datensatz. In seltenen Aus-
nahmefällen wurden hier Fehler bei der Fallauswahl festgeste llt. So, wenn zu alte oder zu 
junge Personen fälschlicherwei se zum Modellversuch herangezogen wurden ( 14 Fälle), 
oder der Wert des gestohlenen Gutes 100 DM überstieg (7 Fälle). Im Ergebnis handelt es 
sich um 20 Fehler, da ein Fall sich in beiden Kategorien überschneidet (ein 20-jähriger 
stahl hier Waren im Wert von 274 DM).42 Diese 20 Fälle (2 % der 921 geeigneten Fälle) 
wurden erst im Laufe der Analyse entdeckt und schließ lich bei den Berechnungen toleriert, 
da sie zu keinen nennenswerten Abweichungen führten . Im Übrigen wäre es nicht unprob-
lematisch gewesen, diese Fälle, bei denen der Modellversuch ja schließlich bis zum Ende 
durchgeführt wurde, zwar systematisch korrekt, aber der Rechtstatsächlichkeit zuwider, für 
die anzustellenden Analysen herauszurechnen. 

40 Die zugehörige Tabelle I findet sich im Tabellenanhang S. 138. 
41 Siehe 1 3 a, S. 26. 
42 Siehe zu den polizeilichen Anwendungsfehlern i.E. III I c, S. 81 ff. 
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Bezieht man in einem nächsten Schritt die staatsanwaltschaftliche Ebene mit 
ein, so reduziert sich die Zahl der (polizeilich) erfolgreichen 448 Soforteinbe-
halte um die Fälle, bei denen die Staatsanwaltschaft weiter selektierte. Es sind 
dies Fallgestaltungen, bei denen sie z.B. anhand der Auskunft aus dem Bundes-
zentralregister feststellte, dass der Beschuldigte entgegen seinen Angaben und 
entgegen dem polizeilichen Informationssystem nicht Ersttäter war und sie des-
halb, oder auch aus sonstigen Gründen, den Modellversuch als ungeeignet an-
sah und eine andere Verfahrensweise beschloss (z.B. Strafbefehl , Anklage, Ein-
stellung nach § 170 Abs. 2 StPO). 

Näheres hierzu wird in dem Abschnitt zur Staatsanwaltschaft erläutert, da diese 
Zahlen für den vorliegenden tat- und täterbezogenen Berichtsteil noch nicht 
weiter interessieren. Vorweggenommen werden kann aber, dass die Staatsan-
waltschaft die polizeiliche Entscheidung zur Geeignetheit des Falles in fast al-
len, nämlich in mindestens 427 von 448 Fällen, akzeptierte (95 %). In nur 
I 4 Fällen (3 %) lehnte sie -die polizeiliche Entscheidung ab, davon zehnmal 
wegen der Vorbelastung des Täters (bei den übrigen vier Fällen ist der Ableh-
nungsgrund unbekannt) ; in den übrigen sieben Fällen ist unbekannt, ob die 
Staatsanwaltschaft die polizeiliche Entscheidung akzeptierte oder nicht (2 %). 
Man kann also schon hier feststellen, dass die poli zeiliche Entscheidung zum 
Soforteinbehalt im späteren Verfahren nur sehr selten korrigiert wurde und der 
staatsanwaltschaftliche Selektionseffekt gering ist. Von den 448 polizei lich er-
folgreichen Fällen kam es in mindestens 416 und höchstens 422 Fällen zu einer 
Einstellung wegen § 153a StPO nach Soforteinbehalt.' 1 Der Selektionsprozess 
im Modellversuch wird im folgenden Trichtermodell veranschaulicht (Abbil-
dung 3): 

41 Die Untergrenze ergibt sich aus den in den Statistischen Erfass ungsbögen der Staatsanwaltschaft 
gezählten 4 16 Treffern zu .,§ 153a nach Soforteinbehalt" . Die Obergrenze resu ltiert aus den 427 
Ei nstellungen nach § 153a insgesamt (Datenquelle: EDV der Staatsanwaltschaft, ein Fall dabei 
unbekannt), bei denen aber auch die Einstellungen nach § 153a ohne Soforteinbehalt e rfasst (in 
den Statistischen Erfassungsbögen der Staatsanwaltschaft gezählte sechs Treffer) und deshalb 
abzuziehen sind. Dass e ine Spannweite besteht und kein fixer Wert, ist auf einige unbekannte 
Fälle zurückzuführen. Siehe i. E. hierzu III 2 a, S. 88 ff. 
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Abbildung 3: Der Selektionsprozess im Modellversuch 

1 

Poli zeil ich bekannt 
geword ene Ladendi eb-
stähle in Nürnberg 200 1 

Fälle im Modell versuch 

Geeignete Fälle im 
Modell versuch 

Erfolgreicher Soforteinbe-
halt auf pol izeili cher 
Ebene 

Erfolgreicher Sofortei nbe-
halt auch auf staatsanwalt-
schaftlicher Ebene 

8,1% 

0=416-422 
7,5%-7,6% 

2. Tatörtlichkeit, erlangtes Gut und Höhe des Sofort-
einbehalts 

a) Tatörtlichkeit 
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Im polizeilichen Datensatz enthält die Variable Tatörtlichkeit 393 verschiede-
ne Ausprägungen, angefangen von „000-Bahnhof' bis „999-Tatörtlichkeit un-
bekannt". Auch wenn vie le Ausprägungen für den Ladendiebstahl, der in Wa-
renhäusern (im weitesten Sinne) und eben nicht auf Bahnhöfen geschieht, un-
besetzt blieben, boten die ursprünglich im Datensatz enthaltenen Daten doch 
ein viel zu uneinheitliches Bild. Erste Aufgabe war es also, die Ausprägungen 
sinngerecht zusammenzufassen, um die Erfolgsquote des Soforteinbehalts 
darstellbar zu machen und hieraus ggf. Ergebnisse herleiten zu können. 
Richtlinie für die Gruppierung der Variablen, d.h. dem Zusammenfassen der 
verschiedenen Ausprägungen, war dabei zunächst, dass auf die tatsächliche 
Vergleichbarkeit geachtet wurde. So wurden etwa „Radio- und Fernsehfach-
geschäft", ,,Geschäft mit elektrischen Haushaltsgeräten" und „Sonstiger Han-
del mit elektrischen und elektronischen Artikeln" als geeignet für die Zusam-
menfassung in einer Gruppe angesehen. Ferner wurde aber auch auf die Er-
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folgsquote der verschiedenen Tatörtlichkeiten geachtet. Diese musste annä-
hernd gleich sein, um bestehende Unterschiede nicht durch die Gruppierung 
aufzuheben. Ziel war, die Anzahl der Ausprägungen und die Restgruppe der 
sonstigen Geschäfte möglichst klein zu halten. Kompromisse waren in einigen 
Fällen nicht zu umgehen. Es wurden die aus der folgenden Abbildung ers icht-
lichen Gruppen gebildet (Abbildung 4). Nach der polizeilichen Terminologie 
sind dabei unter Verbraucher- und Supermärkten Geschäfte mit Selbstbedie-
nung und überwiegendem Lebensmittelsortiment zu verstehen; Warenhäuser 
unterscheiden sich von Kaufhäusern dadurch, dass sie über eine Lebensmit-
telabteilung verfügen." 

Abbildung 4": Erfolg nach Tatörtlichkeit, gruppiert (n=921) 
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44 Weiterführend zum Begriff des Warenhauses Michaelis, S. 24 m.w.N. , der fo lgende Definition 
verwendet: Großbetrieb mit mehreren Geschossen und aufwändigen Schaufensterflächen, in 
dem Artikel aller Bedarfsgruppen , einsch ließ lich Lebensmittel , in allen möglichen Verkaufsfor-
men (Bedienung, Vorwahl und Selbstbedienung) angeboten werden. 

45 Die zugehörige Tabelle 2 findet sich im Tabellenanhang S. 138. 
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Waren- und Kaufhäuser haben neben den sonstigen Geschäften mit Lebens-
mitteln (57 %) bei den 921 geeigneten Fällen mit 57 % und 52 % die höchste 
Erfolgsquote beim Soforteinbehalt, Geschäfte mit elektronischen Artikeln mit 
33 % die schlechteste. Daraus zu schließen, dass der Modellversuch bei den 
großen Märkten möglicherweise infolge des größeren Personals mit Ladende-
tektiven besser funktioniert als bei den kleinen Läden, ist gleichwohl schlecht 
möglich. Denn die Erfolgsquote bei Supermärkten liegt mit 43 % am dritt-
niedrigsten. Es bietet sich auch keine Erklärung damit an, dass in Supermärk-
ten im Vergleich zu Waren- und Kaufhäusern teurere Waren gestoh len werden 
und vielleicht deshalb eine geringere Bereitschaft der Beschuldigten zum Mo-
dellversuch besteht; denn das Gegenteil ist der Fall (19 DM vs. 34 DM). Wie 
die Daten zeigen, wäre es umgekehrt zu kurz gegriffen, bei kleinen Geschäf-
ten (Geschäfte mit elektronischen Artikeln) infolge der geringen Anonymität 
eine bessere Erfolgsquote zu vermuten. Erklärungsversuche hinsichtlich der 
übrigen Geschäfte sind schon deshalb nicht weiterführend, weil die Unter-
schiede in der Erfolgsquote zu gering sind (41 % bis 46 %). 

b) Art des erlangten Gutes 
Die Polizei erfasste bis zu vier versch iedene Stehlgüter pro Beschuldigten. 
Die Einteilung nach „erstem" bis „viertem" Gut war dabei nicht an sachliche 
Gesichtspunkte wie z.B. den Wert gekoppelt. Zu den 5.541 in Nürnberg re-
gistrierten Ladendiebstählen des Jahres 2001 existieren 5.322 Nennungen 
(219 fehlen) zum ersten erlangten Gut. 895 Beschuldigte standen in Verdacht, 
darüber hinaus ein zweites Gut, 196 ein drittes und 39 ein viertes gestohlen zu 
haben. Bei den 1. 751 Fällen im Modellversuch bestehen 1.699 Nennungen 
(52 fehlen) zum ersten erlangten Gut. 249 Nennungen wurden beim zweiten 
gestohlenen Gut registriert, 55 beim dritten und 9 beim vierten. Bei den hier-
von 921 geeigneten Fällen gibt es 891 Nennungen zum ersten Diebesgut 
(30 feh len), 100 beim zweiten, 27 beim dritten und 4 beim vierten. Bei den 
921 geeigneten Fällen konnten also 891 + 100+ 27+4= 1.022 Stehlgüter ermittelt 
werden. 
Bei diesen 891 von 92 1 für den Modellversuch geeigneten Fällen mit festge-
stelltem ersten Stehlgut sieht die relative Häufigkeitsverteilung wie folgt aus: 
25 % kosmetische Erzeugnisse, 5,3 % Nahrungs- und Genussmittel, 4,9 % Zi-
garetten, 3,5 % Nahrungsmittel, 3,1 % Süßigkeiten, jeweils 2,8 % Spirituosen 
und Damenoberbekleidung, 2,6 % Baumaterial, 2,4 % Handwerkzeug, jeweils 
2,2 % Batterie/ Akku und CD und 2, l % Damenunterbekleidung. Die restli-
chen Gegenstände lagen bei einer Häufigkeit von maximal 1, 7 %. Der Handel 
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kennt diese „Hitliste" besonders begehrter Artikel infolge der auffallend gro-
ßen lnventurdifferenzen .4° 
Berücksichtigt man bei den geeigneten Fällen auch die zweiten bis vierten Stehlgüter 
(n= l 33 ), ergeben sich in der relativen Häufigkeit der entwendeten Gegenstände nur Unter-
schiede um bis zu 0,3 %. Die Stehlgüter 2 bis 4 werden bei der weiteren Analyse deshalb 
und aus folgenden Gründen nicht mehr berücksichtigt. Es war zwar technisch möglich, die-
se Fälle zusammenzufassen, so dass sich die Erfolgsquote für den Soforteinbehalt pro Ge-
genstand unter Berücksichtigung aller entwendeten Güter errechnen ließ. Dadurch warf 
man aber unzulässig verschiedene Fälle durcheinander. Ein Beispiel so ll dies erläutern : Der 
geschichtlich einheitliche Fall des Diebs, der neben Zigaretten eine CD. einen Schokoriegel 
und einen Büstenhalter für die Freundin entwendet, würde so künstlich in vier Unterfälle 
aufgespalten. So ließen sich zwar systematisch korrekt alle entwendeten Zigaretten, CDs, 
Schokoriegel und Büstenhalter auf ihre Erfolgsquote beim Soforteinbehalt untersuchen. 
Die Ergebnisse wären aber wegen der unnatürlichen Aufspaltung eines einheitlichen Le-
bensvorgangs empirisch nicht verwertbar. 

Die Erfolgsquote einzelner Gegenstände der ungruppierten Variable sieht bei 
den geeigneten Fällen wie folgt aus: Besonders erfolgreich verlief der Sofort-
einbehalt bei Baumaterial (Erfolgsquote 70 %) und Handwerkzeug (62 %). 
Besonders schlecht gestaltete sich der Modellversuch bei Nikotin/Tabak (Er-
folgsquote 14 %), Spirituosen (16 %) und Bier (20 %), aber auch bei Oberbe-
kleidung Herren/Kinder (10 %) sowie Bekleidung und Textilien (20 %). 

Auch diese Variable war zu gruppieren. Zur Erforderlichkeit und der Art und 
Weise der Gruppierung waren hier die gleichen Überlegungen anzustellen wie 
soeben zur Tatörtlichkeit ausgeführt. Die Gruppierung war hier noch aufwän-
diger, da jedes erlangte Gut sehr viele, nämlich 886 verschiedene Ausprägun-
gen von „0000-Bargeld" bis „9701-Sicherungsetikett" aufw ies. Dabei waren 
im Gegensatz zur Tatörtlichkeit wesentlich mehr Ausprägungen besetzt. Die 
Gruppierung in 16 Variablen für das erste erlangte Gut sowie die Erfolgsquote 
im Modellversuch ergeben sich im Einze lnen aus der folgenden Abbildung 5. 

Schmuck/Uhren haben danach mit 23 % die schlechteste Erfolgsquote, gefolgt 
von Gebrauchs-IV erbrauchsartikeln (25 % ) und Tabakerzeugnissen (31 ,5 % ). 
Am besten gelang der Soforteinbehalt bei Hausausstattung/Mobiliar/Schlösser 
(68 %) und Büroartike l (67 %). Die 38 sonstigen Gegenstände umfassen: 
Kunstgegenstand, Erotikartikel , bauliche Anlage, Werksmaschine, Mess- und 
Regeltechnik, Geschenk, Land-/Forst-/Gartengerät, Bar-/Falschgeld, Fahr-
zeugteile/Zubehör, Fahrradteile/Zubehör, Spiel(geräte), Waffenzündmittel, 
Pflanzen, chirurgische Geräte und Los/Lotteriescheine. 

46 PSB, S.119. 
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Abbildung 547
: Erfolg nach Art des ersten erlangten Gutes, gruppiert 
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Für die statistischen Berechnungen wurde wieder auf die ungruppierte Variab-
le zurückgegriffen, um einige markante Gegenstände exemplarisch zu unter-
suchen. Auch wegen der geringen Erfolgsquote vergleichbar erschienen dabei 
die Gruppen Alkohol (Bier, Wein/Sekt, Spirituosen und sonstige alkoholische 
Getränke) und Tabak (Tabakerzeugnis/-utensilie, Nikotin/Tabak, Zigarette, 
Zigarre). Alkohol wurde in 45 Fällen entwendet (5,1 % der 921/891 geeigne-
ten Fälle), Tabak 54 mal (6, 1 %). Die Erfolgsquote lag bezüglich Alkohol bei 
22 % und hinsichtlich Tabak bei 31 % (keine signifikanten Unterschiede). 
Diese ähnlichen Erfolgsquoten und die Vermutung, dass die Liebhaber beider 
Gegenstände eine homogene Tätergruppe bilden, erlaubte es zur Gewinnung 
einer höheren und aussagekräftigeren Untersuchungsmenge, beides zur Grup-
pe Alkohol/Tabak (n=99 bzw. 11 % der 921/891 geeigneten Fälle; Erfolgs-
quote: 27 %) zusammenzufassen. 

47 Die zugehörige Tabelle 3 findet sich im Tabellenanhang S. 139. 
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Die Yennutung, es handele sich bei Alkohol- und Tabaktätern um eine homogene Gruppe, 
wurde durch eine täterorientierte Untersuchung bestätigt. Z.B. unterscheiden sich Alkohol-
und Tabak-Täter voneinander praktisch nicht im Alter (43 ,8 vs. 43,7 Jahre). Der Wert des 
gestohlenen Gutes der Alkoholtäter liegt zwar bei 11 DM und derjenige der Tabaktäter bei 
20 DM. Dieser Unterschied ist aber nach dem durchgeführten T-Test48 nicht signifikant. 
Die Unterschiede zwischen beiden Tätergruppen im Berufsstatus und Familienstand sind 
gering und ebenfalls nicht signifikant. 

Dieser Gruppe der Alkohol- und Tabaktäter wurde die homogene Gruppe der 
Diebe von Bau-/lnstallationsmaterial, Werkzeug, Metall und Materialien (im 
fo lgenden: Werkzeug/Materialien) gegenübergestel lt, bei der eine besonders 
gute Erfolgsquote auszumachen war. Diese Gruppe umfasst 1 17 Beschuldigte 
( 13 % der 921/89 I geeigneten Fälle) bei einer Erfolgsquote von 60 %. 

Die Unterschiede in der Erfolgsquote zur Alkohol/Tabak-Gruppe (60 % vs. 
27 %) sind hoch signifikant (Signifikanzniveau: 0,0 %). Bei den Tests wurde 
dabei ein Signifikanzniveau von 5 % zu Grunde gelegt, d.h ., dass die Irrtums-
wahrscheinlichkeit für das gefundene Ergebnis kleiner ist als 5 % 49

• Fraglich 
ist nun, ob sich diese Unterschiede in der Erfolgsquote aus der Art des ent-
wendeten Gutes erklären oder, wofür mehr zu sprechen scheint, aus der sich 
dahinter verbergenden Klientel. Die Alkohol/Tabak-Gruppe besteht zu 37 % 
aus Ausländern vs. 22 % bei der Werkzeug/Materialien-Gruppe. Die Alko-
hol/Tabak-Diebe sind ferner signifikant jünger ( 44 Jahre vs. 51 Jahre; Signifi-
kanzniveau: 0,0 %), häufiger ledig als verheiratet, häufiger arbeitslos und sel-
tener Rentner. 

Auch wenn sich hieraus in der Alkohol/Tabak-Gruppe ein anderer Tätertyp 
ergibt, liegt gleichwohl ein Zusammenhang zwischen dem Erfolg des Sofort-
einbehalts und dem Diebesgut Alkohol/Tabak oder Werkzeug/Materialien an 
sich vor. So ergeben sich beispielsweise bei Deutschen und Ausländern iso-
liert betrachtet jeweils hoch signifikante Unterschiede (Signifikanzniveau: 
0,0) in der Erfolgsquote je nachdem, ob Alkohol/Tabak oder Werk-
zeug/Materialien gestohlen wurde. Zusammengefasst beeinflussen vier Fakto-
ren den Zusammenhang zwischen dem Erfolg im Modellversuch und der Art 
des erlangten Guts: Alter, deutsch/nichtdeutsch , mit/ohne-Partner und zustän-
dige Polizeiinspektion Mitte/übrige Polizeiinspektionen. Durch eine partielle 
Korrelation wird sichtbar (p=0,0 15}5°, dass diese Variablen zwar durchaus ei-
nen Erklärungsbeitrag leisten, den Zusammenhang zwischen dem Erfolg des 

'
8 Statistischer Signifikanztest, der zwei - voneinander abhängig oder unabhängig ausgewählte -

Gruppen auf einen Unterschied bezüg li ch ihrer Mittelwerte eines intervallskalierten Merkmals 
untersucht, Bortz, S. 137, 140. 

49 Vgl. nur Bortz, S. 12. 
50 Zur partiellen Korrelation vgl. i.E. unter II 2 c, S. 43. 
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Soforteinbehalts und dem Diebesgut aber nicht vollständig auflösen können. 
Statistisch bedeutet dies also, dass die Art des entwendeten Gutes mit erklä-
rend für den Erfolg des Soforteinbehalts ist. 

c) Wert des erlangten Gutes 

Die Erfolgsrate für den Soforteinbehalt sinkt bei den 921 geeigneten Fällen 
mit steigendem Warenwert: Während bei Schäden bis zu 40 DM die Erfolgs-
rate bei etwa 50 % liegt, beträgt sie bei Schäden über 40 DM bis 70 DM nur 
noch gut ein Drittel, im Übrigen dann noch etwa 10 %. Nicht ganz in diesen 
Trend passt allein die Kategorie mit Waren über 80 DM bis 90 DM, bei der 
das Modellprojekt in mehr als jedem dritten Fall glückt (vgl. Abbildung 65'). 

Diese Relation verdeutlicht auch der Mittelwert (arithmetisches Mittel) des 
gestohlenen Gutes, der bei erfolgreichem Soforteinbehalt 21 DM und bei er-
folglosem Soforteinbehalt 35 DM beträgt. 

51 In der Abbildung s ind auch Werte über 100 DM entha lten. Insoweit handelt es s ich um Anwen-
dungsfehle r im Mode ll versuch. Sie we rd en noch gesondert erörtert, vgl. 111 1 c (S . 81 ff.) und 
111 2 g (S . 100 ff.) . 
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Abbildung 6": Erfolg nach Wert der erlangten Güter (n=921) 
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Signifikanztests bestätigen, dass Täter, bei denen der Soforteinbehalt erfolgreich 
ist, hoch signifikant preiswe1tere Güter stehlen.53 Andererseits kann auch die 
Feststellung getroffen werden, dass mit zunehmendem Alter preiswerter gestoh-
len wird, was mit dem abnehmenden Konsumbedürfnis der älteren Generation 
erklärt werden kann5' : Betragen die Mittelwerte der erlangten Güter bei 21- bis 
30-jährigen Tätern 26 DM (Soforteinbehalt erfolgreich) vs. 41 DM (Soforteinbe-
halt gescheitert), sinken die Mittelwerte bei den 50- bis 60-Jährigen auf 21 DM 
vs. 24 DM und bei den 60- bis 70-Jährigen gar auf 16,57 DM vs. 16,65 DM. 
Diese Zahlen weisen dabei neben den mit zunehmendem Alter immer geringeren 
Beutewerten auch die immer kleineren Spannen in den Warenwerten nach Erfolg 
oder Scheitern im Modellversuch aus (21- bis 30-Jährige: 15 DM; 50- bis 60-
Jährige: 3 DM; 60- bis 70-Jährige: 8 Pfennig). 

52 Die zugehörige Tabell e 4 findet sich im Tabellenanhang S. 139. 
5.1 Levene-Test der Varianzgleichheit: Signifikanz 0,3 %; T-Test für die Mittelwertgleich-

heitNarianzen sind nicht gleich: Signifikanz (2-se itig) 0,9 %. 
54 Michaelis, S. 43. 
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Da das Alter also offenbar Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Wert 
des erlangten Guts und den Erfolg im Modellversuch ausübt, wurde eine par-
tielle Korrelation berechnet. Der Grundgedanke dieses Verfahrens ist folgen-
der: Wenn die Korrelation zwischen Wert des erlangten Gutes (Wert) und Er-
folg im Soforteinbehalt (Soforteinbehalt) durch eine dritte Variable beeinflusst 
wird, kann dies nur in der Weise geschehen, dass die dritte Variable sowohl 
die Variable Wert als auch die Variable Soforteinbehalt beeinflusst bzw. dass 
die dritte Variable mit der Wertvariablen und zusätzlich mit der Variablen So-
forteinbehalt korreliert. Sucht man eine Korrelation zwischen Wert und So-
forteinbehalt, die von der dritten Variablen nicht beeinflusst wird, muss man 
die Variablen Wert und Soforteinbehalt vom Einfluss der dritten Variablen be-
freien . Anders formuliert: der Einfluss der dritten Variablen muss aus den Va-
riablen Soforteinbehalt und Wert heraus partialisiert werden." Die diesen Zu-
sammenhang ausdrückende Maßzahl p beträgt nun im vorliegenden Fall 0,046 
und liegt damit nur knapp unter der Signifikanzschwelle von 0,05. Das Alter 
hat also einen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Wert und Sofortein-
behalt, kann diesen aber gleichwohl nicht auflösen.56 

d) Höhe des Soforteinbehalts 
Die Höhe des Soforteinbehalts beträgt mit Abstand am häufigsten 50 DM 
( 169 von 432 Fällen bzw. 39 %), nämlich mehr als doppelt so viel wie jeder 
andere Wert. Mit Zunahme der Höhe des Soforteinbehalts nimmt der Häufig-
keitsanteil stetig, fast kontinuierlich ab (siehe Abbildung 7' 7

) . 

55 Vgl. Bortz, S. 430. 
56 Die Signifikanz wird auch nicht aufgelöst durch weitere Kontrollvariablen wie mit/ohne-Partner 

(p=0,01 7), Deutsche/N ichtdeutsche (p=0,047) oder Geschlecht (p=0,011). 
57 Die systemwidrig fehlerhaft festgesetzten Soforteinbehalte in Höhe von 70, 85, 180, 323, 468 

und 1.250 DM wurden nicht abgebildet {n=7); vgl. zu den po li zeilichen Anwendungsfehlern 
III I c, S. 81 ff. Es fehlen ferner die unbekannten Fälle (n=9). 
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Abbildung 7'8: Höhe des Soforteinbehalts (n=432) 
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8 I ,5 % aller Soforteinbehalte sind bis 250 DM und 89 % bis 350 DM abge-
deckt. Soforteinbehalte ab 400 DM kommen höchstens in zwei von Hundert 
Fällen vor. Der Mittelwert aller erhobenen Soforteinbehalte (ohne neun von 
448 unbekannten Soforteinbehalten) beträgt 170 DM. Der Median - also der 
Wert, unter und über dem gleichviel Fälle liegen59 

- beträgt I 00 DM. 

Die große Häufigkeit der Soforteinbehalte von 50 DM rührt daher, dass dieser 
Betrag, den zumal fast jeder Täter begleichen kann, einen im Vergleich zu den 
übrigen Ausprägungen doppelt so breiten Anwendungsbereich hat. Ein Sofort-
einbehalt in Höhe von 50 DM ist nämlich für alle Warenwerte bis 11, 11 DM 
festzusetzen, während für die übrigen Warenwerte nach den Voraussetzungen 
des Modellversuchs jeweils60 eine Spanne von 5,54 oder 5,55 DM vorgegeben 
ist." ' Entsprechend den im Abschnitt zuvor dargestellten Daten zum Wert des 

58 Die zugehörige Tabelle 5 findet sich im Tabellenanhang S. 140. 
59 Vgl. Bonz, S. 38. 
60 Ausnahme: Waren im Wert von 100,00 DM, für die ein Soforteinbehalt in Höhe von 900 DM 

fä lli g gewesen wäre. 
61 Siehe i.E. hierzu die Übers icht zur Höhe des Soforteinbehalts im Anhang S. 160. 
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gestohlenen Gutes spielen die höheren Soforteinbehalte praktisch eine sehr un-
tergeordnete Rolle. Dies liegt zum einen an der geringen Häufigkeit der Fälle 
mit hochwertigem Stehlgut an sich, zum andern an den geringen Erfolgsquoten 
dieser Fälle. 

3. Geschlecht, Alter, Familienstand und Wohnort 

a) Geschlecht 
Der Anteil weiblicher Tatverdächtiger an allen registrierten Straftaten betrug 
nach der Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 2001 23 %62

, allein an Laden-
diebstählen aber 39 %63

• Frauen sind beim Ladendiebstahl im Vergleich zu al-
len übrigen Straftaten also überrepräsentiert.64 Diese Verteilung zeigt sich auch 
im Modellprojekt: Von allen 5.541 Ladendiebstählen stellen Frauen 40 % al-
ler Ladendiebe, von den 1. 751 nach dem Modellversuch behandelten Fällen 
41 %. Es bestätigt sich damit in der vorliegenden Untersuchung aber auch, 
dass die These vom Ladendiebstahl als typischem Frauendelikt, die ihren Ur-
sprung in hohen Anteilen weiblicher Beschuldiger hatte (so wurden 1963 noch 
59 % weiblicher Täter registriert), schon länger nicht mehr haltbar ist. Ob die 
männlichen Täter früher im Dunkelfeld blieben, oder ein realer Zuwachs an 
männlichen Tätern auf die Auflockerung der traditionellen Rollenverteilung 
zwischen den Geschlechtern und der damit zusammenhängenden veränderten 
Zusammensetzung der Kaufbevölkerung zurückzuführen ist, lässt sich nicht 
abschätzen. 65 

Betrachtet man alle - also neben den geeigneten auch die ungeeigneten - 1.751 
Fälle im Modellversuch, so hat man den Eindruck, bei den weiblichen Beschul-
digten glücke der Soforteinbehalt öfter: Von den insgesamt 712 Fällen mit 
weiblichen Beschuldigten gelangen 30 % (213 Fälle), während nur 23 % (235 
Fälle) von den 1.039 Fällen mit männlichen Beschuldigten erfolgreich waren. 
Filtert man aber die ungeeigneten Fälle aus der Betrachtung heraus, relativieren 
sich die Zahlen: die Erfolgsquoten liegen dann nicht mehr weit auseinander, die 
der männlichen Beschuldigten (die dann 54 % der Täter stellen) nämlich bei 
47 % und die der weiblichen bei 50 % (vgl. Abbildung 8). Dieser Unterschied 
von 3 % in der Erfolgsquote ist dabei nicht signifikant, was bedeutet, dass das 
Geschlecht des Beschuldigten den Erfolg des Soforteinbehalts auf bivariater 

62 PKS 2001 , S. 24. 
63 PKS2001 , S. 166. 
64 Vgl. Hoffmann, BewHi 2000. S. 6: Harnischmacher, BewHi 2000, S. 26. 
65 Michaelis, S. 36 f. 
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Ebene nicht statistisch nachweisbar beeinflusst. Die These, Frauen reagierten 
sozial angepasster und seien dem Modellversuch gegenüber aufgeschlossener 
als Männer, bestätigt sich also nicht. 

Abbildung 866
: Erfolg nach Geschlecht (n=921) 
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Die soeben dargestellten unterschiedlichen Befunde zwischen allen Fällen im 
Modellversuch und den geeigneten Fällen begründen sich damit, dass 62 % 
der Fälle mit Frauen als Beschuldigten im Gegensatz zu nur 51 % bei Män-
nern für den Soforteinbehalt objektiv geeignet sind (Signifikanzniveau: 
0,0 %). Bei den einzelnen Gründen für die Ungeeignetheit bestehen zwischen 
Frauen und Männern keine großen Unterschiede. Männer sind aber häufiger 
vorbelastet als Frauen.67 

66 Die zugehörige Tabelle 6 findet s ich im Tabe llenanhang S. 140. 
67 Zu den subjekti ven Gründen für das Scheitern des Soforteinbehalts bei Männern und Frauen s ie-

he i.E. unter III 3 a, S. 110. 
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b) Alter 
Wie Frauen fallen auch ältere Menschen beim Ladendiebstahl häufiger auf als 
bei sonstigen Straftaten:68 So machten 60-jährige und ältere Personen für alle 
2001 in der Bundesrepublik Deutschland registrierten Straftaten nur 6 % der 
Tatverdächtigen aus."9 Für alle Ladendiebstähle 2001 in Nürnberg betrug die 
Häufigkeit dieses Täterkreises dagegen 13 %. 

Im Modellversuch (1.751 Fälle) erhöht sich der Anteil der älteren Beschuldig-
ten noch weiter. Die fünf verschiedenen relevanten ( ohne die unter 21- und ab 
70-Jährigen), in Zehnerschritten bzw. bei den 21- bis 29-Jährigen modellbe-
dingt in einem Neunerschritt gebildeten Altersgruppen sind jeweils etwa mit 
20 % vertreten. Die 60- bis 69-Jährigen stellen mit 17 % die schwächste 
Gruppe. Lässt man die ungeeigneten Fälle im Modellversuch außer Acht, sind 
die ältesten Tatverdächtigen (neben den 40- bis 49-Jährigen) mit 22 % aber 
am stärksten vertreten. 

Die in den Modellversuch aufgenommenen Beschuldigten sind im Mittel älter 
als die 21- bis 69-jährigen Beschuldigten außerhalb des Modellversuchs. Im 
Modellversuch sind sie im Durchschnitt 44, sonst 38 Jahre alt. Die Polizei 
wählt also öfter ältere als jüngere Personen für den Modellversuch aus. Es 
handelt sich hierbei um einen gedanklich vor den Modellvoraussetzungen an-
setzenden, in den Händen der Polizei liegenden und justiziell nicht überprüf-
baren Filter, durch den sich die Altersverteilung im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Fälle verschiebt. Während bei allen 5.541 Fällen 2001 (nur 21- bis 69-
Jährige) ein steter Abstieg in der Häufigkeit festzustellen ist (21- bis 29-
Jährige: 27 % bis hin zu den 60- bis 69-Jährigen: 12 %) - ein Phänomen, das 
im Übrigen auch bei den 3.790 Fällen ohne Modellversuch (nur 21- bis 69-
Jährige) zu beobachten ist (21- bis 29-Jährige: 34 % bis hin zu den 60- bis 69-
Jährigen: 7 %) - ist bei den 1.751 Fällen im Modellversuch ein Anstieg zur 
mittleren Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit anschließendem Wiederab-
stieg zu den ältesten Beschuldigten festzustellen (21 - bis 29-Jährige: 20 %; 
30- bis 39-Jährige: 22 %; 40- bis 49-Jährige: 23 %; 50- bis 59-Jährige: 18 %; 
60- bis 69-Jährige: 7 %). Die Gruppe der jüngsten, 21-29-jährigen Beschul-
digten ist im Modellversuch also unterrepräsentiert. 

68 Vgl. Hoffmann , BewHi 2000, S 6; Harnischmacher, BewHi 2000, S. 27 f. 
69 PKS 2001 , S. 72. Diese Alterskategorie wird in der Pol izeilichen Kriminal stati stik für den La-

dendiebstahl leider nicht mitgeteilt, wo auf S. 166 lediglich die Kategorien Kinder, Jugendliche, 
Heranwachsende und Erwachsene gebildet werden. 
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Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten, wie es zu diesem frühen , ungewoll-
ten polizeilichen Filter kommt. Zum einen wird es wohl daran liegen, dass die 
Gruppe der 21- bis 29-Jährigen die Eingangsvoraussetzungen für den Modell-
versuch weniger erfüllt als die anderen Altersgruppen, die Polizei dies im 
Vorfeld - etwa bei der Anzeigenerstattung - erfährt und dann von einer An-
wendung des Modellversuchs absieht. So stahlen die 21- bi s 29-Jährigen bei-
spielsweise am häufigsten Waren im Wert von über 100 DM (30 % aller Wa-
renwerte). Im Vergleich hierzu stahlen die übrigen Altersgruppen mit zuneh-
mendem Alter stetig weniger Waren über 100 DM (30- bis 39-Jährige: 25 %; 
40- bis 49-Jährige: 21 %; 50- bis 59-Jährige: 10 %; 60- bis 69-Jährige: 9 % al-
ler Warenwerte). Auch eine höhere Vorstrafenbelastung könnte di e hiervon 
bekanntlich stark betroffene Gruppe der 2 1- bis 29-Jährigen vorzeitig selektie-
ren. Schließlich sind pragmatische Gründe in der Polizeiarbeit denkbar. Die 
Polizeibeamten könnten beispie lsweise bei hohem Stehlgut in der Annahme, 
dass der junge Beschuldigte den geforderten Soforteinbehalt ohnehin nicht 
aufbringt, davon Abstand nehmen, sich vor Ort zur Durchführung des Mo-
dellversuchs zu begeben. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat sich zu di e-
ser Problematik auf Anfrage nicht geäußert. 

Je älter der Beschuldigte ist, desto höher ist die Erfolgsquote des Soforteinbe-
halts: Sie steigt bei den 92 1 geeigneten Fällen kontinuierlich von 34 % (bei 
den 2 1- bis 29-Jährigen) auf 60 % (bei den 60 bis 69-Jährigen) an (siehe Ab-
bildung 9). Der Beschuldigte, bei dem der Soforteinbehalt funktioniert, ist im 
Mittel 49 Jahre alt; derjenige, bei dem er scheitert, ist durchschnittlich 
43 Jahre. Dieser Altersunterschied ist hochsignifikant (Signifikanzniveau: 
0,0 %). 

70 In der Abb ild ung s ind auch die unter 2 1-jährigen und die über 69-jährigen Beschuldigten enthal-
ten. Insoweit handelt es s ich um Anwend ungsfehler im Modellversuch . Sie werden noch geson-
dert erörtert, vgl. III I c (S. 81 ff.) und 111 2 g (S. 100 ff.). 
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Abbildung 9": Erfolg nach Alter zur Tatzeit (n=921) 
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Die Signifikanz bleibt bei den durchgeführten bivariaten Berechnungen auch 
bestehen, verringert sich dann aber. Schon bei den zuvor durchgeführten Ana-
lysen kam der Verdacht auf, dass die Altersvariable in ihrem Erklärungswert 
für das Gelingen des Soforteinbehalts durch andere Variablen beeinflusst wird. 
Zur Überprüfung dieser Annahme wurden partielle Korrelationen gebi ldet. 
Mit diesem Verfahren und der sukzessiven Kontrolle mit den Variablen Deut-
sche/Nichtdeutsche, mit/ohne-Partner, Geschlecht und Wert des gestohlenen 
Gutes bleibt das Signifikanzniveau zwar größtmöglich (p=0,000). Führt man 
die Kontrollen aber gleichzeitig mit den Variablen Deutsche/Ausländer, 
mit/ohne-Partner und zuständiger Polizeiinspektion durch, ändert sich das Bild. 
Wie bereits dargestellt", wird bei diesem Verfahren der Zusammenhang zwi-
schen Alter und Soforteinbehalt geprüft, indem die vorbezeichneten Variablen 

71 Die zugehörige Tabelle 7 findet s ich im Tabellenanhang S. 140. 
72 Vgl. unter II 2 c, S. 43. 
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konstant gehalten werden, also keinen Einfluss mehr auf den untersuchten Zu-
sammenhang ausüben. Es handelt sich, da drei Variablen aus dem Zusammen-
hang zweier Variablen herauspartialisiert werden, um eine Partialkorrelation drit-
ter Ordnung.73 Das Signifikanzniveau liegt dann nur noch bei 3,5 % (p=0,035), 
d.h., dass die drei Kontrollvariablen den Zusammenhang zwischen Erfolg des 
Soforteinbehalts und Alter teilweise erklären können, wenn auch nicht so sehr, 
als dass die Signifikanz aufgehoben würde. 

Festzuhalten ist, dass der Soforteinbehalt bei dem jüngeren Beschuldigten 
sch lechter als bei dem älteren funktioniert. Eine Erklärung für dieses Ergebnis 
könnte sein, dass der junge Erwachsene dem Soforteinbehalt, wie hoheitli-
chem Handeln überhaupt, eher misstrauisch gegenübersteht" . Möglicherweise 
spielen hier aber auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten des eher schlecht si-
tuierten jungen Erwachsenen eine Rolle. 

c) Familienstand 
Im Vergleich zum Landes- und Bundesdurchschnitt sind die Verheirateten in 
Nürnberg unter- und die Geschiedenen überrepräsentiert. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass in der Stadt eher neue Formen des Zusammenlebens zu 
finden sind als auf dem Land. Außerdem wandern gerade Familien mit Kin-
dern häufig in das Nürnberger Um land ab, da dort Wohnraum billiger ist. 75 

Gleichwohl bilden bei der Analyse nach dem Familienstand (nur 921 geeigne-
te Fäll e) die verheirateten Beschuldigten die größte Gruppe (56 %), die kleins-
te stellen die getrennt lebenden und verwitweten Beschuldigten dar (zusam-
men 7 %). Die ledigen Männer stellen wie in der Untersuchung von Michae-
lis" die größte Tätergruppe (60 % aller männlichen Täter vs. 50 % ledige 
Frauen). Bei Frauen wiederum ragt der Witwenanteil heraus (7 % vs. 1 % 
Witwer). Wagners Untersuchungsergebnis, dass besonders geschiedene Män-
ner ladendiebstahlsbelastet seien" , kann im Anschluss an Michae!is 78 auch hier 
nicht bestätigt werden, da ihr Antei l nur bei 10, 7 % liegt. 

" Vgl. Bortz, S. 432. 
74 Vgl. Schweer, BewHi 2000, S. 383 ff. 
75 Stadt Nürnberg, Kapite l 8: Bevölkerung. 
76 Michaelis, S. 44. 
77 Wagner, S. 35. 
78 Michaelis , S. 44. 
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Die verwitweten Tatverdächtigen sind diejenigen, bei denen der Soforteinbe-
halt am besten gelingt (65 %), während die Erfolgsquote bei den ledigen Be-
schuldigten mit 35 % wesentlich niedriger ausfällt (siehe Abbildung 10). 

Abbildung 1079
: Erfolg nach Familienstand (n=895) 
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Kriminologisch sinnvoll ist es, die polizeilich vorgegebenen Familienstandskate-
gorien danach zu gruppieren, ob der Beschuldigte mit oder ohne Partner ist. 
Denn gerade dieser Umstand, der auch und insbesondere den Grad der sozialen 
Anpassung misst, scheint geeignet, Unterschiede in der Erfolgsquote des Sofort-
einbehalts zu bewirken. So wurden die Ledigen, Getrennt-Lebenden, Geschie-
denen und Verwitweten zusammen gefasst als „ohne Partner" und der Gruppe 
der Verheirateten (,,mit Partner" ) gegenüber gestellt. Dabei wird nicht übersehen, 
dass die Gruppenbildung rein formal und deshalb fehleranfällig ist. Denn natür-
1 ich ist nicht jeder Ledige, Getrennt-Lebende, Geschiedene und Witwer ohne 
Partner (wilde Ehe usw.). Dies ist bei der Bewertung der Ergebnisse zu berück-
sichtigen. 

79 Die zugehörige Tabelle 8 findet sich im Tabellenanhang S. 141. 
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Bei 53 % der Tatverdächtigen mit Partner gelingt der Soforteinbehalt, nur aber 
bei 43 % der Beschuldigten ohne Partner; der Unterschied ist hoch signifikant 
(Signifikanzniveau: 0,2 %). Die Erklärung hierfür könnte lauten, dass verhei -
ratete Beschuldigte bzw. Beschuldigte mit Partner deshalb eher vom Sofort-
einbehalt Gebrauch machen, weil sie auf dem polizeilichen Vordruck sogleich 
auf die gesonderte Einstellungsnachricht verzichten können ; Motiv hierfür 
könnte sein, dem Ehegatten den Kontakt mit der Justiz zu verheimlichen. Die-
se Erklärung scheint aber deshalb nicht restlos überzeugend, da die Gruppe, 
bei welcher der Soforteinbehalt am besten funktioniert - nämlich bei den 
Verwitweten - gerade ohne Partner ist. 

Andere Variablen beeinflussen den Zusammenhang zwischen der Variablen 
mit/ohne Partner und den Erfolg im Modellversuch. Bei Kontrolle anhand der 
Variablen „Geschlecht" löst sich der Einfluss des Familienstands auf den Er-
fo lg des Soforteinbehalts für die weiblichen Beschuldigten auf. Für ihre Er-
folgsquote spielt es also keine Rolle, ob sie einen Partner haben oder nicht, 
sondern nur für den Erfolg des Soforteinbehalts bei Männern.80 

Bei der Kontrolle mit der Variablen Deutsche/Nichtdeutsche löst sich der Zu-
sammenhang zwischen Erfolg des Soforteinbehalts und Variable mit/ohne-
Partner ebenfalls (knapp) auf. Ausländer mit Partner sind im Modellversuch 
zwar noch immer erfolgreicher als solche ohne Partner, der Unterschied ist 
aber nicht mehr signifikant. Bei Deutschen bleibt der Unterschied dagegen 
signifikant. 

Bei der Kontrolle mit der Altersvariablen löst sich der bereits beschriebene 
Zusammenhang auf. D.h. , die Unterschiede in der Erfolgsquote sind haupt-
sächlich auf das Alter der Beschuldigten und nicht auf den Familienstand zu-
rückzuführen. Dem Familienstand kommt eher kein eigener Erklärungswert 
zu, sondern dem hinter den verschiedenen Ausprägungen verborgenen Alter. 
Es lässt sich also eher sagen: Der Soforteinbehalt funktioniert beim Ledigen 
deshalb schlechter, weil er jünger ist und nicht deshalb, weil er ledig ist. An-
ders herum klappt der Modellversuch beim Verwitweten aus dem Grund bes-
ser, weil er älter ist und nicht deshalb, weil er verwitwet ist. 

Der Zusammenhang zwischen der gruppierten Variable mit/ohne-Partner und 
dem Erfolg des Modellversuchs wird durch mehrere Variablen beeinflusst, 
nämlich durch Alter, Geschlecht und der Variable Deutscher/Nichtdeutscher. 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass dem Familienstand kein großer eigener 
Erklärungswert zukommt. 

80 Die Berechnungen erfolgten in Kreuztabellen und wurden auch daher mit der gruppierten Vari-
able mit/ohne Partner vorgenommen . Denn für solche Berechnungen muss die zu untersuchende 
Variabe l dichotom, a lso mit zwei Ausprägungen, sein. 
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d) Wohnort 

Gut drei Viertel der Beschuldigten im Modellversuch (1.751 Fälle) wohnen in 
Nürnberg. Mit großem Abstand ist die zweitgrößte Wohnortgemeinde Fürth 
vertreten (3,4 %). Alle andere Wohnorte kommen nicht häufiger als 25-mal 
vor (höchstens 1,4 %). 

Untersucht man die Wohnorte der Beschuldigten in Bezug auf die Erfolgsquo-
te des Soforteinbehalts bei den geeigneten Fällen, lassen sich wegen der ge-
ringen Fallanzahl der übrigen Wohnorte (n<=l 1) außer mit Nürnberg (n=676) 
und mit Einschränkungen Fürth (n=32) keine aussagekräftigen Ergebnisse er-
mitteln . Die Erfolgsquote mit Nürnbergern liegt bei 52 %, die der Fürther bei 
63 % und die der sonstigen Wohnorte bei nur 37 %. 

Eine Erklärung hierfür wäre, dass es sich bei den Beschuldigten aus dem Um-
land um gezielte Normbrecher handelt. Im Unterschied zu diesen Beschuldig-
ten handelte es sich bei jenen aus Nürnberg und Fürth um Gelegenheitstäter, 
die dem Soforteinbehalt gegenüber dann auch aufgeschlossener sind. Für die 
Richtigkeit dieses Ansatzes spricht eine Altersuntersuchung, nach der die Be-
schuldigten in Nürnberg und Fürth im Mittel 7 Jahre älter sind als die Täter 
aus dem Umland (47,6 Jahre vs . 40,6 Jahre; Signifikanzniveau: 0,0 %). Denn 
die gezielten Normbrecher hat man eher in der jüngeren Bevölkerung zu su-
chen als in der älteren. 

Kriminologisch interessiert es überhaupt, ob viele Ladendiebe außerhalb ihres 
ständigen Wohnorts delinquieren, da diese Täter wegen des von ihnen dem 
Einzelhandel zugefügten Schadens vielfach als besonders gefährlich gelten.81 

Deshalb wurden Gruppen gebi ldet, die neben den am stärksten vertretenen 
Wohnorten Nürnberg und Fürth das nahe Umland, das übrige Umland, das 
restliche Bayern, die anderen Bundesländer, das Ausland und diejenigen ohne 
festen Wohnsitz abbilden sollen. Für die Festlegung des Umlands bediente 
man sich dabei der Postleitzahlen. Die Postleitzahlen 91 xxx und 92xxx umge-
ben dabei Nürnberg regional umfassend, d.h. in allen vier Himmelsrichtungen. 
Abgesehen von den Wohnorten im Ausland und den Beschuldigten ohne fes-
ten Wohnsitz, die sämtlich dem beschleunigten Verfahren oder dem Verfahren 
mit Sicherheitsleistung zugeführt wurden und daher die denkbar schlechteste 
Erfolgsquote von 0 % aufweisen, stellt das entferntere Umland mit 42 % Erfolg 
tatsächlich die schlechteste Quote im Modellversuch (siehe Abbildung 11). 

81 Michaelis, S. 45 m.w.N. 
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Abbildung 11•2
: Erfolg nach Wohnort, gruppiert (n=921) 
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Auch dies scheint den oben angeführten Ansatz zu bestätigen, wenngleich oder 
gerade weil das nahe Umland mit 52,5 %-iger Erfolgsquote der Stadt Nürnberg 
(52 %) sogar geringfügig überlegen ist. 

4. Schulbildung, Beruf und Berufsstatus 

a) Schulbildung 
Die Beschuldigten, die einen Grund- oder Hauptschulabschluss erreichten, 
bilden die stärkste Gruppe derer, bei denen die Anwendung des Soforteinbe-
halts probiert wurde und der Fall tauglich war (43 %). Absolventen von Be-
rufs- und Fachschulen sowie von Realschulen, höheren Schulen oder Hoch-
schulen (Universität, Technische Universität, Fachhochschule) sind zahlen-
mäßig etwa gleich vertreten ( 10 bis 17 % ). Tatverdächtige ohne Schulbildung 
oder mit Förderschule (Sonder- und Hilfsschule) kommen dagegen so selten 

82 Die zugehörige Tabelle 9 findet sich im Tabellenanhang S. 141. 
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vor (! und 2 %), dass man sie für weitere Betrachtungen besser außen vor 
lässt. Überhaupt gibt es bei dieser Variablen einige Unsicherheiten in der Re-
präsentativität: Von 376 der 921 Beschuldigten (41 %) sind keine Angaben zu 
ihrer Schulbildung bekannt. 

Betrachtet man die Erfo lgsquote des Soforteinbehalts in Abhängigkeit der 
Schulbildung, ergeben sich keine großen Auffä lligkeiten. Es ist vor allem 
nicht etwa so, dass die Erfolgsquote mit steigender Schulbildung stetig anstie-
ge. Die Zahlen sind gemessen am Bildungsgrad vielmehr schwankend: Der 
Berufs- oder Fachschüler weist mit 60 % die beste Erfolgsquote auf, der Abi-
turient mit 40,5 % die schlechteste. Dazwischen befinden sich Realschüler 
(54 %) sowie Grund- und Hauptschüler (50 %) (vgl. Abbildung 12). Bei der 
Variablen „Schulbildung" handelt es sich um eine wenig aussagekräftige Va-
riable. 

Abbildung 1283
: Erfolg nach Schulbildung (n=545) 
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83 Die zugehörige Tabelle 10 findet sich im Tabellenanhang S. 142. 
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b) Beruf 

Wie schon bei Tatörtlichkeit und erlangtem Gut fanden sich im polizeilichen 
Datensatz auch zum Beruf der Beschuldigten zahlreiche Ausprägungen. Diese 
441 Ausprägungen gingen von „0 10-Landwirt/Tierzüchter/Gartenbauer (Beruf 
ausgeübt)" bis „959-Beruf unbekannt". Auch hier bestand zunächst wieder die 
Aufgabe darin, sinnvolle Gruppierungen zu erstellen. Bei den 921 geeigneten 
Fällen fehlten 95 Angaben zum Beruf, weshalb also mit 826 Nennungen gear-
beitet werden konnte. Hiervon bildeten im ungruppierten Zustand Hausfrauen 
mit 10 % die stärkste Gruppe. Im Übrigen war aber die Variable in ungrup-
piertem Zustand wenig aufschlussreich. Dies lag daran , dass jeder der Berufe 
seinerseits mit neun verschiedenen Werten wie Beruf ausgeübt, Renten-/ 
Ruhestand usw. den Berufsstatus erläuterte. Die verschiedenen Status wurden 
deshalb aufgelöst. 84 Die dann vorgenommene Gruppierung kann im Einzelnen 
der folgenden Abbi ldung, die wieder auch die Erfolgsquoten zum Sofortein-
behalt enthält, entnommen werden (siehe Abbildung 13). 

Zur näheren Analyse der Variable wurden erneut zwei markante Ausprägun-
gen mit relativ großer Häufigkeit herausgegriffen. Das Zusammenfassen ver-
schiedener Berufe zu größeren Gruppen, wie dies beim erlangten Gut durch-
geführt wurde, verbot sich hier wegen der Verschiedenartigkeit der Berufe. So 
wurden die 17 Vertreter der Sozial- und Lehrberufe (2, 1 % der geeigneten 
Fälle) mit der guten Erfolgsquote im Modellversuch von 77 % den 27 Mecha-
nikern (3,3 % der geeigneten Fälle) mit der schlechten Erfolgsquote von 41 % 
gegenübergestellt. Auf einen Vergleich mit den großen Gruppen derjenigen 
ohne Beruf ( 15 % der geeigneten Fälle) und der Studenten (3 % der geeigne-
ten Fälle), die sich durch sehr schlechte Erfolgsquoten auszeichnen (32 % 
bzw. 28 %), wurde aber verzichtet. Denn bei diesen Gruppen sind sicherlich 
in erster Linie finanzielle Gründe die Ursache für den Misserfolg des Sofort-
einbehalts und nicht der Beruf an sich. 

84 Siehe i.E. sogleich II 4 c, S. 58 ff. 
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Abbildung 138': Erfolg nach Beruf, gruppiert (n=826) 
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Der Unterschied im Erfolg des Soforteinbehalts zwischen Mechanikern und 
Sozial- und Lehrberuflern ist zunächst signifikant (Signifikanzniveau: 2,0 %). 
Bei Mechanikern sind im Gegensatz zu Sozial- und Lehrberuflern mehr Aus-
länder vertreten (35 % vs . 18 %), fast nur Männer (96 % vs. 35 %), und sie 
sind naturgemäß schlechter gebildet (65 % Grund-/Hauptschule vs . 73 % Hö-
here und Hochschule). Mechaniker sind sozial angepasster und leben mehr 
mit Partner als ohne (56 % vs. 41 %); im Alter (45,2 Jahre vs. 45, 8 Jahre) und 
beim Wert des gestohlenen Gutes (25 DM vs. 20 DM) unterscheiden sich die 
Gruppen aber kaum voneinander. Bei der Art des erlangten Guts favorisieren 
die Sozial- und Lehrberufe klar kosmetische Erzeugnisse (44 %), welche auch 
bei Mechanikern die größte, relativ aber wesentlich geringere, Beute darstel-
len ( 15 % ). Erwartungsgemäß konnte sich nur in der Gruppe der Mechaniker 
ein Täter für einen Auspuff erwärmen; auch Hand- und Schneidewerkzeug, 
Baumaterial , Klebemittel und Metall wurden nur von Mechanikern entwendet. 

85 Die zugehörige Tabelle 11 findet sich im Tabellenanhang S. 142. 
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Hier wird das enge Abhängigkeitsverhältnis zwischen den gestohlenen Arti-
keln und dem sozialen Hintergrund des Täters deutlich. Ladendiebe stehlen im 
Regelfall solche Waren, die ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechen. 
Ladendiebstahl ist „normales Konsumverhalten mit illegalen Mitteln"86

•
87 

Im Rahmen der partiellen Ko1Telation zeigt sich dann, dass die Schulbildung 
des Täters (p=0,223) und die Variable Deutscher/Nichtdeutscher (p=0,052) 
die vorher festgestellten Zusammenhänge auflösen. Der Wert p beträgt bei ei-
ner partiellen Korrelation auf 2. Ebene mit Schulbildung und der Variable 
Deutscher/Nichtdeutscher 0,303. Die Erfolgsquote liegt in den ausgewählten 
Gruppen also nicht am Beruf an sich, sondern an der vorher erworbenen Bil-
dung und der Eigenschaft des Täters als Deutscher oder Ausländer. Der Vari-
able Beruf kommt in den untersuchten Gruppen kein gewichtiger eigener Er-
klärungsgehalt zu. Es steht zu vermuten , dass dieses Ergebnis auch auf die an-
deren Berufe zutrifft. 

c) Berufsstatus 
Alle im polizeilichen Datensatz auftauchenden Berufe hatten ihrerseits neun 
verschiedene Werte den Status betreffend. Es handelte sich im Einzelnen um 
Beruf ausgeübt, Renten-/Ruhestand , arbeitslos, Mitarbeit Familienangehöri-
ger, Wehrpflichtiger, Ersatzdienstleistender, Prostituierte/Strichjunge, Zuhäl-
ter sowie beschäftigungslos aus sonstigem Grund. Diese Status wurden zu-
sammengefasst, was folgendes Bild ergab: Auf alle 5.541 Ladendiebstähle be-
zogen (636 Angaben fehlen) bilden Arbeitende/Beschäftige die größte Gruppe 
(39 %), Studenten/Schüler folgen mit 28 %, Arbeits- und Beschäftigungslose 
mit 19 %, sodann Rentner mit 9 % und Hausfrauen mit 6 %. Da die Gruppie-
rung keine feineren Schlüsse auf den finanziellen Unterbau der Täter zulässt 
(dazu hätte die Gruppe der Arbeitenden/Beschäftigen etwa nach Auszubilden-
den, Arbeitern, Angestellten , Selbständigen und Beamten aufgegliedert sein 
müssen), lässt sich keine Aussage dazu treffen, ob Ladendiebstahl ein Mittel-
oder gar Oberschichtendelikt ist.88 

Von den 921 /826 geeigneten Fällen machen Arbeitende/Beschäftige mit 
56 % die meisten Tatverdächtigen aus, gefolgt von Rentnern ( 17 %), Ar-
beits- und Beschäftigungslosen ( 13 % ), Hausfrauen ( 1 1 % ) und Schü-
lern/Studenten (3 %). Die beste Erfolgsquote liegt bei den Rentnern (58 %) 

86 Wagner, S. 72 . 
87 Vgl. Michaelis, S. 67 f. 
88 Ablehnend Michaelis , S. 50 f. m.w.N. 
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vor den Arbeitenden/Beschäftigen (51 %), Hausfrauen (41 %), Arbeits- und 
Beschäftigungslosen (33 %) und schließlich den Schülern/Studenten (28 %) 
(vgl. hierzu die folgende Abbildung 14). 

Abbildung 1489
: Erfolg nach Berufsstatus (n=826) 
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Die Unterschiede in der Erfolgsquote zwischen Rentnern und Studenten sind 
hoch signifikant (Signifikanzniveau: 0,0 %). Die Vermutung, dass sich dies 
durch das (vorhandene oder fehlende) eigene Einkommen erklärt, wird durch 
folgende Untersuchung untermauert: Gruppiert man Arbeitende/Beschäftigte 
und Rentner zusammen als diejenigen, die über eigenes Einkommen verfügen, 
und stellt sie Arbeits-/Beschäftigungslosen, Hausfrauen und Studenten gegen-
über, ergibt sich wiederum ein hoch signifikanter Unterschied in der Erfolgs-
quote des Soforteinbehalts, der in der ersten Gruppe bei 53 % liegt und in der 
zweiten nur bei 35 % (Signifikanzniveau: 0,0 %). 

89 Die zugehörige Tabelle 12 findet sich im Tabellenanhang S. 143. 
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Dieser festgestellte Unterschied löst sich auch bei Kontro ll e mit den Variablen 
Alter (p=0,001) und Wert des gestohlenen Gutes nicht auf (p=0,000). Beide 
Variablen können die Unterschiede vielmehr so gut wie nicht bzw. nicht er-
klären . Kontrolliert man das Ergebnis an der Variable Deutsche/Nichtdeut-
sche, bleibt der vorher festgestellte Unterschied zwischen den beiden Berufs-
status-Gruppen nur für Deutsche bestehen (Signifikanzniveau: 0,3 %), wäh-
rend er sich für Ausländer auflöst (Signifikanzniveau: 49,6 %). Bei Nichtdeut-
schen hat der Berufsstatus also nur wenig Einfluss auf den Erfolg im Modell-
versuch. 

Betrachtet man sich die Studenten90 genauer, ergibt sich Folgendes. Stellt man 
sie allen anderen Berufsstatus gegenüber, schneiden sie mit 28 %iger Erfolgs-
quote (vs. 49 %) sehr schlecht ab (Signifikanzniveau: 4,3 %). Die oben ange-
stellte Vermutung, der bescheidene Erfolg der Studenten im Modellversuch 
sei auf ihre mangelnden finanziellen Ressourcen zurückzuführen, erhärtet sich 
auch bei Betrachtung der Mittelwerte der gestohlenen Güter: So kosteten Wa-
ren, die Studenten stahlen und bei denen der Modellversuch misslang, im Mit-
tel 51 DM. Im entgegengesetzten Erfolgsfall betrug der Warenwert dagegen 
nur 19 DM (Signifikanzniveau: 0,9 %). 

Abschließend lässt sich zu den Variablen Schulbildung und Beruf Folgendes 
festhalten : Angesichts der Bildungs- und Berufsstruktur wird die Ansicht, 
nach der 75 % der Ladendiebe Gelegenheitstäter (,,ein sozial angepasster 
Mensch, der einer Gelegenheit erliegt") aus allen sozialen Schichten sind,9' 
zumindest in der Tendenz bestätigt. Mehr als einen Teilausschnitt kann die 
vorliegende Untersuchung, die ein Modellprojekt im Heilfeld analysiert, das 
zudem nur für bestimmte Altersgruppen eröffnet ist, aber nicht bieten. Dass 
der Soforteinbehalt bei Berufstätigen und Beschuldigten mit höherer Schulbil-
dung tendenziell besser funktioniert, könnte daran liegen, dass der Beschul-
digte in gesicherter Position aus sozialer Scham eher dazu neigt, das Verfah-
ren schnell hinter sich bringen zu wollen. Erk lärend für die schlechte Akzep-
tanz der Beschuldigten mit niedriger Schulbildung könnte freilich auch ein ge-
ringerer Intellekt sein , der es nicht zulässt, das Verfahren richtig einzuordnen 
und, ggf. gepaart mit einer Portion Misstrauen, dazu führt, dem Soforteinbe-
halt „lieber nicht" zuzustimmen. 

90 Obschon in den polizeilichen Daten der Wen für Studenten und Schüler ausgegeben wird, wird 
im Folgenden nur von Studenten geredet. Denn in den Modellversuch finden nur mindestens 21-
Jährige Eingang; und in diesem Alter sollte man Schülern nur noch se lten begegnen. 

91 Hoffmann, BewHi 2000, S. 23 f. 
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5. Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsgrund und -dauer bei 
Ausländern 

a) Deutsche/Nichtdeutsche 

61 

Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger betrug nach der Polizeilichen Kri-
minalstatistik im Jahr 2001 an allen Straftaten 25 %92 und an Ladendiebstählen 
21 %91

• An allen 2001 in Nürnberg registrierten 5.541 Ladendiebstählen ma-
chen sie dagegen den hohen Anteil von 34 % aus, im Modellprojekt ( 1. 751 
Fälle) stellen Nichtdeutsche 32 % der Beschuldigten . Der hohe Anteil an aus-
ländischen Beschuldigten erklärt sich daraus, dass der Ausländeranteil in 
Nürnberg mit 18 % doppelt so hoch liegt wie im Bayern- und Bundesdurch-
schnitt. Unter den 19 Großstädten mit mehr als 300.000 Einwohnern steht 
Nürnberg damit an sechster Stelle .9' Kriminologisch erklärt wird der hohe An-
teil ausländischer Täter am Ladendiebstahl damit, dass bei ihnen, insbesonde-
re bei den jüngeren Jahrgängen, die Kluft zwischen ökonomischen Möglich-
keiten und Konsumbedürfnissen tiefer liegt als bei deutschen Tätern. Über-
durchschnittlich viele Ausländer gaben so in Michaelis' Untersuchung finan-
zielle Schwierigkeiten als Motiv für die Tat an .95 

Betrachtet man zunächst die ungeeigneten Fälle im Modellversuch (n=743) 
und die Gründe für ihre Ungeeignetheit, ergibt sich zum einen, dass die Fälle 
mit ausländischen Beschuldigten knapp nicht signifikant (Signifikanzniveau: 
7,7 %) um nahezu 5 % häufiger geeignet sind als die Fälle mit Deutschen 
(58,6 % vs. 54 %). Zum andern unterscheiden sich die Gründe für die Unge-
eignetheit der Fälle nicht stark voneinander. Bei deutschen und nichtdeutschen 
Beschuldigten scheitern etwa drei Viertel aller Fälle daran (75,8 % vs. 
75 , 1 %), dass sie nicht Ersttäter sind. Ähnliche Häufigkeiten bestehen auch 
bei den Gründen zu hoher Schaden (2 ,5 % vs. 3,3 %), zu junger Beschuldigter 
( 1, 7 % vs. 1,9 % ), zu alter Beschuldigter ( 1,5 % vs. 0,5 % ) und kein Strafan-
trag (0,4 % vs. 0,5 %). (Geringe) Unterschiede bestehen bei den übrigen Ka-
tegorien: 2 % der Deutschen fallen deshalb aus dem Modellversuch, weil bei 
ihnen Anhaltspunkte für Schuldunfähigkeit bestehen, während diese Kategorie 
bei den Nichtdeutschen nicht vertreten ist. Bei Deutschen handelt es sich we-
niger oft als bei Ausländern um keinen einfachen Ladendiebstahl (3 % vs. 
7 %), ebenfalls gibt es bei Deutschen seltener Fälle von wirtschaftlichem Un-

92 PKS 2001 , S. 24 . 
91 PKS 2001 , S. 167. 
9
' Stadt Nürnberg, Kapitel 8: Bevö lkerung. 

95 Michaelis, S. 48, 79 f. 
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vermögen96 (2 % vs. 9 %). Die Kategorie Polizei nicht vor Ort/schriftliche An-
zeige" schließlich ist bei Deutschen in 10,9 % der Fälle vertreten, bei Auslän-
dern nur bei 3,3 %. 

Betrachtet man dagegen die für den Modellversuch 921 geeigneten Fälle und 
die Erfolgsquoten, sind die Differenzen zwischen Deutschen und Nichtdeut-
schen grav ierend. Der Soforteinbehalt ist bei Deutschen mehr als doppelt so 
oft erfolgreich wie bei Nichtdeutschen (59 % vs. 28 %) (vgl. Abbildung 15). 
Der Unterschied ist hochsignifikant (Signifikanzniveau: 0,0 %). 

Abbildung 15": Erfolg nach Deutsche/Ausländer (n=915) 

Deutsche Ausländer 

D Erfolgloser 
Soforteinbeha lt auf 
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96 Wobei diese Variable fehleranfällig ist; vg l. zu Klassifizierungsschwierigkeiten unter 1 3 a, 
s. 26. 

97 Zur Fraglichkeit des Grundes „schriftli che Anze ige" siehe Fn. 38, S. 32. 
98 Die zugehörige Tabelle 13 findet sich im Tabe ll enanhang S. 143. 
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Von diesen 921 geeigneten Fällen wurden die Fälle, in denen der Modellversuch 
an beschleunigtem Verfahren/Sicherheitsleistung•• (n=58) sowie an sonstigen 
Gründen (n=l 8)100 scheiterte, herausgerechnet und die Quoten neu ermittelt. An 
beschleunigten Verfahren/Sicherheitsleistungen nahmen Ausländer häufiger als 
Deutsche teil (56 vs. 2 Fälle), was die Quote, mit der Ausländer im Modellver-
such scheitern, zu ihren Ungunsten verschlechtert. Gleiches gilt für die sonsti-
gen Gründe (Nichtdeutsche: n= l2, Deutsche: n=6), die bei Ausländern häufig 
die Ausländereigenschaft an sich betrafen und durch den polizeilichen Irrtum 
bedingt waren, der Soforteinbehalt sei deswegen nicht möglich101

• 

Ausgehend von diesen 845 Fällen ergeben sich einige kleine Veränderungen: 
Die Erfolgsquote liegt bei Deutschen nunmehr bei guten 59 %, die der Nicht-
deutschen bei etwas freundlicheren, aber immer noch schlechten 36 % (Signifi-
kanzniveau: 0,0 %). Die Gründe für das Scheitern dieser 845 Fälle liegen bei 
Deutschen in erster Linie an der Ablehnung (58 % vs. 47 %), bei Ausländern 
vor allem am fehlenden Geständnis (52 % vs. 41 %). 102 Der Unterschied in der 
Geständigkeitsrate ist (schwach) signifikant (Signifikanzniveau: 4,8 %). Also 
ist die hohe Misserfolgsrate der ausländi schen Beschuldigten nicht zunächst auf 
das Modellprojekt zurückzuführen, sondern auf allgemeine, nicht dem Modell-
versuch immanente Dinge wie fehlende Geständnisbereitschaft, welche ihrer-
seits aus erhöhtem Misstrauen gegenüber und Verständigungsschwierigkeiten 
mit der deutschen Obrigkeit resultieren kann. 

Die signifikanten Unterschiede in der Erfolgsquote des Soforteinbehalts zwi-
schen Deutschen und Nichtdeutschen (n=845) bleiben auch bei der Kontrolle 
mit anderen Variablen bestehen. Kontrollen wurden u.a. durchgeführt (jeweils 
p=0,000) mit den Variablen Geschlecht, mit/ohne-Partner (bei beiden Gruppen 
steigt die Erfolgsquote im Falle von vorl iegender Partnerschaft) und Wert des 
gestohlenen Gutes (Deutsche stehlen nicht signifikant billiger, nämlich Waren 
im Mittelwert von 24 DM vs . 37 DM). Das Alter der Nichtdeutschen beträgt 
40, das Alter der Deutschen 49 Jahre; trotz des höheren Alters der deutschen 
Täter und angesichts des Umstands, dass bei älteren Beschuldigten der Sofort-
einbehalt besser funktioniert , wird der festgestellte starke Zusammenhang zwi-
schen Nationalität und Erfolgsquote durch die Altersvariable nicht aufgelöst. 

99 Zu den Gründen, warum Fälle mit beschl euni gten Verfahren/Sicherhe its le istungen zu den ge-
e igneten Fä ll en zählen, s iehe Fn. 139 auf S. 108. 

100 Im Fo lgenden wird zur sprachl ichen Vere in fac hung nur noch von beschleunigten Verfah-
ren/Sicherheitsleistungen gesprochen, wobei aber die sonstigen Gründe immer mit gemei nt s ind . 

101 Siehe zu diesem po li ze ilichen Anwendungsfe hler unter III I c, S. 83. 
102 Siehe i.E. zu den Gründen für das Scheitern a ll er 921 geeigneten Fälle bei N ichtdeutschen Ab-

bildung 29, S. 111 . 
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b) Nationalitäten 
Russen sind mit 32 Beschuldigten bei den 921 geeigneten Fällen die größte 
Ausländergruppe, gefolgt von Ukrainern, Polen, Griechen und Türken (n=29-
20). Bei den 18 irakischen und bei den acht rumänischen Beschuldigten war 
kein einziger Soforteinbehalt erfo lgreich , bei Polen 12,5 %. Am höchsten lag 
die Erfolgsquote bei Kroaten (60 %) sowie Griechen und Italienern (jeweils 
50 %) (siehe Abbildung 16). 

Abbildung 16'03
: Erfolg nach Nationalität (n=915) 
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Die sechs Nationalitäten mit den besten und schlechtesten Erfolgsquoten wur-
den zur Analyse paarweise gegenübergestellt (Iraker/Rumänen/Polen vs. Kro-
aten/Griechen/ Itali ener), ob di e untersch ied lichen Erfolgsquoten tatsächlich in 
der Nationalität begründet sind. Der Unterschied beider Gruppen in der Er-
fo lgsquote ist hoch signifikant (S ignifikanzni veau: 0,0 %). Kroaten, Griechen 

,o.1 Die zugehörige Tabelle 14 findet sich im Tabellenanhang S. 143. 
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und Italiener sind zwar um acht Jahre signifikant älter (44 Jahre vs. 36 Jahre), 
weshalb man vermuten könnte, dass der Unterschied nicht auf der Staatsange-
hörigkeit, sondern allein auf dem Alter beruhen könnte. Diese Vermutung 
wird durch eine partielle Korrelation aber widerlegt: Die Unterschiede in der 
Erfolgsquote bleiben trotz der Kontrollvariable Alter bestehen (p=0,000). 
Kroaten, Griechen und Italiener sind zu 51 % vs . 8 % Arbeitnehmer, während 
61 % der Rumänen, Iraker und Polen vs. 8 % den Status des Asylsuchenden 
oder Touristen haben. 75 % der Rumänen, Iraker und Polen lebten bis zu vier 
Jahren in Deutschland, hingegen hielten sich 49 % der Kroaten, Griechen und 
Italiener länger als 20 Jahre in Deutschland auf oder wurden in Deutschland 
geboren und waren seitdem hier anwesend. Entsprechend weniger Fälle wer-
den bei Kroaten, Griechen und Italienern nach dem beschleunigten Verfah-
ren/mit Sicherheitsleistung (22 % vs. 47 %) durchgeführt. Bei Kroaten, Grie-
chen und Italienern scheitern weit weniger Fälle am fehlenden Geständnis 
(56 % vs. 71 %, jeweils ohne beschleunigtes Verfahren/Sicherheitsleistung). 
Untersucht man beispielsweise nur die Gruppe der Kroaten, so fällt auf, dass 
die Beschuldigten der nicht erfolgreichen Fälle seltener Arbeitnehmer und 
(nicht signifikant) um etwa vier Jahre jünger sind. Bei Italienern bestätigt sich 
dieses Bild: Italiener mit erfolgreichem Soforteinbehalt sind häufiger Arbeit-
nehmer, länger in Deutschland und im Schnitt um 14 Jahre (signifikant) älter 
als ihre scheiternden Landsleute. 

Als Risikofaktoren lassen sich (abgesehen vom niedrigen Alter, das bei allen 
Beschuldigten gleichermaßen relevant ist) für die verglichenen Nationalitä-
tengruppen geringe Aufenthaltsdauer und die Aufenthaltsgründe Tourist, Ille-
galer und Asylbewerber herausarbeiten. Diese Faktoren führten häufig zu ei-
nem erfolglosen Soforteinbehalt, während lange Aufenthaltsdauer und der 
Aufenthaltsgrund Arbeitnehmer eher zu einem erfolgreichen Soforteinbehalt 
beitrugen. 

c) Aufenthaltsgrund bei Ausländern 
Die vorhergehenden Ausführungen bieten Grund genug, einmal den Aufent-
haltsgrund nicht nur ausgewählter Nationalitäten, sondern aller ausländischen 
Beschuldigten näher zu beleuchten. Die meisten ausländischen Beschuldigten 
der 921 geeigneten Fälle (n=306) sind entweder als Arbeitnehmer (27 %), als 
Touristen/Durchreisende (16 %) oder als Asylsuchende (14 %) in Deutsch-
land; die Quote der Studenten/Schüler liegt bei 4 % und die Zahl der Illegalen 
und der Gewerbetreibenden bei 1 % (bei 39 % liegt ein sonstiger Aufenthalts-
grund vor oder er ist unbekannt). Bei den 93 Asylsuchenden, Touris-
ten/Durchreisenden und Illegalen gelangen nur fünf Soforteinbehalte, während 
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die Erfolgsquote bei Studenten/Schülern bei 27 % und bei Arbeitnehmern bei 
51 % liegt (siehe Abbildung 17). 

Abbildung 17'04
: Erfolg nach Aufenthaltsgrund bei Ausländern (n=306) 
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Die Erfolgsquoten verändern sich nur ganz unwesentlich, wenn die beschleu-
nigten Verfahren/Sicherheitsleistungen herausgerechnet werden. Änderungen 
treten nur in den absoluten Zahlen ein, indem sich erwartungsgemäß die Häu-
figkeiten bei Asylsuchenden (von 43 auf 38) und vor allem bei Touris-
ten/Durchreisenden verringern (von 48 auf 1 ). 

Vergleicht man Illegale/Touristen/Asylsuchende mit Arbeitnehmern/Studenten/ 
Gewerbetreibenden, lautet der hoch signifikante (Signifikanzniveau : 0,0 %) 
Unterschied in der Erfolgsquote 2 % vs. 48 %. Der Schluss liegt nahe, dass bei 
(Arbeitnehmern/Studenten/Gewerbetreibenden gegebener) besserer Integration 

104 Die zugehörige Tabe lle 15 findet s ich im Tabellenanhang S. 144. 
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der ausländischen Beschuldigten der Soforteinbehalt besser funktioniert; diese 
Gruppen legen möglicherweise mehr als die übrigen Gruppen Wert darauf, sich 
mit den deutschen Behörden zu arrangieren. Möglicherweise sind auch einfach 
Verständigungsprobleme ausschlaggebend. 
Ein Vergleich zwischen deutschen und ausländischen Arbeitnehmern diente der Überprü-
fung, ob nicht die Arbeitnehmereigenschaft' 0

' den Zusammenhang zwischen Erfolg und 
Nationalität auflöst. Es stellte sich aber heraus, dass auch jetzt noch signifikant bessere Er-
folgsquoten bei Deutschen als bei Ausländern vorlagen (61 % vs. 30 % bzw. 62 % vs. 40 % 
ohne beschleunigte Verfahren/Sicherheitsleistungen). Das bedeutet, dass die Quote bei 
Ausländern nicht nur durch Touristen, Illegale und Asylbewerber gedrückt wird. 

d) Aufenthaltsdauer bei Ausländern 
Bezüglich der Aufenthaltsdauer bei Ausländern ergibt sich zunächst kein kla-
res Bild. Gut ein Viertel aller Beschuldigten in den geeigneten Fällen (n=272) 
waren bei der Tat ein bis vier Jahre in Deutschland (26 %). Am seltensten ver-
treten waren diejenigen Beschuldigten, die in Deutschland geboren wurden 
und seitdem hier anwesend waren (3 %) mit denen, die sich länger als zehn 
bis zu 20 Jahren in Deutschland aufhielten (6 %). Zwar nimmt, wie man ver-
muten könnte, die Misserfolgsquote bei den Ausländern, die innerhalb einer 
Woche nach Grenzübertritt auffällig wurden ( 100 % ) über die, die bis zu drei 
Monaten, bis zu einem Jahr und bis zu vier Jahren anwesend waren, auf 66 % 
ab. Bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 10 Jahren liegt die Quote der ge-
scheiterten Soforteinbehalte dann aber wieder bei 72 %, bei einer Aufent-
haltsdauer von bis zu 20 Jahren bei nur 31 %, bei einer Aufenthaltsdauer von 
mehr als 20 Jahren wiederum bei 61 % und bei den Ausländern, die in 
Deutschland geboren wurden und seitdem anwesend waren, bei 57 % (vgl. 
Abbildung 18). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Aufenthaltsdauern 
und den Erfolgsquoten des Soforteinbehalts sind hoch signifikant (Signifi-
kanzniveau: 0,0 %). 

,os Bei Ausländern erhebt die Po li zei die Arbeitnehmereigenschaft in zwei Variablen, nämlich beim 
Aufenthaltsgrund und beim Beruf (-status). Beide Variablen beruhen auf den Angaben des Be-
schuldigten gegenüber der Polizei. Da in der Variablen Aufenthaltsgrund viele fehlende Werte 
festgestel lt wurden, wurde für die vorliegende Analyse die Variable Beruf (-status) herangezo-
gen. 
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Abbildung 18'06
: Erfolg nach Aufenthaltsdauer bei Ausländern (n=272) 
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Eine Erklärung dafür, dass die Erfolgsquote der in Deutschland geborenen 
und seitdem hier anwesenden Ausländer relativ gering ist (43 %), liegt im Al-
ter. Das Alter der Beschuldigten dieser Kategorie beträgt im Mittel nur 25 
Jahre, wobei bereits gesehen wurde, dass in dieser Altersgruppe der Sofort-
einbehalt schlecht funktioniert. Es handelt sich hier ferner um die so genannte 
dritte Generation, die mit ihrer neuen Heimat Identifikationsprobleme hat und 
sicher auch deshalb mit dem Soforteinbehalt weniger anfangen kann als ihre 
deutschen Pendants. In den übrigen Kategorien liegen die Altersmittelwerte 
bei 32 bis 41 Jahren. Eine Ausnahme mit besonders alten Beschuldigten bil-
den diejenigen der über 10 Jahre in Deutschland anwesenden, hier aber nicht 
geborenen Tatverdächtigen: Diese sind im Mittel 46 (Anwesenheit von 10 bis 
20 Jahre) bzw. 53 Jahre alt (Anwesenheit über 20 Jahre). 

106 Die zugehörige Tabelle 16 findet s ich im Tabellenanhang S. 144. 
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Bei anderer, gröberer Gruppierung lassen sich dann doch eindeutige Effekte 
der längeren Aufenthaltsdauer erkennen: So beträgt die Erfolgsquote bei einer 
Aufenthaltsdauer in Deutschland bis zu einem Jahr 13 %, bis zu zehn Jahren 
32 % und bei einer längeren Aufenthaltsdauer 46 %. Nimmt man von dieser 
letzten Gruppe diejenigen aus, die in Deutschland geboren und seitdem hier 
anwesend sind (43-prozentige Erfolgsquote), erhöht sich dieser letzte Wert auf 
47 %. Da auch dieser Zusammenhang hochsignifikant ist (Signifikanzniveau: 
0,0 %), lässt sich im Ergebnis schon sagen, dass die Erfolgsquote mit der län-
geren Aufenthaltsdauer positiv korreliert. 
23 von 25 Beschuldigten, die bei Grenzübertritt bzw. Aufgriff innerhalb einer 
Woche den Ladendiebstahl begingen, scheiterten deshalb im Modellversuch, 
weil sie beschleunigte Verfahren/Sicherheitsleistungen zu gewärtigen hatten. 
Annähernd so hoch ist nur noch die Quote derjenigen, deren Aufenthalt in 
Deutschland von einer Woche bis zu drei Monate betrug (63 %). 77 % aller 
beschleunigten Verfahren/Sicherheitsleistungen wurden gegen diejenigen 
Nichtdeutschen geführt, die bis zu drei Monaten in Deutschland waren. Be-
rechnet man die Erfolgsquoten ohne diese beschleunigten Verfah-
ren/Sicherheitsleistungen neu, ändern sich einige der oben festgestellten Re-
sultate. Die Erfolgsquote der bis zu einem Jahr in Deutschland anwesenden 
Ausländer steigt so von 13 % auf 30 %, während sich die übrigen o.a. Grup-
pen kaum ändern . Die oben noch festgestellte Signifikanz zwischen der grup-
pierten Aufenthaltsdauer und der Erfolgsquote löst sich dann auf. 

6. Zusammenfassung 

Von den 5.541 registrierten Ladendiebstählen im Stadtgebiet Nürnberg 2001 
wurde der Modellversuch bei 1.751 Fällen angewendet (32 %) bzw. in diesen 
Fällen setzte die polizeiliche Datenverarbeitung das Schlagwort „Soforteinbe-
halt". 921 Fälle hiervon waren grundsätzlich für den Modellversuch geeignet, 
d.h. diese Fälle entsprachen den Voraussetzungen für den Modellversuch 
(53 %). Bei den restlichen 830 Fällen sind neben den Fällen, bei denen die 
Geeignetheit unbekannt ist (11 %), die Fälle enthalten, die deshalb ungeeignet 
waren , weil der Beschuldigte kein Erstauffälliger war (68 %), die Polizei nicht 
vor Ort war bzw. schriftliche Anzeige erstattet wurde (8 %), Anhaltspunkte 
für wirtschaftliches Unvermögen des Beschuldigten vorlagen (3,7 %), es um 
keinen einfachen Ladendiebstahl ging (3 ,4 %), der Schaden mehr als 100 DM 
betrug (2,4 % ), der Beschuldigte jünger als 21 Jahre war (1,6 % ), Verdachts-
momente für eine Schuldunfähigkeit des Beschuldigten bestanden ( 1 ,4 % ), der 
Tatverdächtige älter als 70 Jahre war (1 ,1 %) oder kein Strafantrag gestellt 
wurde (0,4 %). 
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In 448 Fällen schließlich war der Soforteinbehalt auf polizeilicher Ebene auch 
erfolgreich (49 % der geeigneten Fälle bzw. 26 % der mit dem Schlagwort 
versehenen Fälle bzw. 8 % aller Ladendiebstähle). Von diesen 448 polizeilich 
erfolgreichen Fällen kam es in mindestens 416 und höchstens 422 Fällen zu 
einer staatsanwaltschaftlichen Einstellung gern. § 153a Abs. 1 StPO nach So-
forteinbehalt. 

Die 921 grundsätzlich für den Soforteinbehalt geeigneten Fälle wurden auf die 
Erfolgsquote im Modellversuch nach den erhobenen Variablen zu Tat und Tä-
ter untersucht. Zur Tatörtlichkeit lässt sich Folgendes feststellen: Waren- und 
Kaufhäuser haben neben den sonstigen Geschäften mit Lebensmitteln mit 
57 % und 52 % die höchste Erfolgsquote beim Soforteinbehalt, Geschäfte mit 
elektronischen Artikeln mit 33 % die schlechteste. Ob diese Unterschiede auf 
die Größe der Läden, ihre Ausstattung, ihre Besetzung mit Ladendetektiven 
und ihre Politik, Ladendiebe anzuzeigen, oder die unterschiedlich herrschende 
Anonymität zurückzuführen sind, ist nicht geklärt. 

Die Erfolgsquote nach dem erlangten Gut stellt sich wie folgt dar: Besonders 
erfolgreich verlief der Soforteinbehalt bei Baumaterial (Erfolgsquote 70 %) 
und Handwerkzeug (62 %). Besonders schlecht gestaltete sich der Modellver-
such bei Nikotin/Tabak (Erfolgsquote 14 %), Spirituosen (16 %) und Bier 
(20 % ), aber auch bei Oberbekleidung Herren/Kinder ( 10 % ) sowie Beklei-
dung und Textilien (20 %). Diese Unterschiede in der Erfolgsquote erklären 
sich nach den durchgeführten Analysen zum einen aus der sich dahinter ver-
bergenden Klientel, aber auch aus der Art des entwendeten Gutes an sich. 

Die Erfolgsrate für den Soforteinbehalt sinkt mit steigendem Warenwert: 
Während bei Schäden bis zu 40 DM die Erfolgsrate bei etwa 50 % liegt, be-
trägt sie bei Schäden über 40 DM bis 70 DM nur noch gut ein Drittel, im Üb-
rigen dann noch etwa 10 % (Ausnahme bei Schäden über 80 bis 90 DM: 
35 %). Diese Relation verdeutlicht auch das arithmetische Mittel des gestoh-
lenen Gutes, das bei erfolgreichem Soforteinbehalt 21 DM und bei erfolglo-
sem Soforteinbehalt 35 DM beträgt. 

Die Höhe des Soforteinbehalts beträgt mit Abstand am häufigsten 50 DM 
( 169 von 432 Fällen bzw. 39 %), nämlich mehr als doppelt so viel wie jeder 
andere Wert. Ursache hierfür ist neben der geringen Höhe des Betrags, den 
fast jeder Täter begleichen kann, auch, dass der Anwendungsbereich für So-
forteinbehalte in Höhe von 50 DM doppelt so hoch ist wie bei jedem anderen 
Soforteinbehalt (1 Pfennig bis 11,11 DM). Mit Zunahme der Höhe des Sofort-
einbehalts nimmt die Häufigkeit stetig, fast kontinuierlich ab. 81,5 % aller So-
forteinbehalte sind bis 250 DM abgedeckt. Der Mittelwert aller erhobenen So-
forteinbehalte (ohne neun unbekannte von 448 Fällen) beträgt 170 DM, der 
Median 100 DM. 
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Der Anteil männlicher und weiblicher Beschuldigter beträgt 54 % bzw. 
46 %. Die Erfolgsquoten liegen nahe beieinander, und zwar die der Männer 
bei 47 % und die der Frauen bei 50 %. Aus dem Geschlecht lassen sich auf 
bivariater Ebene keine Rückschlüsse auf die Erfolgsquote im Modellversuch 
ziehen. Die These, Frauen reagierten sozial angepasster und seien dem Mo-
dellversuch gegenüber aufgeschlossener als Männer, bestätigte sich nicht. 

Je älter der Beschuldigte ist, desto höher ist die Erfolgsquote des Soforteinbe-
halts : Sie steigt kontinuierlich von 34 % (bei den 21- bis 29-Jährigen) auf 
60 % (bei den 60 bis 69-Jährigen) an. Der Beschuldigte, bei dem der Sofort-
einbehalt funktioniert, ist im Mittel 49 Jahre alt; derjenige, bei dem der Mo-
dellversuch scheitert, ist durchschnittlich 43 Jahre. Eine Erklärung hierfür 
könnte sein, dass der junge Erwachsene dem Soforteinbehalt, wie hoheitli-
chem Handeln überhaupt, eher misstrauisch gegenübersteht. Möglicherweise 
spielen hier aber auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten des eher schlecht si-
tuierten jungen Erwachsenen eine Rolle. Im Übrigen wurde erkannt, dass die 
Polizei öfter ältere als jüngere Personen für den Modellversuch auswählt. Es 
handelt sich hierbei um einen gedanklich vor den Modellvoraussetzungen an-
setzenden, in den Händen der Polizei liegenden und justiziell nicht überprüf-
baren Filter, durch den sich die Altersverteilung im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Fälle verschiebt. 

Die verwitweten Tatverdächtigen sind diejenigen, bei denen der Soforteinbe-
halt am besten gelingt (65 %), während die Erfolgsquote bei den ledigen Be-
schuldigten mit 35 % wesentlich niedriger ausfällt. Bei 53 % der Tatverdäch-
tigen mit Partner gelingt der Soforteinbehalt, nur aber bei 43 % der Beschul-
digten ohne Partner. Vermutete Ursache hierfür ist, dass die Partnerschaft An-
reiz für ein sozial angepasstes Verhalten darstellt. Beschuldigte in Partner-
schaften machen vermutl ich deshalb gerne vom Soforteinbehalt Gebrauch, 
weil sie auf dem polizeilichen Vordruck auf die gesonderte Einstellungsnach-
richt verzichten und den Vorfall zu Hause verheimlichen können . 

Die besten Erfolgsquoten erzielten neben den Fürthern (63 %) die Beschuldig-
ten, die außerhalb von Bayern (ohne Ausland) wohnten (67 %). Die Nürnber-
ger selbst liegen mit einer Erfolgsquote von 52 % im Mittelfeld. Beschuldigte, 
die im entfernteren Umland von Nürnberg wohnen (Postleitzahlen 9lxxx und 
92xxx), weisen mit 42 % die schlechteste Erfolgsquote im Modellversuch auf. 
Dies spricht für die These von der Gefährlichkeit der aus dem Umland stam-
menden Delinquenten (,,gezielte Rechtsbrecher"). 
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Betrachtet man die Erfolgsquote des Soforteinbehalts in Abhängigkeit der 
Schulbildung, ergeben sich keine großen Auffälligkeiten. Es ist vor allem 
nicht etwa so, dass sich die Erfolgsquote mit steigender Schulbildung verbes-
sere; die Zahlen sind gemessen an der steigenden Bildung vielmehr schwan-
kend. So liegt z.B. die Erfolgsquote der Berufs- und Fachschüler bei 60 %, 
aber die derjenigen, die eine Hochschule besucht haben, nur bei 48 %. Ande-
rerseits lag die Erfolgsquote bei Beschuldigten ohne Schulbildung (n= I 2) bei 
nur 25 %. 

Bei der Betrachtung der Berufe der Beschuldigten zeigte sich, dass Ladendie-
be im Regelfall solche Waren stehlen, die ihren Bedürfnissen und Wünschen 
entsprechen. Es bestätigte sich die These vom Ladendiebstahl als „normalem 
Konsumverhalten mit illegalen Mitteln" . So konnte sich beispielsweise nur in 
der Gruppe der Mechaniker ein Täter für einen Auspuff erwärmen. Am erfolg-
reichsten schnitten die 17 Vertreter der Sozial- und Lehrberufe (2,1 % der ge-
eigneten Fälle) mit der guten Erfolgsquote im Modellversuch von 77 % im 
Gegensatz zu den 27 Mechanikern (3 ,3 % der geeigneten Fälle) mit der 
schlechten Erfolgsquote von 41 % ab . Die unterschiedliche Erfolgsquote liegt 
in den untersuchten Berufsgruppen nicht am Beruf an sich, sondern z.B. an 
der vorher erworbenen Bildung und der Eigenschaft des Täters als deutsch 
oder nichtdeutsch. 

Arbeitende/Beschäftigte machen mit 56 % die meisten Beschuldigten aus, 
gefolgt von Rentnern ( 17 % ), Arbeits- und Beschäftigungslosen ( 13 % ), Haus-
frauen (11 %) und Studenten (3 %). Die beste Erfolgsquote haben Rentner 
(58 %) vor den Arbeitenden/Beschäftigen (51 %), Hausfrauen (41 %), Ar-
beits- und Beschäftigungslosen (33 %) und schließlich den Studenten (28 %). 
Diese Quoten erklären sich in erster Linie durch das (vorhandene oder fehlen-
de) eigene Einkommen, aber wohl auch aus einer erhöhten sozialen Scham 
des Beschuldigten in gesicherter Position. 

Bei Deutschen ist der Soforteinbehalt mehr als doppelt so oft erfolgreich wie 
bei Nichtdeutschen (59 % vs. 28 %). Rechnet man die beschleunigten Ver-
fahren/Sicherheitsleistungen, die vor allem bei Ausländern zur Anwendung 
kommen, heraus und legt die übrig bleibenden 845 Fälle zu Grunde, führt dies 
dazu, dass die Erfolgsquote der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei etwas 
freundlicheren , aber immer noch schlechten 36 % liegt. Die Gründe für das 
Scheitern der geeigneten Fälle (ohne beschleunigte Verfahren/Sicherheits-
leistungen) liegen bei Ausländern vor allem am fehlenden Geständnis (52 % 
vs. 42 % bei Deutschen), weshalb der bei Nichtdeutschen festzustellende 
Misserfolg nicht unbedingt auf den Modellversuch zurückzuführen ist, son-
dern andere, allgemeinere Gründe ( erhöhtes Misstrauen, Verständigungs-
schwierigkeiten) haben kann. 
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Betrachtet man die einzelnen Nationalitäten, fällt auf, dass Russen mit 
32 Beschuldigten die größte Ausländergruppe bilden, gefolgt von Ukrainern, 
Polen, Griechen und Türken. Bei den 18 irakischen und bei den acht rumäni-
schen Beschuldigten war kein einziger Soforteinbehalt erfolgreich. Am höchs-
ten lag die Erfolgsquote bei Kroaten (60 %) sowie Griechen und Italienern 
(jeweils 50 %). Diese unterschiedlichen Erfolgsquoten erklären sich im We-
sentlichen aus Aufenthaltsgrund und -<lauer. Die meisten ausländischen Be-
schuldigten benannten als Aufenthaltsgrund in Deutschland entweder ihre 
Eigenschaft als Arbeitnehmer (27 %), als Touristen/Durchreisende (! 6 %) o-
der als Asylsuchende (14 %); die Quote der Studenten/Schüler liegt bei 4 % 
und die Zahl der Illegalen und der Gewerbetreibenden bei jeweils 1 %. Bei 
den 93 Asylsuchenden, Touristen/Durchreisenden und Illegalen gelangen nur 
fünf Soforteinbehalte, während die Erfolgsquote bei Studenten/Schülern bei 
27 % und bei Arbeitnehmern bei 51 % liegt. Die Erfolgsquote korreliert posi-
tiv mit der längeren Aufenthaltsdauer von Ausländern. Sie beträgt bei einer 
Aufenthaltsdauer in Deutschland bis zu einem Jahr 13 %, bis zu zehn Jahren 
32 % und bei einer darüber liegenden Aufenthaltsdauer 46 %. Als spezifische 
Risikofaktoren lassen sich für Nichtdeutsche also geringe Aufenthaltsdauer 
und die Aufenthaltsgründe „Tourist", ,,Illegaler" und „Asylbewerber" heraus-
arbeiten. Beim nicht oder schlecht integrierten Ausländer funktioniert der 
Modellversuch eher nicht. 
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III. Akzeptanz und Effizienz 
Die Akzeptanz des Modellprojekts - also die Bereitschaft, es anzunehmen -
wurde bei den verschiedenen Verfahrensbeteiligten (Polizei , Staatsanwalt-
schaft, Beschuldigte, Geschädigte und Landesjustizkasse) untersucht, die Effi-
zienz im Sinne von Wirksamkeit, aber auch Wirtschaftlichkeit, vor allem bei 
Polizei und Staatsanwaltschaft im Hinblick auf eine Beschleunigung und Ver-
einfachung des Verfahrens. Hierzu wurden zunächst die polizeilichen und 
staatsanwaltschaftlichen Daten analysiert. Ergänzend wurden drei Fragebo-
genaktionen durchgeführt. 

1. Polizei 

a) Fallaufkommen nach Polizeidienststellen 

Wie bereits früher erwähnt, wurden im Jahr 2001 im Stadtgebiet Nürnberg 
insgesamt 5.541 Ladendiebstähle polizeilich registriert. Durchläuft man aus-
gehend von diesen 5.541 Fällen die verschiedenen beobachteten Selektionsfil-
ter'0', ergeben sich insbesondere bei der Polizeiinspektion (PI) Mitte Auffäl-
ligkeiten in den Bearbeitungsanteilen. Die PI Mitte „startet" so mit 45,3 % al-
ler zu bearbeitenden Ladendiebstähle; die Anteile der übrigen drei Polizeiin-
spektionen liegen anfangs bei 21 ,2 % (PI West), bei 19,9 % (PI Süd) und bei 
13,6 % (PI Ost). Der erste Selektionsfilter setzt nun an bei der Aufnahme der 
Fälle in den Modellversuch ( 1. 751 Fälle). Der Bearbeitungsanteil der PI Mitte 
fällt dabei um 12,4 % auf 32,9 % zurück, während die Zahlen der übrigen 
Dienststellen um 3,6 % bis 4,8 % ansteigen (PI West: 25,2 %; PI Süd: 23,5 %; 
PI Ost: 18,4 %). Nähere Analysen zu der Wirkungsweise dieses Filters, der 
gedanklich vor dem Modellversuch ansetzt, sind mit dem vorliegenden Da-
tenmaterial nicht möglich. Zu vermuten steht, dass die PI Mitte der Masse der 
Verfahren nicht Herr wurde und so zahlreiche Fälle, die grundsätzlich in den 
Modellversuch gehört hätten, nach den personalintensiven Anforderungen des 
Projekts außen vor lassen musste. 

Die nächste Selektionsebene betrifft die 921 geeigneten Fälle. Hier fällt vor 
allem der prozentuale Anstieg bei der PI West auf, die die meisten geeigneten 
Fälle aufweisen kann und um knapp 6 % auf 31, 1 % Bearbeitungsanteile zu-
legt. Die Anteile der übrigen drei Polizeidienststellen sind rückläufig, wobei 
hier wiederum die PI Mitte mit 3,1 % den deutlichsten Rückgang aufweist 
(Mitte: 29,8%; Süd: 21,3%; Ost: 17,9%). In dramatischer Weise filtert 

'
07 Vgl. Abbi ldung 3, S. 35. 
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schließlich die letzte Stufe, welche die 448 polizeilich erfolgreichen Fälle und 
damit die Geständigkeit und Kooperation des Beschuldigten betrifft, die La-
dendiebstähle bei der PI Mitte aus . Ihr Anteil reduziert sich nämlich um weite-
re 11 ,9 % auf 17,9 %, während alle drei anderen Polizeidienststellen zulegen, 
am deutlichsten wieder die PI West mit 6,2 % (West: 37,3 %; Süd: 23 ,7 %; 
Ost: 21,2 %). In absoluten Zahlen ausgedrückt bleiben bei der PI Mitte von 
insgesamt zu bearbeitenden 2.551 Ladendiebstählen am Ende nur 80 übrig, 
bei denen der Modellversuch erfolgreich zur Anwendung kam. Selbst die PI 
Ost mit ihren im Ausgangspunkt wenigen 752 Fällen, was knapp 30 % der 
Ausgangsfallmenge der PI Mitte entspricht, hat am Ende mehr, und zwar 
95 erfolgreich nach dem Modellversuch abgewickelte Fälle aufzuweisen. Ob-
wohl die PI Mitte etwa gleich viel für den Modellversuch geeignete Fälle zu 
bearbeiten hatte (n=274) wie die PI West (n=286), hatte sie mit nur 80 Fällen 
weniger als die Hälfte erfolgreicher Fälle im Vergleich zur PI West mit 167 
Fällen. Dieses Phänomen, dass die PI Mitte von Selektionsstufe zu Selektions-
stufe klar weniger Ladendiebstähle als die drei übrigen Polizeiinspektionen 
nach dem Modellversuch durchführte, lässt sich folgendermaßen veranschau-
lichen (Abbildung I 9): 

Abbildung 19: Der Selektionsprozess im Modellversuch nach 
Polizeidienststelle 
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Untersucht man allein die 921 geeigneten Fälle und die Erfolgsquote näher, 
wird offenbar, dass bei der PI Mitte nur 29 % gegenüber 54 % bis 58 % bei 
den übrigen drei Polizeiinspektionen glückten (vgl. Abbildung 20). 

Abbildung 20 10
': Erfolg nach Polizeidienststelle (n=921) 
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Die hohe Misserfolgsrate bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ist bemer-
kenswert. Ein Grund hierfür ist, dass bei ihr am meisten beschleunigte Verfah-
ren durchgeführt wurden (35 Fälle vs. 23 bei den drei übrigen Polizeiinspekti-
onen zusammen). Diese Verfahren drücken zwar die Quote der PI Mitte, kön-
nen sie aber allein bei weitem nicht erklären. Die gewichtigeren Gründe liegen 
darin, dass die Klientel der PI Mitte verhältnismäßig häufig nicht geständig ist 
bzw. den Soforteinbehalt ablehnt. Kausal hierfür kann die Täter- und Tatstruk-
tur sein, aber auch, dass die PI Mitte sich aus Kapazitätsgründen nicht hinrei-
chend um die Fälle kümmern kann oder will. 

108 Die zuge höri ge Tabelle 17 findet s ich im Tabellenanhang S. 144. 
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Die Polizeidirektion Nürnberg teilte auf Anfrage hierzu mit, dass die Durch-
führung des Soforteinbehalts sich bei der PI Mitte in großen Teilen schwieri-
ger gestalte als bei den Außeninspektionen. Die Gründe hierfür seien vielfäl-
tig. Beispielhaft könne angeführt werden, dass die PI Mitte den gesamten in-
nerstädtischen Bereich mit einem Großteil der Ladengeschäfte und Kaufhäu-
ser (Fußgängerzone) betreue. Die Nürnberger Innenstadt stelle für die Bewoh-
ner des gesamten Ballungsraumes Nürnberg-Fürth-Erlangen einen Anzie-
hungspunkt dar, der auf Grund der öffentlichen Verkehrsanbindung (Zug, U-
Bahn usw.) auch für alle nicht motorisierten Besucher (zum Beispiel Jugend-
liche, Geringverdiener usw.) gut zu erreichen sei . Die PI Mitte habe die meis-
ten Ladendiebstähle zu bearbeiten, wobei die Mehrzahl der betroffenen La-
dendiebe auch nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich oder überhaupt in Nürn-
berg wohne. Zu Stoßzeiten bestehe bei der Bearbeitung von Ladendiebstählen 
erhöhter Zeitdruck. Der oftmals notwendige Versuch, betroffene Ladendiebe 
vom Sinn des Soforteinbehalts zu überzeugen oder ihn bei bestehenden 
Sprachschwierigkeiten mehrfach zu erklären, könne nicht immer durchgeführt 
werden, da bereits der nächste Auftrag warte. 

Nach der Datenanalyse stellt sich die Lage für das Scheitern geeigneter Fälle 
wie folgt dar: Es fällt auf, dass die PI Nürnberg-Mitte mit 51 % vs. 26 % bei 
den drei übrigen Polizeiinspektionen viele ausländische Beschuldigte hatte, 
wobei daran zu erinnern ist, dass die Erfolgsquote im Modellversuch bei Aus-
ländern sinkt. Des Weiteren waren die Beschuldigten der PI Mitte öfter ohne 
Partner (55 % vs . 39 %), auch dieses Merkmal hindert den Erfolg des Sofort-
einbehalts. Die Beschuldigten der PI Mitte sind auch signifikant jünger 
(41 Jahre vs. 48 Jahre). Im Wege der partiellen Korrelation ergibt sich aber, 
dass das Alter den Zusammenhang zwischen schlechter Erfolgsrate und der 
Zuständigkeit der PI Mitte nicht auflösen kann. Das Gleiche gilt auch für den 
hohen Anteil ausländischer Beschuldigter. Denn die Erfolgsquote bei der PI 
Mitte ist sowohl bei Ausländern als auch bei Deutschen im Vergleich zu den 
übrigen Polizeiinspektionen signifikant geringer (Signifikanzniveau jeweils 
0,0 %). D.h. also, dass die schlechte Erfolgsquote nicht allein Ausländern an-
zulasten ist. Ausländer haben in Nürnberg-Mitte einerseits eine sehr schlechte 
Erfolgsquote; andererseits zeigen sich auch bei Deutschen Unterschiede zu 
den anderen Zuständigkeitsbezirken, nur auf höherem Niveau. Die Ergebnisse 
ändern sich auch dann nicht, wenn man die beschleunigten Verfahren heraus-
rechnet. Ähnliches lässt sich im Wege der partiellen Korrelation auch für die 
Variable mit/ohne-Partner wiederholen. Auch der Berufsstatus kann den un-
tersuchten Zusammenhang nicht auflösen: Arbeitende und Rentner haben in 
Nürnberg Mitte signifikant weniger Erfolg im Modellversuch. 
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Hinsichtlich beispielsweise der Art und des Werts des Diebesguts sowie der 
Tatörtlichkeit lassen sich keine weiteren Aufklärungen erzielen. Beim Wert 
ergeben sich keine signifikanten Unterschiede (28,5 DM bei der PI Mitte vs. 
27,7 DM). Die Tatörtlichkeiten unterscheiden sich nur marginal (so gibt es 
etwa mehr Bekleidungsgeschäfte in Nürnberg-Mitte als Geschäfte mit Me-
tallwaren). In Nürnberg-Mitte werden ferner mehr Kosmetika (+ 6 %) und 
mehr Bekleidung (+ 13 %), dafür weniger Baumaterial und Handwerkzeug 
(- 7 %) gestohlen . Beiden letzteren Variablen kommt ohnehin kein bedeuten-
der Erklärungswert für den Erfolg im Modellversuch zu. 

Nach den durchgeführten Berechnungen gibt es also Einflüsse von außen auf 
die Erfolgsrate der von der PI Mitte bearbeiteten Fälle. Faktoren wie vor allem 
niedrigeres Alter und häufigere Ausländereigenschaft der Beschuldigten be-
einflussen zwar den Zusammenhang zwischen Erfolgsrate und Zuständigkeit 
der PI Mitte, lösen ihn aber nie auf. Der schlechte Erfolg im Modellversuch 
liegt also nicht allein an Täter- und Tatstruktur, sondern eben auch an der Zu-
ständigkeit der PI Mitte. Die möglichen Gründe hierfür wurden mit mangeln-
den Ressourcen und/oder mangelnder Akzeptanz bereits oben angesprochen 
und können auch kumulativ vorliegen. Die Polizei kann durch ihr Auswahl-
verhalten jedenfalls die Durchschlagskraft des Modellversuchs erheblich steu-
ern. Dies gilt um so mehr, als die Polizei durch die Art und Weise ihres Auf-
tretens, etwa wie sehr sie den Modellversuch dem Beschuldigten gegenüber 
bewirbt und seine Kooperationsbereitschaft fördert, die Fäden für das Gelin-
gen des Falles in der Hand hält. Die größte Einflussmöglichkeit der Polizei 
besteht aber darin, einen an sich geeigneten Fall gar nicht erst in den Modell-
versuch zu nehmen . Die oben angeführten Zahlen legen die Vermutung nahe, 
dass bei der PI Mitte teilweise so verfahren wurde bzw. werden musste. 

b) Dauer der polizeilichen Ve,fahrensbearbeitung 

Gelang der Soforteinbehalt ( 448 von 921 Fällen), betrug die durchschnittliche 
polizeiliche Bearbeitungsdauer im arithmetischen Mittel knapp neun Tage, 
Ermittlungsverfahren mit negativem Soforteinbehalt ( 4 73 Fälle) benötigten 
hingegen 19 Tage. Das Mittel aller 921 für den Modellversuch geeigneten Fäl-
le liegt bei 14 Tagen. Bei erfolgreichem Soforteinbehalt wurden fast drei Vier-
tel aller Verfahren spätestens nach 10 Tagen an die Staatsanwaltschaft abge-
geben, nur 6 % befand sich länger als 20 Tage in polizeilicher Bearbeitung 
und nur ein Verfahren verließ die Polizeiinspektionen später als 50 Tage. 
Scheiterte aber der Soforteinbehalt, wurde nur gut ein Drittel der Verfahren 
binnen zehn Tagen fertig bearbeitet, schon gut ein Drittel der Ermittlungsvor-
gänge benötigte mehr als 20 Tage und 5 % der Fälle dauerten in der polizeili-
chen Bearbeitung sogar länger als 50 Tage. Die folgende Abbildung 21 er-
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gänzt diese Zahlen und veranschaulicht die relativen Anteile der erfolgreichen 
und der nicht erfolgreichen Fälle nach Bearbeitungsintervallen von jeweils 
zehn Tagen : 

Abbildung 21 '0': Dauer der polizeilichen Verfahrensbearbeitung (n=918) 
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Die Zahlen sprechen für eine sehr deutliche Beschleunigung der polizeilichen 
Verfahrensbearbeitung durch den Modellversuch. Sie dürfen aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass Ursache für die beschleunigte Verfahrensbearbei-
tung nicht nur der Soforteinbehalt sein muss, sondern auch die Geständigkeit 
des Beschuldigten eine Rolle spielen kann. Das Geständnis kann dadurch zu 
einer Beschleunigung des Verfahrens führen , dass weitere Ermittlungshand-
lungen wie Zeugenvernehmungen entbehrlich werden. Und ein Geständnis ist 
in aller Regel bei einem erfolgreichen Soforteinbehalt gegeben. 

109 Die zugehörige Tabelle 18 findet sich im Tabellenanhang S. 145. 
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Dem ist so, auch wenn ein Geständnis nicht Voraussetzung für die Durchführung des Mo-
dellversuchs ist und es in den erfolgreichen Fällen nicht zwingend vorliegt. Denn es sind 
Fälle denkbar. in denen der Beschuldigte zwar die Tat abstreitet, aber dennoch „ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht" den Soforteinbehalt leistet, damit er weitere Unbill in Form 
eines Ermittlungsverfahrens von sich abwendet. Die genaue Geständnisquote konnte nicht 
ermi ttelt werden, weil für den Modellversuch in erster Linie das Gegenteil , also das fehlen-
de Geständnis, interessierte und daher in der Regel nur dies in den polizeilichen Vorgangs-
kurztexten zu finden war. Nur insoweit konnten also regelmäßig Angaben zum Geständnis 
erlangt werden (,,Scheitern des Soforteinbehalts wegen fehlenden Geständnisses"). 

Um einen Vergleich ziehen zu können, der die Frage aussagekräftig beantwor-
tet, wie weit der Soforteinbehalt in Relation zum Geständnis zu der Beschleu-
nigung des Verfahrens beiträgt, wäre eine Vergleichsgruppe mit solchen Fäl-
len wünschenswert, die möglichst weit der hier untersuchten Gruppe der 921 
geeigneten Fälle ähnelt. Am besten wäre es also, aus dem Jahr 1999 Fälle zu 
gewinnen, die nahezu deckungsgleich mit den untersuchten sind. Vorausset-
zung wäre, dass man aus 1999 Fälle mit den sieben Kriterien für die Geeig-
netheit der Fälle filtern könnte, wie das für 2001 geschah. Diese Kriterien lau-
ten zusammengefasst: "0 einfacher Ladendiebstahl, richtige Altersgruppe und 
richtiger Warenwert, gestellter Strafantrag sowie Ersttätereigenschaft, keine 
Schuldunfähigkeit und kein wirtschaftliches Unvermögen des Beschuldigten. 
Anhand des Datensatzes von 1999 lassen sich indes nur zwei von sieben Kri-
terien, nämlich richtige Altersgruppe und richtiger Warenwert, herausfiltem. 
Die übrigen für den Modellversuch relevanten Informationen wurden 1999 
nicht erhoben. Dieser Weg, eine Vergleichsgruppe zu finden , ist also nicht 
gangbar. 

Wenn zur o.g. Untersuchungsgruppe kein genau passendes Äquivalent exis-
tiert, muss auch in Erwägung gezogen werden, ob nicht die Untersuchungs-
gruppe anders zu definieren ist. Für die Untersuchungs- und die Vergleichs-
gruppe stehen mehrere Datenmengen zur Verfügung. Die nächstgrößere Da-
tengruppe als die oben dargestellte der 921 geeigneten Fälle sind die 1. 751 
Fälle nach dem Modellversuch inklusive der ungeeigneten Fälle (Mittel der 
Verfahrensdauer: 18 Tage; Fälle mit negativem Soforteinbehalt: 21 Tage), und 
schließlich als letzte Gruppe der gesamte Datensatz 2001 mit allen 5.541 La-
dendiebstählen (Mittel der Verfahrensdauer: 25 Tage). Schon im Vergleich zu 
den 3. 790 Fällen 2001 , die ohne Modellversuch durchgeführt wurden (Mittel 
der Verfahrensdauer: 29 Tage), lässt sich tendenziell ablesen, dass der Sofort-
einbehalt die polizeiliche Bearbeitung beschleunigt. 

"
0 Siehe i.E. I I a, S. 11. 
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Um den verzerrenden Anteil der Geständigen möglichst gering zu halten, bie-
tet sich die größte Untersuchungsgruppe an, also die aller Ladendiebstähle 
2001 (Mittel der Verfahrensdauer: 25,0 Tage). Als Vergleichsgruppe passen 
hierzu genau die 5.493 Ladendiebstähle aus 1999. Verzerrende Momente in 
der Vergleichsgruppe sind nicht ersichtlich"'; das Einzige, was sich in den 
Datensätzen ändert, ist die Variable Soforteinbehalt. 1999 dauerten die Ver-
fahren 27,4 Tage, also gut zwei Tage länger als 2001 mit Soforteinbehalt. 
Dieser Unterschied ist hochsignifikant (Signifikanzniveau: 0,1 %). Das Er-
gebnis lautet also, dass der Modellversuch eindeutig zu einer Verkürzung der 
polizeilichen Verfahrensbearbeitung führt. 
Ein weiterer Gedanke mag dieses Ergebnis unterstützen. Man könnte bei den gescheiterten 
Fällen die Geständigen herauszufiltem versuchen und die dann für sie ermittelte Bearbei-
tungsdauer zum Vergleich heranziehen. Wie bereits ausgeführt, konnte die Variable „Ge-
ständnis" nicht erhoben werden. Man könnte aber diejenigen Beschuldigten als geständig 
werten, die den Modellversuch ablehnten, wobei unterstellt würde, dass diese ablehnenden 
Beschuldigten an sich geständig sind: Denn nur derjenige, so ließe sich argumentieren, leh-
ne doch den Soforteinbehalt ab, der sich im Grunde zur Tat bekennt; ansonsten wäre es ihm 
doch ein Leichteres zu sagen, dass er die Tat nicht begangen habe und allein schon deshalb 
nicht zahlen müsse. Analysiert man nun diese 215 Fälle der „Geständigen", also derjeni-
gen, welche die Durchführung deshalb ablehnten, weil sie nicht genug Geld hatten, weil 
ihnen der Betrag zu hoch erschien, aus Misstrauen oder aus unspezifischen Gründen, erhält 
man ein Mittel der polizeilichen Verfahrensbearbeitungsdauer von 17 Tagen (vs. 21 Tagen 
bei den 179 Nichtgeständigen, was der Erwartung entspricht, das Geständnis beschleunige 
das Verfahren). Damit liegt man aber weit über dem Mittel von 9 Tagen bei den Fällen mit 
erfolgreichem Soforteinbehalt (wo zahlreiche Geständige vermutet werden) und sogar über 
dem Mittel aller 921 geeigneten Fälle von 14 Tagen. Erachtet man diesen Vergleich für zu-
lässig, wird das oben gefundene Ergebnis, dass der Beschleunigungseffekt auf den Sofort-
einbehalt zurückzuführen ist, noch weiter verstärkt. 

c) Anwendungs/eh/er 
Es kam zu (wenigen, nämlich) sieben festgestellten polizeilichen Bewertungs-
fehlern, was die Geeignetheit des Falles angeht. Trotz falschen Alters der Be-
schuldigten oder zu teuren Stehlguts nahm die Polizei irrtümlich die Geeig-
netheit des Falles an und führte den Soforteinbehalt in sieben der 448 „erfolg-
reichen" Fälle durch. 112 Es handelt sich dabei um Ladendiebstähle, bei denen 
die Beschuldigten entweder jünger als 21 (2 Fälle) oder älter als 70 Jahre wa-
ren (4 Fälle) oder der Wert des gestohlenen Gutes über 100 DM lag (1 Fall, 
und zwar betreffend ein Diebesgut im Wert von 141 DM). In anderen, ,,wei-

11 1 Siehe zur Vergleichsgruppe bereits unter 13 , S. 22 f. 
11 2 Nicht mitgezählt sind dabei die Fälle, in denen der Soforteinbehalt nur deshalb nicht „erfolg-

reich" war, weil der Beschuldigte das (falsche) Angebot der Polizei nicht annahm. 
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cheren" Datenbereichen lassen sich ebenfalls Anwendungsfehler vermuten, 
die aber mit dem verwendeten Forschungsdesign nicht nachprüfbar sind. So 
z.B. bei den generalklauselartigen Voraussetzungen „wirtschaftliches Unver-
mögen" und „Anhaltspunke für Schuldunfähigkeit". In den polizeilichen Vor-
gangskurztexten waren so immer wieder Blutalkoholkonzentrationen des Be-
schuldigten von über 2 und auch über 3 Promille zu erfahren, ohne dass aber 
an der Geeignetheit des Falls gezweifelt wurde. 11 3 

In insgesamt 14 festgestellten der 448 erfolgreichen Fälle wurde ferner der 
Soforteinbehalt in fa lscher Höhe festgesetzt. Dabei wurde der Soforteinbehalt 
dreimal zu niedrig (einmal um 100 DM und zweimal um 50 DM) und viermal 
zu hoch bestimmt Ueweils um 50 DM). Dabei ragen insbesondere die sieben 
weiteren Fälle heraus, in denen systemwidrige Beträge gewählt wurden, die 
zwar rechnerisch grob stimmen, nicht aber auf den nächst niederen 50er DM-
Schritt abgerundet sind. Es handelt sich dabei zweimal um Beträge von 
70 DM, einmal um 85 DM, einmal um 180 DM, einmal um 323 DM, einmal 
um 468 DM und einmal sogar um 1.250 DM. Dieser letzte Fall, bei dem der 
Warenwert von 141 DM weit über der Höchstgrenze von 100 DM lag, mag 
durch den polizeilichen Vorgangskurztext kurz illustri ert werden: ,,X entwen-
dete 5 CDs indem X sie in einen mitgeführten Rucksack steckte und anschlie-
ßend Waren im Wert von 40,00 DM (Lebensmittel) bezahlte. X war mit So-
forteinbehalt einverstanden und wird 1250 DM am Montag den xx.xx.2001 
überweisen. 2. Beamter: Polizeibeamter Y. Gegenstände an Geschädigten Z 
zurückgegeben, X ist geständig." 
Diese Zahl von 14 fa lschen Soforteinbehalten ist sehr wahrscheinl ich um einige weitere 
Fälle zu erhöhen. Um dies zu erläutern, ist kurz das Verfahren zur Ermittlung der fa lsch 
festgesetzten Soforteinbehalte darzustellen: Im polize ilichen Datensatz befinden sich zum 
Wert des erlangten Gutes auf voll e DM-Beträge gerundete Daten. Zur Kontrolle wurden 
mit einer Rechenroutine diese Daten mit dem Faktor neun multipliziert und die Ergebnisse 
in einem nächsten Schritt auf die nächst niedrigeren 50 DM-Beträge gruppiert . Nach dem 
Abgleich mi t der Variable zur Höhe des Sofortei nbehalts ergaben sich 58 Fälle, die im 
Verdacht standen. dass die Höhe des Soforteinbehalts fa lsch festgesetzt wurde. 

Weil der Pfennigbetrag beim Wert des gestohlenen Gutes für einen 50er DM-Schritt ent-
scheidend sein kann, mussten als nächster Prüfungsschritt ergänzend die poliz(,ilichen Vor-
gangskurztexte herangezogen werden, in denen häufig, wenn auch nicht immer, die exak-
ten Beträge mit Pfennigen vermerkt waren. In 16 Fällen wurde hierzu ke ine Angabe gefun-
den, in weiteren 14 Fällen war die festgesetzte Höhe des Soforteinbehalts unbekannt und in 
14 Fällen schließlich stellte sich heraus, dass der Soforteinbehalt richtig festgesetzt wurde 
und nur der im polize ilichen Datensatz gerundete Betrag eine falschen Verdacht schürte. Es 
blieben also 58-16-14-14= 14 Fälle übrig, von denen bestimmt gesagt werden kann, dass sie 
fehlerhaft zustande gekommen sind. Es wird deshalb angeregt, den Polizeibeamten vor Ort 

113 Siehe zu r Analyse der polizeilichen Vorgangskurztexte 13 a, S. 24 ff. 
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Mittel an die Hand zu geben, die diese Rechenfehler vermeiden helfen. Hierfür würde sich 
etwa die im Anhang abgedruckte und für € zu aktualisierende Übersichtstabelle anbieten, 
anhand der man zu jedem für den Modellversuch erlaubten Betrag (also nicht über 
I 00 DM) sogleich die festzusetzende Höhe des Soforteinbehalts erkennt. 

Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei diesen 14 Fällen um die ermittelte Mindestanzahl 
an Fällen mit in der Höhe falsch festgesetzten Soforteinbehalten. Weitere Fehlerquellen 
sind nun in zwei Richtungen denkbar: Erstens könnte sich die o.a. Anzahl um die Fälle er-
höhen, in denen im polizeilichen Vorgangskurztext der exakte Wert des gestohlenen Gutes 
nicht vermerkt war (n= I 5). Denn hier ist ein genauer Abgleich zum festgesetzten Sofort-
einbehalt nicht möglich. Weiter existieren Fälle, in denen die Polizei ein der Höhe nach fal-
sches Angebot machte, der Beschuldigte aber ablehnte. Die Zahl dieser Fälle ist unbekannt; 
ein solcher Fall wurde zufällig in den Vorgangskurztexten (andere Datenquellen sind zur 
Ermittlung dieser Fälle nicht vorhanden) gefunden. 

Es kam auch vor, dass geeignete Fälle als solche nicht erkannt wurden und der 
Modellversuch keine Anwendung fand. Beispielsweise wendete die Polizei in 
zwölf festgestellten der insgesamt 737 Fälle im Modellversuch des ersten 
Halbjahres '" 2001 den Soforteinbehalt deshalb nicht an, weil sie davon aus-
ging, dass der Beschuldigte nicht Asylbewerber (fünf Fälle) oder Ausländer 
(vier Fälle) oder Ausländer ohne festen Wohnsitz (drei Fälle) sein dürfe. Es ist 
dabei davon auszugehen, dass ein grundsätzlicher Vorrang von§ 132 StPO im 
Verhältnis zum Soforteinbehalt nicht besteht, sondern dass beide Rechtsinsti-
tute nebeneinander Anwendung finden. Denn die Fallgruppen für Sicherheits-
leistung und Soforteinbehalt sind nicht deckungsgleich, sondern überschnei-
den sich. Beispielsweise wird der dringende Tatverdacht, Eingangsvorausset-
zung des § 132 StPO, zwar in den meisten Fällen des Soforteinbehalts gege-
ben sein (in aller Regel liegt ein Geständnis vor); er muss aber nicht vorliegen. 
Ferner und vor allem beruht der Soforteinbehalt aber auf der Freiwilligkeit des 
Beschuldigten und stellt den geringeren hoheitlichen Eingriff bei gleicher Ge-
eignetheit der Maßnahme dar, weshalb ihm der Vorzug zu geben ist (Verhält-
nismäßigkeitsprinzi p ). 
Verfahrensverzögemd wirkt es schließlich, wenn der polizeiliche Vordruck 
für den Soforteinbehalt sich nicht in der Akte befindet. Dies führte in (nur) 
drei der gesichteten Akten zu der Notwendigkeit einer Fristsetzung bzw. einer 
Nachermittlung des Staatsanwalts. 

114 Für die Daten des zwe iten Halbjahres wurde insoweit auf eine Sichtung der polizeilichen Vor-
gangsk urztexte verzichtet. 
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d) Befragung der Polizeibeamten 
Die Polizeidirektion Nürnberg beim Polizeipräsidium Mittelfranken verteilte 
auf Wunsch der Kriminologischen Zentralstelle im August 2001 50 Fragebö-
gen"5 örtlich und sachlich repräsentativ, d.h. es wurden alle mit dem Sofort-
einbehalt befassten Polizeidienststellen und dabei die Sachbearbeiter, die 
mehrfach mit dem Soforteinbehalt befasst waren, ausgewählt. Da beim Poli-
zeipräsidium Mittelfranken keine reinen Nachtschichten bestehen, gab es auch 
insoweit keine Repräsentativitätsprobleme. 46 der 50 Fragebögen wurden 
ausgefüllt und anonym an die Kriminologische Zentralstelle zurückgesandt 
(Beteiligungsquote 92 %). Die sich aus den Fragebögen ergebende Akzeptanz 
ist als eher negativ zu bezeichnen. 

Die Frage, ob das Modellprojekt vor Ort in der Regel einfach und zügig ab-
gewickelt werden könne, beantworteten nur 13 mit ,ja" (28 %) und 33 mit 
„nein" (72 %). Die Gründe für „nein" (Mehrfachnennungen möglich) wurden 
folgendermaßen angegeben (insgesamt 63 Nennungen): 14-mal wurde der 
große Zeitaufwand angesprochen; zwölfmal führte man an, dass die Gelder-
verwaltung zu aufwändig sei; elfmal gab man allgemein den großen Verwal-
tungsaufwand an; neunmal erklärte man, dass die Feststellung grundsätzlich 
geeigneter Fälle und viermal, dass die Festsetzung der Höhe des Soforteinbe-
halts zu kompliziert sei. Auf den Punkt brachte es folgende Rückmeldung: 
„Soforteinbehalt ist eine Zeitersparnis für die Staatsanwaltschaft, nicht aber 
für den Sachbearbeiter der Polizei!" 

38 der Befragten (83 %) waren der Ansicht, dass das Auftreten der Polizf'i 
durch das Modellprojekt „nicht" gestärkt werde; sieben sagten, dass das Auf-
treten „etwas" und ein einziger, dass es „sehr" gestärkt werde. Sehr skeptisch 
die folgende Antwort : ,,Bei den meisten Ladendiebstählen sind wir sowieso 
vor Ort". 116 

Leicht unterschiedliche Erhebungsmodalitäten deckte die Frage auf, wie die 
Polizei die Ersttätereigenschaft des Beschuldigten vor Ort feststelle. 38 (83 %) 
antworteten „durch die Angaben des Beschuldigten und INPOL", drei „nur 
mit INPOL" und fünf „mit INPOL und einer Recherche im Ballungsraum". 
Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Befragung der Staatsanwälte gaben 
42 Befragte an (91 %), dass es nicht vermehrt zu Rückfragen an die Staatsan-
waltschaft gekommen sei (bei drei Enthaltungen und einer Antwort ,ja, deut-
lich"). Ähnlich gaben 43 Polizeibeamte an (93 %), dass es aufgrund des Mo-
dellprojekts nicht zu besseren Kontakten zur Staatsanwaltschaft gekommen 

11 5 Siehe Anhang S. 154 f. 
116 Zur abweichenden Einschätzung der Geschädigten siehe unter 111 4, S. 1 16 f. 
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sei (bei zwei Enthaltungen und einer Antwort ,ja, etwas"). Von einem eigen-
willigen Verständnis der Rolle der Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermitt-
lungsverfahrens (die auch für den Bereich des Ladendiebstahls Geltung bean-
sprucht) zeugten dabei zwei Antworten, die ergänzend mitteilen, dass für den 
Soforteinbehalt „die Staatsanwaltschaft nicht benötigt (werde)" . 

27 der 46 Befragten (59 %) erklärten, dass sich aufgrund des Modellprojekts 
ihre Akzeptanz einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO nicht verändert ha-
be; sieben gaben an, dass es bei ihnen zu einer höheren und zwei, dass es bei 
ihnen zu einer geringeren Akzeptanz geführt habe (bei 10 Enthaltungen). Die 
eher schlechte Akzeptanz, die bei der Polizei hinsichtlich dieser staatsanwalt-
schaftlichen Sachbehandlung herrscht, wurde auch in einem Fragebogendeut-
lich, der davon sprach, dass aufgrund des Modellprojekts „zumindest ein ge-
wisser Betrag geleistet ... und das Verfahren nicht einfach nur eingestellt 
(werde)" . 

Obwohl nach der Akzeptanz des Modellprojekts im Allgemeinen nicht gefragt 
wurde, um in Absprache mit der Polizeidirektion Nürnberg, die eigene Erhe-
bungen durchführte, einer Doppelbefragung vorzubeugen, fand sich auf einem 
Fragebogen die sehr kritische Mitteilung, dass der Beschuldigte im Modell-
projekt einmalig zahle und die Sache damit für ihn erledigt sei: ,,Er denkt 
nicht mehr darüber nach und klaut morgen wieder! " Ein anderer Fragebogen 
teilte in diesem Zusammenhang - gleichsam als negatives Fazit der Befragung 
der Polizeibeamten - mit, dass die Gefahr „der Bagatellisierung des Deliktes 
Diebstahls (bestehe)". 

e) Erfahrungsberichte der Polizeidirektion Nürnberg und des Polizeipräsidi-
ums Mittelfranken 

Mit Datum vom 21. November 2001 erstattete die Polizeidirektion Nürnberg 
einen Erfahrungsbericht zum Modellversuch. Hierin wird die grundsätzlich ne-
gative Einstellung der Polizeibeamten gegenüber dem Modellversuch bestätigt. 
Unter „Erfahrungen der Dienststellen mit dem Modellversuch" und „Verfah-
rensabwicklung" heißt es, dass in den seltensten Fällen die Grundvoraussetzun-
gen für die zügige und geordnete Verfahrensabwicklung vorlägen. Zu diesen 
Grundvoraussetzungen zähle, dass die Beschuldigten den Sinn und Zweck des 
Verfahrens, seinen technischen Ablauf verstünden, sie über die erforderlichen 
Barmittel verfügten, die entsprechenden Räumlichkeiten zur Abarbeitung vor 
Ort bestünden und eine schnelle Abklärung der potenziellen Ablehnungskrite-
rien möglich sei. Daraus folge, dass es durch den Modellversuch zu höheren 
Einsatz- und Bearbeitungszeiten als bei normalen Anzeigen komme. 
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Die Beschaffung der Geldmittel stelle eines der Hauptprobleme dar. Nur in 
den seltensten Fällen erklärten sich die Beschuldigten bereit, den erforderli-
chen Betrag mit Überweisungsträger zu begleichen. Die große Mehrzahl be-
vorzuge die Bareinzahlung. Die Beschaffung des erforderlichen Geldbetrages 
sei dann in aller Regel mit Fahrten zur Wohnung des Beschuldigten, Bank o-
der Bankornat und anschließend zur Dienststelle verbunden. Im Überprü-
fungszeitraum seien beispielsweise bei der Polizeiinspektion Süd von 60 Fäl-
len lediglich fünf mittels Überweisung abgewickelt worden. Doch selbst in 
Fällen der Einzahlung mittels Überweisungsträger sei eine erhöhte Einsatz-
dauer zu registrieren, da entweder sofort das erforderlich Aktenzeichen verge-
ben werden müsse oder eine nochmalige Kontaktaufnahme mit dem Beschul-
digten und teils langwierige Erklärungen notwendig würden. Insgesamt habe 
im Berichtszeitraum kein einziger Fall vor Ort bis zum Ende abgewickelt 
werden können. Die Konzeption des Modellversuchs, den Fall im Wesentli-
chen vor Ort durch unmittelbare Bezahlung abzuschließen, sei also nicht um-
setzbar. 

Situationsverschärfend komme hinzu, dass Ladendiebstähle mit Soforteinbe-
halt nicht im Stapelbetrieb abgearbeitet werden könnten. Die Fälle müssten 
bis auf die Schriftguterstellung sofort abgearbeitet werden, so dass im Extrem-
fall während der Stoßzeiten nahezu keine Kapazitäten für andere Sachbearbei-
tung mehr bliebe. Dieser Umstand wirke sich negativ auf die Priorisierung 
von Aufträgen in Zeiten hoher Einsatzbelastung der Nürnberger Polizeiin-
spektionen aus. 
Im Mitarbeiterkreis werde das Modellprojekt sehr differenziert betrachtet und 
diskutiert. Einerseits würde der Aspekt, dass die Strafe auf dem Fuße folge, 
als sehr positiv angesehen. Andererseits würden die Geldbeträge in ihrer Höhe 
oftmals mit Beträgen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten verglichen und des-
halb Zweifel gehegt, dass ihnen eine abschreckende Wirkung zukomme. Als 
eindeutig negativ werde jedoch die hohe zeitliche Belastung durch die erfor-
derliche Anfahrt bei jedem Ladendiebstahl, dem Aufwand zur Geldmittelbe-
schaffung, dem Zeitdruck durch schnellen Anzeigenauslauf und die spürbare 
Mehrbelastung zu Stoßzeiten angesehen. Eine Stärkung des polizeilichen Auf-
tretens vor Ort durch die an sich begrüßenswerte Förderung der Präsenz bei 
Ladendiebstählen habe man nicht feststellen können. Eine Arbeitserleichte-
rung sei für die Polizei nicht gegeben. Im Gegenteil seien die Streifenbesat-
zungen, nämlich zwei Beamte, zeitlich überaus lange gebunden und dem übri-
gen Streifendienst entzogen. 
Im Vergleich zum Soforteinbehalt schneide das schriftliche Verfahren deut-
lich besser ab. Im schriftlichen Verfahren sei die Dispositionsfähigkeit und 
Flexibilität der Fallbearbeitung, die Entlastung des Streifendienstes und eine 
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geringere Bearbeitungsdauer durch Wegfall der langen Einsatzzeiten vor Ort 
positiv hervorzuheben. Diese Vorteile würden auch durch die gesteigerte An-
zeigenqualität, die auf den Modellversuch zurückzuführen sei, nicht gemin-
dert. Unvollständig erhobene Personalien von Beschuldigten und Zeugen, un-
genaue Sachverhaltschilderungen, die Nachermittlungen erforderlich machten, 
seien im Modellversuch nahezu ausgeschlossen. Es werde auch nicht ver-
schwiegen, dass der Soforteinbehalt auf Grund der niedrigeren postalischen 
Bearbeitungsfälle in gewissem Umfang eine Arbeitsentlastung für die Ermitt-
lungsbeamten der Polizeiinspektionen bewirkt habe. Dies könne aber den gro-
ßen Zeitaufwand und den langen Zeitraum, in dem Streifen gebunden seien, 
bei weitem nicht ausgleichen. Die strikte Vorgabe von Bearbeitungsgrundsät-
zen auch im Bereich der Kleinkriminalität beeinflusse letztlich negativ die 
Flexibilität der Polizei . 

Die Polizeidirektion Nürnberg warnte in ihrem Fazit vor einer Ausweitung des 
Modellversuchs auf Diebesgut über 100,- DM, Betrugsfälle, Leistungser-
schleichung usw. zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die möglichen Vorteile einer 
einfachen justiziellen Erledigung würden ausnahmslos zu Lasten der Polizei, 
das heißt des polizeilichen Streifendienstes, gehen und damit wertvolle Kapa-
zitäten für andere, oft vordringliche Aufgaben entziehen. 

Gleichwohl würden natürlich auch die Vorteile nicht verkannt, die mit dem 
Soforteinbehalt verbunden seien. Als Königsweg könnte gegebenenfalls eine 
Kombination zwischen der postalischen Bearbeitung bestimmter Fälle der 
Kleinkriminalität und der Möglichkeit der Verfahrensvereinfachung durch 
Bareinzahlungen bei der Polizei oder Justizkasse innerhalb einer festgelegten 
Frist dienen. Im Zuge des schriftlichen Anhörungsverfahrens könnte der Be-
schuldigte auf die Verfahrensvereinfachung hingewiesen werden. Selbst wenn 
nur ein Teil der Täter diese Möglichkeit nutzen sollte, würde dies eine Entlas-
tung der Justi z und der Polizei bewirken. Diese Verfahrensweise könnte auch 
problemlos auf andere Bereiche der Kleinkriminalität übertragen werden. 

Das Polizeipräsidium Mittelfranken legte mit Datum vom 14. Februar 2002 
seinerseits einen Erfahrungsbericht dem Bayerischen Staatsministerium des 
Inneren vor. Den von der Polizeidirektion Nürnberg vorgeschlagenen Mittel-
weg, gegebenenfalls eine Kombination zwischen der postalischen Bearbeitung 
bestimmter Fälle der Kleinkriminalität und der Möglichkeit der Verfahrens-
vereinfachung durch Bareinzahlungen bei der Polizei oder Justizkasse einzu-
führen, wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken nicht favorisiert. Denn die 
Abwicklung des Soforteinbehalts und die damit einhergehende polizeiliche 
Präsenz vor Ort habe eine intensivere Wirkung auf die Beschuldigten als die 
schriftliche Anzeigenerstattung durch das Ladenpersonal. Vor allem bei Ju-
gendlichen und Heranwachsenden, die aber gerade vom Modellversuch aus-
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geschlossen seien, sei mit dem Motto „die Strafe folgt auf dem Fuße" noch 
eher eine Präventivwirkung zu erreichen als bei Erwachsenen. 

Der Erfahrungsbericht schließt mit der Anregung, den Modellversuch bis En-
de 2002 fortzusetzen, um dann erneut zu bewerten, ob der Soforteinbehalt 
fortgesetzt oder auf andere Dienstbereiche ausgedehnt werden soll. Derzeit 
solle der Soforteinbehalt jedenfalls nicht auf andere Dienstbereiche und „kei-
nesfalls" auf andere Delikte ausgedehnt werden. Würde der Soforteinbehalt 
beispielsweise auf die Leistungserschleichung ausgedehnt, so hätte dies zur 
Folge, dass Streifenbeamte jede dieser Straftaten vor Ort aufnehmen müssten, 
während derzeit die Anzeigenerstattung durch die Verkehrsbetriebe schriftlich 
an die Polizei erfolge. Die zusätzliche Bindung von Kräften durch die Auf-
nahme solcher Anzeigen vor Ort sei gerade im Ballungsraum „nicht hinnehm-
bar". 

2. Staatsanwaltschaft 

a) Art der abschließenden Entscheidung 
Zur Ermittlung der Art der abschließenden Entscheidung der Staatsanwaltschaft 
im Modellversuch standen ihre Statistischen Erfassungsbögen' " und ergänzend 
die gesichteten Akten zur Verfügung sowie ihre EDV. Die ersten beiden Da-
tenquellen geben dabei nur über die 448 polizeilichen erfolgreichen Fälle Aus-
kunft. 

Die Statistischen Erfassungsbögen erheben darüber hinaus den Verfahrensab-
schluss insofern eingeschränkt, als nur dokumentiert wurde, ob die Einstellung 
gern. § 153a „nach" oder „ohne Soforteinbehalt" erfolgte oder ob kein Fall des 
§ 153a vorlag; sonstige Erledigungen wurden nicht berücksichtigt. Danach und 
nach den ergänzend zu Rate gezogenen Ermittlungsakten kam es von 430 poli-
zeilich erfolgreichen Fällen (I 9 der insgesamt 448 Fälle bzw. 4,2 % sind nach 
dieser Untersuchungsmethode unbekannt) in 416 Fällen zu§ 153a nach Sofort-
einbehalt (97,0 % der bekannten Fälle) und in 6 Fällen zu § 153a ohne Sofort-
einbehalt (1,4 % ), d.h. in insgesamt 422 Fällen bzw. 98 % zu einer Einstellung 
nach§ 153a StPO. In fünf Fällen kam es zu einem Strafbefehlsantrag oder einer 
Anklage (1,2 %) und in jeweils einem Fall zu einer Einstellung nach § 154 
Abs. 1 StPO sowie zu einem beschleunigten Verfahren (0,2 %). 

Noch lückenloser sind die Ergebnisse, die sich aus den Daten der EDV der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ziehen lassen: Von den 447 insoweit be-

117 Siehe Anhang S. 152. 



Akzeptanz und Effizienz 89 

kannten Fällen (ein Fall unbekannt) kam es in 427 Fällen zu einer Einstellung 
nach§ 153a Abs. 1 StPO (95,5 %). 18 mal wurde Strafbefehl beantragt (4 %), 
einmal wurde das Verfahren nach § 154 Abs. 1 StPO eingestellt und einmal 
kam es zu einem beschleunigten Verfahren (jeweils 0,2 %). Die Erledigung 
nach § 153a herrscht nach beiden Untersuchungsmethoden also klar vor, an-
dere Erledigungsmöglichkeiten spielen praktisch keine Rolle. Der letzteren 
Untersuchungsmethode ist dabei grundsätzlich der Vorzug zu geben, da sie 
wesentlich weniger unbekannte Fälle ( 1 vs. 19) aufweist. Sie hat aber im Ver-
gleich zu den Statistischen Erfassungsbögen den Nachteil, dass sie keine In-
formationen darüber enthält, ob eine Einstellung gern. § 153a Abs. 1 StPO 
nach erfolgreichem Modellversuch oder unabhängig vom Modellversuch er-
folgte. 
Auch die Staatsanwaltschaft setzte wie die Polizei ein Schlagwort für den Soforteinbehalt, 
und zwar in Fonn des Aktenzeichenzusatzes „SOF". Dies schaffte die Möglichkeit, zur 
Überprüfung der Datenbasis eine Gegenprobe zu rechnen: Vergleicht man nämlich die Er-
gebnisse in der Erledigungsart, wenn man sich an dem staatsanwaltschaftlichen Schlagwort 
orientiert und nicht an dem polizeilichen, wird die Datenbasis zwar geringer; die relativen 
Resultate bleiben aber im Wesentlichen gleich. So kam es von 334 Fällen mit dem Zusatz 
„SOF" 320 mal zu einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO (96 %) und 14 mal zu einem 
Strafbefehl (4 %). Die Unterschiede in der geringeren Häufigkeit des Zusatzes „SOF" im 
Vergleich zum polizeilichen Schlagwort sind vor allem auf Registrierungsprobleme in der 
Staatsanwaltschaft, zu einem kleinen Teil aber auch auf die oben beschriebenen118 Schwie-
rigkeiten beim Kompatibilisieren der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Daten zu-
rückzuführen. 

Nimmt man in einem nächsten Schritt die polizeilich erfolglosen, aber für den 
Modellversuch geeigneten Fälle (467 ohne sechs unbekannte Fälle) hinzu und 
stellt beide Fallgruppen in der Erledigungsart einander gegenüber, wird deut-
lich, dass bei den polizeilich erfolglosen Fällen die Erledigungspraxis wesent-
lich vielfältiger ist und die Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO bei weitem 
nicht so dominiert. Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO machen hier nur 
61,5 % der Entscheidungen aus, es kommt weitaus häufiger zum Strafbefehls-
verfahren ( 18,2 % ), nicht selten sind für den Beschuldigten die günstigen, 
weitgehend folgenfreien Einstellungen nach§ 153 Abs. 1 StPO (6,6 %) und es 
existieren ferner die für den Beschuldigten günstigsten, völlig folgenfreien 
Einstellungen nach§ 170 Abs. 2 StPO (5,1 %). Neben beschleunigten Verfah-
ren (3,0 %) kommt es in den polizeilich erfolglosen Fällen auch häufiger zu 
Anklagen (1,9 %). Im Übrigen handelt es sich bei der Art der abschließenden 
Entscheidung in dieser Fallgruppe um Verbindungen/Abgaben (1 ,9 %), Ein-
stellungen nach § 45 Abs. 2, Abs. 3 und vereinfachtem Jugendverfahren nach 
§§ 76, 78 JGG, Einstellungen nach § 154 Abs. 1 StPO (jeweils 0,6 %) sowie 

118 Siehe unter 1 3 b, S. 28 f. 
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um zwei sonstige Erledigungen (0,4 %; hierbei handelt es sich um zwei mitt-
lerweile verstorbene Beschuldigte) (vgl. Abbildung 22). 

Abbildung 22"9: Art der abschließenden staatsanwaltschaftlichen 
Entscheidung (n=914) 

Polizeilich erfolgloser 
Soforteinbehalt 

Polizeilich erfolgreicher 
Soforteinbehalt 

D Einste llung nach § 153a I StPO Anklage 

0,2% (Ei nstellung 
nac h § 154 1 StPO) 
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Einste ll ung nach § 153 1 StPO O Einstellung nach § 154 1 StPO 
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Verfahren) 
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Besch leuni gtes Verfahren Sonstiges 

Die unterschiedlichen Erledigungspraktiken bei den polizeilich erfolgreichen 
und erfolglosen Fällen werden vor allem in den Zahlen zu den Einstellungen 
nach §§ 153 Abs. 1 und § 170 Abs. 2 StPO deutlich, welche bei den polizei-
lich erfolgreichen Fällen gänzlich fehlen . Dies ist bei § 153 Abs. 1 StPO durch 
das Modellprojekt so gewollt120 und eine politische Entscheidung, die hier 
nicht weiter zu kommentieren ist. Bei § 170 Abs. 2 StPO sieht dies anders aus. 
Es ist kaum vorstellbar, dass bei zwei annähernd gleichen Fallgruppen mit an-
nähernd gleicher Anzahl von Fällen (467 vs. 447) auch unter Berücksichti-
gung dessen, dass bei den erfolgreichen Soforteinbehalten eine hohe Geständ-
nisrate vorliegt, nur bei der einen Gruppe Fallgestaltungen auftauchen, die zu 

11 9 Die zugehörige Tabelle 19 findet sich im Tabellenanhang S. 145. 
120 Siehe unter 1 1 b, S. 14. 
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einer Einstellung des Verfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts führen , 
und dies gleich in 5, 1 % der Fälle. Hier erhebt sich vielmehr der Verdacht, 
dass bei den polizeilich erfolgreichen Fällen im Modellversuch nachlässig ge-
arbeitet wurde. 121 

Der Vergleich der beiden Gruppen in ihrer staatsanwaltschaftlichen Erledi-
gung ist auch in die entgegengesetzte Richtung bedenklich, nämlich in die ei-
ner effektiven Strafverfolgung. Diese scheint nur bei den polizeilich erfolglo-
sen Fällen gegeben zu sein, wie die Zahlen zu Strafbefehl , beschleunigtem 
Verfahren und Anklage zeigen. Hierzu kam es in insgesamt 23, 1 % der poli-
zeilich erfolglosen Fälle vs. nur 4,2 % bei den erfolgreichen, wo die Verfahren 
fast sämtlich informell abgeschlossen wurden. Insoweit ist zu besorgen, dass 
Verfahren, die ohne Modellversuch formell abgeschlossen worden wären, 
nunmehr mit Modellversuch, aber ohne sachlichen Grund, informell nach 
§ 153a StPO erledigt wurden. 

Der Modellversuch verengt offenbar den Blick für die zur Verfügung stehen-
den staatsanwaltschaftlichen Varianten der Verfahrensbeendigung; er führt 
fast schon zwangsläufig zu einer Einstellung nach § 153a StPO. Dieser Ver-
drängungseffekt kann mit den Besonderheiten, die den polizeilich erfolgrei-
chen Fällen zugrunde liegen - nämlich vorliegende Zustimmung zu § 153a 
StPO und in aller Regel Geständnis des Beschuldigten - nicht hinreichend be-
gründet werden. Denn ein Geständnis ist keine Anwendungsvoraussetzung für 
§ 153a StPO; die Vorschrift muss ferner auch nicht angewendet werden, nur 
weil der Beschuldigte sich damit einverstanden erklärt hat. Der Modellversuch 
reduziert den wohl ausgewogenen Fächer der staatsanwaltschaftlichen Mög-
lichkeiten zur abschließenden Entscheidung. Dies geschieht zum einen zum 
Nachteil des Beschuldigten, indem seltener nach § 153 Abs. 1 und § 170 
Abs. 2 StPO eingestellt wird, und zum andern zu seinem Vorteil , aber ande-
rerseits eben zum Nachteil einer effektiven Strafverfolgung, indem es weitaus 
weniger häufig zu Strafbefehlen, Anklagen und beschleunigen Verfahren 
kommt. Die Polizei erhält in bedenklichem Ausmaß die faktische Macht, 
durch die erfolgreiche Anwendung des Modellversuchs den (staatsanwalt-
schaftlichen) Ausgang des Verfahrens zu steuern. 

b) Prüfungsfunktion der Staatsanwaltschaft 
Eng im Zusammenhang mit der Art der Verfahrenserledigung steht die staats-
anwaltschaftliche Prüfungsfunktion der polizeilichen Entscheidung bzw. das 
Gebrauchmachen ihrer Sachleitungsbefugnis. Dieses Merkmal wurde in den 

12 1 Näheres hierzu siehe 111 2 g, S. 100 ff. 
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staatsanwaltschaftlichen Erfassungsbögen, ergänzt durch die Akteneinsicht, 
erhoben. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, akzeptierte die Staatsanwalt-
schaft die polizeilichen Entscheidungen zur Auswahl des Falls für den Mo-
dellversuch in 427 der 448 Fälle (95 %), während sie diese in 14 Fällen (3 %) 
ablehnte (zehnmal deshalb, weil der Beschuldigte kein Ersttäter war, und 
viermal aus sonstigen Gründen); in sieben Fällen (2 %) ist die Prüfung der 
Staatsanwaltschaft unbekannt. Dies bedeutet in Übereinstimmung mit dem so-
eben referierten Ergebnis, dass die Staatsanwaltschaft im Modellversuch sehr 
zurückhaltend von ihrem Recht, das Verfahren zu leiten und korrigierend ein-
zugreifen, Gebrauch machte. 

c) Dauer der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensbearbeitung und Gesamt-
verfahrensdauer 

Zur Ermittlung der Dauer der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensbearbeitung 
wurde die EDV der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth herangezogen. Als un-
abhängige Variable wurde dabei weiter der polizeiliche Erfolg im Modellver-
such verwendet, der gleichzeitig, wie bereits gezeigt, nahezu deckungsgleich 
mit dem staatsanwaltschaftlichen Erfolg im Modellprojekt ist. 122 Bis zu 10 Ta-
ge dauerten 65 % aller polizei lich erfolgreichen Soforteinbehalte vs. 18 % der 
polizeilich gescheiterten. Innerhalb von 20 Tagen waren 87 % aller erfolgrei-
chen Ladendiebstähle im Modellversuch (vs. 57 %) und bis zu 30 Tagen 95 % 
(vs. 80 %) bearbeitet (siehe Abbildung 23). 123 

122 Ideal wäre freilich ein Vergleich zwischen Verfahren mit staatsanwaltschaftl ich erfolgreichem 
und staatsanwaltschaftlich erfolglosem Soforteinbehalt . Hierzu stehen an s ich auch Daten zur 
Verfügung: Datenquelle hi erfür sind näm lich die Statist ischen Erfassungsbögen, die die Variable 
,,§ 153a nach Soforteinbehalt" und ,,§ 153a ohne Soforteinbeha lt" erfassten . Aber di e Daten-
menge zum staatsanwaltschaftli ch erfolglosen Soforteinbehalt ist mit n= l 3 (vs. 416 staatsan-
wa ltschaftlich erfolgreiche Soforteinbeha lte bei 19 unbekannten Fällen) für eine Untersuchung 
zu gering. Die Mittelwerte der Verfahrensdauer wu rden gleichwohl berechnet und betragen 
(schnelle) 18,34 Tage für den staatsanwaltschaftlich erfo lgreichen Soforte inbehalt und ( langsa-
me) 59, 15 Tage beim staatsanwa ltschaft li ch erfolglosen Soforte inbehalt (27,82 Tage bei den un-
bekannten Fä llen). 

123 Vergleicht man diese Ergebnisse wieder mit jenen, bei denen der staatsanwaltschaftliche Akten-
ze ichenzusatz „SOF" statt des polizeilichen die unabhängige Variable darste llt, ergeben sich nur 
minimale, nicht darstellenswerte Veränderungen. 
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Abbildung 23 124
: Dauer der staatsanwaltschaftlichen Verfahrens-

bearbeitung (n=914) 
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Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer beträgt bei positivem Soforteinbehalt 
11 vs. 23 Tage bei Misserfolg. Die differenzierenden Überlegungen zur Ver-
gleichsgruppe, die oben bei der polizeilichen Verfahrensbearbeitung angestellt 
wurden, werden hier nicht wiederholt. Die Beweisführung oben hat nämlich 
gezeigt, dass der Beschleunigungseffekt vor allem auf den Soforteinbehalt zu-
rückzuführen ist. Wie bei der Polizei, so führt der Modellversuch auch bei der 
Staatsanwaltschaft zu einer erheblichen Beschleunigung. 
Die Gesamtdauer - also die Bearbeitungsdauer von Polizei und Staatsanwalt-
schaft insgesamt - der Verfahren mit und ohne Soforteinbehalt stellt sich fol-
gendermaßen dar: Bis zu zehn Tage dauerten 28 % aller Verfahren mit poli-
zeilich erfolgreichem Soforteinbehalt vs. 1 % aller Verfahren im negativen 
Modellversuch. In Zeilenprozenten, also gemessen an allen bis 10 Tage dau-

124 Die zugehörige Tabelle 20 findet sich im Tabellenanhang S. 146. 
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emden Verfahren, konnten nur 3 % der negativen Soforteinbehalte hier ver-
bucht werden im Gegensatz zu 97 % der positiven. 84 % aller erfolgreichen 
Soforteinbehalte waren binnen 30 Tagen abgearbeitet (vs. 39 %) und 97 % 
binnen 50 Tagen (vs. 71 %). Im erfolgreichen Modellversuch gab es insge-
samt nur vier Verfahren (zusammen 0,8 % aller positiven Soforteinbehalte), 
die länger als 90 Tage dauerten und als Ausreißer zu werten sind (siehe 
Abbi ldung 24). 

Abbildung 24"': Gesamtverfahrensdauer (Polizei und Staatsanwalt-
schaft) (n=911) 
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125 Die zugehöri ge Tabelle 2 1 findet sich im Tabe llenanhang S. 146. 
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Die meisten erfolgreichen Soforteinbehalte dauerten 11 bis 20 Tage (37 %), 
die meisten gescheiterten 21 bis 30 Tage (22 %). Der Mittelwert der Verfah-
rensdauer liegt bei positivem Modellversuch bei 20 Tagen vs. 46 Tagen bei 
gescheitertem Soforteinbehalt. 126 

Die dargestellte Verkürzung der Verfahrensdauer bei erfolgreichem Modell-
versuch bedeutet das klare Erreichen eines mit dem Soforteinbehalt verknüpf-
ten Ziels. Dem Modellversuch kann also insoweit Effizienz bescheinigt wer-
den. Die Rechnung, die hierfür aber aufgemacht wird, ist noch weiter unten 
im Text darzustellen .127 Es ist freilich zu hinterfragen, ob der präventive Ef-
fekt, der durch die kürzere Verfahrensdauer erzielt werden soll, den Beschul-
digten auch wirklich erreicht. Denn wie noch zu erörtern sein wird 128

, verzich-
tet eine nicht unerhebliche Anzahl von Beschuldigten auf die Einstellungs-
nachricht für den Fall einer geglückten Einstellung nach § 153a StPO. In der 
weit überwiegenden Anzah l der erfolgreichen Fälle kommt es wie gerade 
erörtert eben aber zu dieser Verfahrensbeend igung, so dass viele 
Tatverdächtige nie wieder etwas von ihrem Ermittlungsverfahren hören. 
Damit ist die kürzere Verfahrensdauer für diesen . Beschuldigten 
bedeutungslos, weil sich für ihn hieraus keine erhöhten Präventivwirkungen 
einstellen können. Salopp formuliert ist es dem Beschuldigten ega l, ob er nach 
zehn oder nach 40 Tagen nichts mehr in seiner Sache hört. 

d) Zahlungsart und -eingang 
Die Beschuldigten zahlten 82 % aller Soforteinbehalte bar, in den restlichen 
Fällen wurde eine Überweisung gewählt. Grundlage für diese Zahlen sind die 
polizei lichen Vorgangskurztexte, vor allem aber die staatsanwaltschaftlichen 
Erfassungsbögen. Unterteilt man die Barzahlungen noch danach, ob vor Ort 
oder binnen sechs Tagen auf der Polizeiinspektion gezahlt wurde, überwiegen 
die Barzahlungen vor Ort mit 41 ,5 % vor den Zahlungen in der Polizeiinspek-
tion (33 %) (bei 7 % bar gezahlten, i.E. aber ungeklärten Fällen; vgl. Abbil-
dung 25). 

126 Wählt man zur Datenkontro lle den staatsanwaltschaftli chen Aktenze ichenzusatz „SOF" a ls un-
abhängige Variable, ähneln sich die Ergebnisse. So liegt beispielswei se das arithmetische Mine l 
der Verfahrensdauer be i vorhandenem Aktenze ichenzusatz be i 1 8 Tagen vs. 45 Tagen bei feh-
lendem Zusatz. 

127 Siehe 1112 g, S. 100 ff. 
128 Siehe 111 3 c, S. 112 . 
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Abbildung 25 129
: Zahlungsart (n=448) 
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Landesjusti zkasse 

In 97 % dieser 448 Fälle mit erfolgreichem Soforteinbehalt wurde auch tat-
sächlich gezahlt. Bei Barzahlungen ist es dabei nur dann denkbar, dass es 
nicht zu einer Zahlung kommt, wenn der Beschuldigte die Einzahlung in den 
kommenden Tagen auf der Polizeiinspektion verspricht. Dieser Fall kam nur 
ein einziges Mal vor, in den restlichen elf Fällen, in denen nicht gezahlt wur-
de, benutzte der Beschuldigte den ihm zur Verfügung gestellten Überwei-
sungsträger nicht. 

Untersucht man den zeitlichen Ablauf hinsichtlich des Zahlungseingangs bei 
der Landesjustizkasse, so zeigt sich erwartungsgemäß, dass es dann schneller 
geht, wenn der Beschuldigte den Betrag direkt an die Landesjustizkasse über-
weist und nicht die Polizei als Mittler bzw. Zahlstelle einschaltet. Unerheblich 
ist hierbei, ob er direkt vor Ort bar bezahlt oder innerhalb von sechs Tagen auf 
der Polizeiinspektion. Die (statistisch nicht repräsentative) Aktensichtung er-
gab insoweit, dass in allen zwanzig Fällen der Überweisung an die Landesjus-
tizkasse der Zahlungseingang dort innerhalb von zehn Tagen nach der Tat zu 
verzeichnen war. In 60 % der Bareinzahlungen an die Polizei dauerte der Zah-
lungseingang hingegen länger als zehn Tage, in Einzelfällen bis 50 Tage (sie-
he Abbildung 26) . 

129 Die zugehörige Tabelle 22 findet sich im Tabellenanhang S. 146. 
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Abbildung 26130
: Dauer von Tat bis zur Zahlungsanzeige nach 
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Als Folgerung daraus ließe sich ziehen, die Möglichkeit der Bareinzahlungen 
an die Polizei vor Ort zu Gunsten von Überweisungen zu reduzieren oder ganz 
zu streichen. Diese Anregung ließe sich auch mit der Quote der tatsäch lichen 
Zahlungen bei Überweisungen bekräftigen, die mit 85 % entgegen nahezu 
100 % bei Bareinzahlungen (in einem von 367 Fällen wurde nicht gezahlt) 
immer noch sehr hoch ist. 

Günstige Folge, die Polizei als Zahlstel le aus dem Procedere herauszunehmen, 
wäre für die Polizei eine Entlastung hinsichtlich des Verwaltungsaufwands, da 
sie den gezahlten Soforteinbehalt nicht mehr zu verwalten hätte. Hingewiesen 
werden muss in diesem Zusammenhang auch darauf, dass es durch eine ver-
spätete Zahlungsanzeige leicht zu überflüssigem Schriftverkehr und Verfah-
rensverzögerung auf der Ebene der Staatsanwaltschaft kommen kann: So führ-
te dieser Umstand in sechs der gesichteten 108 Akten dazu, dass der sachbe-
arbeitende Staatsanwalt überflüssigerweise eine Sachbehandlung nach § 153a 
Abs. 1 StPO - ohne Soforteinbehalt - probieren musste, nur um diese Verfü-

130 Die zugehörige Tabelle 23 findet sich im Tabellenanhang S. 147. 
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gung wenige Tage später wieder rückgängig zu machen, nachdem endlich die 
Zahlungsanzeige eingegangen war. Ein wegen des verursachten unnötigen 
Aufwands bemerkenswerter, wenn auch untypischer Fall soll die geschilder-
ten Zusammenhänge kurz illustrieren: Hier beruhte die verspätete Zahlungs-
anzeige darauf, dass die Auftraggeberbank den Verwendungszweck falsch 
übermittelte und ihren Auftraggeber nicht angab. Dies führte dazu, dass auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft Strafbefehl erging. Hiergegen legte der Vertei-
diger Einspruch ein, veranlasste Nachforschungen über den Zahlungseingang 
und erreichte schließlich eine Einstellung nach § 153a Abs. 2 StPO gegen die 
(bereits erfüllte) Geldauflage in Höhe von 50 DM. 

Andererseits würde dadurch , dass der Beschuldigte nicht sofort oder binnen 
einer kurzen Frist bar zahlt, dem Modellversuch eine Komponente genom-
men, der möglicherweise entscheidende Bedeutung für die Präventivwirkung 
zukommt. Dass der Beschuldigte vor Ort eine spürbare finanzielle Einbuße er-
fährt , war im Übrigen nicht zuletzt eines der Motive für die Einrichtung des 
Modellversuchs. Andererseits sollte in Zeiten des überwiegend bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs der Aspekt des Barzahlens auch nicht überbewertet werden. 
Wie aus den Vorgangskurztexten ersichtlich war, führte die Barzahlung gele-
gentlich auch dazu , dass der Beschuldigte erst von den Polizeibeamten zum 
Geldautomaten chauffiert werden musste, wo er dann das erforderliche Geld 
abhob. Dies sollte jedenfalls nicht Sinn des Soforteinbehalts sein und den Po-
lizeibeamten nicht zugemutet werden. 

Weiter könnte der Modellversuch durch Weglassen der Barzahlungsmöglich-
keit an Akzeptanz bei den Beschuldigten einbüßen, die ganz überwiegend von 
der Barzahlung Gebrauch machen. Die Zahlungsart per Überweisung hinter-
lässt eindeutige Spuren auf dem Konto, zumal auf dem Überweisungsträger 
unmissverständlich der Verwendungszweck „Soforteinbehalt" vorgegeben ist. 
Wird dieses Konto nun vom Ehepartner mitbenutzt oder hat dieser auf sonsti-
ge Weise Einsicht in die Kontounterlagen, wird diese Zahlungsart in der Regel 
nicht im Sinne des Beschuldigten liegen . 

Möchte man nicht darauf verzichten, dass der Beschuldigte den Soforteinbehalt 
bar entrichten kann, könnte ein Kompromiss folgendermaßen aussehen: Der Po-
lizeibeamte vermerkt den Zahlungseingang bei Zahlung vor Ort oder auf der Po-
lizeiinspektion immer in der Akte. So könnte die Staatsanwaltschaft trotz noch 
fehlender Zahlungsanzeige abschließend bei Aktenvorlage entscheiden; Verzö-
gerungen in der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensbearbeitung würden so 
vermieden. Ein sehr umständliches und wenig probates Mittel dagegen wäre es, 
wie in einer Akte gesichtet wurde, durch Aktenversendung die Polizeiinspektion 
um Mitteilung zu bitten, ob der Beschuldigte denn tatsächlich gezahlt habe . 



Akzeptanz und Effizienz 99 

e) Verbleib des Soforteinbehalts 

Der Beschuldigte hat nach dem von der Polizei verwendeten Vordruck131 die 
Möglichkeit, bei Scheitern des Soforteinbehalts auf staatsanwaltschaftlicher 
Ebene das Geld sich zurücküberweisen oder auf eine Geldstrafe verrechnen zu 
lassen. Nach den Statistischen Erfassungsbögen der Staatsanwaltschaft wurde 
der Soforteinbehalt in acht Fällen verrechnet (2 %), in einem Fall zurück-
überwiesen, in 418 Fällen als Auflage für § 153a Abs. 1 StPO verwendet 
(95 %) und 15 Fälle sind unbekannt (3 %). 

Diese Daten sind nicht sehr aussagekräftig, denn sie dokumentieren nur die 
wenigen Fälle, in denen es tatsächlich zu einer Verrechnung oder zu einer 
Rücküberweisung kam. Die zahlreichen aufschlussreichen Fälle aber, in denen 
der Soforteinbehalt nicht mit einer Geldstrafe verrechnet oder zurücküberwie-
sen wurde, der Beschuldigte aber mit einer Verrechnung einverstanden gewe-
sen wäre oder andererseits eben darauf bestand, das Geld zurücküberwiesen 
zu bekommen, werden so nicht ersichtlich. Zuverlässige Zahlen hierzu sind 
aber interessant, vereinfacht es doch die Strafvollstreckung, wenn per Ver-
rechnung auf bereits vorhandene Gelder zurückgegriffen werden kann. Da-
durch entfallen Zahlungsaufforderungen an den Verurteilten, Mahnungen, 
Zwangsbeitreibung und schließlich Festsetzung und Vollstreckung der Ersatz-
freiheitsstrafe. 

Aus diesem Grunde wurde dieser Frage bei der Aktensichtung nachgegangen. 
In den 108 gesichteten Akten erklärten sich 81 % mit einer Verrechnung ein-
verstanden, nur 10 % bestanden auf einer Rücküberweisung. In den restlichen 
Fällen kreuzten die Beschuldigten die vorgesehenen Kästchen entweder nicht 
oder widersprüchlich an; in drei Fällen fand sich auch kein polizeilicher Vor-
druck in der Akte. Das Ergebnis lautet also, dass der Modellversuch auch in 
den Fällen, in denen der Soforteinbehalt auf Staatsanwaltschafts-Ebene 
schließlich doch noch scheitert, eine Vereinfachung für die Praxis verspricht. 

f) Keine vermehrten Rückfragen 

Vor dem Modellversuch bestand die Befürchtung, dass es zu einer höheren 
Belastung der Staatsanwaltschaft durch vermehrte Rückfragen, die durch den 
Modellversuch ausgelöst werden, kommen könnte. Die Polizei hielt dabei in 
(anhand der polizeilichen Vorgangskurztexte) festgestellten 16 von 737 Fällen 
des ersten Halbjahres 200 J 132 Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. In sie-

13 1 Siehe Anhang S. 149. 
132 Für das zweite Halbjahr 2001 wurde von einer Untersuchung dieses Aspekts abgesehen. 
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ben Fällen ging es dabei um die Anordnung einer Sicherheitsleistung, in fünf 
Fällen um die Durchführung des beschleunigten Verfahrens, in einem Fall 
stellte sich die Haftfrage, in einem weiteren Fall ging es um die Abklärung der 
Schuldfähigkeit des Beschuldigten und in zwei Fällen schließlich ist der 
Grund der Rücksprache unbekannt. Da diese Rückfragen sich mit allgemeinen 
Fragen im Ermittlungsverfahren beschäftigten, sind verstärkte Rückfragen in-
folge des Modellprojekts und damit eine stärkere Belastung der Justiz inso-
weit nicht nachweisbar. 

g) Anwendungs/eh/er 
Merkmal der Effizienz ist es auch, ob die Vorgaben des Modellprojekts von 
Polizei und vor allem Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens 
richtig angewendet werden. Denn nur, wenn sich das Verfahren im rechts-
staatlich vorgegebenen Rahmen bewegt, liegt eine „wirksame" und also effi-
ziente Verfahrensbearbeitung vor. Zu unterscheiden sind dabei staatsanwalt-
schaftliche Korrekturen der polizeilichen Anwendungsfehler und eigene Feh-
ler der Staatsanwaltschaft. 

aa) Keine Korrekturen der polizeilichen Anwendungsfehler 
In sieben festgestellten Fällen nahm die Polizei bei zu jungen oder zu alten 
Beschuldigten und bei zu hohem Stehlgut irrtümlich die Geeignetheit des Fal-
les an und führte den Soforteinbehalt durch. ferner wurde in insgesamt 
14 festgestellten der 448 erfolgreichen Fälle der Soforteinbehalt in falscher 
Höhe, wobei jeweils siebenmal falsch bzw. überhaupt nicht gerundet wurde, 
festgesetzt. '" 

In allen nur scheinbar geeigneten, tatsächlich aber ungeeigneten Fällen korri-
gierte die Staatsanwaltschaft das falsche polizeiliche Präjudiz nicht. Dabei 
wurde in einer gesichteten Akte bei einem Heranwachsenden von 19,9 Jahren 
der Soforteinbehalt von der Staatsanwaltschaft trotz der Umstände akzeptiert, 
dass sich auf dem Aktendeckel sowie auf Blatt 1 der Akte der Aufkleber bzw. 
Aufdruck „Heranwachsender" befand und der Abteilungsleiter die ihm vorge-
legte Entscheidung abzeichnete . Korrekturen bei falscher Anwendung der 
,,weichen" Voraussetzungen für den Modellversuch wie „wirtschaftliches Un-
vermögen" und „Anhaltspunkte für Schuldunfähigkeit" 134 konnten nicht ent-
deckt werden. So wäre es etwa möglich gewesen, bei Fällen mit einer Blutal-
koholkonzentration von mehr als 3 Promille den Modellversuch zu stoppen. 

rn Siehe i.E. zu den polizeilichen Anwendungsfehlern III I c, S. 81 ff. 
134 Siehe i.E. unter III I c, S. 81 f. 
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In allen 14 Fällen der polizeilich falsch festgesetzten Soforteinbehalte korri-
gierte die Staatsanwaltschaft die falsche Höhe ebenfalls nicht. Sie beendete 
die Verfahren vielmehr nach§ 153a Abs. 1 StPO und verwendete den gezahl-
ten Betrag als Geldauflage hierfür. In einem dieser 14 Fälle ging der angekün-
digte Betrag nicht ein, worauf das Verfahren nach § 154 Abs. 1 StPO im Hin-
blick auf einen aktuellen weiteren Ladendiebstahl d. Beschuldigten in einem 
weiteren Verfahren eingestellt wurde. 

Bei den Fallgestaltungen, in denen die Polizei irrtümlich von der Ungeeignet-
heit des Falls ausging (wie z.B. infolge der Annahme, der Modellversuch sei 
bei Ausländern grundsätzlic)1 nicht anwendbar135

), konnte die Staatsanwalt-
schaft naturgemäß nichts mehr heilen. Allenfalls konnte in diesen Fällen noch 
§ 153a „ohne Soforteinbehalt", nicht aber „nach Soforteinbehalt" durchge-
führt werden. 

bb) Eigene Fehler 
Bei der Aktensichtung wurden drei bedenkliche Fälle festgestellt, in denen der 
Beschuldigte neben dem Soforteinbehalt noch eine gesonderte, weitere Aufla-
ge nach § 153a Abs. 1 StPO zu bezahlen hatte. In zwei weiteren Akten wurde 
eine existierende Voreintragung des Beschuldigten nicht zum Anlass genom-
men, den Modellversuch abzubrechen. Es handelt sich im Einzelnen um fol-
gende Sachverhalte: 

Im ersten Fall der ersten Fallgruppe wurde d. Beschuldigten von der Polizei 
nach den Regeln des Modellversuchs ein Überweisungsträger über 150 DM 
ausgehändigt, mit dem es sechs Tage nach der Tat laut Zahlungsanzeige in der 
Akte auch zur Überweisung kam. Gleichwohl setzte die Staatsanwaltschaft ei-
ne neue Geldauflage in Höhe von 80 € ohne klarstellenden Vermerk, aus dem 
sich das „warum" erklärt hätte, fest. D. Beschuldigte zahlte auch diese 80 €. 
Wahrscheinlich ist, dass die Zahlung des Soforteinbehalts in diesem Fall 
schlicht übersehen wurde. Weniger wahrscheinlich ist die Möglichkeit, dass 
die Staatsanwaltschaft wegen des um drei Tage verspäteten Eingangs des 
Geldbetrages den Modellversuch als nicht korrekt durchgeführt sah und des-
halb eine neue Geldauflagen festsetzte. Diese Variante ist deshalb weniger 
wahrscheinlich, weil sie sich nicht mit der sonstigen, sich durch Pragmatik 
auszeichnenden Sachbearbeitung im Modellversuch deckte. 
Im zweiten Fall wurde d. Beschuldigte rechtmäßig zur Zahlung von einem So-
forteinbehalt von 50 DM vor Ort angehalten. Dies wurde im Ermittlungsvor-
gang so auch festgehalten. Dennoch setzte die Staatsanwaltschaft eine weitere 

135 Siehe i.E. unter III I c, S. 83. 
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Auflage in Höhe von 100 DM fest. Als die Akte mit der Zahlungsanzeige über 
die 50 DM vorgelegt wurde, erkannte der staatsanwaltschaftliche Sachbearbei-
ter seinen Irrtum und vermerkte, dass bereits ein Soforteinbehalt bezahlt sei. 
Die Festsetzung der 100 DM hob er allerdings nicht auf und unterrichtete d. 
Beschuldigte/n auch nicht davon, dass die (weitere) Zahlung von 100 DM 
nunmehr entbehrlich sei. Kurze Zeit darauf ging auch die Zahlungsanzeige über 
die (weiteren) 100 DM ein. 

Wieder etwas anders gestaltet sich der dritte Fall. Auch hier wurde von d. Be-
schuldigten vor Ort ein Soforteinbehalt von 50 DM erhoben. Auch hier setzte 
die Staatsanwaltschaft, die den Soforteinbehalt offenbar übersah, eine Geld-
auflage in Höhe von 75 DM fest. Im Unterschied zu den vorgenannten Fällen 
bemerkte der staatsanwaltschaftl iche Dezernent bei einer weiteren Aktenvor-
lage von sich aus den Irrtum und korrigierte seine Verfügung. Er benachrich-
tigte d. Beschuldigte/n, dass eine weitere Zahlung von 75 DM entbehrlich sei. 
Diese Benachrichtigung erreichte d. Beschuldigte/n aber erst, nachdem er/sie 
bereits die weiteren 75 DM gezahlt hatte. Die Verfügung der Staatsanwalt-
schaft lautete hierauf: ,, 1. Kenntnis genommen 2. zur Zeit nichts veranlasst 
3. weglegen". 

In den beiden Akten der zweiten Fallgruppe wurde eine Voreintragung im 
Bundeszentralregister nicht zum Anlass genommen, die Erledigung nach 
§ 153a Abs. 1 StPO zu stoppen. Es wurde vielmehr über die für den Modell-
versuch erforderliche Ersttätereigenschaft hinweggesehen. Dabei ist der erste 
Fall nicht weiter problematisch, da hier das Bundeszentralregister eine sechs 
Jahre alte, wenn auch einschlägige (§§ 242, 248a StGB) Eintragung enthielt, 
für die d. Beschuldigte jugendrichterlich gemaßregelt worden war (§ 45 
Abs. 2 JGG). In diesem Fall ist eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO si-
cher vertretbar, wenn auch kein klarstellender Vermerk zur Vorbelastung des 
Täters und zur Eignung für den Modellversuch gefunden werden konnte. 

Der zweite Fall erscheint bedenklicher: Der Bundeszentralregisterauszug wies 
zwei Voreintragungen aus. Die erste stammte aus 1997, als d. Beschuldigte 
wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt wurde. 
Die zweite Voreintragung datierte aus 2000 und hatte Unerlaubtes Handeltrei-
ben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in drei Fällen zum Ge-
genstand, wofür d. Beschuldigte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren 
erhielt. Der staatsanwaltschaftliche Vermerk hierzu lautete: ,,Eigentlich kein 
Fall des § 153a (BZR), sondern § 154 - aufgrund Gesamtumständen jedoch 
§ 153a sinnvoller." Die erwähnten Gesamtumstände und warum eine Einstel-
lung nach§ 153a Abs. 1 StPO sinnvoller war, werden aus der Akte indes nicht 
klar. Jedenfalls fällte der Staatsanwalt wegen des Modellversuchs eine andere, 
überdies für d. Beschuldigte/n ungünstigere Entscheidung (§ 153a StPO) als 
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die, welche er sonst getroffen hätte(§ 154 StPO). 136 Hier findet man also einen 
eindeutigen Hinweis, dass der Modellversuch den Ausgang eines Ermitt-
lungsverfahrens entscheidend beeinflusst hat. 

cc) Bewertung 
Bei der Aktenbearbeitung im Modellversuch fokussiert sich der Blick des 
Staatsanwalts auf das Vorliegen des Bundeszentralregisterauszugs nebst Ein-
tragungen und der Zahlungsanzeige. Auch Verfasser konnte sich bei der Sich-
tung der 108 Akten nicht davon frei machen, zunächst und vor allem zu über-
prüfen, ob der Beschuldigte Ersttäter ist und ob er den Soforteinbehalt auch 
gezahlt hat. Auf die Tatumstände (handelt es sich wirklich um einen einfach 
gelagerten, nicht qualifizierten Fall? usw.) oder Sonstiges (ist der Sofortein-
behalt im konkreten Fall angemessen? usw.) achtet man eher nicht.m Es 
kommt hinzu, dass der Verwaltungsaufwand für die ordnungsgemäße Rück-
abwicklung einer falsch festgesetzten Geldauflage - sei sie nur in der Höhe 
oder überhaupt falsch - hoch ist. Dies gilt insbesondere unter Berücksichti-
gung dessen, dass es sich schlussendlich nur um einen Ladendiebstahl handelt. 
Damit soll einer nachlässigen Sachbearbeitung nicht das Wort geredet wer-
den; die festgestellten Nachlässigkeiten sind aber menschlich verständlich. 
Für das Modellprojekt stellt sich indes die Frage, ob es die Staatsanwaltschaft 
nicht zu sehr zu einer nachlässigen Arbeitsweise anstiftet. 
Zumindest in dem gesichteten Fall mit dem knapp 20-jährigen Beschuldigten 
befand sich so kein möglicher Vermerk in den Akten, aus dem sich ergeben 
hätte, dass man den richtigen Weg, das Verfahren nach Anschreiben an den 
Beschuldigten und mit dessen Einverständnis herkömmlich nach § 153a 
Abs. 1 StPO (ohne Soforteinbehalt) abzuschließen, nur wegen des für über-
flüssig gehaltenen bürokratischen Aufwands nicht beschritten habe. Da ein 
klarstellender Vermerk zur Anwendbarkeit von § 153a StPO in diesem Fall 
wegen§§ 45, 47, 109 Abs. 2 JGG ohnehin geboten war, unterstützt das gänz-
liche fehlen eines Vermerks die These von der Verleitung des Modellver-
suchs zum nachlässigen Arbeiten. Dabei darf man nicht übersehen, dass die 
Sachbehandlung nach § 153a Abs. 1 StPO in den Fällen mit zu jungen oder zu 
alten Beschuldigten oder mit zu teurer Beute ja durchaus sachgerecht sein 
konnte (wobei allerdings die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht auf 

136 Sachgerechter erscheint bei dieser Vorbelastung und dem Bruch des zur Bewährung ausgesetz-
ten Strafrestes der Verurteilung aus 2000 überdies eine Ahndung per Strafbefehl. 

137 Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel : So vermerkte der Staatsanwalt in einer gesichteten 
Akte seine rechtliche Würdigung „Untersch lagung", die von der polizeilichen abwich, und was 
bedeutet, dass diese Akte eben doch aufmerksam gelesen wurde. 
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einen nicht einmal 20-Jährigen die Ausnahme darstellen würde); aber nach 
den durch das Modellprojekt vorgegebenen Richtlinien durfte die Verfah-
renseinstellung nicht mittels Soforteinbehalts herbeigeführt werden. 

Bei der Festsetzung der Geldauflage im Rahmen des§ 153a Abs. 1 StPO besteht 
gewiss ein Spielraum, der es dem Staatsanwalt ermöglicht, auch nicht nach den 
Regeln des Modellversuchs gerundete Soforteinbehalte als Geldauflage zu ver-
wenden. Allerdings ist eine solche Verfahrensweise - unterstellt man, dass der 
Staatsanwalt den Rundungsfehler bemerkt; falls er ihn übersieht, ist sie nicht to-
lerabel - unter Gleichheitsgesichtspunkten problematisch. Da wird einigen der 
vereinbarte Abschlag durch die Rundung auf den nächstniederen 50 DM-Betrag 
versagt oder ein höherer Geldbetrag zur Auflage gemacht als sogar ohne Mo-
dellversuch üblich; und andere werden ohne rechtfertigenden Grund begünstigt, 
indem sie eine geringere Geldauflage als vorgesehen zu leisten haben. Und dies 
geschieht nur deshalb, weil die Polizei den Betrag so festgesetzt hat. 

Die fehlenden staatsanwaltschaftlichen Korrekturen der polizeilichen Anwen-
dungsfehler lassen den Schluss zu, dass das Präjudiz der Polizei (,,Fall ist geeig-
net für den Soforteinbehalt") und das von ihr geschaffene Faktum, eine be-
stimmte Geldsumme für die Landesjustizkasse vereinnahmt zu haben, sowie die 
Möglichkeit, durch einfache Verwendung eines Vordrucks das Verfahren ab-
schließen zu können, die Prüfgenauigkeit des Staatsanwalts mindert. Die festge-
stellten Fälle sind rechtsstaatlich jedenfalls nicht bedenkenfrei . 
Sofern es nicht um die Korrektur der polizeilichen, sondern um die eigenen 
staatsanwaltschaftlichen Fehler geht, drängen sich Rechtfertigungen hierfür 
noch weniger auf. Denn es geht nicht an, den Beschuldigten für dieselbe Tat 
zweimal mit einer Geldauflage nach § 153a Abs. 1 StPO zu belegen. Wenn man 
dabei nur nachlässig handelt und den Soforteinbehalt übersieht, ist das schon 
bedenklich genug. Die zwei festgestellten Fälle aber, in denen die zweite Aufla-
ge vorsätzlich zum Nachteil des Beschuldigten nicht rückgängig gemacht wur-
de, sind klar rechtsstaatswidrig. Gleiches gilt für den Fall, in dem die schärfere 
Sanktionsart (§ 153a Abs. 1 StPO) der milderen (Einstellung nach § 154 Abs. 1 
StPO) - wie vermutet werden kann - aus dem Grund vorgezogen wurde, weil es 
bequemer für die Sachbearbeitung war. Typisch allein für den Modellversuch 
sind solche Fälle zwar nicht. So lassen sich einige der beobachteten Fallgestal-
tungen, insbesondere die zuletzt angeführte, auch auf erhobene Sicherheitsleis-
tungen nach § 132 StPO übertragen. Der Modellversuch aber befördert solche 
Ungereimtheiten. Es stellt sich deshalb die Frage, ob insoweit nicht organisatori-
sche Maßnahmen möglich und erforderlich wären, hier entgegen zu wirken. Zu 
denken wäre etwa an die Bereitstellung eines Vordrucks, mit dem in der Höhe 
oder überhaupt falsch festgesetzte Soforteinbehalte rückabgewickelt werden 
können. 
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h) Befragung der Staatsanwälte 
In der Staatsanwaltschaft verteilte der Koordinator des Modelversuchs den 
Fragebogen1.1 8 mit Begleitschreiben der Kriminologischen Zentralstelle im 
August 2001 an die 17 Staatsanwälte, die sich in ihrem Dezernat mit dem So-
forteinbehalt befassten, sammelte die anonymen Bögen später wieder ein und 
übersendete sie zur manuellen Auswertung an die Kriminologische Zentral-
stelle. 
Das Echo der staatsanwaltschaftlichen Befragung, bei der sich 12 von insge-
samt 17 zuständigen Dezernenten beteiligten (Beteiligungsquote 71 %); ist 
positiv. Auf die Frage, wie die Bearbeitungsdauer der Verfahren im Modell-
projekt (Erstvorlage- bis Erledigungsdatum) in der Regel sei, antwortete die 
Hälfte „ein Tag", vier antworteten „bis zu einer Woche" und jeweils eine 
Antwort gab es für „bis zu zwei Wochen" und „bis zu einem Monat". Die Be-
arbeitungsdauer im Vergleich zu früher ohne Modellprojekt wurde - abgese-
hen von einer Enthaltung - von allen mit ,jetzt kürzer", die Bearbeitungsdauer 
pro Akte im Vergleich zu früher ohne Modellprojekt - ebenfalls abgesehen 
von einer Enthaltung - auch von allen mit ,jetzt kürzer" angegeben. Zur 
Regelanzahl der Aktenvorlagen im Modellprojekt gefragt, teilten jeweils 
sechs mit, dass die Akten insgesamt ein- bzw. zweimal vorgelegt würden (die-
se Einschätzung wurde durch die 108 Aktensichtungen bestätigt); im Ver-
gleich zu früher seien die Aktenvorlagen ,jetzt seltener" ( 10 der Befragten; 
eine Antwort lautete „gleich oft" ; es gab eine Enthaltung). Als Gründe für 
wiederholte Aktenvorlagen wurde viermal der fehlende Bundeszentralregis-
terauszug genannt, dreimal die fehlende Zahlungsanzeige, einmal Korrespon-
denz mit dem Auflagenempfänger und zweimal sonstiger Schriftverkehr; 
zweimal kumulierten die Befragten einige der genannten Gründe. Die nicht 
repräsentative Aktensichtung führte zu dem Ergebnis, dass wiederholte Ak-
tenvorlagen mit Abstand am häufigsten am Fehlen von Bundeszentralregister-
auszug und Zahlungsanzeige lagen, sonstige Gründe spielten kaum eine Rolle. 
Das Zentrale Staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister wird von neun der 
Befragten grundsätzlich zur Feststellung der Ersttätereigenschaft des Beschul-
digten genutzt, drei nutzen es nicht. Als Gründe dafür, das Register nicht zu 
nutzen, wurde angeführt, dass bereits der Bundeszentralregister- und der 
EDV-Auszug vorlägen und dies ausreiche, dass das Register noch nicht aus-
gereift bzw. zuverlässig sei und schließlich dass die Nutzung zu zeitaufwändig 
sei. Die unterbleibende Nutzung des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Ver-
fahrensregisters ist indes bedenklich. Sie führt dazu, den reisenden Straftäter, 
der in einem anderen Bundesland bereits mit einer Maßnahme nach § 153a 

1-' 8 Siehe Anhang S. 156 f. 
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Abs. 1 StPO belegt wurde, ungerechtfertigt in den Genuss einer nochmaligen 
Einstellung nach dieser Vorschrift zu bringen. Denn über eine Einstellung in 
einem anderen Bundesland sagen weder der Bundeszentralregisterauszug 
noch die Vollauskunft (EDV-Auszug) der sachbearbeitenden Staatsanwalt-
schaft etwas aus. 

Auf den ersten Blick stellt ein weiteres Plus dar, dass die Geldauflagenverwal-
tung im Modellprojekt dem sachbearbeitenden Staatsanwalt bzw. seiner Ge-
schäftsstelle nicht mehr Arbeit mache ( 100 % der Antworten). Die Frage ist 
aber nicht unabhängig vom Zahlungseingang und der Zahlungsanzeige der 
Landesjustizkasse zu sehen; und dieser Bereich ist wie gesehen nicht unprob-
lematisch. 

Die Auswahl grundsätzlich für den Soforteinbehalt geeigneter Fälle durch die 
Polizei sei „immer/so gut wie immer" zutreffend (9 von 12 Antworten), wäh-
rend drei „meistens" angaben. Die Polizei setze „immer/so gut wie immer" die 
Höhe des Soforteinbehalts richtig fest ( 100 % der Antworten). Angesichts der 
oben gefundenen Ergebnisse zu den polizeilichen Anwendungsfehlern lässt 
sich je nachdem, wie großzügig man „so gut wie immer" bejahen möchte, 
streiten, ob diese Antworten zutreffen. Es ist jedenfalls eine Diskrepanz im 
Antwortverhalten auf die Fragen zur Fallgeeignetheit und zum Rundungsver-
halten zu beobachten : nur bei letzterem stellt die Staatsanwaltschaft der Poli-
zei einen Persilschein aus. Da es aber auch insoweit, also bei der Festsetzung 
der Höhe des Soforteinbehalts, zu Fehlern kam, stimmt dieses inkonsistente 
Antwortverhalten mit den angestellten Beobachtungen nicht überein. Es weist 
darauf hin, dass die unterlassenen Korrekturen der Rundungsfehler schon dar-
auf beruhen, dass diese nicht entdeckt wurden. Ferner hätte man bei immerhin 
drei Antworten, die der Polizei nur meistens eine richtige Fallauswahl konze-
dierten, mehr staatsanwaltschaftliche Korrekturen erwarten können. 

Aufgrund des Modellprojektes sei es nicht vermehrt zu Rückfragen der Polizei 
an die Staatsanwaltschaft gekommen ( 100 % ), ebenso wenig wie zu besseren 
Kontakten zu einzelnen Polizeibeamten ( 100 %). Kein Polizeibeamter habe 
gegenüber einem Staatsanwalt geäußert, dass das Modellprojekt bei ihm zu 
einer veränderten Akzeptanz der staatsanwaltschaftlichen Verfahrenseinstel-
lung nach § 153a Abs. 1 StPO geführt habe. Dieses Teilergebnis ist ernüch-
ternd, da das Modellprojekt gerade an der Schnittstelle zwischen Polizei und 
Staatsanwaltschaft auch in der Hoffnung angesiedelt war, dass sich das Ver-
hältnis zwischen den beiden Strafverfolgungsorganen noch weiter verbessern 
könnte. Andererseits spricht es dafür, dass im Vorfeld des Modellprojekts die 
Richtlinien so detailliert ausgearbeitet wurden und sich so reibungslos in die 
Praxis übersetzen ließen, dass eine verstärkte Kontaktaufnahme zwischen Po-
lizei und Staatsanwaltschaft eben entbehrlich war. 
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Sieben Referenten halten das Modellprojekt für sinnvoll, während fünf unent-
schieden sind. Als Gründe (Mehrfachnennungen waren möglich) für die Sinn-
fälligkeit des Modellprojekts wurde fünfmal die Verfahrensbeschleuni-
gung/effiziente Erledigung angeführt; zweimal wurde positiv hervorgehoben, 
dass die Strafe auf dem Fuße folge. Kritisch hinterfragt wurde, ob der Täter 
durch das Modellprojekt hinreichend beeindruckt werde: denn bei Verzicht 
auf die Einstellungsnachricht würde er zum einen von der Angelegenheit 
nichts mehr hören und zum andern durch eine einmalige Zahlung eines Geld-
betrages vom Druck des Ermittlungsverfahrens frei (zwei Antworten). Kriti-
siert wurde, dass das Modellprojekt keine Rücksicht auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschuldigten nehme (zweimal) (ein in der Tat negatives 
Element, das man aber zu Gunsten der Praktikabilität wird hinnehmen müs-
sen), und schließlich, dass das Modellprojekt viel zu selten angewendet würde 
(Letzteres lässt sich angesichts einer Anwendung bei knapp einem Drittel aller 
Ladendiebstähle nicht bestätigen). 

Elf der zwölf Befragten waren der Ansicht, dass ihnen das Modellprojekt Ar-
beitserleichterung bringe (einmal „Nein"). Die Arbeitserleichterung wurde 
acht Mal in der selteneren bzw. einmaligen Aktenvorlage und zweimal in der 
Zeitersparnis allgemein gesehen. Als Verbesserungsvorschläge oder Anmer-
kungen zum Modellprojekt wurde viermal angeführt, dass zum Ausgleich 
wirtschaftlicher Ungerechtigkeiten besser bei der Festsetzung der Höhe des 
Soforteinbehalts das Einkommen des Beschuldigten zu berücksichtigen sei; 
dreimal wurde vorgeschlagen, dass die Polizei vor Ort bei Bundeszentralregis-
ter und Zentralem Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister eine Abfrage 
halten möge (was aber einen weiteren Verwaltungsaufwand für die durch das 
Modellprojekt ohnehin schon stark beanspruchte Polizei bedeuten würde). 
Einmal wurde geltend gemacht, dass besser ein anderer Auflagenempfänger 
als die Landesjustizkasse, bei der es ständig zu Verzögerungen komme, be-
stimmt werden solle; schließlich befürwortete ein Fragebogen eine wesentlich 
häufigere Anwendung des Modellprojekts. 

3. Beschuldigte 

a) Gründe für das Scheitern des Soforteinbehalts 
Um die Akzeptanz der Beschuldigten zu bestimmen, wurden anhand der poli-
zeilichen Vorgangskurztexte die Gründe für das Scheitern des Soforteinbe-
halts ermittelt. Es interessierte hierfür besonders, ob die Fälle am Verhalten 
des Beschuldigten scheiterten und nicht etwa an der fehlenden Geeignetheit 
der Fälle. 1.303 der 1.751 Fälle, die von der Polizei nach dem Modellprojekt 
durchgeführt wurden, scheiterten (74 %). Von diesen 1.303 polizeilich nicht 
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erfolgreichen Fäll en blieben 743 (57 %) deshalb erfolglos, weil der Fall unge-
eignet war. Von den restlichen - abgesehen von den 88 Fällen mit unbekann-
tem Grund des Scheiterns (7 %) -, vornehmlich interessierenden Ladendieb-
stählen scheiterten 2 15 Fälle (17 %) an der Ablehnung des Beschuldigten, 
wegen fehlenden Geständnisses waren 180 Fälle erfolglos (14 %), 58 Diebstäh-
le wurden dem beschleunigten Verfahren/Sicherheitsleistungen139 zugeführt 
(5 %) und 19 Fälle scheiterten aus sonstigen Gründen (2 %). Ergänzend stellt 
Abbildung 27 die Prozentzahlen nur der gescheiterten geeigneten Fälle dar: 

Abbildung 27"0
: Gründe für das Scheitern der geeigneten Fälle (n=473) 

Ablehnung durch den 
Beschuldigten 

Sonst iges G rund fü r Scheitern 
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Verfahren/S i Lei 

Kein Geständn is 

"
9 Die beschleunigten Verfahren/Sicherhe itsleistungen zählen zu den gee igneten Fällen , auch wenn 

der Modellversuch in diesen Fä llen abgebrochen wird, weil be i beschleunigten Verfah-
ren/Sicherh eits leistun gen a ll e erforderlichen Grundvoraussetzun gen für den Modellversuch vor-
liegen und erst d ie Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft und ihre rechtliche Würdigung 
ergibt, dass der Modellversuch zu stoppen ist. Anders ausgedrückt ist das beschleunigte Verfah-
ren/die Sicherheitsleistung dem Modell versuch nicht immanent. 

140 Die zugehörige Tabel le 24 findet sich im Tabe llenanhang S. 147. 



Akzeptanz und Effizienz 109 

Die Ablehnung durch den Beschuldigten wurde detai llierter erhoben als dargestellt. Abge-
sehen von der Ausprägung „Ablehnung (nicht genug Geld)" ( 13,5 %) konnten die Ausprä-
gungen „Ablehnung (Betrag zu hoch)" (0,6 %) und „Misstrauen/Rechtsunsicherheit" 
(0,2 %) aber nur selten ermittelt werden. Die beiden erstgenannten Werte betreffen nicht 
denselben Punkt; im zweiten Fall will der Beschuldigte vielmehr ausdrücken, dass er den 
Betrag allein deshalb nicht zahlt, weil er ihm zu hoch erscheint, obgleich er (möglicherwei-
se) über das Geld verfügt. Im ersten Fall hingegen lehnt er den Soforteinbehalt deshalb ab, 
weil er nicht genug Geld hat. Mit der Ausprägung der Variablen „Misstrauen/Rechts-
unsicherheit" wie auch mit der Ausprägung „Ablehnung (Betrag zu hoch)" sollte der Ver-
mutung Rechnung getragen werden, dass dem Soforteinbehalt grundsätzliche Bedenken 
aus der Bevölkerung entgegen schlagen. Wie die Anzahl der Fälle zeigt , scheint dies indes 
nicht der Fall zu sein. Ursache für die geringen Nennungen können aber auch Messungs-
probleme insofern sein, als entweder die Beschuldigten der Po lizei gegenüber keine genau-
en Motive angaben oder die Polizei die genannten Motive nicht hinreichend genau in den 
Vorgangskurztexten vermerkte. 

Im Übrigen wurden die Ablehnungsgründe der Beschuldigten im weiteren Sinne, also inklu-
sive fehlender Geständigkeit (,, ich bin unschuldig"), indirekt durch die Befragung der Poli-
zeibeamten ermittelt. Das hieraus gewonnene Bild korrespondiert mit den aus den Vorgangs-
kurztexten gewonnenen und in der obigen Abbildung veranschaulichten Ergebnissen. Die 
Frage, ob der Beschuldigte Gründe äußere, wenn er den Soforteinbehalt ablehne, beantworte-
ten 11 % der 46 befragten Polizeibeamten mit „immer/so gut wie immer" , 33 % mit „meis-
tens", 18 % mit „in der Regel", 31 % mit „selten" und 7 % mit „grundsätzlich nicht/nie" (ei-
ne Antwort fehlend) . Die drei ersten Antwortkategorien von „immer" bis „in der Regel" er-
geben addiert 62 %, was für eine akzeptable Validität der Anschlussfrage spricht, mit der die 
einzelnen geäußerten Gründe abgefragt wurden. Die Antworten „ich habe nicht genug Geld" 
(15-mal „oft", 15-mal .,gelegentlich" und achtmal „selten") und „ich bin unschuldig" ( 13-mal 
,,oft", elfmal .,gelegentlich" und 13-mal „selten") wurden dabei am häufigsten gegeben; 
Hinweise auf Misstrauen/Rechtsunsicherheit (sechsmal „oft", achtmal „gelegentlich" und 16-
mal .,se lten") sowie die Erklärung „das bezahle ich nicht/die Auflage ist zu hoch" (nur ein-
mal „oft'·. achtmal „gelegentlich" und 21-mal „se lten") gab es weit weniger häufig. Sonstige 
Gründe. die der Polizeibeamte aus eigener Anschauung ergänzen konnte (halboffen gestellte 
Frage), spielten kaum eine Rolle (n=2). Ein rechtskundiger Beschuldigter ließ so mitteilen, 
dass „beim ersten Mal sowieso eingestellt" werde; und ein anderer verschmolz Zivil- und 
Strafrecht miteinander, indem er sich deshalb weigerte, den angeregten Soforteinbehalt zu 
entrichten, weil er schon beim Kaufhaus Geld bezahlt habe. 

Dass der Modellversuch beim Beschuldigten tendenziell gut ankam, ergibt 
sich auch aus der verantwortlichen Vernehmung eines/r Beschuldigten: ,,Ich 
hoffe, dass es von meiner Familie niemand erfährt. Die geforderte Geldstrafe 
von ... DM durch die Pol izei werde ich sofort morgen früh überweisen. Ich bin 
froh, dass die Sache damit für mich erledigt ist ." 
Lässt man die Fälle des fehlenden Geständnisses unberücksichtigt, die in je-
dem Ermittlungsverfahren vorkommen und dem Modellprojekt nicht eigen 
sind, so liegt der Anteil der explizit am Verhalten des Beschuldigten geschei-
terten Fälle bei nur 17 %. Dies ist Beleg dafür, dass das Modellprojekt vom 
Beschuldigten grundsätzlich gut angenommen wird. 
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Zwischen unterschiedlichen Gruppen von Beschuldigten wurden Analysen 
hinsichtlich der Gründe für das Scheitern der geeigneten Fälle vorgenommen. 
In der Regel konnten aber keine großen Auffälligkeiten registriert werden. 
Exemplarisch sollen hier zwei solcher Analysen kurz vorgestellt werden. Zwi-
schen Frauen und Männern ergeben sich so keine bemerkenswerten Unter-
schiede. Bei beiden ist das fehlende Geständnis der Hauptgrund für den Miss-
erfolg, gefolgt von der Ablehnung. Die übrigen Kategorien spielen eine unter-
geordnete Rolle (siehe Abbildung 28). 

Abbildung 28' 4
': Gründe für das Scheitern der geeigneten Fälle nach 
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Bei Deutschen und Nichtdeutschen gibt es dagegen deutliche Unterschiede. 
Bei Deutschen scheitern mehr als die Hälfte der geeigneten Fälle an der Ab-
lehnung, während diese Kategorie nur von knapp einem Drittel der Nichtdeut-
schen ausgefüllt wird. Die Geständnisquoten liegen mit 40 % bei Inländern vs. 
36 % bei Ausländern in etwa gleich hoch. Beschleunigte Verfahren/Sicherheits-

141 Die zugehörige Tabelle 25 findet sich im Tabellenanhang S. 147. 
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leistungen kommen naturgemäß häufiger bei Ausländern (26 %) als bei Inlän-
dern zur Anwendung (1 %) (vgl. Abbildung 29). 

Abbildung 29' 42
: Gründe für das Scheitern der geeigneten Fälle nach 

Deutsche/Ausländer (n=471) 
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Die Zahlungsart wurde schon weiter oben dargestellt. '" In 97 % der 448 Fälle 
mit erfolgreichem Soforteinbehalt bezahlte der Beschuldigte auch tatsächlich. 
Bei Barzahlungen ist es dabei nur dann denkbar, dass es nicht zu einer Zah-
lung kommt, wenn der Beschuldigte die Einzahlung in den kommenden Tagen 
auf der Polizeiinspektion verspricht. Dieser Fall kam nur ein einziges Mal vor; 
in den restlichen elf Fällen, in denen es zu keiner Zahlung kam, benutzte der 
Beschuldigte den ihm zur Verfügung gestellten Überweisungsträger nicht. Die 
Zahlungsquote bei Zahlungen auf der Polizeiinspektion binnen sechs Tagen 

142 Die zugehörige Tabelle 26 findet s ich im Tabellenanhang S. 148. 
143 Siehe unter III 2 d, S. 95 f. 
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nach der Tat beträgt also nahezu 100 %, bei Überweisungen binnen drei Ta-
gen nach der Tat 86 %. 

Dies beweist eine sehr gute Zahlungsmoral der Beschuldigten. Von dieser 
Zahlungsmoral lässt sich auf eine ebenso gute Akzeptanz schließen. Dass der 
Beschuldigte nicht durch einen etwaigen von den Polizeibeamten ausgehen-
den Druck vor Ort zur Zahlung veranlasst wird, sondern vielmehr überlegt 
und aus freien Stücken zahlt, wird daraus deutlich, dass der Beschuldigte in 
den (zahlreichen) 86 % der erfolgreichen Überweisungsfälle trotz der Mög-
lichkeit zahlte, die Verfahrensweise zu Hause in Ruhe überdenken zu können. 
Würde die These einer rechtsstaatlich bedenklichen Überrumpelung vor Ort 
zutreffen, müsste die Zahlungswilligkeit bei den Überweisungsfällen viel ge-
ringer sein. 

c) Verzicht auf die Einstellungsnachricht 
Merkmal der Effizienz des Modellprojekts ist es auch, ob der Beschuldigte 
durch Ankreuzen auf dem polizeilichen Vordruck'" auf die staatsanwaltschaft-
liche Einstellungsnachricht verzichtet und damit den Verwaltungsaufwand 
beim Ladendiebstahl weiter reduziert. Dieses Merkmal, das weder aus den poli-
zeilichen EDV-Daten, noch aus den staatsanwaltschaftlichen Statistischen Er-
fassungsbögen ermittelt werden konnte, ergab sich durch ergänzende Akten-
auswertung. Die nicht repräsentative Akteneinsicht ergab (n=l08), dass mehr 
als die Hälfte der Beschuldigten (57 %) mit dieser Variante einverstanden wa-
ren, während 34 % ausdrücklich nicht auf eine Einstellungsnachricht verzichte-
ten (7 % kreuzten die Felder nicht an, und bei 3 % fehlte der polizeiliche Vor-
druck in der Akte). Dies deutet zumindest auf eine Tendenz, dass die Beschul-
digten diese Möglichkeit (und damit auch das Modellprojekt insgesamt) durch-
aus annehmen. 

d) Keine Befragung der Beschuldigten 
Die verfügbaren und soeben dargestellten Daten vermitteln bereits ein detail-
liertes Bild über die Einstellung des Beschuldigten zum Soforteinbehalt. Den-
noch wurde erwogen, wie bei den übrigen Beteiligten auch beim Beschuldig-
ten eine Fragebogenaktion o.Ä. durchzuführen. Dadurch erhoffte man sich 
weitere Ansatzpunkte für die Interpretation der deskriptiven polizeilichen Da-
ten, insbesondere aber weiteren Aufschluss darüber, warum der Soforteinbe-
halt abgelehnt wird. Diese Erwägungen wurden auf der 28. Beiratssitzung der 

144 Siehe Anhang S. 149. 
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Kriminologischen Zentralstelle am 7. Juni 2002 in Wiesbaden eingehend erör-
tert. Dabei wurden die verschiedenen Modelle einer Befragung, nämlich Fra-
gebögen, standardisierte Interviews, teilnehmende Beobachtung durch einen 
Polizeibeamten oder einen Mitarbeiter der Kriminologischen Zentralstelle ge-
geneinander abgewogen. Um der Polizei nicht eine weitere Mehrbelastung 
durch den Modellversuch aufzubürden, befürwortete man schließlich eine 
teilnehmende Beobachtung durch einen Mitarbeiter der Kriminologischen 
Zentralstelle, auch wenn dies den Nachteil einer verstärkten Interaktion und 
damit einer Verfälschung der beobachteten Umstände mit sich bringen würde. 
Eine Fragebogenaktion hielt man wegen der erwarteten sehr geringen Beteili-
gungsquote für aussichtslos, das Führen von Interviews zu aufwändig und 
auch wegen der zeitlichen Differenz zwischen Tat und Befragung für bedenk-
lich. 
Diese Empfehlung des Beirats wurde sodann auf der 36. Mitgliederversamm-
lung der Kriminologischen Zentralstelle am 24./25. Juni 2002 in Lübeck zur 
Diskussion gestellt. Nach eingehender Erörterung äußerten die Mitglieder Be-
denken, ob nicht Ziele des Modellprojekts - wie z.B. die für den Beschuldig-
ten bereit gestellte Option, möglichst wenig mit der Straftat und dem Strafver-
fahren befasst zu werden - durch eine zusätzliche Befragung des Beschuldig-
ten konterkariert werden könnten . Auch wegen methodischer Schwierigkeiten, 
die darin begründet sind, dass die Beschuldigten erst 2002, also nach dem 
wissenschaftlich begleiteten Erhebungszeitraum befragt worden wären, wurde 
schließlich angeregt, von einer Beschuldigtenbefragung abzusehen. Der Vor-
stand der Kriminologischen Zentralstelle schloss sich dieser Bewertung an . 
Die Polizeidirektion Nürnberg bezog in ihrem Erfahrungsbericht vom 21. No-
vember 2001 ebenfalls Stellung zur Akzeptanz des Beschuldigten. Sie war der 
Ansicht, dass hierzu nur sehr schwer eine Aussage getroffen werden könne. 
Denn die Motive der Betroffenen für bzw. gegen den Soforteinbehalt träten in 
den seltensten Fällen zu Tage. Ein erkennbarer Grund für eine Zustimmung 
sei oftmals der Umstand, dass das Verfahren mit der Bezahlung des angebote-
nen Geldbetrages schnell erledigt sei. Es entstehe der Eindruck, dass die Zu-
stimmung nur davon beeinflusst werde, einer lästigen Vorladung und der Ge-
richtspost entgehen zu können. Die Ablehnungsgründe reichten dagegen vom 
Fehlen des notwendigen Geldbetrages bis hin zum fehlenden Verständnis für 
die Verfahrensabwicklung. 
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4. Geschädigte 

Bei den Geschädigten konnte zur Ermittlung ihrer Einschätzungen zum Mo-
dellprojekt im Gegensatz zu den übrigen Beteiligten nur auf die Ergebnisse 
einer Fragebogenaktion zurückgegriffen werden. Mangels eines zentralen 
Verteilers wie bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei war die Vorgehens-
weise bei der Verteilung der Fragebögen hier anders. Zur Ermittlung der Ad-
ressaten wurden die Ge lben Seiten in Nürnberg (Internet) zu Rate gezogen. Es 
war keine Vollerhebung der potenziellen Opfer von Ladendiebstäh len ange-
strebt, aber immerhin all derjenigen Geschäfte, die für eine häufige Anwen-
dung des Modellversuchs in Frage kamen. Nur dadurch, dass der Fragebogen 
möglichst von Personen ausgefüllt wurde, die bereits - und zwar am besten 
wiederholt - mit dem Modellversuch konfrontiert worden waren, ließen sich 
aussagekräftige Ergebnisse erwarten. 

So wurden zunächst mittels der Polizeidaten die Häufigkeit der Tatörtlichkei-
ten der Ladendiebstähle des ersten Halbjahres 2001 in Nürnberg festgestellt. 
Das Ergebnis lautete, dass 84 % aller Ladendiebstähle in einem Warenhaus, 
einem Verbrauchermarkt/Supermarkt, einem Kaufhaus, einer Drogerie oder in 
einem Bekleidungsgeschäft begangen wurden. Da die Gelben Seiten nicht die 
Rubriken „Warenhaus" und „Supermarkt" enthalten, musste mit ähnlichen 
Branchen und teilweise auch manuell gesucht werden. Aus den polizeilichen 
Vorgangskurztexten ließen sich des Weiteren in zahlreichen Fällen die Klar-
texte zu den (abstrakten) Tatörtlichkeiten entnehmen. So tauchte am häufigs-
ten Marktkauf auf, häufig genannt wurden auch Aldi und Obi ; diese Klartexte 
wurden zur Kontrolle mit den aus den Gelben Seiten heraus gesuchten Ge-
schäften verglichen; fehlende, nicht ermittelte Geschäfte wurden hinzugefügt. 
Von den Gelben Seiten wurden nicht sämtli che Bekleidungsgeschäfte und 
Parfümerien übernommen, sondern nur diejenigen, die auch in den Vorgangs-
kurztexten auftauchten (H & M, C & A, Douglas). Im Ergebnis wurden so 
135 Verbrauchermärkte/Lebensmittelgeschäfte, 23 Drogerien/Parfümerien, elf 
Baumärkte, neun Kaufhäuser, acht Großmärkte (mit Elektrogroßmärkten) und 
drei Bekleidungsgeschäfte (n= 189) als potenzielle Geschädigte angeschrieben. 

Der Fragebogen'" wurde durch ein Standard-Anschreiben und einen frankier-
ten Rückumschlag begleitet. Etwa drei Wochen nach der Versendung Ende 
August 2001 wurden die Befragten einmalig an die Rücksendung erinnert. 

Von den 189 versandten Fragebögen kam ein Brief als unzustellbar zurück; 
von den übrigen 188 gültigen Versendungen kamen 44 in Rücklauf, was einer 
Rücklaufquote von 23 % entspricht, also von nicht einmal einem Viertel der 

IH Siehe Anhang S. 158 f. 
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Angeschriebenen. Zwar war beabsichtigt, wegen des möglicherweise unter-
schiedlichen Antwortverhaltens die Fragebögen, die erst auf das Erinnerungs-
schreiben zurückgesendet wurden, gesondert auszuwerten. Diese Absicht 
wurde wegen des geringen Rücklaufs aber aufgegeben. Die Repräsentanz die-
ser Befragung insgesamt muss als fraglich bezeichnet werden. Die nachfol-
gend berichteten Ergebnisse können aber zumindest Tendenzen aufzeigen. 

Genau die Hälfte der 44 Befragten betreibt einen Verbrauchermarkt/Super-
markt, etwa ein Viertel eine Drogerie/Einzelhandel, 14 % ein Kaufhaus, 9 % 
einen Baumarkt und 2 % einen Großmarkt (2 % sind unbekannt). Die meisten 
Befragten halten ihre Geschäfte in den Stadtbezirken !-Mitte und 2-Südstadt 
(jeweils 27 %), gefolgt von dem Stadtbezirk 3-Weststadt (16 %); danach 
schließen sich die Stadtbezirke 5-Oststadt (11 %), 4-Nordstadt (9 %) und 
6-Südoststadt sowie 7-Außenstadt Süd an (jeweils 5 %). Aus dem Stadtbezirk 
!-Mitte scheinen also, erinnert man an die Häufigkeit der Ladendiebstähle in 
Nürnberg-Mitte, relativ wenig Geschädigte geantwortet zu haben. Ein näherer, 
an sich geplanter Vergleich der Fragebögen einerseits untereinander nach Ge-
schäftsort (,,crime mapping") und andererseits mit den Zahlen des polizeili-
chen Datensatzes verbietet sich hier und bei den folgenden Variablen auch aus 
diesem Grund. 
Alle Befragten zeigen in der Regel Ladendiebstähle bei der Polizei an (44 Ja-
Antworten), weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie für die Fragen 
grundsätzlich geeignet waren. Immerhin 82 % hatten vor Zusendung des Fra-
gebogens Kenntnis vom Modellprojekt, wenn auch 27 % ,,nur vage". Dies 
verdeutlicht aber, dass die regionalen Werbeaktionen vor Beginn des Modell-
versuchs erfolgreich waren. 
55 % aller Befragten gaben aber an, dass bei ihnen seit Beginn des Modellpro-
jekts im Oktober 2000 „noch nie" ein Soforteinbehalt durchgeführt wurde 
bzw. ,,nicht, dass sie wüssten". Bei den restlichen 45 % überwiegen die Ant-
worten „hin und wieder", eine Antwort entfiel auf „einmal pro Monat", zwei 
Antworten auf „einige Male pro Monat" und fünf Antworten auf „e inige Male 
pro Woche" (unbekannt bei zwei Fragebögen). Die Läden, in denen der Mo-
dellversuch einige Male pro Woche durchgeführt wurde, liegen dreimal in der 
Südstadt und je einmal in Nürnberg-Mitte und in der Weststadt. 

Die sich daran anschließenden fragen sollten nur von denjenigen Geschädigten 
beantwortet werden, bei denen zumindest ein Ladendiebstahl nach den Regeln 
des Modellversuchs durchgeführt worden war. Daraus erklärt sich die weitere 
Reduzierung der Antworten: Nur 19 Geschädigte beantworteten die weiteren 
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Fragen. 146 Auf die Frage, ob der Modellversuch den Geschäftsbetreibern eine 
Arbeitserleichterung bei der Abwicklung der Ladendiebstähle bringe, antworte-
ten 90 % mit „nein". Nur eine Antwort lautete ,ja", ein Geschädigter kreuzte 
nicht an. Der Geschädigte, der mit Ja antwortete, ergänzte: ,,kein bürokratischer 
Aufwand" . Im Übrigen wurden die erbetenen Ergänzungen (halboffen gestellte 
Frage) nicht gemacht. Ein Geschädigter ergänzte sein „Nein" aber damit, dass 
der Modellversuch für ihn „nicht direkt" eine Arbeitserleichterung darstelle, 
,,da die Polizei und unser Überwachungsdienst das meiste erledigt und wir wei-
ter damit nichts zu tun haben" . Gleichwohl wäre hier interessant gewesen, ob 
der Überwachungsdienst, der schließlich in das Lager des Ladenbetrei-
bers/Geschädigten fällt, eine Arbeitserleichterung verspürt. 

Die Frage, ob die Beschuldigten bereitwilliger die fällige Aufwandsentschädi-
gung (,,Fangprämie") an den Ladenbetreiber zahlen, beantworteten 74 % mit 
Nein, 16 % mit ,ja, etwas" und 5 % mit „wir erheben keine Aufwandsent-
schädigung" (einmal unbekannt). Die Fangprämie, die in der Regel bei 
100 DM liegt und mit der der Ladeninhaber seine durch Ladendiebstähle ent-
stehenden Kosten zu decken sucht, ist eine rein privatrechtliche Angelegen-
heit. Hintergrund dieser Frage war die Befürchtung, dass die Polizeipräsenz 
vor Ort und ein davon ausgehender Druck den Beschuldigten eher veranlasst, 
die Fangprämie zu zahlen. Dies wäre aber nicht Absicht des Modellversuchs 
gewesen und auch nicht Aufgabe der Polizei, die hier allein repressiv tätig 
wird. Diese Befürchtung wird mit den Fragebögen zwar nicht ganz ausge-
räumt, aber jedenfalls nicht klar bestätigt. 

Die drei folgenden Fragen betreffen die Rolle der Polizei im Modellversuch. 
79 % antworteten auf die Frage, ob es jetzt (mit Modellversuch) länger oder 
kürzer dauert, bis die Polizei vor Ort ist, mit „kein Unterschied". Für drei der 
Befragten (3 %) dauert es mit Modellversuch länger als früher (einmal unbe-
kannt). 90 % der Befragten gaben an, dass die Polizei die Ladendiebstähle 
jetzt weder langsamer noch schneller als früher abwickle, vier von 19 gaben 
an ,jetzt langsamer", ein Geschädigter ,jetzt schneller" und einer „weiß 
nicht". Auf die polizeiliche Bearbeitungszeit hat der Modellversuch nach An-
sicht der Geschädigten also eher keinen Einfluss. 

Ob nach Meinung der Befragten das Auftreten der Polizei vor Ort durch das 
Modellprojekt gestärkt werde (zum Beispiel dadurch, dass die Polizei den Be-
schuldigten jetzt die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages anbieten kann, 
damit das Verfahren später eingestellt wird), antworteten knapp die Hälfte mit 
,ja" (47 %), darunter 21 % mit ,ja, sehr" , 32 % mit „nein" und 16 % mit 

146 Dies hätten an sich n=44-24=20 sein müssen; ein Geschädigter, in dessen Laden der Modellver-
such durchgeführt worden war, füllte den Fragebogen gleichwohl nicht weiter aus. 
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„weiß nicht" (einmal unbekannt). Damit bewerten die Geschädigten diesen 
Aspekt weit positiver als die Polizeibeamten selbst, von denen nur 15 % von 
einer Stärkung ausgingen. Der Eindruck der Geschädigten erscheint dabei ob-
jektiver und glaubhafter. 

Auf die Frage, ob die Ladendiebstähle seit Einführung des Modellprojekts im 
Oktober 2000 in den Geschäften der Befragten zurückgegangen seien, antwor-
teten 84 % mit Nein; jeweils eine Antwort entfiel auf ,ja, etwas" und „weiß 
nicht" (einmal unbekannt). 

Auf die abschließende Frage, wie die Geschädigten den Sinn des Modellver-
suchs einschätzten, antworteten 37 % ,,ja, der Modellversuch ist sinnvoll" und 
21 % mit Nein bei 11 % Enthaltungen. 32 % sind unentschieden. Als Gründe 
für die Sinnhaftigkeit des Modellprojekts wurden angeführt: eine geringere 
Belastung für die Justiz und somit auch geringere Kosten für die Allgemein-
heit; weniger Bürokratie; Ersttäter würden von Ladendiebstählen eher die 
Finger lassen; der Modellversuch stelle eine bessere Strafverfolgung dar, da 
viele Ladendiebstähle bisher wegen der Belastung der Justiz ungestraft 
geblieben seien; die abschreckende Wirkung des Soforteinbehalts sei sehr 
wirksam und schließlich, dass das Modellprojekt mit Konsequenz durchge-
führt langfristig zum Rückgang des Diebstahls führen könnte . Ihre eigenen 
Belange rückten die Geschädigten nicht in den Vordergrund, sondern gaben 
allgemeine, die Strafverfolgungspraxis betreffende Antworten. Dies ist ein 
weiterer Hinweis darauf, dass der Modellversuch die Geschädigten wenig tan-
giert. 
Dass das Modellprojekt nicht sinnvoll sei , wurde mit Folgendem begründet: 
es bestehe keine Arbeitserleichterung für die Geschädigten, weil die Beschul-
digten nur den Betrag zahlten „und fertig" ; solange der Ladendiebstahl in 
Deutschland als Breitensport mit zu laschen Gesetzen gebilligt würde, würde 
dieses Modell auch nichts ändern; man hätte zu wenig Personal; Ladendieb-
stahl müsse stärker bestraft werden, vor allem mit ausländischen Bürgern als 
Tätern, welche schon mehrmals verurteilt wurden; es sehe so aus, dass man 
immer mit einer Geldbuße davonkomme; Täter würden nicht mehr gründlich 
durchsucht, auch Pkw-Durchsuchungen unterblieben, und bestimmte Täter-
gruppen kalkulierten die Strafe ein. Konkret auf den Modellversuch gehen 
diese Stellungnahmen indes nicht ein und helfen auch wegen ihrer teilweise 
mit Vorurteilen gepaarten Pauschalheit für die Bewertung der Geschädigtenin-
teressen nicht weiter. 
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Die unentschiedenen Geschädigten führten an: durch den Modellversuch sei 
ihnen zwar keine Mehrarbeit entstanden, es bestehe aber auch kein Unter-
schied zu früher, da die meisten Ladendiebstähle zwischen der Detektei und 
der Polizei abgewickelt würden; man habe bisher nichts vom Projekt bemerkt; 
„kann ich nicht direkt beantworten, da wir unsere Aufwandsentschädigung 
einbehalten und sich um den Rest die Polizei kümmert", und zusammenfas-
send: der Modellversuch bringt dem Ladenbesitzer keinen Vorteil. 

Abschließend wurden die Geschädigten nach Verbesserungsvorschlägen oder 
Anmerkungen zum Modellversuch gefragt. Hierzu wurden kaum Angaben 
gemacht: vor dem Startschuss eines solchen Modellprojekts hätten alle (oder 
zumindest die meisten) potenziellen Geschädigten „ähnlich wie bei diesem 
Fragebogen" informiert werden sollen; besser sei eine schriftliche Verfahrens-
abwicklung und keine Polizeipräsenz vor Ort; die Polizei solle schneller 
kommen (zwei Nennungen). Ein Geschädigter nahm diese Frage zum Anlass, 
allgemeine Anmerkungen zum Ladendiebstahl anzubringen, und zwar dahin-
gehend, dass „Polizei , Staatsanwaltschaft bzw. die Öffentlichkeit erkennen 
sollten, dass es beim Ladendiebstahl um gravierende Arbeitsplatzzerstörung 
gehe (,Inventurdifferenzen')" . 
Auch die Polizeidirektion Nürnberg nahm in ihrem Erfahrungsbericht vom 
21. November 2001 zur Akzeptanz der Geschädigten Stellung. Sie kommt zu 
gleichen Ergebnissen wie die Kriminologische Zentralstelle, was den in den 
Fragebögen wiederholt angesprochenen Personalmangel angeht. Beim Einzel-
handel lasse sich zwar keine einheitliche Aussage über die Akzeptanz des 
Modellversuchs treffen. Die Mehrzahl der Firmen stünde dem Verfahren aber 
eher negativ gegenüber. Dies gelte besonders für die Einzelhandelsketten wie 
Norma, Schlecker und Aldi, wo in der Regel nur ein bis zwei Beschäftigte 
anwesend seien: Der Soforteinbehalt binde das Verkaufspersonal zu lange. 
Gleiches gelte bei größeren Verkaufshäusern für Detektive. Während beim 
schriftlichen Verfahren der Beschuldigte nach telefonischer Überprüfung und 
Aufnahme der erforderlichen Daten wieder entlassen werden konnte, sei das 
Personal durch das Modellprojekt jetzt bis zum Eintreffen der Polizei gebun-
den. Für die Firmen entstehe hierdurch eine nicht unerhebliche Mehrbelas-
tung. Gelegentlich fehle es in den Geschäften auch an geeigneten Räumlich-
keiten, Beschuldigte würden in kombinierten Büro-/Aufenthaltsräumen „ge-
parkt", eine Nutzung der Räume sei in dieser Zeit nur bedingt möglich. Erst in 
zweiter Linie würde die Anwesenheit der aufnehmenden Polizeibeamten unter 
dem positiven Aspekt der Prävention gesehen. 
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5. Landesjustizkasse 

Eigene Untersuchungen bei der Landesjustizkasse Bamberg, wie sich der Mo-
dellversuch auf ihre Tätigkeit, die in der Verwaltung der eingezahlten Sofort-
einbehalte bestand, auswirkte, führte die Kriminologische Zentralstelle nicht 
durch. Auf Anfrage teilte der Leiter der Landesjustizkasse Bamberg mit, der 
vorbereitete und an die Beschuldigten ausgehändigte Überweisungsträger'" 
könne von den Beteiligten leicht und schnell ausgefüllt werden; er ermögliche 
eine ordnungsgemäße Zuordnung der Zahlungen und fördere eine rationelle 
Arbeitsweise. Man habe nur positive Erfahrungen gemacht. Eine verstärkte 
Belastung sei nicht sonderlich spürbar, wobei allerdings zu bedenken sei , dass 
die Landesjustizkasse Bamberg als zentrale Kasse für den gesamten bayeri-
schen Justizhaushalt ohnehin Tausende von Einzahlungen arbeitstäglich ab-
wickle. 

6. Zusammenfassung 

Zu den Gesichtspunkten Akzeptanz und Effizienz des Modellprojekts können 
folgende Ergebnisse zusammengefasst werden: Der sich bei der Polizei erge-
bende Eindruck ist gemischt. Einerseits ist die polizeiliche Verfahrensbearbei-
tung bei den Fällen mit positivem Soforteinbehalt wesentlich schneller als in 
den Vergleichsfällen: Gelang der Soforteinbehalt, so betrug die durchschnittli-
che polizeiliche Bearbeitungsdauer im arithmetischen Mittel knapp neun Tage, 
Ermittlungsverfahren mit negativem Soforteinbehalt benötigten hingegen 19 
Tage. 
Andererseits steht die Polizei selbst nach der durchgeführten Befragung dem 
Modellprojekt eher negativ gegenüber: Nach ihr sind die Verfahren wegen des 
größeren Zeit- und Verwaltungsaufwands vor Ort nicht einfach abzuwickeln. 
Ihr Auftreten am Tatort wird nach ihrer Ansicht auch nicht gestärkt; bessere 
Kontakte zur Staatsanwaltschaft und eine höhere Akzeptanz der staatsanwalt-
schaftlichen Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO gibt es nicht. Von 
einer eher negativen Grundstimmung sind auch die Erfahrungsberichte der Po-
lizei geprägt. 
Ferner kommt es zu einigen Anwendungsfehlern betreffend die Fallauswahl für 
den Modellversuch und die Festsetzung der Höhe des Soforteinbehalts. Vor al-
lem stellt sich aber die Frage, ob nicht eine hohe Belastung mit für den Sofort-
einbehalt geeigneten Fällen bei den Polizeiinspektionen dazu führt, dass dem 

147 Siehe Anhang S. 153. 
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Modellprojekt - möglicherweise infolge fehlender Ressourcen, oder aber 
(auch) infolge mangelnder Akzeptanz - nicht im erforderlichen Maße nachge-
gangen wird. So glückten bei der Polizeiinspektion Mitte nur 29 % der für den 
Modellversuch geeigneten Fälle gegenüber 54 % bis 58 % bei den übrigen drei 
Polizeiinspektionen. Die Polizei hat durch ihre Auswahl- und Klassifizierungs-
gewalt vor Ort es objektiv in der Hand, dem Ermittlungsverfahren eine be-
stimmte Richtung zu geben. Insgesamt entsteht dabei der Eindruck, dass die 
Widerstände, die besonders auf unterer polizeilicher Ebene gegen den Modell-
versuch zu existieren scheinen, mittel- und langfristig dazu führen könnten, 
dass die Anzahl der von der Polizei für den Modellversuch als geeignet angese-
henen Fälle und damit die Summe der nach dem Modellversuch abgehandelten 
Ladendiebstähle beständig abnimmt. 
Bei der Staatsanwaltschaft ergibt sich ebenfalls ein gespaltenes Bild. Zwar 
läuft mit dem Modellprojekt die staatsanwaltschaftliche Verfahrensbearbeitung 
durch seltenere Aktenvorlagen und einfachere Fallbearbeitung schneller ab. So 
beträgt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei positivem Soforteinbehalt 
11 vs. 23 Tage bei Misserfolg. Der Mittelwert der Verfahrensdauer insgesamt 
(Polizei und Staatsanwaltschaft) liegt bei positivem Modellversuch bei 20 Ta-
gen vs. 47 Tagen bei gescheitertem Soforteinbehalt. Die Zusammenarbeit mit 
der Polizei ist gut, wenn auch das Modellprojekt keine positiven Veränderun-
gen insoweit bringt. Die Einschätzung der befragten Staatsanwälte ist überwie-
gend wohlwollend; sie assoziieren mit dem Modellprojekt Arbeitserleichterung 
und erhöhte Effizienz. 
Negativ fällt aber die Einstellungspraxis und die nicht überzeugende Wahr-
nehmung der staatsanwaltschaftlichen Prüfungsfunktion ins Gewicht. In 95 ,5 % 
der polizeilich erfolgreichen Fälle kam es zu einer Einstellung gern. § 153a 
Abs. 1 StPO. Betrachtet man hiergegen die Verschiedenartigkeit der Verfah-
rensbeendigungen in den Fällen mit polizeilich erfolglosem Soforteinbehalt bei 
den an sich für den Modellversuch geeigneten Fällen (nur 61,5 % Einstellungen 
nach § 153a Abs. 1 StPO, wesentlich mehr Strafbefehle und Anklagen sowie 
[überhaupt] Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO) und den Umstand, dass die 
Staatsanwaltschaft die polizeilichen Vor-Entscheidungen im erfolgreichen Mo-
dellversuch zu 95 % akzeptierte und nur zu 3 % ablehnte (2 % unbekannt), wird 
klar, dass die Staatsanwaltschaft dann, wenn der Modellversuch auf polizeili-
cher Ebene gelingt, ihrer Prüfungsfunktion nicht hinreichend gerecht wird. 

Die Selektionswirkung auf staatsanwaltschaftlicher Ebene ist zu gering. Die 
Staatsanwaltschaft stellt - abgesehen vom im Modellversuch politisch nicht 
gewollten § 153 StPO - zu häufig nach § 153a StPO ein und vernachlässigt an-
dere Abschlussmöglichkeiten sowohl zu Lasten des Täters(§ 170 Abs. 2 StPO) 
als auch zu seinen Gunsten (Strafbefehl, Anklage). Die (wenigen) festgestellten 
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polizeilichen Anwendungsfehler korrigierte sie durchgängig nicht. Dies alles 
drängt zu dem Schluss, dass das Präjudiz der Polizei (,,Fall ist geeignet für den 
Soforteinbehalt") und das von ihr geschaffene Faktum, eine bestimmte Geld-
summe für die Landesjustizkasse vereinnahmt zu haben, sowie die Möglichkeit, 
durch einfache Verwendung eines Vordrucks das Verfahren abschließen zu 
können, zu Nachlässigkeiten in der staatsanwaltschaftlichen Sachbearbeitung 
führt. Bei der Bearbeitung der polizeilich erfolgreichen Fälle im Modellversuch 
verengt sich das Augenmerk des sachbearbeitenden Staatsanwalts zu sehr auf 
die für die Einstellungsverfügung erforderlichen formellen Voraussetzungen 
wie den fehlenden Eintrag im Bundeszentralregister und die in der Akte befind-
liche Zahlungsanzeige. Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Mo-
dellversuchs oder die in § 153a Abs. 1 StPO festgeschriebenen materiellen Ein-
stellungsvoraussetzungen verlieren demgegenüber an Bedeutung. Das Verfah-
ren kann in seiner konkreten Ausgestaltung daher nicht als rechtsstaatlich be-
denkenfrei bezeichnet werden. 

Die Akzeptanz des Modellprojekts beim Beschuldigten ist gut. Nur 215 von 
1.303 nicht erfolgreichen Fällen scheiterten letztlich an seiner Ablehnung 
(17 %). Die Tatverdächtigen bewiesen eine sehr gute Zahlungsmoral, indem sie 
den Soforteinbehalt in 97 % der Fälle auch tatsächlich zahlten. Die Beschuldig-
ten sind offenbar auch bereit, das eingezahlte Geld mit einer etwaigen Geldstra-
fe verrechnet zu sehen (81 % bei 108 gesichteten Akten). Eine positive Ten-
denz lässt sich auch bei der Bereitschaft der Beschuldigten erkennen, auf die 
Einstellungsnachricht zu verzichten (57 % bei 108 gesichteten Akten) und da-
mit das Strafverfahren weiter zu entlasten. 
Die Fragebogenaktion bei den Geschädigten war wenig ertragreich. Die Grün-
de hierfür lagen zum einen darin, dass zu wenige Fragebögen in Rücklauf ka-
men (23 %), wobei bei mehr als der Hälfte dieser Fragebögen (55 %) die Ge-
schädigten noch nie Zeuge der Bearbeitung eines Ladendiebstahls im Modell-
versuch geworden waren. Zum andern wurden die Fragen zu Verbesserungen 
oder Verschlechterungen für die Geschädigten in der Abwicklung von Laden-
diebstählen, die aus der Einführung des Modellversuchs resultieren, in der Re-
gel indifferent, d.h. weder klar zur einen noch zur anderen Seite, beantwortet. 
Es entsteht insgesamt der Eindruck, dass der Modellversuch die Geschädigten-
ebene weitgehend unberührt lässt. Zwar sprechen sich mehr als ein Drittel der 
Geschädigten (37 %) für das Modellprojekt aus. Die Gründe, die sie hierfür an-
führen, betreffen aber nicht ihre, sondern allgemeine kriminalpolitische Belan-
ge. 
Der von der Landesjustizkasse Bamberg vorbereitete Überweisungsträger för-
dert nach ihren Angaben eine rationelle Arbeitsweise und hat sich im Modell-
versuch bewährt. Man habe nur positive Erfahrungen gemacht. 



122 Soforteinbehalt in Nürnberg 

IV. Multivariate Analyse 
Die Regressionsanalyse 148 bildet eines der flexibelsten und am häufigsten einge-
setzten statistischen Analyseverfahren. Sie dient der Analyse von Beziehungen 
zwischen einer abhängigen Variable und einer oder mehreren unabhängigen Va-
riablen. Unabhängige Variablen sind dabei diejenigen Merkmale, deren Auswir-
kungen auf andere Merkmale - die abhängigen Variablen - überprüft werden 
sollen.149 Insbesondere wird sie eingesetzt, um Zusammenhänge zu erkennen und 
zu erklären sowie Werte der abhängigen Variablen zu schätzen beziehungsweise 
zu prognostizieren. Im Unterschied zu anderen multivariaten Verfahren (z.B. der 
Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse) müssen bei der linearen Regression so-
wohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen metrisch, also mit 
gleichen Verhältnissen,"0 skaliert sein. Binäre (zweiwertige) Variablen lassen 
sich jedoch generell wie metrische Variablen behandeln. Und so können auch 
nominal skalierte'" unabhängige Variablen berücksichtigt werden, indem sie in 
binäre Variablen zerlegt werden. 152 Die Regressionsanalyse unterstellt eine ein-
deutige Richtung des Zusammenhangs unter den Variablen, die nicht umkehrbar 
ist. Man kann auch sagen, sie untersucht Je-desto-Beziehungen. Damit überprüft 
sie eine unterstellte Struktur zwischen zwei oder mehreren Variablen. 153 

Im vorliegenden Modellversuch war die Verwendung der klassischen Regressi-
onsanalyse zwar möglich. Die an sich nominal skalierte Variable Soforteinbe-
halt hätte, wie soeben beschrieben, zu diesem Zweck mit den Werten 

148 Der Ausdruck Regress ion geht zurück auf den Bio logen Francis Gallon, der die Beziehung der 
Körpergrößen von Vätern und Söhnen untersuchte. Er fa nd, dass Söhne von großen Vätern im 
Durchschnin weniger von der durchschninlichen Größe a ller männlichen Personen abweichen a ls 
die Väter se lbst. Die Körpergrößen der erwachsenen Kinder stimmten nicht mit den Körpergrößen 
der Eltern überein, es ex istierte für die Durchschninsgröße der Kinder aber offenbar eine Tendenz, 
sich zur Durchschninsgröße ihrer Eltern zu entwicke ln . Dieses Phänomen nannte er line of regres-
sion (eng l. regression ; Zurückentwicklung, Rückb ildung), Kromrey, S. 475. 

149 Borlz, S. 7 f. Der Terminus explikati ve oder erklärende stan unabhängige Variable und erklärte für 
abhängige Variable wird zwar immer wieder vorgeschlagen, weil sie klarmachen, dass die Variab-
le nicht von Natur aus oder ein für a llemal „abhängig" oder „unabh ängig" sind , sondern led iglich 
im Zuge e iner spezifischen Auswertung als solche definiert werden (vgl. Kromrey, S. 450, 456 f.); 
gleichwohl hat s ich diese Terminologie nicht durchgesetzt. 

150 Bortz, S. 23 f. , der aber von verhältnisskaliert stan von metri sch spricht. 
15 1 D.h. Merkmale, die nur über G le ichheit und Verschiedenheit Aussagen ermög lichen, vg l. Bor/z, 

S. 20, 24. 
152 Man spricht dann von Dummy-Variablen, ge legentlich auch von N iveauverschiebungs- oder 

Shift-Variablen, vgl. Brosius, S. 321. 
153 Backhaus u.a. , S. 2 f. 
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0 (negativ) und 1 (positiv) codiert werden können, so dass die Regressionsana-
lyse sie wie eine metrische Variable behandelt hätte. Gleichwohl entschied sich 
die Untersuchung für ein anderes multivariates Verfahren, und zwar für die lo-
gistische Regression. Die logistische Regression bestimmt die Wahrscheinlich-
keit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe (einer Kategorie der nominalen, abhän-
gigen Variable) in Abhängigkeit von einer oder mehreren unabhängigen Vari-
ablen. Anders ausgedrückt ist sie in der Lage, die Trennfähigkeit von beobach-
teten Variablen zwischen Gruppen zu bestimmen. Dabei können die unabhän-
gigen Variablen sowohl nominales als auch metrisches Skalenniveau aufwei-
sen, die abhängige Variable ist nominal. Von Seiten der linearen Regression be-
trachtet, erweitert die logistische Regression das Anwendungsspektrum des 
Regressionsansatzes auf kategorial ausgeprägte abhängige Variablen. Insoweit 
ergab sich der Vorteil zur linearen Regression, bei der die nominale Variable 
Soforteinbehalt als metrische hätte behandelt werden müssen. Der Vorteil ge-
genüber der ebenfalls für die Untersuchung denkbaren Diskriminanzanalyse er-
gab sich daraus, dass diese nur unabhängige Variablen mit metrischem Niveau 
zulässt, die logistische Regression bezüglich der Skalierungsanforderungen 
aber offener ist. 154 

Ihren Ursprung hat die logistische Regression im Bereich der Medizin und 
Biologie. Hier wurde z.B. die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeburten in Ab-
hängigkeit von den Lebensumständen der Mutter untersucht. Auf der einen 
Seite wurden die statistisch erfassten Geburten in die zwei Gruppen „Fehlge-
burt" und „normale Geburt" unterteilt; parallel wurden die Frauen nach ihren 
Lebensumständen befragt (Alter, Gewicht, Zigarettenkonsum usw.). Mit Hilfe 
der logistischen Regression konnte nun ermittelt werden, welche Variablen 
(-kombinationen) einen besonders hohen Einfluss auf die Gefahr einer Fehl-
geburt hatten . Auf diese Weise konnten Gefährdungsprofile für werdende 
Mütter und entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen entwickelt werden. 155 Auf 
den Modellversuch übertragen hieße das, den erfolgreichen Soforteinbehalt 
(die normale Geburt) und den gescheiterten Soforteinbehalt (die Fehlgeburt) 
mit Hilfe der erhobenen Variablen zu der Tat und den Lebensumständen der 
Beschuldigten zu analysieren, um erkennen zu können, welche Variablen oder 
welche Kombination von ihnen die Gefahr eines gescheiterten Falls im Mo-
dellversuch ( einer Fehlgeburt) erhöhen. Untersucht man wie hier, wie stark 
der Einfluss ausgesuchter unabhängiger Variablen auf eine binäre abhängige 
Variable (Soforteinbehalt positiv/Soforteinbehalt negativ) ist, spricht man von 
binärer logistischer Regression. 

154 Vgl. Backhaus u.a., S. XXIII , 105 . 
155 Vgl. Backhaus u.a., S. 105 . 
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In die Analyse kamen die Variablen, die auf Grund der Ausführungen in den 
Abschnitten zuvor einen hohen Erklärungsgehalt für das Scheitern oder Ge-
lingen des Soforteinbehalts hatten oder bei der multivariaten Analyse erst be-
kamen "6. Es handelt sich im Einzelnen um die Variablen Wert des gestohle-
nen Guts, Alter, Deutsche/Ausländer, Geschlecht, Familienstand, zuständige 
Polizeidienststelle, Wohnort und Berufsstatus. Bei den (unabhängigen) Vari-
ablen, die nicht metrisch sind (Deutsche/ Ausländer, Geschlecht, Familien-
stand, zuständige Polizeidienststelle, Wohnort und Berufsstatus vs. Wert des 
gestohlenen Guts und Alter), war eine binäre Zerlegung in O und 1 erforder-
lich, um die erforderliche Variablen-Skalierung zu erreichen. Während die 
Variablen Deutsche/Ausländer und Geschlecht einfach z.B . von m (männlich) 
und w (weiblich) in O und I überführt werden konnten, war bei den übrigen, 
nicht dichotomen Variablen ein größerer Aufwand erforderlich. Diese Variab-
len mussten in ihren (bereits früher dargestellten) Gruppierungen verwendet 
werden, was zwar zu einem Erkenntnisverlust führte, aber nicht anders zu be-
werkstelligen war. Beim Familienstand wurde zwischen mit und ohne Partner 
unterschieden, bei der Schulbildung zwischen niedriger und höherer, bei der 
Polizeidienststelle zwischen der Polizeiinspektion Mitte und den übrigen Poli-
zeiinspektionen, beim Wohnort zwischen Nürnberg/Fürth und den restlichen 
sowie bei Berufsstatus zwischen Arbeitnehmern/Beschäftigten und Arbeitslo-
sen/Nichtbeschäftigten. 

Als die drei Variablen mit dem größten Erklärungsgehalt für den Erfolg des So-
forteinbehalts kristallisierten sich im Laufe der Analyse, die an den 921 für den 
Modellversuch geeigneten Fällen durchgeführt wurde, die Variablen Deut-
sche/ Ausländer, mit/ohne-Partner und Polizeiinspektion Mitte/übrige Polizeiin-
spektionen heraus. Mit diesen drei Variablen erhält man die statistische Kenn-
ziffer r2=0, 171. r2 gibt das Bestimmtheitsmaß an und wird auch Determinati-
onskoeffizient genannt. '" Diese Kennziffer gibt Auskunft darüber, in welchem 
Ausmaß die Weite der abhängigen Variable Soforteinbehalt durch die Werte 
der unabhängigen Variablen Deutsche/Ausländer, mit/ohne-Partner und Poli-
zeiinspektion Mitte/übrige Polizeiinspektionen statistisch determiniert sind, d.h. 
mit welcher Genauigkeit man das Gelingen des Soforteinbehalts aufgrund der 
Werte der erklärenden Variablen schätzen kann. r2 nimmt den Wert 1 ein, wenn 
die abhängige Variable vollständig durch die erklärenden Variablen statis-

156 So wurde bei der oben dargestellten Analyse zur Erfolgsq uote nach Geschlecht festgestellt, dass 
die Geschlechtsvariabl e ke inen signifikanten Erklärungsbeitrag für den Erfolg im Modellversuch 
liefert . Im Gegensatz hierzu erklärt diese Vari able aber den Erfo lg im Modellversuch dann signi-
fikant, sofern eine Vielzahl von Variablen gleichzeitig untersucht wird . 

157 Es wird durch gehend die Maßzahl r2 nach Nagelkerke verwendet; vg l. hierzu Backhaus u.a., 
S. 133. 
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tisch determiniert ist, wenn also die Ausprägungen Soforteinbehalt posi-
tiv/Soforteinbehalt negativ exakt (ohne jede Abweichung) aus den Werten der 
erklärenden Variablen geschätzt werden können. r2 nimmt dagegen den Wert 
0 an, wenn die abhängige Variable vollständig unabhängig von den erklären-
den Variablen variiert, wenn also die Kenntnis dieser Werte keinen Beitrag 
zur besseren Schätzung der Ausprägungen der abhängigen Variable leistet. 158 

Stockt man das Erklärungsmodell um die weiteren, oben angeführten Variab-
len auf, erhöht sich r2 nicht wesentlich. Nimmt man den Berufsstatus hinzu, 
ergibt sich für r2=0, 177, und bei der Hinzunahme der Variablen Wohnort er-
hält r2 den Wert 0, 186. Für die weiteren Berechnungen war es sachgerecht, die 
Variable Berufsstatus durch Alter zu ersetzen (r2=0,184). Bei Einfügen der 
Variablen Geschlecht zu diesem Erklärungsmodell mit fünf Variablen wurde 
r2=0, I 88, nach Hinzunahme der Variablen Wert des gestohlenen Gutes ergab 
sich der Wert r2=0,209 und schließlich unter Hinzufügung des vorher ausge-
schiedenen Berufsstatus und damit acht Variabeln im Erklärungsmodell 
r2=0,2 15 . 
Die logistische Regression wurde wiederholt für die 845 Fälle ohne beschleunigte Verfah-
ren/Sicherheitsleistungen, da bereits in den früheren Analysen gesehen wurde, dass sich 
diese Verfahren stark auf die Variable Deutsche/Ausländer und ihren Erfolgsbeitrag zum 
Soforteinbehalt auswirken. Es ergaben sich so andere, weniger trennscharfe Werte. Im 
Ausgangsmodell mit drei Variablen (Deutsche/Ausländer, mit/ohne-Partner und Polizeiin-
spektion Mi tte/übrige Polize iinspektionen) lautet r2 nur noch 0, I I 6 (statt oben, mit be-
schleunigten Verfahren/Sicherheitsleistungen, 0, 177). 

Fügt man dem Erklärungsmodell wiederum die weiteren, oben angeführten Variablen hin-
zu, erhöht sich r2 erneut nicht wesentlich. Nimmt man den Berufsstatus hinzu, ergibt sich 
für r2=0, I 25, und bei der Hinzunahme der Variablen Wohnort erhält r2 den Wert 0, I 26. Für 
die weiteren Berechnungen wurde zum besseren Vergleich mit den Berechnungen an den 
92 I Fällen wieder die Variable Berufsstatus durch Alter ersetzt, wodurch sich sogar ein 
Rückgang an Erklärungskraft des Modells ergab (r2=0,120). Bei Einfügen der Variablen 
Geschlecht zu diesem Erk lärungsmodell mit fünf Variablen ergab sich für r2=0, 124, nach 
Ersetzen der Variablen Geschlecht durch Berufsstatus und Hinzunahme der Variablen Wert 
des gestohlenen Gutes sogar r2=0, 147 und schließlich unter Hinzufügung des vorher ausge-
schiedenen Geschlechts und damit acht Variabeln im Erklärungsmodell r2=0,158. 

158 Vgl. Kromrey, S. 487. Anders ausgedrückt : Der Detenninationskoeffizient r2 stellt sich dar als 
der Anteil der Varianz(= Maß s2 für die Unterschied li chkeit der einze lnen Werte einer Vertei-
lung, Bortz, S. 755) der abhängigen Variable, der unter Hinweis auf die Beziehung zur exp lika-
tiven Variable stati stisch erklärt werden kann, Kromrey, S. 491. 
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In beiden Untersuchungsgruppen (921 und 845 Fälle) bilden die Variablen 
Deutsche/ Ausländer und Polizeiinspektion Mitte/übrige Polizeiinspektionen 
die Variablen mit der höchsten Signifikanz (Signifikanzniveau: 0,0 %). D.h., 
dass diese beiden Variablen bzw. Prädiktoren den statistisch klarsten Erklä-
rungsbeitrag für das Gelingen/Scheitern des Soforteinbehalts liefern. Im Ge-
gensatz hierzu bieten bei der Untersuchung der 921 Fälle die Variablen Alter 
(98 %) und Wohnort (S ignifikanzni veau: 74 %), bei den 845 Fällen nur Alter 
(Signifikanzniveau: 87 %), so gut wie keinen Beitrag zur Trennung der Grup-
pen. Das Alter der Beschuldigten hat nur dann eine eigene Erklärungskraft, 
wenn sich wenige Variablen im Erklärungsmodell befinden. Sofern die Vari-
ablenanzahl steigt, mindert sich der Erklärungswert der Variablen Alter. Ver-
mutlich misst das Alter das Gleiche wie andere Variablen. Anders ausge-
drückt liegt die Variable Alter parallel zu anderen Modellvariablen. 

Der Regressionskoeffizient 8 "9 bestätigt diese Beobachtungen und beträgt bei 
der Variable Deutsche/ Ausländer -0,714 (921 Fälle) bzw. -1 ,036 (845 Fälle). 
Dies bedeutet nach der vorgenommenen Codierung im Datensatz, dass Ver-
fahren mit Ausländern klar in die Kategorie des negativen Soforteinbehalts 
tendieren während umgekehrt Deutsche in die Richtung des positiven Sofort-
einbehalts gehen. Bei der Variablen Polize iinspektion Mitte/übrige Polizeiin-
spektionen lautet der Regressionskoeffizient B 0,9 13 (921 Fälle) bzw. 0,88 1 
(845 Fälle). D.h. dass Verfahren , die bei der Polizeiinspektion Mitte geführt 
wurden, stark in die Gruppe der gescheiterten Soforteinbehalte tendieren im 
Gegensatz zu den bei den Polizeiinspektionen Ost, Süd und West bearbeiteten 
Fällen, die statistisch in einen erfolgreichen Sofo1teinbehalt münden. 

Es ist festzuhalten , dass der Erklärungswert r2=0,2 l 5 (921 geeignete Fälle) bzw. 
r2=0, 158 (845 geeignete Fälle ohne beschleunigte Verfahren/Sicherheitsleistun-
gen) bei acht unabhängigen Variablen nicht übermäßig hoch, wenn auch nicht 
schlecht ist. Die in Lehrbüchern mitgeteilten Werte von r2=0,705 160 sind eben 
lehrbuchspezifisch und auf eine konstruierte Datenwahl zurückzuführen, die 
besondere Anschauung liefern soll. Mit reellen Daten lassen sich solche wün-
schenswerten Ergebnisse kaum erzielen, andere Untersuchungen liegen mit 
ihren Ergebnissen daher auch unter den hier dargestellten Werten.161 Ein höhe-
rer Erklärungsbeitrag wird eher nicht durch das Fehlen von Variablen im Da-
tensatz verhinde1t, zumal die üblich erhobenen empirischen Variablen der Un-

i;<J Vgl. hierzu Backhaus u.a. , S. 112 ff. 
160 Backhaus u.a. , S. 132. 
161 Vgl. z.B. langer, zu 1.1 und 1.2 mit r2-Werten von 0,13x und zu 2.1 und 2.2 mit r2-Werten von 

0, I0x und 0,1 lx. 
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tersuchung zugrunde gelegt wurden. 162 Sicher hätte man noch an Variablen wie 
Einkommen oder allgemeiner finanzielle Möglichkeiten des Beschuldigten 
(wobei insoweit aber der Berufsstatus Aufschlüsse liefern kann), die Einstel-
lung gegenüber staatlicher Autorität oder auch die Beteiligung von Verteidigern 
denken können. Gleichwohl ist nicht zu vermuten, dass hierdurch den oben an-
geführten Erklärungsmodellen wesentliche Schübe verliehen worden wären. 
Als Ergebnis bleibt, dass vor allem die Variablen Deutsche/Ausländer und Po-
lizeiinspektion Mitte/übrige Polizeiinspektionen die entscheidenden Variablen 
sind für das Gelingen oder Scheitern des Soforteinbehalts. Nach der logisti-
schen Regression scheitert vor allem der Soforteinbehalt, der durch die Polizei-
inspektion Mitte bei einem Nichtdeutschen durchgeführt wird. Wenden dage-
gen die Polizeiinspektionen Ost, Süd oder West den Soforteinbehalt bei einem 
Deutschen an, gelingt er (vgl. Abbildung 30). 

162 Vgl. zur Datenauswahl etwa Michaelis , S. 34-69. 
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Abbildung 30: Der Modellversuch - Ein Erklärungsmodell 

1 Einfluss der Variablen auf den ... G [J 
Polizeidienststellen Ost, Süd, West Mitte 

Nationalität Deutsche Ausländer 

1 Familienstand mit Partner ohne Partner 
1 

Alter alt jung 

Schulbildung hoch niedrig 

Wohnort Nürnberg, Fürth sonstige 

Wert des erlangten Guts niedrig hoch 

berufstätig, arbeitslos, 
Berufsstatus beschäftigt nicht beschäftigt 

Gesch lecht weiblich männlich 
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V. Präventivwirkung 
Präventivwirkungen können grundsätzlich im Hell- und im Dunkelfeld'6-' un-
tersucht werden. Als Untersuchungsgegenstand für den Modellversuch bietet 
sich aus praktischen Erwägungen heraus deshalb das Heilfeld an, weil hierzu 
der Kriminologischen Zentralstelle bereits Daten zur Verfügung stehen, die 
auch für eine Rückfalluntersuchung herangezogen werden könnten und eine 
gute Vergleichbarkeit mit den bereits dargestellten Daten gewährleisteten. Das 
Heilfeld kann dabei in zwei Richtungen untersucht werden. Einmal ließe sich 
beforschen, ob ein Rückgang der registrierten Ladendiebstähle insgesamt fest-
zustellen ist. Sollte diese Feststellung zu treffen sein, wäre als nächster Schritt 
die Kausalität des Modellversuchs unter Beweis zu stellen. Diese Beweisfüh-
rung erscheint indes nicht unproblematisch. Und zum andern könnte unter-
sucht werden, wie die Rückfallquote der Beschuldigten in nach dem Modell-
versuch bearbeiteten Fällen aussieht. 

Dieser Bericht kann naturgemäß noch keine abschließenden Ausführungen zur 
Präventivwirkung enthalten. Dafür ist die Zeitspanne zu kurz, die nach dem 
Untersuchungszeitraum liegt. Den Tätern muss ja zunächst einmal - salopp 
formuliert - die Gelegenheit gegeben werden, wieder straffällig zu werden. 
ferner ist die Strafverfolgung abzuwarten, die mit Ermittlungsarbeit, Ankla-
geerhebung und Hauptverhandlung mit Urteil sowie der sich erst nach der 
Rechtskraft des Urteils (Rechtsmittel!) anschließenden Eintragung im Bun-
deszentralregister einige Zeit in Anspruch nimmt. Rückfallstudien werden in 
der Regel ohnehin erst nach einem Ablauf von mehreren Jahren durchgeführt. 
Man schöpft dabei am besten die (regelmäßig) fünfjährige Tilgungsfrist der 
Eintragung im Bundeszentralregister aus'6' und erreicht so am ehesten ein ge-
naues Abbild der Realität, indem man möglichst viele Rückfälle in die Unter-
suchung einbezieht. Je kürzer das Rückfallintervall festgesetzt wird, desto 
mehr Täter fallen durch das Raster und werden als nicht rückfällig angesehen, 
was die Rückfallquote verharmlost. 

16
-' Siehe unter I 3, S. 23 f. 

164 Die Tilgung erfolgt gern. §§ 45 , 46 Abs. I Nr. I lit. a und b BZRG fünf Jahre nach Verurteilun-
gen zu Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessätzen, wenn keine Freiheitsstrafe, kein 
Strafarrest und keine Jugendstrafe im Register eingetragen ist bzw. fünf Jahre nach Verurteilun-
gen zu Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten, wenn im Regi ster keine 
weitere Strafe eingetragen ist. In a ller Regel werden die zu untersuchenden Täter unter diese 
Vorschrift fallen . Vgl. zum fünfjährigen Rückfallzeitraum auch Der Generalbundesanwalt, 
S. I f. 
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Schon jetzt kann aber Folgendes festgehalten werden: bei dem Täterkreis, der 
in den Modellversuch aufgenommen wurde, handelt es sich um erwachsene 
und strafrechtlich unbelastete Personen. Bei diesem Personenkreis ist aber oh-
nehin nicht mit einer großen Rückfallgefahr zu rechnen. Nach den zentralen 
Trends einer Sonderauswertung des Datenbestandes im Bundeszentralregister 
zur Rückfälligkeit, die durch das Statistische Bundesamt im Auftrag des Bun-
desministeriums der Justiz unter Beteiligung der Kriminologischen Zentral-
stelle durchgeführt wurde, ist die Rückfallquote nämlich desto höher, je jünger 
der Täter ist. Ein weiterer Trend ist, dass die Legalbewährung ein günstigeres 
Ergebnis bei der großen Masse der ambulanten gegenüber den selteneren frei-
heitsentziehenden Sanktionen zeigt. 165 Der Täterkreis im Modellversuch ist 
hierbei den Tätern mit ambulanten Aktionen zuzurechnen, wobei nicht ver-
kannt wird, dass die Auflage nach § 153 a Abs. 1 StPO eben keine Sanktion 
darstellt '66

• Beide Trends sprechen klar für ein geringes Rückfallrisiko der Be-
schuldigten im Modellversuch. 
Gleichwohl lässt sich natürlich auch bei einem geringen Rückfallrisiko ein 
Rückgang an Rückfällen vorstellen. Als Forschungsdesign könnte man daran 
denken, die vorhandenen Daten derjenigen Beschuldigten, bei denen der Mo-
dellversuch 2001 erfolgreich durchgeführt wurde, in ihrer Rückfälligkeit mit 
einer Personengruppe aus 1999 zu vergleichen, bei der die Tat nach objekti-
ven Kriterien möglichst weit den Taten im Modellversuch entspricht. Mit die-
sen Daten könnte dann im Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensre-
gister, sofern für die Forschung dann die Möglichkeit des Zugriffs auf diese 
Daten bestünde (was derzeit bedauerlicherweise nicht der Fall ist), und vor al-
lem im Bundeszentralregister eine Abfrage erfolgen, ob neue Eintragungen 
gegen diese Personen bestehen. 

Auch der Erfahrungsbericht der Polizeidirektion Nürnberg vom 21 . November 
2001 geht auf die Präventivwirkung des Modellversuchs ein. Er stimmt dabei 
mit der Einschätzung der Kriminologischen Zentralstelle überein, dass der So-
forteinbehalt bei einem Personenkreis zur Anwendung komme, bei dem die 
Wiederholungsgefahr ohnehin nicht übermäßig hoch sei. Nicht selten würden 
gerade Ladendiebstähle auf Grund außergewöhnlicher persönlicher Situatio-
nen heraus begangen. Der Kontakt mit der Polizei hätte in diesen Fällen si-
cherlich auch im Rahmen des schriftlichen Verfahrens eine präventive Wir-

165 Jeh/e/Brings, WiSta 1999, S. 504. An lass für die Sonderauswertung war methodische Kritik an 
der u.a. die ambulanten Sanktionen ausblendenden Rückfallstatistiken des Generalbundesan-
walts von 1986 bis 1990; vgl. zur Kritik Jehle/Brings , a.a.O., S. 501 f. und zu einzelnen Ergeb-
nissen der Rückfallstatistik 1990 Kaiser/Schöch, S. 7 1 f. 

166 Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 153a Rn . 12. 
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kung. Diese präventive Wirkung werde noch durch die Anwesenheit der Strei-
fen bei der Anzeigenaufnahme vor Ort im Geschäft gesteigert. Ob die hier-
durch erzielte Wirkung aber den deutlich erhöhten Personalansatz rechtfertige 
oder ob potenzielle Täter nur kurzfristig aufgehalten würden, müsse dahinge-
stellt bleiben. Hierüber könne nur eine langfristig angelegte Dunkelfeldfor-
schung Aufschluss geben. 
Ein Indiz dafür, dass allzu große Erwartungen in eine Rückfalluntersuchung 
nicht gesteckt werden sollten, bietet schon jetzt ein Vergleich der Gesamtzah-
len der Ladendiebstähle: Wenn man die 5.493 Ladendiebstähle 1999 denen 
aus 2001 gegenüberstellt, als es zu 5.541 Fällen kam, ist sogar ein (wenn auch 
sehr leichter) Anstieg um 48 Fälle, jedenfalls aber kein Rückgang, zu ver-
zeichnen. Nicht übersehen wird dabei , dass die Präventivwirkungen eines 
Modellprojekts sich erst im Laufe der Zeit einstellen. Da das Projekt aber be-
reits seit Oktober 2000 lief, hätte schon erwartet werden können, dass die Zah-
len zumindest ab der zweiten Hälfte des Jahres 2001 zurückgehen. Im Übrigen 
antworteten auf die Frage, ob die Ladendiebstähle seit Einführung des Mo-
dellprojekts im Oktober 2000 in den Geschäften des Einzelhandels zurückge-
gangen seien, 84 % der Geschädigten mit Nein; nur eine Antwort entfiel auf 
,ja, etwas". 
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VI. Ergebnis 
Der Modellversuch zum Soforteinbehalt in Nürnberg kann durchaus als effi-
zient bezeichnet werden. Er führt zu einer Straffung der Verfahrensdauer so-
wohl auf polizeilicher als auch auf staatsanwaltschaftlicher Ebene. In den 
Staatsanwaltschaften reduzieren sich so die Aktenvorlagen in der Regel auf 
eine einzige. Dies resultiert bei der Polizei allerdings in einem erhöhten Er-
mittlungsaufwand mit starker Bindung von Polizeikräften. Die Polizei hat es 
im erfolgreichen Modellversuch dabei objektiv weitgehend in der Hand, das 
Verfahren in eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO zu steuern, da die 
Staatsanwaltschaft zum einen die polizeilichen Anwendungsfehler zur Geeig-
netheit des Falls nicht korrigiert und auch sonst sehr zurückhaltend von ihrer 
Leitungsbefugnis, insbesondere was die Art der abschließenden Entscheidung 
angeht, Gebrauch macht. Bei der Staatsanwaltschaft sind darüber hinaus eini-
ge Unregelmäßigkeiten in der Fallbearbeitung zu konstatieren. Das Verfahren 
kann in seiner konkreten Ausgestaltung daher nicht als rechtsstaatlich beden-
kenfrei bezeichnet werden. 

Die Akzeptanz des Modellversuchs bei der Polizei ist eher schlecht, bei 
Staatsanwaltschaft, Beschuldigten und Landesjustizkasse gut, bei den Ge-
schädigten indifferent. Eine Stärkung des polizeilichen Auftretens wird allein 
schon durch die Möglichkeit, vom Beschuldigten vor Ort Gelder zu erheben, 
erzielt. Den erklärungsstärksten Beitrag für den Erfolg/Misserfolg im Modell-
versuch liefern die Variablen Deutsche/Ausländer und übrige Polizeiinspekti-
onen/Polizeiinspektion Mitte. Der starke Einfluss der örtlichen Zuständigkeit 
der Polizeiinspektionen ist weiterer Hinweis darauf, wie viel Steuerungsmög-
lichkeiten die Polizei durch den Modellversuch erhält. 

Die Präventivwirkung des Modellversuchs ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
abschließend zu beurteilen; bei dem wenig rückfallgefährdeten Täterkreis 
kann aber allenfalls ein geringer Rückgang von Rückfällen prognostiziert wer-
den. 
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Anhang 3: Tabellen 
Tabelle 1: Gründe für Ungeeignetheit der Fälle (s. Abbildung 2, S. 33) 

GütUge Kumulierte 
Häufinkelt Prozent Prozente Prozente 

Gültig 2 kein Ersttäter 561 32,0 67,6 67 ,6 
9 unbekannt. ob Fall 

87 geeignet oder nicht 5.0 10,5 78 ,1 

8 Polizei nicht vor Ort 
66 I schriftliche Anzeige 3.8 8 .0 86.0 

7 wirtschaftliches 
Unvermögen 31 1.8 3 .7 89,8 

0 kein einfacher 
Ladendiebstahl 28 1.6 3.4 93,1 

1 Schaden größer 
20 1.1 2.4 95,5 als 100,· DM 

3 Beschuldigter 
13 .7 1.6 97 ,1 jünger als 21 Jahre 

6 Schuldunfähigkeit 
12 .7 1.4 98,6 {Anhaltspunkte) 

4 Beschuldigter älter 
.5 1.1 99.6 als 70 Jahre 

S kein Strafantrag 3 .2 ,4 100,0 
Gesamt 830 47 ,4 100,0 

Fehlend System 921 52,6 
Gesamt 1751 100,0 

Tabelle 2: Erfolg nach Tatörtlichkeit, gruppiert (s. Abbildung 4, S. 36) 

Sofort einbehalt Gesamt 
• nenativ + fV\Siliv 

Anzahl Zeilen% Srulten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Snalten % 
Tatörtl ichkeit 1 Warenhaus 102 43,0 2 1,6 135 57 ,0 30.1 237 100,0 25.7 
gruppiert 2 Verbrauehermarkt, 

132 57 ,1 27.9 99 42 ,9 22 ,1 231 100,0 25.1 Supermarkt 
3 Kaufhaus 83 47 ,7 17,5 91 52 ,3 20.3 174 100,0 18,9 
4 Bekleidungs-. 
Lederwaren-, Sport-, 21 53,8 4.4 18 46,2 4.0 39 100,0 4.2 
sonst . Textmengeschäft 

13 1 
5 Geschäft mit 

59,1 2.7 40,9 2.0 22 100,0 2.4 Metallwaren 
6 Radio-nv-, 
Haushaltsgeräte-, sonst 10 1 66.7 2.1 33,3 1.1 15 100,0 1.6 
Gesch. mit elektr. Art 
7 Sonst. Gesch mit 

42,9 .6 57,1 .9 100.0 .8 Lebensmitteln 
8 Sonstige Geschäfte 48 55,8 10.1 38 44,2 8.5 86 100,0 9.3 
9 Drogerie 51 55,4 10,8 41 4-4 ,6 9.2 92 100,0 10,0 
10 Sonstige ( 10 
Tatörtlichkeilen, jeweils 10 55,6 2.1 44 .4 1.8 18 100.0 2.0 
mit n<:4) 

Gesamt 473 5 1,4 100,0 448 -48,6 100.0 921 100,0 100,0 
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Tabelle 3: Erfolg nach Art des ersten erlangten Gutes, gruppiert 
(s. Abbildung 5, S. 39) 

Soforteinbehalt Gesamt 
- nenativ + nnsitiv 

Anzahl Zeilen% Soa1ten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 
Ersles 1 Kosmetisches 

106 47 ,8 23,6 erlangtes Erzeugnis 116 52.2 27.3 226 100.0 25.4 
Gul 2 Nahrungs- und 
gruppiert Genussmittel , Getränke 69 57 .1 19.4 67 42,9 15,5 156 100,0 17,5 

3 Hand- , Sperrwerk.zeug. 
47 40 ,2 10,3 70 59,8 16 ,2 "' 100,0 13, 1 Materialien. Metall 

4 Bekleidung , Stoff. 
56 58,0 12,7 42 42 ,0 9.7 100 100.0 11 ,2 Schuhe. Brillen 

5 Tabakerzeugnis 37 66.5 6.1 17 31 ,5 3.9 54 100,0 6.1 
6 EDV-, Foto., 
Haushalts-. sonst. elektr 25 51 ,0 5.5 24 49,0 5.5 49 100,0 5.5 
Geräte 
7 

13 Unterhaltungselektronik 50.0 2.6 13 50.0 3.0 26 100,0 2.9 

8 Haushaltsartikel, 

" 52 .2 2.6 11 47 ,8 2.5 23 100,0 2.6 Gebrauchsgüter 
9 Hausausstattung 
(Fenster usw.). Mobiliar, 31.8 1.5 15 66.2 3.5 22 100,0 2.5 
Schlösser 
10 Behältnis. Tasche. 

12 63,2 2.6 36,8 1.6 19 100,0 2.1 Gelbehä!ter 
11 Büroartikel 33,3 1.3 12 66 ,7 2.6 16 100,0 2.0 
12 Chem. En:eugnis. Gift . 

36.5 1.1 61,5 1.6 13 100,0 1.5 Reizmittel. An:nei 
13 Schmuck . Uhren 10 76,9 2.2 23 ,1 .7 13 100,0 1.5 
14 
Papier-/Druckere1en:eugni 66.7 1.3 33,3 .7 100,0 1.0 
s 
15 
Gebrauchs-Nert>rauchsar 75,0 1.3 25,0 .5 100,0 .9 
tikel 
16 Sooshges 17 44 ,7 3.7 21 55,3 4.6 36 100,0 4.3 

Gesamt 456 51.4 100,0 433 48 ,6 100,0 891 1000 1000 

Tabelle 4: Erfolg nach Wert der erlangten Güter (s. Abbildung 6, S. 42) 

Sofort einbehalt Gesamt 
- nenativ + oositiv 

Anzahl Zeilen% Soa1ten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soal\en % 
Gesamtwert 1 bis 10.- DM 154 47,7 32,6 169 52,3 37 ,7 323 100,0 35,1 
des 2 über 10.- DM 126 55,4 28 ,6 231 100,0 gestohlenen bis20,- DM 103 44,6 21 ,8 25 ,1 

Gutes 3 über 20,- DM 
(gruppiert ) bis 30.- DM 56 50,9 12,3 56 49,1 12,5 114 100,0 12,4 

4 über 30,- DM 46 50.5 9 .7 45 49.5 10,0 91 100.0 9.9 bis 40,- DM 
5 über 40,- DM 

22 64.7 4.7 " 35,3 2.7 34 100,0 3.7 bis50,- DM 
6 über 50.- DM 

27 61 .4 5.7 17 38,6 3.6 44 100,0 4.6 bis60,- DM 
7 über 60.- DM 

23 67 ,6 4.9 " 32,4 2.5 34 100,0 3.7 bis 70,- DM 
8 über 70.- DM 14 87,5 3.0 12,5 .4 16 100,0 1.7 bis 80,- DM 
9 Uber 80.- DM 

" 64 .7 2.3 35,3 1.3 17 100,0 1.6 
bis 90,- DM 
10 über 90,- DM 

90 .0 1.9 10,0 .2 10 100,0 1.1 bis 100.- DM 
11 über 100,- DM 85.7 1.3 14,3 .2 100,0 .6 

Gesamt 473 51 ,4 100,0 446 48,6 100,0 921 100,0 100,0 



140 Soforteinbehalt in Nürnberg 

Tabelle 5: Höhe des Soforteinbehalts (s. Abbildung 7, S. 44) 

Gültige Kumulierte 
Häufiokeit Prozent Prozente Prozente 

Gültig 50 169 18,3 38 ,5 38,5 
70 2 ,2 ,5 39,0 
85 1 ,1 ,2 39,2 
100 70 7,6 15,9 55,1 
150 59 6 ,4 13.4 68,6 
180 1 ,1 ,2 68,8 
200 30 3,3 6 ,8 75,6 
250 24 2 ,6 5,5 81.1 
300 14 1,5 3,2 84 .3 
323 1 ,1 ,2 84 ,5 
350 20 2,2 4 ,6 89 ,1 
400 8 ,9 1,8 90,9 
450 8 ,9 1,8 92 ,7 
468 1 ,1 ,2 92,9 
500 10 1,1 2,3 95,2 
550 1 ,1 ,2 95.4 
600 10 1,1 2,3 97 ,7 
700 5 ,5 1,1 98 ,9 
750 3 ,3 ,7 99,5 
850 1 ,1 ,2 99,8 
1250 1 ,1 ,2 100,0 
Gesamt 439 47 ,7 100,0 

Fehlend System 482 52,3 
Gesamt 921 100,0 

Tabelle 6: Erfolg nach Geschlecht (s. Abbildung 8, S. 46) 

Soforteinbehalt Gesamt 
• nPnativ -+ nnsitiv 

Anzahl 1 Zeilen% 1 Snal!en % Anzahl 1 Zeiten% 1 Soalten % Anzahl Zeilen% Snatten % 
Geschlecht M männlich 

262 1 52 ,7 1 
55,4 

235 1 47 ,3 1 52 ,5 497 100,0 54 ,0 
W weiblich 211 49 ,8 44 .6 213 50,2 47 ,5 424 100,0 46,0 

Gesamt 473 51.4 100,0 448 48 ,6 100,0 921 100,0 100,0 

Tabelle 7: Erfolg nach Alter zur Tatzeit (s. Abbildung 9, S. 49) 

Sofort einbehalt Gesamt 
- """'81iv + IV'ISiliv 

Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soallen % Anzahl Zeilen% Snalten % 
Alter zur 0 unter21 5 71 ,4 1,1 2 26 ,6 ,4 7 100,0 ,8 
Tatzeit in 1 von 21 bis unter 30 101 65.6 21 ,4 53 34 ,4 11 ,8 154 100,0 16.7 
Jahren 2 von 30 bis unter 40 100 61 ,0 21 ,1 64 39,0 14,3 164 100,0 17.8 
(gruppier1) 

3 von 40 bis unter SO 104 50,5 22,0 102 49,5 22,8 206 100,0 22,4 
4 von SO bis unter 60 78 43 ,3 16,5 102 56 ,7 22,8 180 100,0 19,5 
5 von 60 bis unter 70 82 40,4 17,3 121 59 ,6 27,0 203 100,0 22.0 
9 70 und darüber 42,9 ,6 57.1 ,9 100,0 ,8 

Gesamt 473 51 ,4 100,0 448 48,6 100,0 921 100,0 100,0 
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Tabelle 8: Erfolg nach Familienstand (s. Abbildung 10, S. 51) 

Sofort einbehalt Gesamt 
- nenativ + ""Sitiv 

Anzahl Zeilen% Snalten % Anzahl Zeilen% Sna!ten % Anzahl Zeilen% Snalten% 
Familienstand 1 ledig 140 65,1 30,4 75 34.9 17,3 215 100,0 24,0 

2 verheiratet 236 46,9 51,2 267 53,1 61 ,5 503 100,0 56.2 
3 getrennt lebend 13 46,4 2.8 15 53,6 3.5 28 100,0 3.1 
4 geschieden 60 52.2 13,0 55 47 ,8 12,7 115 100,0 12,8 
5 velWitwet 12 35,3 2.6 22 64.7 5.1 34 100,0 3.8 

Gesamt 461 51,5 100,0 434 48,5 100,0 895 100,0 100,0 

Tabelle 9: Erfolg nach Wohnort, gruppiert (s. Abbildung 11, S. 54) 

Soforteinbehalt Gesamt 
- n~ativ +...,.,sitiv 

Anzahl Zeilen% SnaJten % Anzahl Zeilen% Snalten % Anzahl Zeilen% $nalten % 
Wohnort 1 Nürnberg 327 48,4 69,1 349 51,6 77,9 676 100.0 73 ,4 
gruppien 2 Fürth 12 37 ,5 2.5 20 62,5 4 .5 32 100,0 3.5 

3 Nahes Umland (alle 
29 47,5 6 .1 32 52,5 7 .1 61 100,0 6.6 Poslteitzahlen 905xx) 

4 Umland (alle Postleitzahlen 
35 58,3 7.4 25 41 ,7 5,6 60 100,0 6 .5 91 io:x und 92xxx) 

5 ResUiches Bayern 13 52,0 2.7 12 48,0 2.7 25 100,0 2.7 
6 Andere Bundesländer 33,3 1.1 10 66,7 2,2 15 100,0 1.6 
7 Ausland 44 100,0 9 .3 44 100,0 4 .8 
8 ohne festen Wohnsitz 100,0 1.7 100,0 .9 

Gesamt 473 51.4 100,0 448 48,6 100,0 921 100,0 100,0 
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Tabelle 10: Erfolg nach Schulbildung (s. Abbildung 12, S. 55) 

Soforteinbehalt Gesamt 
- neaativ + oositiv 

Anzahl Zeilen% Spalten % Anzahl Zeilen% Soallen % Anzahl Zeilen% Spalten% 
Schulbildung 1 ohne 9 75 ,0 3.3 3 25,0 1.1 12 100,0 2,2 

2 Förderschule 
(Sonder-/Hilfsschule) 

50,0 ,7 50,0 ,7 100,0 ,7 

3 Gnmd-/Hauptschule 118 50,4 43 ,2 116 49 ,6 42,6 234 100,0 42 ,9 
4 Berufs- oder 

31 
Fachschule 

39 ,7 11 ,4 47 80 ,3 17,3 78 100,0 14,3 

5 Mittel-(Real-J Schule 42 46,2 15.4 49 53 ,8 18,0 91 100,0 16,7 
6 Höhere Schule 44 59.5 16,1 30 40 ,5 11 .0 74 100,0 13.6 
7 Hochschule (Uni . TH, 

27 51 .9 9,9 25 48,1 9,2 52 100,0 9,5 
FH) 

Gesamt 273 50,1 100,0 272 49,9 100,0 545 100,0 100,0 

Tabelle II : Erfo lg nach Beruf, gruppiert (s. Abbildung 13, s. 57) 

Soforteinbehalt Gesamt 
- neoa1iv + oositiv 

Anzahl Zeilen% S alten% Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% S alten % 
8eM t ohne Beruf 86 68,3 20,0 40 31,7 10,1 126 100,0 15,3 
(gruppiert) 2 Handwerker. 

Facharbelter (Maler. 58 46.4 13,5 67 53,6 16,9 125 100,0 15.1 
Schmied. Elektriker usw ) 
3 Hausfrauen 54 59,3 12,6 37 40,7 9,3 91 100,0 11,0 
4 Handelsvertreter. 36 43.4 8,4 47 56,6 11 .8 83 100.0 10.0 sonst. Handelsberuf 
5 sozialer Beruf 
(Lehrberuf, 19 40,4 4.4 28 59,6 7,1 47 100,0 5,7 
Gesundheitstieruf) 
6 EDV- Organisations-

23 50,0 5,4 23 50,0 5,8 46 100,0 5,6 Verwaltungsberuf 
7 Dienstleistung 23 51.1 5.4 22 48.9 5,5 45 100,0 5.4 (Gaststätte . Friseur) 
8 Ingenieur. Techniker. 16 45.7 3,7 19 54,3 4,8 35 100,0 4.2 techn Sonderkraft 
9 Kraftfahrer. sonst. 12 41,4 2,8 17 58,6 4,3 29 100.0 3,5 
Vel'Xehrsberuf 
10 Lehrling , Praktikant 12 41,4 2,8 17 58,6 4,3 29 100,0 3,5 
11 Bauarbeiter, 10 37 ,0 2.3 17 63.0 4,3 27 100,0 3,3 
Bergmänner 
12 Schüler. Studenten 18 72.0 4,2 28 ,0 1,8 25 100,0 3,0 
13 ungelernte Hilfskraft 12 57 .1 2,8 42 ,9 2,3 21 100,0 2,5 
14 30,8 ,9 69 ,2 2,3 13 100,0 1,6 
Nahrungsmittelhersteller 
15 Te)(lil- , Leder-. 38,5 1,2 61 .5 2,0 13 100.0 1.6 Polsterhersteller 
16 Beruf unbekannt 31 75.6 7,2 10 24.4 2,5 41 100,0 5,0 
17 Sonstige (Künstler. 
Landwirte. Publizisten. 10 33.3 2,3 20 66,7 5,0 30 100.0 3,6 
Wachberuf usw.) 

Gesamt 429 51 ,9 100.0 397 48,1 100,0 826 100.0 100,0 
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Tabelle 12: Erfolg nach Berufsstatus (s. Abbildung 14, S. 59) 
Soforteinbehalt Gesamt 

- nenativ + nnsitiv 
Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 

Beruf 1 Atbei1ende und 
224 48,7 52,2 236 51 ,3 59.4 460 100,0 55,7 (gruppiert Besehäftigte 

aacn 2 Arbeits- und 
Stalus) Beschäftigungslose 74 67 ,3 17.2 36 32,7 9,1 110 100,0 13,3 

3 Hausfrauen 54 59.3 12,6 37 40,7 9,3 91 100,0 11 ,0 
4 Rentner 59 42,1 13,8 81 57 ,9 20.4 140 100,0 16,9 
5 Schüler / Studenten 18 72 ,0 4,2 7 28 ,0 1,8 25 100,0 3,0 

Gesamt 429 51 .9 100,0 397 48 ,1 100,0 826 100,0 100,0 

Tabelle 13: Erfolg nach Deutsche/Ausländer (s. Abbildung 15, S. 62) 

Soforteinbehalt Gesamt 

- nenativ + nnsitiv 

Anzahl Zeiten% Soatten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 
Deutsche/ 1 Deutsche 254 41,4 53,9 359 58.6 80,9 613 100,0 67,0 
Ausländer 2 Ausländer 217 71 ,9 46,1 85 28 ,1 19,1 302 100,0 33,0 
Gesamt 471 51 ,5 100,0 444 48 ,5 100,0 915 100,0 100,0 

Tabelle 14: Erfolg nach Nationalität (s. Abbildung 16, S. 64) 

Soloneinoehalt Gesamt 

- neoativ T oosil!V 

Anzah! Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% S alten% Anzahl Zeilen% Soal!en% 
Staa1sangenorigkeit 0 deutsc.n 254 41 ,4 53,9 359 58.6 80,9 613 100.0 67 .0 
gruppiert (n>=8} 1 russIsc.n " 59.4 4,0 13 40,6 2,9 32 100.0 3.5 

2ukraInIsch 21 72.4 4,5 27,6 1,8 29 100.0 3,2 
3 pofnisCh 21 87,5 4.5 12,5 ,7 24 100.0 2.6 
4turk1SCh 15 75,0 3,2 25.0 20 1000 2.2 
5 gnectusch 10 50,0 2,1 10 50,0 2,3 20 100,0 2.2 
6 IrakIsch " 100,0 3,8 " 100,0 2.0 
7 Jugoslawisch 56.3 1,9 43,8 1.6 16 100,0 1,7 
8kroat1sch 40,0 1,3 60.0 2,0 15 100,0 1,6 
9 itahenIsch 50,0 1,5 50,0 1,6 14 100,0 '·' 10 georg1sCh 81,8 1,9 18,2 ,5 100,0 1,2 
11 bosnisch 72, 7 1.7 27,3 .7 11 100,0 1,2 
12 asert>aidschanisch 77 ,8 1.5 22,2 ,5 100,0 1,0 
13 rumanisch 100,0 1,7 100,0 ,9 
99 sonstige (37 
Nationahta1en, Jeweils 59 78.7 12,5 16 21 .3 3,6 75 100,0 8,2 
n<= 6) 

Gesamt 471 51 ,5 ,oo.o 444 48,5 100,0 915 100,0 100,0 
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Tabelle 15: Erfolg nach Aufenthaltsgrund bei Ausländern 
(s. Abbildung 17, S. 66) 

Aulen1haltsgrund 1 illegal 
bei Ausl.indem 3 TounsVDurchreisender 

4 SludenUSChuler 

Gesamt 

5 Arbeitnehmer 
6 Gewert>etre1bender 
7 Asylsuchender 
9 sonstiger 
Grund/unbekannt 

Solorteinbehalt 
neoatw + oositiv 

Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 
2 100,0 ,9 

48 100,0 21 .9 
8 72.7 3,7 27 .3 3.4 

40 49.4 18.3 41 50,6 47 ,1 
50,0 .5 1 50 0 1,1 

41 953 18.7 2 4,7 2,3 

79 

219 

66.4 

71 .6 

36.1 

100,0 

40 

87 

33.6 

284 

46.0 

100,0 

Tabelle 16: Erfolg nach Aufenthaltsdauer bei Ausländern 
(s. Abbildung 18, S. 68) 

Soforteinbehalt 

- nl'!(']ativ + l'W'lSitiv 
Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 

Aufenthaltsdaue 1 vrenzübertritt bzw 
bei Ausländem Aufgriff innerhalb einer 25 100,0 13,0 

Woche 

2 bis zu 3 Monaten 32 88 ,9 16,6 11,1 5.1 
3 bis zu 1 Jahr 20 74,1 10.4 25 ,9 8.9 
4 bis zu 4 Jahren 47 66,2 24,4 24 33,8 30,4 

5 bis zu 10 Jahren 33 71 ,7 17,1 13 28 .3 16,5 

6 bis zu 20 Jahren 5 31 ,3 2.6 \\ 68 .8 13,9 

7 länger als 20 Jahre 27 61.4 14,0 17 38 ,6 21 ,5 

8 in Deutschland geborer 
57 ,1 2.1 42,9 3.6 

und seitdem anwesend 

Gesamt 193 71 ,0 100,0 79 29,0 100,0 

Gesamt 

Anzahl Zeilen% S alten % 
2 100,0 ,7 

48 100,0 15.7 
11 100,0 3,6 
81 100.0 26,5 

2 100,0 .7 
43 100.0 14,1 

119 

306 

Anzahl 

25 

36 
27 
71 
46 
16 
44 

272 

100,0 

100.0 

Gesamt 

Zeilen% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

38.9 

100,0 

Soanen % 

9.2 

13,2 

9.9 
26,1 

16,9 

5.9 
16,2 

2.6 

100,0 

Tabelle 17: Erfolg nach Polizeidienststelle (s. Abbildung 20, S. 76) 

Soforteinbehalt Gesamt 

- negativ + positiv 

Anzahl Zeilen% Spalten% Anzahl Zeilen% Spalten% Anzahl Zeilen% Spalten% 
Zuständige 5410 PI Mitte Nürnberg 194 70,8 41 ,0 80 29 .2 17,9 274 100,0 29 .8 

Pohzeidienstst 5425 Pl Ost Nürnberg 70 42.4 14,8 95 57 ,6 21,2 165 100.0 17,9 

5435 PI Süd Nürnberg 90 45 ,9 19,0 106 54 , 1 23,7 196 100,0 21,3 

5445 PI West Nürnberg 119 41 ,6 25,2 167 58 ,4 37,3 266 100.0 31 , 1 

Gesamt 473 51 ,4 100,0 446 48 ,6 100 ,0 921 100,0 100,0 
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Tabelle 18: Dauer der polizeilichen Verfahrensbearbeitung 
(s. Abbildung 21, S. 79) 

Soforteinbehalt Gesamt 
- ne0ati11 + DOSitiv 

Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Spalten% 
Dauer der pol izei lichen 1 0 bis 10 179 35.2 38, 1 329 64 .8 73.4 508 100.0 55,3 
Verfahrensbearbeitung 2 11 bis 20 128 58,7 27.2 90 41 ,3 20,1 218 100.0 23 ,7 
in Tagen (gruppiert) 3 21 bis 30 79 79,8 16.8 20 20,2 4,5 99 100.0 10.8 

4 31 bis40 39 88.6 8 ,3 5 11,4 1,1 44 100.0 4,8 
5 41 bis 50 17 85,0 3.6 15,0 ., 20 100,0 2,2 
6 51 bis 60 14 100,0 3.0 14 100,0 1,5 
7 61 bis 70 7 100.0 1,5 7 100.0 .8 
B 71 bis 80 2 66.7 ,4 33,3 ,2 100,0 .3 
981bis90 100.0 ,4 100.0 .2 
10 länger als 90 100.0 .6 100,0 ,3 

Gesamt 470 51 ,2 100,0 448 48 8 100,0 918 100,0 100,0 

Tabelle 19: Art der abschließenden staatsanwaltschaftlichen 
Entscheidung (s. Abbildung 22, S. 90) 

Soforteinbehall r..esamt 
- nenativ + nositiv 

Anzahl Zeilen% Sna1ten % Anzahl Zeilen% Snatten % Anzahl Zeilen% Snalten % 
Abschließende 11 Einstellung nach§ 

287 40.2 61 ,5 427 59.B 95,5 71 4 100.0 78,1 Entseheidung der 153a l StPO 
Staatsanwaltsehafl 12 Strafbefehl 85 82.5 18,2 18 17.5 4 ,0 103 100,0 11,3 

13 Einstellung nach § 
31 100,0 6 ,6 31 100,0 3,4 1531 StPO 

14 Einstellung naeh § 24 100,0 5,1 24 100,0 2,6 170 ll StPO 
1 5 besehleunigtes 14 93,3 3.0 6 ,7 ,2 15 100,0 1,6 
Verfahren 
16 Anklage 100.0 1,9 100.0 1,0 
17 Verbindung und 

100,0 1,9 100,0 1,0 Abgabe in der StA 
18 Einstellung nach § 

75,0 .6 25.0 ,2 100,0 ·' 154 1 StPO 
19 Einst_ naeh § 4511 . 
III und vereint. Jug .vf 100,0 .6 100.0 .3 
nach§ 76 JGG 
20 Sonstiges 100,0 .4 100,0 ,2 

Gesamt 467 51 ,1 100,0 447 48 ,9 100,0 91 4 100,0 100,0 
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Tabelle 20: Dauer der staatsanwaltschaftlichen Verfa hrensbearbeitung 
(s. Abbildung 23, S. 93) 

Sofort einbehalt Gesamt 
- neaativ + oositiv 

Anzahl Zeilen% Spalten% Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 
Dauer der 1 0 bis 10 82 22,1 17,6 289 77 ,9 6' ,7 371 100,0 40,6 
s1aa1sanwaltschaftlichen 2 11 bis 20 182 6',5 39,0 100 35.5 22.4 282 100.0 30 ,9 
Verfahrensbearbeitung in 3 21 bis 30 107 74.3 22 ,9 37 25,7 8,3 144 100,0 15,8 
Tagen(gruppiert) 

4 31 bis 40 21 70.0 4,5 30,0 2,0 30 100,0 3,3 
5 41 b1s50 14 3,0 17 .6 ,7 17 100,0 1,9 

6 51 bis60 17 81 .0 3,6 19,0 ,9 21 100,0 2,3 
7 61 bis 70 6 100,0 1.3 6 100,0 ,7 
8 71 bis 80 90.0 1,9 10,0 .2 10 100,0 1,1 

9 81 bis90 85,7 1,3 14,3 .2 7 100,0 ,8 
10 länger als 90 23 88,5 4,9 11 ,5 ,7 26 100,0 2,8 

Gesamt 467 51 ,1 100,0 447 48,9 100.0 914 100.0 100,0 

Tabelle 21 : Gesamtverfahrensdauer (Polizei und Staatsanwaltschaft) 
(s. Abbildung 24, S. 94) 

Soforteinbehalt Gesaml 
- neoativ ,.. oositiv 

Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Snatten% Anzahl Zeilen% Spalten% 
Gesamtverfahrensdaue 1 0 bis 10 4 3,1 ,9 127 96,9 28.4 131 100,0 14,4 
(Pol1ze1 und StA) in 2 11 bis 20 71 30 ,1 15,3 165 69,9 36,9 236 100,0 25 ,9 
Tagen (gruppiert) 3 21 bis 30 104 55,3 22,4 84 44 ,7 18,8 188 100.0 20,6 

4 31 b1s40 83 67,5 17,9 40 32 ,5 8,9 123 100,0 13,5 
5 41 bis SO 69 81 ,2 14,9 16 18,8 3,6 85 100,0 9,3 
6 51 bis 60 34 87 ,2 7,3 5 12,8 1,1 39 100,0 4,3 
7 61 bis 70 22 88 .0 4.7 12,0 ,7 25 100,0 2,7 
8 71 bis 80 23 88 ,5 5,0 11.5 ,7 26 100,0 2,9 
9 81 bis 90 10 100 ,0 2,2 10 100,0 1,1 
10 9 1 bis 100 10 90.9 2,2 9, 1 ,2 11 100,0 1,2 
11 101 bis 110 100,0 1,5 100,0 ,8 
12 111 bis 120 87,5 1,5 12,5 ,2 100,0 ,9 
13 121 bis 130 85,7 1,3 14,3 ,2 100,0 ,8 
14 131 bis 140 100,0 1, 1 100,0 ,5 
15 141 bis 150 100.0 ,4 100,0 .2 
16 länger als 150 87 ,5 1,5 12,5 ,2 100,0 ,9 

Gesamt 46' 50 ,9 100,0 447 49,1 100,0 911 100,0 100.0 

Tabelle 22: Za hlungserfolg nach Zahlungsa rt (s. Abbildung 25, S. 96) 

t::ahlu1'1QH'1 
be1mSotE 

Geum1 

1 bar vorun 
2 b1r 1nderPoltze11nspek1ton 
3 \)berwe1sungan 
L<mdesjusHzkasse 
4bar (i. eungeklart) 
9unbekann1 

Zahlunoerfolat? G11$am1 
1 ·, 2 nein 9 Ut1bek1Mt 

Anzahl Zeilen% S01lten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anul'II Zeilen% S allen % A.ntal'II 
186 100.0 •2.11 
1'7 99,3 33,9 

68 86,, 15,7 13,9 84,6 

33 100,0 7,6 
50,0 

434 96 9 100.0 13 2.9 100.0 
50.0 100.0 

.2 100.0 

!86 

'" 
100,0 41 .5 
100.0 33,0 

79 100.0 17,6 

33 100.0 7,4 
2 100.0 ... 

448 100.0 100,0 
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Tabelle 23: Dauer von Tat bis zur Zahlungsanzeige nach Zahlungsart 
(s. Abbildung 26, S. 97) 

Zahlun sart oeim Sn! r.esamt 
3 Überwe,sung an 

harv rC.rt 2 bar1nderPohze11nsnekt1on Lan es'ustizkasse 

147 

Zellen% Soallen % Anzahl Zeilen% S alten % Anzahl Ze,len% Snalten % Anzahl Zeilen% Snalten% 
Tat - Zahlungsanzei 1 Obis 10 
derSlA (Dauerlf'I 2 11 bls20 
Tagen_gruopiertJ 3 21 brs 30 

4 31 b1S40 

5 41 bis 50 
Gesamt 

26 
24 

51 .0 40,6 5 9 8 35.7 20 39 2 100,0 
82.8 37.5 5 17.2 35.7 
75.0 
75.0 

100,0 " 3,1 
65,3 100.0 

25.0 
25.0 

21.4 

'·' 
14,3 100,0 20 20,4 100,0 

Tabelle 24: Gründe für das Scheitern der geeigneten Fälle 
(s. Abbildung 27, S. 108) 

Gültige Kumul ierte 
Häufiokeit Prozent Prozente Prozente 

Gültig 3 Ablehnung durch 
215 23,3 45,5 45,5 den Beschuldigten 

2 kein Geständnis 179 19,4 37 ,8 83,3 
7 beschl. Verfahren 

58 6,3 12,3 95,6 Sicherheitsle istung 
8 sonstiges 18 2,0 3,8 99,4 
9 Grund für 

3 ,3 ,6 100,0 Scheitern unbekann 
Gesamt 473 51,4 100,0 

Fehlend System 448 48 ,6 
Gesamt 921 100,0 

" 29 

" 4 
2 .. 

Ta belle 25: Gründe für das Scheitern der geeigneten Fä lle nach 
Geschlecht (s. Abbildung 28, S. 110) 

100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 

Geschlecht Gesamt 
M männlich W weibl ich 

52,0 
29,6 
12,2 

'·' 
2.0 

100,0 

Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soalten % 
Grunde fi.Jr 2 kein Geständnis 98 54,7 37 .4 81 45.3 38.4 179 100,0 37 ,8 
Scheitern 3 Ablehnung durch 
des SofE den Beschuldigten 114 53 ,0 43,5 101 47,0 47 ,9 215 100,0 45 ,5 
(gruppiert_ 1) 7 beschl. Verfahren 

Sicherheitsleistung 35 60,3 13, 4 23 39,7 10,9 58 100,0 12,3 

8 sonstiges 13 72 ,2 5,0 5 27,8 2,4 18 100,0 3,8 
9 Grund für 

2 66,7 ,8 1 33,3 ,5 3 100,0 .6 Scheitern unbekannt 
Gesamt 262 55,4 100,0 211 44,6 100,0 473 100,0 100.0 
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Tabelle 26: Gründe für das Scheitern der geeigneten Fälle nach 
Deutsche/Ausländer (s. Abbildung 29, S. 111) 

Deutsche/Ausländer Gesamt 
1 Deutsche 2 Ausländer 

Anzahl Zeilen% Soalten % Anzahl Zeilen% Soatten % Anzahl Zeilen% 
Gründe für 2 kein Geständnis 102 57,0 40,2 77 43,0 35,5 179 100,0 
Scheitern 3 Ablehnung durch den 
des SofE Beschuldigten 143 67,1 56,3 70 32 ,9 32,3 213 100,0 

(gruppiert_ 1 7 beschl. Verfahren / 
2 3.4 ,8 56 96,6 25,8 58 100,0 Sicherhe1tsle1stung 

B sonstiges 6 33,3 2.4 12 66,7 5,5 18 100,0 
9 Grund für Scheitern 
unbekannt 1 33 ,3 .4 2 66,7 ,9 3 rno.o 

Gesamt 254 53,9 100,0 217 46,1 100,0 47 1 100,0 

Soalten % 
38,0 

45,2 

12,3 

3,8 

,6 

100,0 
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Anhang 4: Instrumente 

Polizeilicher Vordruck „ Soforteinbehalt " 

Dienstslelle(Stempel) Ort Datum 

Al<lenu~ic l1cn 

Sachbeart:,c,ter(in) 

SOFORTEINBEHAL T im Ermi ttlungsvcrf.:ihren gegen 
1 Vomame(n) 1 Gebut1sdatun 

wegen Diebstahls am 20 Uhr 
von(Oiebesgut) 

T•tort (StraßotPl.llZ, Hausnl.ifTVTler, PLZ, Ort) 

1 . Erklärungen des/der Beschuld igten nach vo rangegangener Belehrung gemäß§§ 136,163 a StPO: 

0 lch bin Ersttäter, d.h. ich bin weder vorbeslral t noch isVwar gegen mich ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren anhängig. 

0 Mil der angebotenen Verfahrenseinstellung gemäß § 153 a StPO durch die Staatsanwaltschall Nlirnberg -
Fürth gegen Zahlung einer Geldbuße erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden. 

Einen Geldbetrag von D ___ DM bzw. 0 ___ EURO 

0 ~~~:ei~~i~?ee~~i~:tb:d~~~i~ginc~e/ e~~:~1~
1
:~. vor Ort an den/die rnil der Sachbehandlung bclrau te(n) 

0 werde ich 

0 binnen 6 Tagen in bar bei der oben genannten Polizeidienststelle cinbezahlen. 

0 ~::e~s:~~=~äagne~i:~1~~~u:i:~:~~~~i~~-rweisen. Ein entsprechender 

O Ich bin damit einverstanden, dass der geleistete, bzw. zu leistende Geldbetrag aul eine eventuell von der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg • Fürth les tges.etzte Geldaullage Verrechnung findet. 

Au l die Übersendung einer Einstellungsverfügung gemäß § 153 a StPO 

D verzichte ich. 0 verzichte ich nicht. 

Sollte die Einstellung des Verfahrens gegen die genannte Geldbuße nicht möglich sein. 

erklä.re ich mich damit einverstanden, dass der von mir geleistete bzw. zu leistende Geldbetrag im hiesigen 
Verfahren auf eine etwaige Geldstrafe und/oder Verlahrenskos\en angerechnet wird. 

O bitte ich um Rücküberweisung des Geldbetrages auf das 
1 Konto· Nr. I Bankloluahl I Name und A.nschrifl des Go1dinstilutos 

2. Hinweise: 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass 

strafrechtliche Vorbelas tungen meiner Person eine ve reinfachte Verfahrensbeendigung, insbesondere 
die Einstellung des Ver1ahrens ausschließen 

~u:i~~~r:~~~cto~i~il~:::;;:i:!~~~~uNl~~~l~~r:re· r~1~~:1i~~~!~!~~~:~Pa~l~~~;~~z~~d~1E~7;~~htung trillt, 

Ort, Dal\.m 

ume1sc1Wt des/der Beschuldigten Unte1schrift des Beamtel'Vder Beamtin 

149 
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Polizeilicher Vordruck „ Niederschrift über Soforteinbeha/1" 

Dieruistc11c 

NIEDE·RSCHRIFT , • ., 
[J Sofortcinbchalt 

Zahlung :a;ur Abwendung der Er.1:itz;froihcit.s~rale 

0 ~nlung .nir Abwendung der Erzwingungshalt ') 

On.O•tllm 

Mittc~ung ru, Verfo!gungs•Noll:t: c- cilungsbehordc: 
1. Zustel1ungsocvollf'l'lacilllgtcr ~ehe unten 
2. Artdc-<Sicricmei\/2.!nlung: 

§ e.arse:~ in dC\J\5Cher W~hM.Jn9 :)M 
eMae~ ,n ___ w~nrung _ =-__ oM 

1(11:~itKhtt.kderAIT 
i:10"'11"°""'4- ,...,,i .....o _..,_ au C'..1<n•~u, 

Ur.a:.'ln/1 ll"D~ IG, Owoft~J (l.uu,.-,,,e,, <l l. o.,,,cn~ l•JtGnl "'' P0<ll•O•" • Ultlll 
01 1. O..:(tuUW\11 lQOIOI M v~~~-,,., a , Ol l •. O..,c,,~cn,-i tnt.vl "'' ~ 1,t••· 

HerT/Frau ! ~~~v0fn.amu1,~;i.G• ~,..,,_,. 

19.,.,...corii:~~1\11<.11'>9....,,..1.Ufla.l-:1,uu11ru 

A. wird ·beschuldigt, il/11 1°9'""' ,"'"~" 1°" 
lolgende - 7 Stra.lta, n Ord.Jungswiclrigkeit 

Zllwiderha_™"_''-"':__ ______ -+--"-'"_-_ ._v,_"'_"'_"_"'-" __ 

II'<"' au1;u~.._ w•"" r~, o•• ""'""""1 41• r;;unc:u.,,,.-1110 , <1•n ,:. ;1uum•c"'•"' ..,,...,n•1v l>tl 
1 

Fanraug O LXW Zi.:g S.a.11el-t.K'# l(OM l._ _ _____ .,_I ___ 

H2jter 

Um Cio Ourchtonrung de.s V.-::rrahren.s slCtlel"Ul:;topen 

Q 1. ordnet O das Gericht O d ieStA Q die6u09e1dbehOrde O diePohz.cidief\st::telle/der Poli:teibe.a.mle 
nMoe 8r.adll'Wl19...,CI N_,. 

~J2 an, d;if cer e c:=ci'lu!dlgte/Be110Hene. t..:ir die z.u er;..Jnendc Geid.straie/GcldtlU0c und die kosien des Verfahrons 
.Sicnerheit zu 1eis1en nat 

2. !eist.et ocr eeschuJOigte rar die llJ erwartende Geld.:~e uno 0111: Koslen des v~rtanrens gemiO §§ 127a Abs.. , Nr. 2... Abs.. 2 
i.V. m.-116.l Ab~., StPO -freiwillig Sicneine;t 

11'\Höhevon ______ OM (t.W. _________________ ____ _; 

Stralereuee ____ __ OM Geounr,J _______ DM Aus12gen1! ____ ___ 0M 

durcn 0s•cne~tcilung 0 eescnJagn.r.me 1reiwillige Hr.rau~abc o . .1. Gcscnrondc~ 

B. leislctühlung in Höh<? von ______ QM (i.W. _____ _ _______ ) zur Abwendung 

0 <!er angeordneten Vo/lSlre-:ll.unc; ccr E:sac:l're,neit:s.:;lrafe (.:u.:.t 2chorce _ _ _ ____ Az: _____ 

D der Er:wingunr;;i:natt (~ust Eehoroe _ _ _ ____ Ai,. ______ _, 

Dieser ßcs,.:hcid gilt als Bescheinigung Ober die D Einzahlung obigen Betrags O llintcrlcgung obigen Gegenstandes 

E,klin.ing -de:, Bc!:l;hutdi~on /Be1rnffenen : 
Soweit die Stenerhcrl (deiE::ö:./ nicnt di.!l'Ch G~dstraic/Geldbuüc unC Kcsten :::C!s Vcr1anrens sowie sons\Jgc Au:s1a9en vcrtr:!Uchl 
wird. beantrage ic.n Cie Hcr.:usg:abe und Uberwr1sun9 auf mein i<onto 
lle1r\te1-#<r,Oll.. N_,.,.~,..,,cnr,11d,;::c; . 1a~..u 
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Datensatzbeschreibung „ Vorgang und Vorgangskurztext " der Polizei 

VORGANG 

lfd. Nr. Ste llen Position Feld Format Sch lüsse l in Date i/ Abschnitt 
(1) 16 1 Aktenzeichen 
(2) 4 17 zust. PI Polizei 
(3) 2 2 1 Tattag TT 
(4) 2 23 Tatmonat MM 
(5) 4 25 Tatjahr JJJJ 
(6) 4 29 Tatuhrzeit SSMM 
(7) 3 33 Tatörtlichkeit 1 Kata log / Tatörtlichkeit 
(8) 3 36 Tatörtlichkeit 2 Kata log / Tatörtlichkeit 
(9) 4 39 er langtes Gut 1 Katalog / erlangtes Gut 
( 10) 4 43 erlangtes Gut 2 Katalog / erlangtes Gut 
(I I) 4 47 erlangtes Gut 3 Katalog / erlangtes Gut 
(12) 4 5 1 e rl angtes Gut 4 Kata log / erlangtes Gut 
( 13) 8 55 Gesamtwert DM NNNNNNNN 
(14) 1 63 Tatbeteiligung Kata log / Tatbeteiligung 
(15) 1 64 Versuch 1 = ja; 2 = nein 
(16) 1 65 Sof.einbeha lt pos/neg 
( 17) 1 66 Geschlecht 
(18) 2 67 Geburtstag TT 
( 19) 2 69 Geburtsmonat MM 
(20) 4 71 Geburtsjahr JJJJ 
(21) 1 75 Familienstand Katalog / Familienstand 
(22) 30 76 Wohnort 
(23) 106 Schulbildung Kata log / Schu lbildung 
(24) 3 107 Beruf Kata log / Beruf 
(25) 3 110 Geburts land Staat 
(26) 3 113 Staatsangehörigkeit Staat 
(27) 1 116 Aufenthaltsgrund Kata log/ Aufenthaltsgrund 
(28) 2 117 Aufentha ltsdauer Katalog / Aufenthaltsdauer 
(29) 2 119 Einlauftag TT 
(30) 2 121 Einlaufmonat MM 
(31) 4 123 Einlaufjahr JJJJ 
(32) 2 127 Aus lauftag TT 
(33) 2 129 Auslaufmonat MM 
(34) 4 131 Auslaufjahr JJJJ 
(35) 20 135 Justi z-Aktenzeichen 

Datensatzlänge 155 Bytes 

VORGANGSKURZTEXT 

Position Feld 
1 Aktenze ichen 
17 Kurztext 

Datensatzlänge 716 Bytes 



152 Soforteinbehalt in Nürnberg 

Statistischer Erfassungsbogen der Staatsanwaltschaft 

Au fkl c bc r 

Statistischer Erfassungsbogen 

Soforteinbehalt 

l. Soforteinbehalt vom Beschuldigten 

0 Höhe des Sofortembehalts· 

D abgelehnt 

D geleistet durch 

D ;Barzahlung 

DM/Euro 

U vor Ort 

O in der Polizeiinspektion 

D Überweisung an die Landesjustizkasse 

D Angebot angenommen, jedoch kein fristgerechter Zahlungseingang 

2. Fortgang des Verfahrens 

D Verfahrensbeendigung gemäß§ 153 a Abs l StPO nach Sofortcinbchalt 

D Verfahrensbeendigung gcmlß § 153 a Abs l StPO ohne Sofortcinbehalt 

0 kein Fall des§ 153 a StPO 

D Beschuldigter kein Ersttäter 

D sonstige Ablehnungsgründe 

0 Verbleib des Soforteinbehalts, soweit keine Sachbehandlung nach § 153a Abs 1 StPO 

0 RilckObcrweisung 

0 Einverständnis d. Bcschudigtcn mit Verrechnung auf Geldstrafe/Verfahrenskosten 

3. Dieses Blatt sofort an Herrn StAGrL Dr. Papp z.K. 

Datum StaatsanwAltin/Staatsanwalt 
SIA NF - SofortcinbcNIII 12.00 
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Überweisungsträger der Landesjustizkasse 

L 

Pseudorechnungsnummer 
der Staatsanwaltschaft 

Überwelsungsau ag/Zahlschein 

Tagebuchnummer 
der Polizei 

8-JU_, Sie bil(I dlnen\lOl'dru;;k 
lül'die~dNBetrageevan 
1>1em Kon1oodwrtur~-
°"1VordNdlbil1enichl~ 

(Nltne und Sltt dH.1-::waa.,:::,.::.,.c:, •• :::,,.;;;;,u;;;;, .a,. ..... .,,,.---------., ..... cc;~ • .k,..~.~.) •nö<en. bffi.mp.ln(ll(»lbndwrLllt..-.. 

Empling1r: Nam Vomame/Arma (mu. 27 Sl1ll1n) 

Landes ustizkasse Bamberg, 
Konto-Nr. des E pling111 

302491 
bll (Kr1dltln1Ut 

Bayeri 
•BIIZIH"EJnli) 
"'°""DM 

§ 522902000000 T98 123456/00/9876 

70050000 

'. noch Varwendunga.zw.c;k (ln-o,ooamt -., 2 hllffl ll zt St• M•nJ 1 Vorderh ,, binger Franz Soforteinbeha 1 t 
§ 1 Kot1\olnhaber/Elnnhlu: 

~, Vorderhubi 
2 

Angabe des Ein-
zahlers 

( Polii.eidienststellc 
oder 

B=Jü1digter 
Dritter) 

Name des 
Beschuldigten 

-~-m -~i 
Jä! ~· ifi w i:! 
iii 

c! 

18 

153 

; 

; 

ZI 
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Fragebogen der KrimZ für die Polizei 
Kriminologische Zentralstelle 

Fo rschun gs- und Do kumentati o nseinrichtung des Bundes und der Länder 
Viktoriastraße 35, 65189 Wiesbaden 

Tel.: 0611/1 575 8-0 · Fax: 0611 / 15758-10 · Internet: www.krimz.de 

Forschungsprojekt 
.. Die Einstellunglpraxis der Staatsanwaltschaften 

und das Ermittlungsverhalten der Polizei· · 
Modellprojekt „Sofortei11beha/1 i11 Nürnberg" 

- Befragung der Po li ze ibeamten und -beamtinnen beim Po li zeipräs idium Mitte lfranken -

Vorgangsbearbeitung im Modellprojekt 

,. Lässt sich vor Ort ein Verfahren mit Soforteinbehalt in der Rege l angemessen einfach und zügig abwi-
cke ln? 

D j a 
:J ne in, Feststellung grundsätzlich geeigneter Fälle ist zu kompliz iert 
D ne in, Festsetzung der Höhe des Soforteinbeha\ts ist zu kompliziert 

ne in, die Verwaltung der Ge lder ist zu aufwändig 
C ne in. sonstige Probleme: 

Wi e ste llen Sie vor Ort die Ersttätereigenschaft des Beschuldigten in der Rege l fe st? 

0 durch die Angaben des Beschu ldigten und zusätzlich durch die Vorgangsverwaltung INPOL 
nur durch die Angaben des Beschuldigten 
auf sonstige Weise: 

Meinen Sie, dass das Auftreten der Polizei vor Ort durch das Modellproj ekt gestärkt wird? 

C nein 
[l ja. etwas 

ja. sehr 

Äußert der Beschuldigte Gründe, wenn er den Soforteinbehalt ablehnt? 

=:i immer/so gut w ie immer 
meistens 

C: in der Regel 
D selten 
:J grundsätzlich nicht/nie 



Anhang 4: Instrumente 

• Welche Gründe sind das ggf. und wie häufig werden sie genannt? 
„ich bin unschuldig" : ..... D oft D gelegentlich 
„ich habe nicht genug Ge ld" : ........ .......................... ..... D oft D gelegentlich 
„das bezahle ich nicht, d ie Auflage ist zu hoch" : ......... D oft D ge legentlich 
Mi sstrauen/Rechtsunsicherhe it : .......... D oft D gelegentlich 
ggf. sonst ige Gründe: ........... .............. ....... D oft D gelegentlich 
ggf. sonsti ge Gründe: ... .......... D oft D gelegentlich 

Z usamme na rbe it mit der Staatsanwaltschaft im Modellprojekt 

,- Haben Sie aufgrund des Modellprojekts vermehrt Rückfragen an die Staatsanwaltschaft? 

1J nein 
ja. etwas; Inhalt: 

D ja, deutlich ; Inhalt: 
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D selten 
D selten 

D se lten 
D se lten 
D selten 

Fü hrt das Modellprojekt zu besseren Kontakten zwischen Ihnen und einzelnen Staatsanwälten? 

D nein 
[j ja, etwas 
C ja, sehr 

Fü hrt das Modellprojekt bei Ihnen zu einer veränderten Akzeptanz der staatsanwa ltschaft lichen Verfah-
renseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO? 

' ...J nein 
C ja; Modellprojekt führt be i mir zu höh erer Akzeptanz e iner Einstellung nach § 153a Abs. 

St PO 
D ja; Mode llprojekt führt bei mir zu geringerer Akzeptanz einer Einste llung nach§ 153a 

Abs. 1 StPO 

Vielen Dank für Ihre Mitarbe it! 
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Fragebogen der KrimZfür die Staatsanwaltschaft 
Kriminologische Zentralstelle 

Forschungs- und Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder 
Viktoriastraße 35 , 65189 Wiesbaden 

Tel.: 0611/15758-0 · Fax: 0611/15758-10 · Internet: www.krimz.de 

Forschungsprojekt 
„ Die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften 

und das Ermilllungsverhalten der Polizei" 
Modellprojekt „Soforteinbehalt in Nürnberg" 

- Befragung der Dezernentinnen und Dezernenten bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth -

Aktenbearbeitung im Modellprojekt 

Bearbeitungsdauer der Verfahren (Erstvorlage- bis Erledigungsdatum) in der Regel: 
0 e in Tag 
0 bis zu e iner Woche 
[) bis zu zwe i Wochen 
D bis zu einem Monat 
S länger als ein Monat 

• Bearbeitungsdauer im Vergleich zu fi-üher ohne Modellprojekt (Erstvorlage- bis Erledigungsdatum): 
C jetzt kürzer 
u gleich lang 
C:: jetzt länger 

• Bearbeitungsdauer pro Akte im Vergle ich zu fi-üher ohne Modellprojekt: 
0 jetzt kürzer 
0 gleich lang 
C jetzt länger 

, Anzahl der Aktenvorlagen in der Regel : 
einmal 
zweimal 

[ öfter a ls zweima l 
• Anzahl im Vergleich zu früher ohne Modellprojekt: 

D jetzt seltener 
C gleich oft 
0 jetzt öfter 

• Gründe für wiederholte Aktenvorlagen: 
D Korrespondenz mit dem Auflagenempflinger (z.B. Zuordnungsprob leme) 
D fehlender Bundeszentralregisterauszug 
0 fehlende Zahlungsanzeige 
0 sonstige Gründe: 

Nutzen Sie das Zentrale Staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister zur Feststellung der Ersttäterei-
genschaft des Beschuldigten? 

0 grundsätz lich ja 
D grundsätzlich nein; Gründe: 

Macht die Geldauflagenverwaltung im Modellprojekt Ihnen oder Ihrer Geschäftsstelle mehr Arbeit? 
D nein 
D ja, nämlich: 
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Zusammenarbeit mit der Polizei im Modellprojekt 

Ist die Auswahl grundsätzlich für den Soforteinbehalt geeigneter Fälle durch die Polizei zutreffend? 
tJ immer/so gut wie immer 
D meistens 
D in der Regel; häufige Fehler: 

D grundsätzlich nicht; häufige Fehler: 

Setzt die Polizei die Höhe des Soforteinbehalts richtig fest? 
immer/so gut wie immer 

0 meistens 
:J in der Regel ; häufige Fehler: 

0 grundsätzlich nicht ; häufige Fehler: 

Kommt es aufgrund des Modellprojekts vermehrt zu Rückfragen der Polizei an Sie? 
iJ nein 
D ja, etwas; Inhalt: 

C ja. deutlich ; Inhalt: 

Führt das Modellprojekt zu besseren Kontakten zwischen Ihnen und einzelnen Polizeibeamten' 
0 nein 
Ci ja, etwas 
0 ja, sehr 
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Hat ein Polizeibeamter Ihnen gegenüber geäußert, dass das Modellprojekt bei ihm zu einer veränderten 
Akzeptanz der staatsanwaltschaftlichen Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO führt' Ggf. mit 
welchem Inhalt? 

nein 
0 ja; Modellprojekt führe bei ihm zu höherer Akzeptanz einer Einstellung nach § 153a Abs. 

StPO 
C ja; Modellprojekt führe bei ihm zu geringerer Akzeptanz einer Einstellung nach § 153a Abs. 

StPO 

Schluss 

Halten Sie das Modellprojekt für sinnvoll' 
C ja; Gründe: 

C unentschieden; Gründe: 

D nein; Gründe: 

Bringt Ihnen das Modellproj ekt Arbeitserleichterung? 
:J nein 
C: ja, folgende: 

Ggf. Verbesserungsvorschläge zum Modellprojekt: 

Ggf. Anmerkungen zum Modellprojekt: 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Fragebogen der KrimZfür die Geschädigten (Einzelhandel) 
Kriminologische Zentralstelle 

Forschungs- und Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder 
Viktoriastraße 35, 65189 Wiesbaden 

Tel.: 0611/15758-0 · Fax: 0611 /1575 8-10 · Inte rnet : www.krimz.de 

F orschungsprojekl 
.. Die Einslellungspraxis der S1aalsanwaltschafien 

und das Ermilllungsverhalten der Polizei '· 
Modellprojekt „Soforteinbel,a/t in Nürnberg" 

- Befragung der Geschädigten von Ladendiebstählen im Stadtgebiet N ürnberg -

Allgemeines zum Modellprojekt „ Soforteinbehalt" 
Was für eine Art Geschäft betreiben Sie? 

::J Drogerie / Einzelhandel 
Q Verbrauchermarkt / Supermarkt 
D Kaufhaus 

D Baumarkt 
D Großmarkt 

In welchem Nürnberger Stadtbezirk befi ndet sich Ihr Geschäft? 
rJ Stadtbezirk 1 - Mine D Stadtbezirk 5 - Oststadt 
D Stadtbezirk 2 - Südstadt C Stadtbezirk 6 - Südoststadt 
C Stadtbezirk 3 - Weststadt 
Q Stadtbezirk 4 - Nordstadt 

Zeigen Sie in der Regel Ladendiebstähle bei der Polizei an9 

C nein 
ja 

' Stadtbezirk 7 - Außenstadt Süd 

Hatten Sie vor der Zusendung dieses Fragebogens Kenntnis vom Modellprojekt .,Soforteinbehalr'? 
D nein 
::J nur vage 
::J ja 

Wie oft wurden se it Beginn des Modellprojekts (Oktober 2000) .. Soforteinbehalte" in Ihrem Geschäft 
durchgeführt? 

::J noch nie / nicht, dass ich wüsste (S ie brauchen den Fragebogen jetzt nicht weiter auszufüllen: 
bitte senden Sie ihn aber dennoch an uns zurück!) 

D hin und wieder 
D einmal pro Monat 

einige Male pro Monat 
D einmal pro Woche 

einige Male pro Woche 

Abwicklung der Ladendiebstähle mit „ Soforteinbehalt" 
Bringt Ihnen der „Soforteinbehalt" Arbeitserleichterung bei der Abwicklung von Ladendiebstählen? 

C nein 
C ja, folgende: 

Zahlen die Beschuldigten jetzt bereitwilliger die füllige Aufwandsentschädigung (,, Fangprämie" ) an Sie? 

::J nein 
D ja, etwas 
D ja, sehr 
D wir erheben keine Aufwandsentschädigung (,,Fangprämie" ) 
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Dauen es jetzt länger oder kürzer, bis die Polizei vor On ist? 
0 jetzt länger 
0 jetzt kürzer 
0 kein Unterschied 
D we iß nicht 

Wickelt die Polizei die Ladendiebstähle jetzt langsamer oder sc hneller ab als frü her? 
D jetzt langsamer 
D jetzt schneller 
0 kein Untersch ied 
'.:; we iß nicht 
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Wird nach Ihrer Mein ung das Auftreten der Polizei vor On durch das Mode llprojekt gestärkt (z.B. da-
durch, dass die Polize i dem Beschuldigten jetzt die Zah lung eines bestimmten Geldbetrags anbieten kann . 
damit das Verfahren später ein geste llt w ird)? 

0 nein 
Ci ja. etwas 
0 ja, sehr 
[; weiß nicht 

Sind die Ladendiebstähle se it Ein fü hrung des Mode llprojekts (Oktober 2000) in Ihrem Geschäft zurück 
gegangen? 

0 nein 
J j a, etwas 
0 ja, sehr 
D weiß nicht 

Schluss 

Halten Sie das Modellprojekt für s innvoll? 
J ja; Gründe: 

D unent sch ieden; Gründe: 

1. nein; Gründe: 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen zum Modellprojekt? 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Übersichtstabelle der KrimZ zur Höhe des Soforteinbehalts 

Gesamtwert des gestohlenen Gutes Höhe des Soforteinbehalts 
in DM in DM 

0,01 - 11 , 11 50,-

11,12 - 16,66 100,-
16,67 - 22,22 150,-

22,23 - 27,77 200,-

27,78 - 33 ,33 250,-

33 ,34 - 38,88 300,-

38,89 - 44,44 350,-

44,45 - 49,99 400,-

50,00 - 55 ,55 450,-

55 ,56 - 61 ,11 500,-

61 ,12-66,66 550,-

66,67 - 72,22 600,-

72,23 - 77, 77 650,-

77,78 - 83 ,33 700,-

83 ,34 - 88,88 750,-

88,89 - 94,44 800,-

94,45 - 99,99 850,-

100,- 900,-
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Anhang 5: Gesetzestexte 

Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 20 Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 
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Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Stö-
rung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer 
schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln. 

§ 242 Diebstahl 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache 
sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 248a Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen 

Der Diebstahl und die Unterschlagung geringwertiger Sachen werden in den Fällen der 
§§ 242 und 246 nur auf Antrag verfo lgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde we-
gen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen für geboten hält. 

Strafprozessordnung (StPO) 
§ 132 [Sicherheitsleistung] 

( 1) Hat der Beschuldigte, der einer Straftat dringend verdächtig ist, im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt, liegen aber die Voraussetzungen 
eines Haftbefehl s nicht vor, so kann, um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzu-
ste llen. angeordnet werden, daß der Beschuldigte 
1. eine angemessene Sicherheit für die zu erwartende Geldstrafe und die Kosten des Ver-
fahrens leistet und 
2. eine im Bezirk des zuständigen Gerichts wohnende Person zum Empfang von Zuste l-
lungen bevollmächtigt. 

§ 153 [Einstellung wegen Geringfügigkeit] 

(1) Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft mit 
Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts von der Ver-
fo lgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentli -
ches Interesse an der Verfolgung besteht. Der Zustimmung des Gerichtes bedarf es nicht 
bei einem Vergehen. das nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei 
dem die durch die Tat verursachten Folgen gering sind. 
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§ 153a [Einstellung nach Erfüllung von Auflagen] 

( 1) Mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und 
des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorläufig von der Er-
hebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten Auflagen und 
Weisungen ertei len, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfol-
gung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht. Als Auflagen oder 
Weisungen kommen insbesondere in Betracht, 
1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens eine bestimmte Leis-
tung zu erbringen, 
2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu 
zahlen, 
3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen, 
4. Unterhaltspflichten in einer bestimmten Höhe nachzukommen, 
5. sich ernsthaft zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-
Opfer-Ausgleich) und dabei se ine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wieder gut zu 
machen oder deren Wiedergutmachung zu erstreben, oder 
6. an einem Aufbauseminar nach § 2b Abs. 2 Satz 2 oder § 4 Abs. 8 Satz 4 des Straßen-
verkehrsgesetzes teilzunehmen. 

§ 154 [Einstellung bei mehreren Taten] 

( 1) Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung einer Tat absehen, 
1. wenn die Strafe oder die Maßregel der Besserung und Sicherung, zu der die Verfolgung 
führen kann, neben einer Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung, die gegen den 
Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechtskräftig verhängt worden ist oder die er wegen 
einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht beträchtlich ins Gewicht fällt oder 
2. darüber hinaus, wenn ein Urtei l wegen dieser Tat in angemessener Frist nicht zu erwar-
ten ist und wenn eine Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung, die gegen den 
Beschuldigten rechtskräftig verhängt worden ist oder die er wegen einer anderen Tat zu 
e1warten hat, zur Einwirkung auf den Täter und zur Verteidigung der Rechtsordnung aus-
reichend erscheint. 

§ 170 [Abschluss des Ermittlungsverfahrens] 

(]) Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage, so er-
hebt die Staatsanwal tschaft sie durch Einreichung einer Anklageschri ft bei dem zuständi-
gen Gericht. 
(2) Andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Hiervon setzt sie den Be-
schuldigten in Kenntnis, wenn er als solcher vernommen worden ist oder ein Haftbefehl 
gegen ihn erlassen war; dasselbe gilt, wenn er um einen Bescheid gebeten hat oder wenn 
ein besonderes Interesse an der Bekanntgabe ersichtlich ist. 

§ 407 [Strafbefehl] 

(1) Im Verfahren vor dem Strafrichter und im Verfahren, das zur Zuständigkeit des Schöf-
fengerichts gehört, können bei Vergehen auf schriftlichen Antrag der Staatsanwaltschaft 
die Rechtsfolgen der Tat durch schriftlichen Strafbefehl ohne Hauptverhandlung festgesetzt 
werden. Die Staatsanwaltschaft stellt diesen Antrag, wenn sie nach dem Ergebnis der Er-
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mittlungen eine Hauptverhandlung nicht für erforderlich erachtet. Der Antrag ist auf 
bestimmte Rechtsfolgen zu richten. Durch ihn wird die öffentliche Klage erhoben. 

§ 417 [Beschleunigtes Verfahren] 
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Im Verfahren vor dem Strafrichter und dem Schöffengericht stellt die Staatsanwaltschaft 
schriftlich oder mündlich den Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren, wenn 
die Sache auf Grund des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage zur sofortigen 
Verhandlung geeignet ist. 

Jugendgerichtsgesetz (JGG) 
§ 45 Absehen von der Verfo lgung 

( 1) Der Staatsanwalt kann ohne Zustimmung des Richters von der Verfolgung absehen, 
wenn die Voraussetzungen des§ 153 der Strafprozeßordnung vorliegen. 
(2) Der Staatsanwalt sieht von der Verfolgung ab, wenn eine erzieherische Maßnahme be-
reits durchgeführt oder eingeleitet ist und er weder eine Beteiligung des Richters nach Ab-
satz 3 noch die Erhebung der Anklage für erforderlich hält. Einer erzieherischen Maßnah-
me steht das Bemühen des Jugendlichen gleich, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu er-
reichen. 
(3) Der Staatsanwalt regt die Erteilung einer Ermahnung, von Weisungen nach§ 10 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4, 7 und 9 oder von Auflagen durch den Jugendrichter an, wenn der Beschuldig-
te geständig ist und der Staatsanwalt die Anordnung einer solchen richterlichen Maßnahme 
für erforderlich, die Erhebung der Anklage aber nicht für geboten hält. Entspricht der Ju-
gendrichter der Anregung, so sieht der Staatsanwalt von der Verfolgung ab, bei Erteilung 
von Weisungen oder Auflagen jedoch nur, nachdem der Jugendliche ihnen nachgekommen 
ist. § 11 Abs. 3 und§ 15 Abs. 3 Satz 2 sind nicht anzuwenden. § 47 Abs. 3 findet entspre-
chende Anwendung. 

§ 47 Einste llung des Verfahrens durch den Richter 

(1) Ist die Anklage eingereicht, so kann der Richter das Verfahren einstellen, wenn 
1. die Voraussetzungen des§ 153 der Strafprozeßordnung vorliegen, 
2. eine erzieherische Maßnahme im Sinne des § 45 Abs. 2, die eine Entscheidung durch 
Urteil entbehrlich macht. bereits durchgeführt oder eingeleitet ist, 
3. der Richter eine Entscheidung durch Urtei l für entbehrlich hält und gegen den geständi-
gen Jugendlichen eine in§ 45 Abs. 3 Satz 1 bezeichnete Maßnahme anordnet oder 
4. der Angeklagte mangels Reife strafrechtlich nicht verantwortlich ist. 

§ 76 Voraussetzungen des vereinfachten Jugendverfahrens 

Der Staatsanwalt kann bei dem Jugendrichter schriftlich oder mündlich beantragen, im ver-
einfachten Jugendverfahren zu entscheiden, wenn zu erwarten ist, daß der Jugendrichter 
ausschließ lich Weisungen erteilen, die Erziehungsbeistandschaft anordnen, Zuchtmittel 
verhängen, auf ein Fahrverbot erkennen, die Fahrerlaubnis entziehen und eine Sperre von 
nicht mehr als zwei Jahren festsetzen oder den Verfall oder die Einziehung aussprechen 
wird. Der Antrag des Staatsanwalts steht der Anklage gleich. 
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§ 78 Verfahren und Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren 

( 1) Der Jugendrichter entscheidet im vereinfachten Jugendverfahren auf Grund einer münd-
lichen Verhandlung durch Urteil. Er darf auf Hilfe zur Erziehung im Sinne des § 12 Nr. 2, 
Jugendstrafe oder Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nicht erkennen. 
(2) Der Staatsanwalt ist nicht verpflichtet, an der Verhandlung teilzunehmen. Nimmt er 
nicht teil , so bedarf es seiner Zustimmung zu einer Einstellung des Verfahrens in der Ver-
handlung oder zur Durchführung der Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht. 
(3) Zur Vereinfachung, Beschleunigung und jugendgemäßen Gestaltung des Verfahrens 
darf von Verfahrensvorschriften abgewichen werden, soweit dadurch die Erforschung der 
Wahrheit nicht beeinträchtigt wird . Die Vorschriften über die Anwesenheit des Angeklag-
ten(§ 50), die Stellung des Erziehungsberechtigten und des gesetzlichen Vertreters (§ 67) 
und die Mitteilung von Entscheidungen(§ 70) müssen beachtet werden. 

§ 109 Verfahren 

( 1) Von den Vorschriften über das Jugendstrafverfahren(§§ 43 bis 81) sind im Verfahren 
gegen einen Heranwachsenden die §§ 43 , 47a, 50 Abs. 3 und 4, § 68 Nr. 1, 3 und§ 73 ent-
sprechend anzuwenden. Die Jugendgerichtshilfe und in geeigneten Fällen auch die Schule 
werden von der Einleitung und dem Ausgang des Verfahrens unterrichtet. Sie benachrich-
tigen den Staatsanwalt, wenn ihnen bekannt wird , daß gegen den Beschuldigten noch ein 
anderes Strafverfahren anhängig ist. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn 
dies im lnteresse des Heranwachsenden geboten ist. 
(2) Wendet der Richter Jugendstrafrecht an(§ 105), so gelten auch die §§ 45, 47 Abs. 1 
Satz I Nr. 1, 2 und 3, Abs. 2, 3, §§ 52, 52a, 54 Abs. 1, §§ 55 bis 66, 74, 79 Abs. 1 und § 81 
entsprechend. § 66 ist auch dann anzuwenden, wenn die einheitliche Festsetzung von Maß-
nahmen oder Jugendstrafe nach § 105 Abs. 2 unterblieben ist. § 55 Abs. 1 und 2 ist nicht 
anzuwenden, wenn die Entscheidung im beschleunigten Verfahren des allgemeinen Ver-
fahrensrechts ergangen ist. 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 
§ 45 Tilgung nach Fristablauf 

(1) Eintragungen über Verurteilungen(§ 4) werden nach Ablauf einer bestimmten Frist ge-
tilgt. 
(2) Eine zu tilgende Eintragung wird ein Jahr nach Eintritt der Tilgungsreife aus dem Re-
gister entfernt. Während dieser Zeit darf über die Eintragung keine Auskunft ertei lt werden. 
(3) Absatz I gilt nicht 
1. bei Verurteilungen zu lebenslanger Freiheitsstrafe, 
2. bei Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung oder in einem psychiat-
rischen Krankenhaus. 
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( 1) Die Ti lgungsfrist beträgt 
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l. fünf Jahre bei Verurteilungen 
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a) zu Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessätzen, wenn keine Freiheitsstrafe, kein 
Strafarrest und keine Jugendstrafe im Register eingetragen ist, 
b) zu Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten, wenn im Register 
keine weitere Strafe eingetragen ist, 
c) zu Jugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr, 
d) zu Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren. wenn die Vollstreckung der Strafe oder 
eines Strafrestes gerichtlich oder im Gnadenweg zur Bewährung ausgesetzt worden ist, 
e) zu Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren, wenn ein Strafrest nach Ablauf der Bewäh-
rungszeit gericht lich oder im Gnadenweg erlassen worden ist, 
f) zu Jugend~trafe, wenn der Strafmakel gerichtlich oder im Gnadenweg als beseitigt er-
klärt worden ist, 
g) durch welche eine Maßnahme (§ l l Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs) mit Ausnahme 
der Sperre für die Ertei lung einer Fahrerlaubnis für immer und des Berufsverbots für im-
mer, eine Nebenstrafe oder eine Nebenfolge allein oder in Verbindung miteinander oder in 
Verbindung mit Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln angeordnet worden ist, 
2. zehn Jahre bei Verurteilungen zu 
a) Geldstrafe und Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten, wenn 
die Voraussetzungen der Nummer l Buchstaben a und b nicht vorliegen, 
b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von mehr als drei Monaten, aber nicht mehr als einem 
Jahr. wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes gerichtlich oder im Gnaden-
weg zur Bewährung ausgesetzt worden und im Register nicht außerdem Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe eingetragen ist, 
c) Jugendstrafe von mehr als einem Jahr, außer in den Fällen der Nummer l Buchstaben d 
bis f, 
3. zwanzig Jahre bei Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 
182 des Strafgesetzbuches zu einer Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mehr als einem 
Jahr. 
4. fünfzehn Jahre in allen übrigen Fällen. 



Veröffentlichungen 
der Kriminologischen Zentralstelle e.V. 

Im Eigenverlag der Kriminologischen Zentralstelle, Wiesbaden, sind seit 1998 erschienen:• 

Schriftenreihe „Kriminologie und Praxis" (KUP) 
Band 23: Jehle, Jörg-Mart in & Hoch, Petra (Hrsg.): Oberlandesgerichtliche Kon-
trolle langer Untersuchungshafi. E1fahrungen, Probleme, Perspektiven. 1998. 
ISBN 3-92637 1-40-4 € 16.00 

Band 24 : Egg. Rudolf (Hrsg.): Strafaollzug in den neuen Bundesländern: Be-
standsaufnahme und Entwicklung. 1999. ISBN 3-92637 1-41 -2 € 17,50 

Band 25: Geister, Claudius (Hrsg.): Zur Rechtswirklichkeit nach Wegfall der 
.. for tgesetzten Ta/" . Bestandsaufnahme, E,fahrungsaustausch und Perspektiven. 
1998. ISBN 3-9263 7 1-39-0 € 14,00 

Band 26: Kurze, Martin : Soziale Arbeit und Strafjustiz. Eine Untersuchung zur 
Arbeit von Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht. 1999. 
ISBN 3-92637 1-42-0 € 24,00 

Band 27: Egg. Rudolf(Hrsg.) : Sexueller Mißbrauch von Kindern : Täter und Opfer. 
1999. ISBN 3-92637 1-44-7 € 17,50 

Band 28: Geis ter, Claudi us (Hrsg.): Das Ermittlungsverhalten der Polizei und die 
Einstellungspraxis der Staatsanwaltschajien: Bestandsaiifnahme, Erfahrungen und 
Perspektiven. 1999. ISBN 3-926371-45-5 € 19,00 

Band 29: Egg, Rudolf (Hrsg.): Behandlung von Sexualstrafiätern im Justizvollzug: 
Folgerungen aus den Gesetzesänderungen. 2000. ISBN 3-926371-48-X € 19,00 

Band 30: Egg. Rudolf & Geister, Claudius (Hrsg.): Alkohol, Strafrecht und Kri-
minalität. 2000. ISBN 3-9263 7 1-49-8 € 21,00 

Band 3 1: Geis ter, Claudi us (H rsg.): Verdeckte Ermittler und V-Personen im Straf-
verfahren. 2001. ISBN 3-92637 1-50-1 € 16,00 

Band 32: Nowara, Sab ine: Sexualstraftäter und Maßregelvollzug: Eine empirische 
Untersuchung zu Legalbewährung und kriminellen Karrieren . 2001. 
ISBN 3-926371-5 1-X € 14,00 

Band 33: Elz, Jutta: Legalbewährung und kriminelle Karrieren von Sexualstrafiä-
tern: Sexuelle Mißbrauchsdelikte. 2001. ISBN 3-92637 1-52-8 € 21,00 

Band 34: Elz. Jutta: Legalbewährung und kriminelle Karrieren von Sexualstrafiä-
tern: Sexuelle Gewaltdelikte. 2002 . ISBN 3-92637 1-53 -6 € 2 1,00 

Band 35: Bieschke, Volker & Egg, Rudolf (Hrsg.): Strafaollzug im Wandel: Neue 
Wege in Ost- und Westdeutschand. 2001. ISBN 3-92637 1-54-4 € 19.00 

Band 36: Egg, Rudolf (Hrsg.): Tötungsdelikte: mediale Wahrnehmung, kriminologi-
sche Erkenntnisse, juristische Aufarbeitung. 2002. ISBN 3-92637 1-55-2 € 19,00 

• Verzeichnis a ll er Publikationen se it 1986 siehe unter hnp://www.krimz.de 



Band 37: Minthe, Eric (Hrsg.): Illegale Migration und Schleusungskriminalität. 
2002. ISBN 3-926371-56-0 € 15,00 

Band 38: Elz, Jutta & Fröhlich. Almut: Sexualstraftäter in der DDR: Ergebnisse 
einer empirischen Untersuchung. 2002 . ISBN 3-92637 1-57-9 € 19,00 

Schriftenreihe „Berichte· Materialien · Arbeitspapiere" (B · M · A) 
Heft 14: Sohn, Werner (Bearb.) : Referatedienst Kriminologie. - Ausgabe 1998 
Folge 8. Schwerpunkt Kriminalprävention. 1998. ISBN 3-926371-38-2 € 15,00 

Heft 15 : Egg. Rudolf (H rsg.): Drogenmißbrauch und Delinquenz: kriminologische 
Perspektiven und praktische Konsequenzen. 1999. ISBN 3-9263 7 1-43-9 € 14,00 

Heft 16: Kurze, Martin & Feuerhelm, Wolfgang: Soziale Dienste zwischen Bewah-
rung und Innovation: Die Erprobung der Bewährungs- und Gerichtshilfe für den 
Landgerichtsbezirk Flensburg bei dem Generalstaatsanwalt. I 999. 
ISBN 3-9263 71-46-3 € 14,00 

Heft 17: Sohn, Werner (Bearb.): Referatedienst Kriminologie. - Ausgabe 1999 · 
Folge 9. Schwerpunkt Kriminalprävention. 1999. ISBN 3-92637 1-47-1 € 15 ,00 

Heft 18: Sohn, Werner (Hrsg.): Partnerschaft für Prävention : Aus der Arbeit des 
Europarats . 2003. ISBN 3-92637 1-58-1 € 15 ,00 

Bestellungen über den Buchhandel. 

Sonstige Monographien aus der Arbeit der KrimZ 
Rautenberg, Marcus: Zusammenhänge zwischen Devianzbereitschaft, kriminellem 
Verhalten und Drogenmißbrauch. Eine Expertise der Kriminologischen Zentralstel-
le e. V. (Hrsg.: Das Bundesministerium für Gesundheit) Schriftenreihe des Bundes-
ministeriums für Gesundheit; Band 103. 1998. - ISBN 3-7890-5442-9 

Kröniger. Si lke (Bearb .): Sozialtherapie im Strafvollzug 2002: Ergebnisübersicht 
zur Stichtagserhebung vom 31.3.2002. 



Infolge kriminalpolitischer Diskussionen zur Einführung eines polizeili-
chen „Strafgeldes" bei Ladendiebstählen stellte 1999 eine aus Vertretern 
der bayerischen Staatsministerien des Innern und der Justiz zusammen-
gesetzte Arbeitsgruppe Überlegungen an, ob die Polizei vor Ort durch 
eine Erweiterung von § 132 StPO ermächtigt werden sollte, auch von 
Inländern mit festem Wohnsitz eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 
Aufgrund gewichtiger verfassungsrechtlicher Bedenken gegen eine solche 
Regelung schlug die Arbeitsgruppe im Ergebnis vor, ohne Änderung des 
geltenden Rechts in einem Modellversuch ein Verfahren auf freiwilliger 
Zahlungsbasis des Beschuldigten zu erproben. Als Begriff für den zu 
leistenden Geldbetrag wurde „Soforteinbehalt" gegenüber Sicherheit der 
Vorzug gegeben, da Sicherheit in Anbetracht von§ 132 StPO, der auch von 
Sicherheit spricht, zu Verwirrung in der Praxis führen könnte. Insbesondere 
wurden als Ziele mit dem Modellversuch verbunden die Beschleunigung 
des staatsanwaltschaftlichen Verfahrens bei einem Massendelikt sowie 
die Stärkung des polizeilichen Auftretens vor Ort und damit der Präventiv-
wirkung im Bereich des Ladendiebstahls. 

Der vorliegende Band stellt den Abschlussbericht der mit der empirischen 
Evaluation beauftragten Kriminologischen Zentralstelle dar. Nach dem 
einleitenden Kapitel „Projektbeschreibung", das den Modellversuch vor-
stellt, die Beauftragung der Kriminologischen Zentralstelle im Rahmen 
ihres Forschungsprojekts zu der Einstellungspraxis der Staatsanwalt-
schaften und dem Ermittlungsverhalten der Polizei darlegt sowie das 
Forschungsdesign erläutert, werden im ersten Hauptteil „Tat und Täter" 
empirische Daten aus der wissenschaftlichen Begleitforschung vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2001 präsentiert. Im zweiten Hauptteil „Akzeptanz 
und Effizienz" wird erörtert, ob der geänderte Verfahrensablauf von den 
Beteiligten angenommen wird und inwieweit er sich als „wirksam" 
erwiesen hat. Die sich anschließende multivariate Analyse liefert ein 
statistisches Erklärungsmodell für den Modellversuch, bevor der Bericht 
eine Beurteilung zu den durch das Projekt erzeugten Präventivwirkungen 
abgibt. Im Anhang finden sich neben Erhebungsinstrumenten und dem 
Wortlaut der zitierten Gesetze u.a. umfassende Tabellen. 




